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Teil A  (Begründung - allgemeiner Teil) 
 

1 Grundlagen 

1.1 Einführung 

Die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes dient dazu, die Konzentrationsflächen für 

Windkraftnutzung in der Stadt Springe auf der Grundlage einer gutachtlichen Windener-

gie-Konzeption zu überarbeiten und an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen.  
 

Seit der bauplanungsrechtlichen Privilegierung der Windenergienutzung im Jahr 1997 ha-

ben sich die planerischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in hohem 

Maße weiterentwickelt. Zu nennen sind beispielsweise  
 

 die Vorgaben bzw. Empfehlungen des Landes, z. B. in Form des niedersächsischen 

Windenergieerlasses (WEE) vom 24.02.2016 und der Neubekanntmachung des Lan-

desraumordnungsprogramms Niedersachsachsen (LROP) vom 26.09.2017
1
, 

 

 die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes, insbesondere zum Thema ‚harte 

und weiche Tabuzonen‘ (grundlegend: BVerwG vom 13.12.12 - 4 CN 1.11 und vom 

11.04.2013 - 4 CN 2.12), 
 

 die politische Diskussion um die Förderung von regenerativer Energiegewinnung aus 

Gründen des Klimaschutzes und den Ausstieg aus der Atom- und Kohleenergie (‚Ener-

giewende‘) sowie 
 

 die Fragen des europäischen Artenschutzes, welchen bei der Standortsuche für Wind-

energieanlagen (WEA) ein hohes Gewicht zukommt. 

 

Ende des Jahres 2016 wurde das LandschaftsArchitekturbüro von Luckwald mit der Er-

stellung einer gutachtlichen Windenergie-Konzeption beauftragt. 
 

  

 
1
 Die für die Windenergienutzung relevanten Bestimmungen wurden mit der Änderung des LROP vom 

24.09.2012 aufgenommen. 
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1.2 Bisherige Darstellungen zur Windenergienutzung im Flächen-

nutzungsplan 

Im bestehenden Flächennutzungsplan der Stadt Springe ist eine Konzentrationsfläche 

(171 ha) am Medefelder Berg für die Windenergienutzung ausgewiesen, welche durch 

eine querende 110 kV-Stromtrasse in zwei Teilflächen aufgeteilt ist. Sie beherbergt der-

zeit 14 Windenergieanlagen, zehn Anlagen auf der nordwestlichen und vier Anlagen auf 

der südöstlichen Teilfläche. 

 

 

 

1.3 Bau- und planungsrechtliche Grundlagen 

1.3.1 Steuerung der Windenergie im Flächennutzungsplan 

Windenergieanlagen gehören zu den privilegierten Vorhaben gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 

BauGB. Eine Errichtung von Windenergieanlagen ist folglich im Außenbereich grundsätz-

lich zulässig, sofern dem Vorhaben keine öffentlichen Belange entgegenstehen (§ 35 Abs. 

3 BauGB) und die Erschließung gesichert ist. 
 

Um den gebotenen Außenbereichsschutz zu gewährleisten und zugleich eine räumliche 

Konzentration von Anlagen in Windparks zu ermöglichen, enthält § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB eine planerische Steuerungsmöglichkeit für die Gemeinden: Durch positive Stand-

ortzuweisungen an einer oder an mehreren Stellen im Planungsgebiet besteht die Mög-

lichkeit, den übrigen Planungsraum von Windenergieanlagen freizuhalten. Hierzu enthält 

die Bundestagsdrucksache zur Änderung des Baugesetzbuchs (1996) folgende Erläute-

rungen: 
 

„Die planende Gemeinde, die zugunsten bestimmter Schutzgüter (Landschaftsschutz, 

Fremdenverkehr, Anwohnerschutz) die Nutzung der Windenergie nicht im gesamten Pla-

nungsgebiet eröffnen will, muss dann mit dem Ziel der Steuerung ein schlüssiges Pla-

nungskonzept vorlegen, in welchem sie einerseits durch Darstellung im Flächennutzungs-

plan positiv geeignete Standorte für die Windenergienutzung festlegt, um damit anderer-

seits ungeeignete Standorte im übrigen Planungsgebiet auszuschließen. Demgegenüber 

reicht eine ausschließlich negativ wirkende ‚Verhinderungsplanung‘ einer Gemeinde ohne 

gleichzeitig positive Ausweisung eines der Windenergienutzung dienenden Standorts im 

Plangebiet grundsätzlich nicht“ (Bundestagsdrucksache 13/4978, 1996). 
 

Die Stadt oder Gemeinde, die von der Ermächtigung des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB Ge-

brauch machen will, muss sich nicht nur darüber klar werden und darüber Auskunft 
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erteilen, an welchen Standorten im Außenbereich sie Windenergieanlagen konzentriert 

wissen will, sondern auch deutlich machen, welche Gründe es rechtfertigen, den übrigen 

Planungsraum von Windenergieanlagen freizuhalten (GATZ 2013, Rd.-Nr. 671). 
 

Hierzu ist das gesamte Plangebiet (= Gemeindegebiet) flächendeckend in den Blick zu 

nehmen. In mehreren Schritten werden diejenigen Flächen ausgeschieden, welche nicht 

für eine Windenergienutzung in Betracht kommen, bis schließlich eine oder mehrere Flä-

chen verbleiben, welche als ‚Flächen für Versorgungsanlagen und die Landwirtschaft‘ mit 

der Zweckbestimmung ‚Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung‘ in den F-Plan aufge-

nommen werden. 
 

Die hierfür verwendeten Ausschluss- und Abstandskriterien sind tabellarisch in Anhang 1 

dokumentiert. Ausgeschlossen ist eine Windenergienutzung überall dort, wo andere Nut-

zungen vorhanden sind, welche mit der Errichtung von WEA nicht vereinbar sind, z. B. 

Siedlungsgebiete. Zu bestimmten empfindlichen Nutzungen ist darüber hinaus ein Ab-

stand einzuhalten. 
 

Im Ergebnis müssen die Konzentrationsflächen im Flächennutzungsplan dazu geeignet 

sein, der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum zu geben
2
. Unzulässig ist da-

gegen eine sogenannte Verhinderungsplanung, welche dazu führt, dass die (ggf. uner-

wünschten) WEA nach Möglichkeit aus dem Gemeindegebiet ferngehalten werden (vgl. 

GATZ 2013, Rn. 90 ff.). Einen klaren Anhaltspunkt, welche Mindestgröße die WEA-Kon-

zentrationsflächen in einer Gemeinde haben müssen, gibt es nicht. Das BVerwG gibt 

hierzu ausdrücklich keine Maßstäbe vor, so dass die Argumentation, in welchem Umfang 

Flächen für die Windenergienutzung im Flächennutzungsplan bereitgestellt werden, im 

Rahmen der flächendeckenden Windenergie-Konzeption schlüssig von der planenden 

Gemeinde hergeleitet werden muss. 
 

Gemäß der Rechtsprechung des BVerwG (z. B. vom 13.12.12 - 4 CN 1.11 und vom 

11.04.2013 - 4 CN 2.12) sind bei der Aussonderung von für die Windenergienutzung un-

geeigneten Flächen ‚harte und weiche Tabuzonen‘ zu unterscheiden. Hart sind hierbei 

Tabuzonen, in denen eine Windenergienutzung aus tatsächlichen und/oder rechtlichen 

Gründen schlechthin ausgeschlossen ist. Diese Flächen entziehen sich aufgrund verbind-

licher Vorgaben dem planerischen Zugriff der Gemeinde. 

Die Entscheidung über die weichen Tabuzonen fällt unter das Abwägungsgebot des § 1 

Abs. 7 BauGB. Mit der Festlegung von weichen Tabuzonen hat die Gemeinde die Mög-

lichkeit, bestimmte Bereiche des Planungsgebietes aus städtebaulichen Erwägungen von 

 
2
 Vgl. z. B. BVerwG Urt. v. 17.12.2002 - 4 C 15.01. 
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Windenergieanlagen freizuhalten, auch wenn die jeweiligen Belange keinen rechtlich 

zwingenden Charakter haben.  

Eine wichtige Aufgabe des Planaufstellungsverfahrens und der vorliegenden Begründung 

ist es, den Unterschied zwischen ‚harten und weichen Tabuzonen‘ nachvollziehbar zu do-

kumentieren und die Gründe für die jeweils vorgenommene Bewertung der Ausschluss- 

und Abstandskriterien darzulegen (GATZ 2013, Rn. 681). 
 

 

 

1.3.2 Anpassung der Planung an die Raumordnung 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen.  

Das Landesraumordnungsprogramm (LROP 2017) sowie das Regionale Raumordnungs-

programm der Region Hannover (RROP 2016) formulieren die im Folgenden genannten 

Ziele mit Relevanz für das Windenergiekonzept. 
 

Im LROP (2017) ist folgendes Ziel enthalten, das sich u. a. auf die Festlegung von Stand-

orten für Windenergie bezieht (4.2 01, Satz 5): 
 

„Vorhandene Standorte, Trassen und Verbundsysteme, die bereits für die Energiegewin-

nung und -verteilung genutzt werden, sind vorrangig zu sichern und bedarfsgerecht aus-

zubauen.“ 
 

Bezüglich des RROP (2016) ist auf die Entscheidung des OVG Lüneburg vom 05.03.2019 

(12 KN 202/17) zu verweisen. In dieser Entscheidung wurde der Abschnitt 4.2.3 Ziffer 02 

des RROP (2016) für unwirksam erklärt. In diesem Abschnitt wurden Vorranggebiete für 

Windenergienutzung festgelegt, die zugleich die Wirkung von Eignungsgebieten innehat-

ten. Mit der Unwirksamkeit dieser Planung bezieht sich die Anpassungspflicht der Stadt 

Springe nur noch auf die sonstigen Ziele des RROP, z. B. auf Vorranggebietsdarstellun-

gen für Rohstoffabbau, Naturschutz etc.. Spezifische Ziele bezüglich der Windenergienut-

zung sind nicht mehr zu beachten. 
 

Die untere Landesplanungsbehörde (Region Hannover) hat der Stadt Springe in ihrer 

Stellungnahme vom 21.12.2020 Folgendes mitgeteilt: Die Planung bzw. die Abgrenzung 

der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes ‚Konzentrationsflächen für Windkraftnut-

zung mit Ausschlusswirkung‘ ist mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. 
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2 Ziele und Zwecke der Planung 

Die nachfolgend erläuterten Zielsetzungen tragen dazu bei, im Rahmen einer nachhalti-

gen städtebaulichen Entwicklung eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die na-

türlichen Lebensgrundlagen in der Stadt Springe zu schützen (§ 1 Abs. 5 BauGB). Gleich-

zeitig werden die berechtigten Belange zur Nutzung erneuerbarer Energien berücksichtigt 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f BauGB). 
 

a) Die Nutzung der Windenergie als regenerative Energiequelle soll aus Gründen des 

Klimaschutzes und aus energiepolitischen Erwägungen gefördert werden. Daher soll 

im Stadtgebiet substanziell Raum für die Errichtung von Windenergieanlagen ausge-

wiesen werden. 
 

b) Die Errichtung von Windenergieanlagen soll räumlich gesteuert und konzentriert wer-

den, um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Mit der Stand-

ortausweisung im Flächennutzungsplan ist eine Ausschlusswirkung für die Errichtung 

von Windenergieanlagen an anderer Stelle im Stadtgebiet verbunden (gemäß § 35 

Abs. 3 Satz 3 BauGB). 
 

c) Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse sollen die Konzentrationsflä-

chen für Windkraftnutzung einen ausreichenden Abstand zu Wohn- und Arbeitsstätten 

einhalten. Die in der Tabelle in Anhang 1 aufgeführten Ausschlusskriterien und Ab-

standsradien dienen der planerischen Berücksichtigung eines vorsorgeorientierten Im-

missionsschutzes sowie dem Schutz der Belange angrenzender Nutzungen. 
 

d) Das charakteristische Landschaftsbild des Stadtgebietes (Weser-Leinebergland im 

Westen mit den Höhenzügen Deister, Kleiner Deister, Osterwald und Katzberg sowie 

das Deisterbecken im Osten (Börde) mit Süllberg und Limberg) mit seiner besonderen 

Bedeutung auch für die Erholungsnutzung soll in seiner regionstypischen Eigenart ge-

sichert werden. Die Errichtung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet soll räumlich 

konzentriert werden, um einer „Verspargelung“ der Landschaft entgegenzuwirken. Die 

Konzentrationsflächen sollen die Errichtung von Windparks zulassen, um die ange-

strebte Konzentrationswirkung zu erreichen. 
 

e) Die rechtlichen Vorgaben des Artenschutzes und die Belange des Naturhaushalts sol-

len bei der Standortauswahl berücksichtigt werden. Wertvolle Lebensräume insbeson-

dere von gegenüber Windenergieanlagen empfindlichen Tierarten sollen für die Kon-

zentrationsflächen für Windkraftnutzung nicht in Anspruch genommen werden, soweit 

dies auf der Planungsebene der vorbereitenden Bauleitplanung möglich ist. 
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3 Inhalt der 24. Flächennutzungsplanänderung  

3.1 Geltungsbereich und Änderungsbereich der 24. Flächen-

nutzungsplanänderung 

Der räumliche Geltungsbereich der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst 

das gesamte Stadtgebiet von Springe. Dies ist darauf zurückzuführen, dass dieser Plan 

die Ausschlusswirkung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auslöst, so dass - nach Rechts-

kraft der 24. Änderung - außerhalb der dargestellten WEA-Konzentrationsflächen im Au-

ßenbereich der Stadt Springe keine WEA mehr errichtet werden dürfen. Die Rechtswir-

kungen des Planes erstrecken sich somit auf das gesamte Stadtgebiet. 

Die mit der 24. Änderung des F-Planes vorgenommenen Änderungen in der zeichneri-

schen Darstellung umfassen zum einen die Erweiterung (im Nordosten) und zum anderen 

die Rücknahme von Teilflächen (am westlichen und südlichen Rand) der im (‚alten‘) Flä-

chennutzungsplan bereits dargestellten WEA-Konzentrationsfläche. 

Die WEA-Konzentrationsfläche liegt im Bereich des ‚Medefelder Berges‘ zwischen den 

Ortslagen Bennigsen und Gestorf (s. Planzeichnung). 
 

Die Konzentrationsfläche (abgeleitet aus der Potenzialfläche B) ist 310 ha groß. Sie 

schließt die vorhandene Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung am Medefelder Berg 

zum überwiegenden Teil mit ein (s. Abb. 1). In westlicher und südlicher Richtung wird die 

Fläche gegenüber der bestehenden Konzentrationsfläche etwas verkleinert (s. Kap. 

4.5.2). Im Norden und im Osten wird die Konzentrationsfläche dagegen erweitert, was 

dazu führt, dass sie sich im Nordosten deutlich über die L 460 hinaus erstreckt. 
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Abb. 1: Abgrenzung der 24. Änderung des F-Plans 

 

Die Konzentrationsfläche liegt im Osten des Stadtgebietes, nördlich des Limberges, etwa 

auf einer Höhe zwischen 78 und 117 m ü. NHN
3
. Sie wird durch die von Südwest nach 

Nordost verlaufende 110 kV-Freileitung und die von Bennigsen nach Gestorf (Nordwest 

nach Südost) führende Landesstraße L 460 in vier Teilflächen untergliedert. Diese stehen 

jedoch in direktem räumlichem Zusammenhang. 
 

In den beiden westlichen Teilflächen werden insgesamt bereits 14 WEA betrieben (davon 

10 in der nordwestlichen Teilfläche und vier in der südwestlichen Teilfläche). Hier sind 

entsprechende Erschließungswege zu den Anlagen vorhanden. Die beiden östlichen Teil-

bereiche waren bislang nicht Teil der bestehenden Konzentrationsfläche und sind noch 

frei von WEA. 

  

 
3
 ü. NHN = über Normalhöhennull 
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Die Flächen werden derzeit ackerbaulich genutzt, es sind wenige Gehölze (Einzelbäume, 

Baumreihe, kleines Feldgehölz) vorhanden. Mit dem ‚Roten Bach‘ quert ein Fließgewäs-

ser die Konzentrationsfläche. Die Flächen sind in einigen Bereichen durch Wirtschafts-

wege erschlossen. 

 

 

 

3.2 Darstellung der 24. Flächennutzungsplanänderung 

Die ausgewählten Flächen werden als ‚Flächen für Versorgungsanlagen und die Landwirt-

schaft‘ mit der Zweckbestimmung ‚Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung‘ dargestellt. 

Hiermit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Windenergienutzung nur in relativ gerin-

gem Umfang landwirtschaftliche Fläche in Anspruch nimmt und dass im Umfeld der Anla-

gen die landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich und erwünscht ist. 
 

Die Abgrenzung der Flächen ist so zu verstehen, dass die geplanten WEA jeweils mit al-

len ihren Teilen (einschließlich Rotor) darin Platz finden müssen
4
. Es ist somit nicht aus-

reichend, nur den Mastfuß innerhalb der Fläche zu platzieren. Hierbei ist jedoch zu beach-

ten, dass der Flächennutzungsplan maßstabsbedingt nicht parzellenscharf ist. 
 

Eine Höhenbegrenzung wird nicht festgelegt (s. Kap. 4.6). 
 

Mit der Darstellung der Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung im Flächennut-

zungsplan ist gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB der Ausschluss von WEA an ande-

rer Stelle im Stadtgebiet verbunden. 

 

 

  

 
4
 Diese Vorgehensweise folgt der Rechtsprechung des BVerwG (Urt. v. 21.10.2004 - 4 C 3.04): „Allerdings 

sind die äußeren Grenzen des Bauleitplans oder die Grenzen von Baugebieten oder Bauflächen (vgl. § 1 
Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO) stets von der gesamten Windkraftanlage einschließlich des Rotors einzuhal-
ten“; ebenso auch VG Hannover (Urt. v. 22.09.2011 - 4 A 1052/10). 
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4 Erläuterung der Windenergie-Konzeption 

4.1 Vorgehensweise 

4.1.1 Arbeitsschritte 

Das Windenergie-Konzept der Stadt Springe wird in mehreren Arbeitsschritten erstellt. Die 

Abfolge dieser Arbeitsschritte ist geprägt durch die Rechtsprechung des BVerwG zum 

Thema ‚harte und weiche Kriterien‘ (s. Kap. 1.3). Die Vorgehensweise entspricht einer 

‚Negativ-Planung‘: In mehreren Schritten werden so lange Flächen als ungeeignet bzw. 

ungünstig für die Windenergienutzung ausgeschieden, bis nur noch diejenigen Flächen 

verbleiben, die als Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung im F-Plan der Stadt Springe 

ausgewiesen werden. Die Vorgehensweise folgt somit überwiegend dem Ausschlussprin-

zip. Die Inhalte des Windenergieerlasses (WEE 2016) werden hierbei berücksichtigt. 
 

Das Konzept vollzieht sich in folgenden Schritten: 
 

1. Harte Tabuzonen: Im ersten Schritt werden die harten Tabuzonen (s. Tab. 1) ermittelt 

und als für die Windenergienutzung ungeeignet ausgeschieden. Bei den harten 

Tabuzonen kann es sich sowohl um Ausschluss- als auch um Abstandskriterien
5
 han-

deln. In Kap. 4.2 wird die Einstufung der einzelnen Kriterien als ‚hart‘ jeweils begrün-

det. Die Karte 1 zeigt das Windenergie-Konzept der Stadt Springe auf diesem Pla-

nungsstand. Dargestellt sind alle Windenergie-Potenzialflächen, welche nach Abzug 

lediglich der harten Tabuzonen verbleiben würden. Diese Karte gibt somit einen Zwi-

schenstand des Konzeptes wieder. 
 

2. Weiche Tabuzonen: Im zweiten Schritt werden die weichen Tabuzonen ermittelt 

(siehe Tabelle 1 in Anhang 1 sowie Kap. 4.2). Auch sie werden als für die Windener-

gienutzung ungeeignet ausgeschieden, da sie nach dem Willen der Stadt nicht für 

eine Windenergienutzung zur Verfügung stehen sollen. Im Ergebnis verbleiben in der 

Stadt Springe 10 Potenzialflächen (A bis K), die in der Karte 3 dargestellt sind. 
 

 Die harten und weichen Tabuzonen sind inhaltlich eng miteinander verschränkt. Daher 

werden sie in Kap. 4.2 im Zusammenhang abgehandelt, wobei jedoch (wie auch in 

 
5
 Bei Flächennutzungen, Planungs- und Schutzkategorien, welche in der Stadt Springe nicht für eine Wind-

energienutzung in Betracht kommen, handelt es sich um Ausschlusskriterien. 
Von bestimmten empfindlichen Flächennutzungen, Planungs- und Schutzkategorien soll bei der Errichtung 
von Windenergieanlagen ein Abstand eingehalten werden. Diese Abstandskriterien leiten sich insbesondere 
aus immissionsschutzrechtlichen Gründen (z. B. Abstände zur Wohnbebauung), aus Belangen von Natur 
und Landschaft (z. B. Abstände zum Wald) und aus planerisch-technischen bzw. Sicherheits-Erwägungen 
(z. B. Abstände zu Straßen und Freileitungen) ab. 
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den Anhängen 1 und 2) eine klare Unterscheidung in ‚hart‘ und ‚weich‘ vorgenommen 

wird. 
 

3. Vergleichende Abwägung zwischen den Potenzialflächen: Im dritten Schritt werden 

die Potenzialflächen A bis K miteinander verglichen. Es werden weitere Kriterien her-

angezogen, die noch nicht unter den harten und weichen Tabuzonen abgehandelt 

wurden, welche jedoch zur Differenzierung unter den Potenzialflächen beitragen. Auf 

dieser Ebene werden auch die Belange des europäischen Artenschutzes berücksich-

tigt. Im Ergebnis wird eine Auswahl getroffen als Grundlage für die Darstellung von 

Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung im Flächennutzungsplan. 

 Eine besondere Bedeutung kommt im Rahmen der Abwägung den artenschutzrechtli-

chen Belangen zu: Beim europäischen Artenschutz handelt es sich einerseits um 

striktes Recht, welches einer Abwägung durch die Kommune nicht zugänglich ist. So-

mit ist der europäische Artenschutz von seinem Rechtscharakter her ‚hart‘. Anderer-

seits gibt es keine festen Grenzen, welche im Einzelfall die Reichweite des Arten-

schutzes klar bestimmen. So handelt es sich z. B. bei den Abstandsregelungen der 

Vogelschutzwarten (LAG VSW
6
 2015) lediglich um Empfehlungen. Der Leitfaden zur 

Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergie-

anlagen in Niedersachsen (MU 2016, Nr. 2.2) sagt ausdrücklich aus, dass mit entspre-

chenden Abstandsempfehlungen „keine Zonen geschaffen werden [sollen], in denen 

die Errichtung von WEA ausgeschlossen werden soll. (…) Soweit der fachlich empfoh-

lene Abstand unterschritten wird, könnte dies ein Anhalt für eine signifikante Erhöhung 

des Tötungsrisikos sein. In diesem Fall ist eine Einzelfallprüfung angezeigt.“ 

Die Rechtsprechung hat festgestellt, dass bei artenschutzrechtlichen Fragestellungen 

vielfach unterschiedliche Auffassungen jeweils fachlich vertretbar seien. Sie nimmt da-

her eine ‚Einschätzungsprärogative‘ der zuständigen Behörden in diesen Fragen an
7
. 

Hieraus folgt, dass bei dem besonderen Artenschutz trotz der dem Grunde nach ‚har-

ten‘ Rechtsmaterie in der praktischen Anwendung ein Entscheidungsspielraum be-

steht. Weiterhin können die artenschutzrechtlichen Vorgaben auf der Planungsebene 

des Flächennutzungsplanes als vorbereitendem Bauleitplan vielfach noch nicht ab-

schließend berücksichtigt werden, da hierfür sehr detaillierte Daten benötigt werden 

und da sich die Verbreitung der betreffenden Arten ggf. in kurzen Zeiträumen 

 
6
 LAG VSW = Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 

7
 z. B. BVerwG, Urt. v. 09.07.2008 - 9 A 14.07. 
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verändern kann
8
. Diese Belange werden daher nicht den (harten oder weichen) 

Tabuzonen zugeschlagen, sondern im Rahmen der vergleichenden Abwägung ge-

wichtet. Diese Vorgehensweise dient der Verfahrenstransparenz. Es wird das Ziel ver-

folgt, dass die Auswirkungen der festgestellten artenschutzrechtlichen Restriktionen 

im Verfahren deutlich erkennbar und nachvollziehbar sind. 

Dieser Umgang mit dem europäischen Artenschutz steht nicht im Widerspruch zu den 

Vorgaben der Rechtsprechung. GATZ (2013, Rn. 682) führt hierzu aus: „Ist sich eine 

Gemeinde nicht schlüssig, ob eine Fläche zu den harten oder weichen Tabuzonen ge-

hört, kann sie einen Fehler im Abwägungsvorgang dadurch vermeiden, dass sie unter-

stellt, bei der Fläche handele es sich um eine weiche Tabufläche“. Auch die Verwen-

dung von weichen Tabuzonen ist jedoch kein Muss. Sondern die Kommune kann Be-

lange, die sich als weiche Tabukriterien eignen, ebenso gut von vornherein als Abwä-

gungsposten behandeln, wobei diesen Posten ein besonderes Gewicht in der Abwä-

gung zukommt (ebd., Rn. 683). 
 

4. Prüfung, ob der Windenergienutzung substanziell Raum gegeben wurde: Im vierten 

Schritt ist zu prüfen, ob die ausgewählten Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung 

ausreichend sind, um der Windenergie im Gebiet der Stadt Springe substanziell Raum 

zu geben. Sofern dies der Fall ist, wird die Flächenauswahl auf diese Weise bestätigt 

und die Planung kann auf der Grundlage der getroffenen Entscheidungen abgeschlos-

sen werden. Sofern die ausgewählten Flächen keine substanzielle Nutzung der Wind-

energie zulassen, sind die oben beschriebenen Schritte zwei und drei dahingehend zu 

überprüfen, ob größere bzw. zusätzliche Konzentrationsflächen ausgewiesen werden 

können. 

 

Die Unterscheidung in harte und weiche Tabuzonen lässt sich nicht immer ganz trenn-

scharf vollziehen und kann die planende Gemeinde daher vor Probleme stellen (vgl. 

GATZ 2013, Rn. 682). Um rechtliche Fehler zu vermeiden, kann es daher sinnvoll sein, 

einzelne Belange in Zweifelsfällen in der o. g. Schrittfolge eine Stufe tiefer einzuordnen. 

Dies hat zur Folge, dass bei fraglicher Einstufung ein Kriterium eher zu den weichen als 

zu den harten Kriterien gezählt wird. Oder es wird gar nicht als Tabuzone pauschal aus 

der Flächenauswahl ausgeschieden, sondern erst im dritten Schritt, im Zuge des abwä-

genden Flächenvergleichs berücksichtigt. Auf diese Weise wird z. B. vermieden, dass ein 

(eigentliches weiches) Kriterium irrtümlich als hart eingestuft und damit jeglicher 

 
8
 WILLMANN (2015, S. 33) stellt in diesem Zusammenhang für die Planungsebene des Flächennutzungspla-

nes fest, dass „bei der Beurteilung komplexer artenschutzrechtlicher Fragen die Besonderheit [besteht], 
dass sich eine hundertprozentige Sicherheit kaum jemals erreichen lässt.“ 
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Abwägung entzogen wird. Grundsätzlich ist von der Kategorie der harten Tabuzonen rest-

riktiv Gebrauch zu machen. Im Endergebnis ergibt sich hieraus kein sichtbarer Unter-

schied, da sowohl die harten als auch die weichen Kriterien als Tabuzonen ausgeschie-

den werden und somit für eine Windenergienutzung nicht zur Verfügung stehen. 

Bei der konkreten Ausgestaltung der o. g. Schrittfolge kommt der Gemeinde ein planeri-

scher Gestaltungsspielraum zu, welcher jedoch dem Grundsatz der Nachvollziehbarkeit 

und Vertretbarkeit unterliegt. 

 
 

 

4.1.2 Datengrundlagen und Datenaufbereitung 

Die Ermittlung der Ausschluss- und Abstandskriterien erfolgt digital, basierend auf einem 

geografischen Informationssystem (ArcGIS). Alle benötigten Daten werden in ArcGIS als 

Vektordaten mit Georeferenz verwaltet. In dieses System werden Daten aus unterschiedli-

chen Quellen aufgenommen. Teils müssen die Daten auf der Grundlage analoger Vorla-

gen erst digitalisiert werden, teils müssen sie in ein geeignetes Format konvertiert oder für 

das verwendete Koordinatensystem (ETRS89) georeferenziert werden. 

Zentrale Grundlage der Bearbeitung ist der Flächennutzungsplan (F-Plan) der Stadt 

Springe einschließlich der 1. bis 23. Änderung. Weitere Daten wurden von den jeweils zu-

ständigen Stellen aktuell angefragt und in das GIS aufgenommen. Dies betrifft z. B. alle 

Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wasserrecht, die exakten Verläufe von Bundes-, 

Landes- und Kreisstraßen sowie die Festlegungen des Regionalen Raumordnungspro-

grammes der Region Hannover. 

Weitere Daten (z. B. zu Erholungswegen und -zielen) werden bei Bedarf im Zuge der Ab-

wägung verwendet. 

Der Darstellungsmaßstab des F-Planes beträgt 1:5.000. Die Detailgenauigkeit der Daten 

orientiert sich i. d. R. an diesem Maßstab. 

 

 
 

4.1.3 Referenzanlage 

Im Rahmen des Windenergiekonzeptes der Stadt Springe nehmen einige Abstandswerte 

Bezug auf eine angenommene Höhe bzw. einen angenommenen Rotordurchmesser zu-

künftiger WEA. Als Grundlage für diese Angaben ist eine sogenannte ‚Referenzanlage‘ zu 

bestimmen. Hiermit wird das Ziel verfolgt, einen realistischen Maßstab für die Bemessung 

der Tabuzonen zu erhalten.  
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Das OVG Lüneburg (Urteil vom 25.04.2019 - 12 KN 226/17, Rn. 89) formuliert in diesem 

Zusammenhang die Anforderung, dass „eine für die gesamte Planung einheitliche Höhe 

einer typischen Windenergieanlage zu Grunde zu legen sein dürfte“.  

Die Stadt Springe orientiert sich in dieser Frage an dem Windenergieerlass, auf welchen 

das OVG in diesem Zusammenhang zumindest mittelbar Bezug nimmt (Rn. 80). Darin 

wird ein Überblick zu den harten Tabuzonen gegeben (WEE 2016, Anlage 2, Tabelle 3). 

Zur Thematik der Referenzanlage wird - ohne dass dieser Begriff verwendet wird - folgen-

des ausgeführt: „Es wird von einer Windenergieanlage der aktuellen Anlagengeneration 

ausgegangen (Leistung 2,5 bis 3 MW, Nabenhöhe 150 m, Rotordurchmesser 100 bis 

120 m)“. Hieraus wird die Formel 2 H = 400 m abgeleitet, wobei H die Gesamthöhe der 

Referenzanlage bezeichnet.  

Mit Bezugnahme auf diese Grundlagen geht die Stadt Springe in ihrer Planung von fol-

gender Referenzanlage im Sinnen einer aktuell typischen WEA aus: Nabenhöhe 150 m, 

Rotordurchmesser 100 m, Gesamthöhe 200 m
9
. 

 

 

 

4.2 Erläuterung der Kriterien 

Wie in Kap. 4.1 ausgeführt, muss im Rahmen der Flächennutzungsplanung zwischen 

‚harten und weichen Tabuzonen‘ unterschieden werden. 

Eine Hilfestellung bei der Differenzierung der Kriterien in hart und weich leistet in erster 

Linie der Niedersächsische Windenergieerlass (WEE 2016), welcher in seinen Anlagen 1 

und 2 Tabellen zur Einstufung bestimmter Kriterien als harte Tabuzonen enthält
10

. Ergän-

zend werden folgende Arbeitshilfen herangezogen: 
 

 Arbeitshilfe ‚Regionalplanung und Windenergie‘, herausgegeben vom Niedersächsi-

schen Landkreistag zusammen mit dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (NLT & ML v. 15.11.2013) sowie  
 

 Hinweise ‚Regionalplanung und Windenergie - Empfehlungen des NLT zu den weichen 

Tabuzonen‘ (NLT v. 06.02.2014). 

  

 
9
 Es ist zu beachten, dass diese Referenzanlage über den Flächennutzungsplan nicht festgesetzt wird. In zu-

künftigen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren dürfen somit auch WEA genehmigt werden, 
die von den Maßen dieser Referenzanlage abweichen. 

10
 Die vorliegende Flächennutzungsplanung orientiert sich bei der Definition der harten Tabuzonen überwie-
gend an dieser Auflistung des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Aus 
lokaler Sicht ergänzt wurden die Hubschraubertiefflugkorridore der Bundeswehr im Stadtgebiet von Springe. 
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Beide Papiere richten sich in erster Linie an die Landkreise und damit an die Regionalpla-

nung. Sie können jedoch auch - nach Prüfung im Einzelfall - als Orientierungshilfe für die 

Bauleitplanung herangezogen werden.  
 

Alle im Windenergie-Konzept berücksichtigten Ausschluss- und Abstandskriterien sind ta-

bellarisch in der Tabelle 1 in Anhang 1 aufgeführt. Dort erfolgt auch eine Zuordnung in die 

Kategorien ‚hart‘ und ‚weich‘. Die Nummerierung der einzelnen Kriterien in den nachfol-

genden Kapiteln entspricht der Lfd. Nr. in der Tabelle 1 in Anhang 1. 

 

 
 

4.2.1 Übersicht über die harten Tabukriterien 

In harten Tabuzonen ist eine Windenergienutzung aus tatsächlichen und/oder rechtlichen 

Gründen ausgeschlossen. Diese Flächen entziehen sich aufgrund verbindlicher Vorgaben 

dem planerischen Zugriff der Gemeinde und unterliegen nicht der Abwägung. Da die 

nachfolgende Beschreibung der Ausschluss- und Abstandskriterien thematisch gegliedert 

ist, sind die harten Kriterien zunächst in der nachfolgenden Tabelle gesondert aufgeführt 

(s. auch Karte 1). Dies ermöglicht eine klare Herausstellung der Kriterien, die der Abwä-

gung entzogen sind. 

 

Tab. 1: Übersicht über die harten Tabukriterien und Abstandsradien 

Lfd.-Nr. 
(s. Tab. 1 im 

Anhang 1) 

Hartes Tabukriterium  

(Fläche) 

gem. 

WEE1 

Hartes Tabukriterium  

(Abstand) 

gem. 

WEE2 

Bauflächen / Baugebiete aus F-Plan / B-Plan und  

Wohnbebauung im Außenbereich ('Einzelhäuser') 

1.1.1 / 

2.1.1. 

Wohnbauflächen /Wohngebiete 

mit Baurechten 

X 400 m X 

1.1.3 / 

2.1.3 

Gemischte Bauflächen / Mischge-

biete mit Baurechten 

X 400 m X 

1.1.5 / 

2.1.5 

Flächen für Gemeinbedarf mit 

Baurechten  

alle Zweckbestimmungen 

X 400 m 

nur Zweckbestimmungen: Schule, Kin-

dergarten/Kindertagesstätte, Alten-

heim/Altenwohnungen, Sozialen Zwe-

cken dienende Gebäude und Einrich-

tungen, Jugendheim/Jugendherberge 

X 

1.1.7 / 

2.1.9 

Sonderbauflächen / Sonderge-

biete mit Baurechten  

alle Zweckbestimmungen 

X 400 m 

nur Zweckbestimmungen: Altenheim, 

Altenwohnheim, Behindertenwohn-

heim, Bildungseinrichtung, Energie- 

und Umweltzentrum, Jagdschloss, 

Krankenhaus, Schmiedekunst (mit 

Wohnnutzung), Schulung-Erholung-

Einrichtungen 

X 

1.1.9 Gewerbliche Bauflächen / Gewer-

begebiete mit Baurechten 

X - X 
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Lfd.-Nr. 
(s. Tab. 1 im 

Anhang 1) 

Hartes Tabukriterium  

(Fläche) 

gem. 

WEE1 

Hartes Tabukriterium  

(Abstand) 

gem. 

WEE2 

1.1.11 / 

2.1.16 

Wohnbebauung im Außenbereich 

(‚Einzelhäuser‘) 

X 400 m X 

Sonstige Flächennutzungen 

1.1.13 Grünflächen: Wisentgehege - 3 - X 

1.1.14 Wasserflächen ≥ 1 ha X - X 

Infrastrukturanlagen 

1.2.1 / 

2.2.1 

Bundes-, Landes- und Kreisstra-

ßen 

X 20 m X 

1.2.2 Größere Parkplätze / Park+Ride - 4 - X 

1.2.3 Bahnanlagen X - X 

1.2.4 Hochspannungsleitungen (110 

kV) 

X - X 

1.2.7 Militärische Hubschraubernacht-

tiefflugkorridore: 2 km Breite 

X 5 - X 

Schutzgebiete nach Natur- und Wasserrecht 

1.4.1 Naturschutzgebiet (NSG) X - X 

1.4.2 Landschaftsschutzgebiet (LSG) 

mit Bauverbot und/oder Schutz-

zweck nicht mit Windenergie zu 

vereinbaren 

X - X 

1.4.6 FFH-Gebiet, Schutzzweck nicht 

mit Windenergie zu vereinbaren 

X - X 

1.5.3 Wasserschutzgebiet Zone I X - X 

 
Erläuterungen:  
1 = Einstufung als harte Tabuzone entspricht den Vorgaben des Windenergieerlasses (WEE 2016) (X). 
2 = Festlegung, ob und wenn ja welcher harte Abstandsradius eingehalten wird, entspricht dem Vorgehen im  

     Windenergieerlass (WEE 2016). 
3 = Grünflächen werden im Windenergieerlass (WEE 2016) nicht als harte Tabuzone aufgeführt. Das Wisentgehege 

     wird dennoch aufgrund seiner herausragenden Bedeutung für Naherholung und Tourismus als harte Tabuzone 

     eingestuft (s. Kap. 4.2.2.1). 
4 = Größere Parkplätze und Park+Ride-Flächen werden im F-Plan als Flächen für den überörtlichen Verkehr eingestuft. 

     Dies begründet eine Einstufung als harte Tabuzone auf der Ebene der Flächennutzungsplanung. 
5 = Belange der militärischen Luftfahrt werden im Windenergieerlass (WEE 2016) als Sonderfall eingestuft. Diese  

     „können der Errichtung von Windenergieanlagen entgegenstehen“ (WEE 2016). Aufgrund der Ablehnung von WEA 

     aus militärischen, flugbetrieblichen Gründen (nach § 14 LuftVG) im Zuge eines aktuellen Genehmigungsverfahrens 

     auf dem Gebiet der Stadt Springe kann davon ausgegangen werden, dass innerhalb eines militärischen 

     Hubschraubernachttiefflugkorridors von 2 km Breite keine WEA realisiert werden können. Dies begründet deren 

     Einstufung als harte Tabuzone (s. Kap. 4.2.2.2). 
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4.2.2 Ausschlusskriterien 

4.2.2.1 Vorhandene und geplante Flächennutzungen 

Als flächendeckende Datengrundlage für die vorhandenen und geplanten Flächennutzun-

gen im Stadtgebiet wurde im ersten Schritt der Flächennutzungsplan der Stadt Springe 

verwendet. Die in das Windenergiekonzept als Ausschlusskriterien (harte oder weiche 

Tabuzonen) eingestellten Nutzungen wurden im zweiten Schritt überprüft anhand von 

Luftbildern, Daten aus dem amtlichen Liegenschaftskataster (ALKIS), Bebauungsplänen 

und von sonstigen verfügbaren Informationen (s. Abb. 2). Auf diese Weise wurde ermittelt, 

ob ‚hinter‘ der Darstellung im Flächennutzungsplan ein Baurecht bzw. eine tatsächlich vor-

handene, bestandskräftige Nutzung steht, welche einer möglichen Windenergienutzung 

als (harte) Tabuzone entgegengestellt werden kann. 

Die bewohnten Einzelhäuser und Splittersiedlungen im Außenbereich wurden ebenfalls 

anhand von Luftbildern und ALKIS-Daten ermittelt. In Zweifelsfällen wurden die Gebäude 

ergänzend im Gelände in Augenschein genommen oder es fand eine Überprüfung an-

hand der Bauakten der Stadt Springe statt, um zu klären, ob eine (zulässige) Wohnnut-

zung tatsächlich vorhanden ist. 
 

Im Windenergieerlass (WEE 2016) wird die Einstufung von Siedlungsbereichen als harte 

Tabuzone empfohlen. Als harte Tabuzonen werden in diesem Konzept Flächen berück-

sichtigt, auf denen andere - einer Windenergienutzung widersprechende - Nutzungen be-

reits tatsächlich vorhanden sind, oder auf denen solche Nutzungen über Bebauungspläne 

planungsrechtlich vorbereitet wurden. 

Hierbei handelt es sich um Wohngebiete, Mischgebiete, Flächen für den Gemeinbedarf, 

Sondergebiete und Gewerbegebiete. Weiterhin wurden Verkehrsflächen, Wasserflächen 

≥ 1 ha sowie eine Grünfläche (Wisentgehege) als harte Tabuzone eingestuft. 

Bei den vorgenannten Siedlungsbereichen ist es für die Einstufung als harte Tabuzone 

maßgeblich, dass bereits konkrete Baurechte entstanden sind. Dies kann entweder über 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB) oder einer Innenbereichssatzung 

(§ 34 Abs. 4 BauGB) erfolgt sein oder es handelt sich um einen im Zusammenhang be-

bauten Ortsteil (§ 34 Abs. 1 BauGB). Bauflächen, die keiner dieser Kategorien angehören, 

werden als städtebauliche Entwicklungsflächen (Baulandentwicklung in Zukunft vorgese-

hen) bezeichnet und ‚nur‘ als weiche Tabuzone eingestuft.
11

 

  

 
11

 Diese Vorgehensweise ist abgeleitet aus der Rechtsprechung des OVG Lüneburg (z. B. Urteil v. 26.10.2017 
- 12 KN 119/16, Rn. 78): Eine Berücksichtigung von Siedlungsbereichen als harte Tabuzone ist demnach 
nur gerechtfertigt, sofern einer Windenergienutzung auf diesen Flächen entweder eine bereits vorhandene 
Bebauung oder die Festsetzungen wirksamer Bebauungspläne entgegenstehen. 
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Abb. 2: Methodisches Vorgehen zur Überprüfung der Flächennutzungen 
 
Die Flächennutzungen aus dem F-Plan (rot; hier als Beispiel Wohnbauflächen und Gemischte Bauflächen) 
wurden mit den Wohngebäuden gemäß ALKIS überlagert, um festzustellen, ob sie bereits tatsächlich bebaut 
sind. In einem weiteren Schritt erfolgt ein Abgleich mit Luftbildern und Bebauungsplänen. Bei dem blau um-
randeten Bereich handelt es sich um eine Fläche für die Siedlungsentwicklung ohne bestehende Baurechte, 
da es weder bestehende Wohnbebauung, noch einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt. 
Die Flächen mit Baurechten werden als harte und die „Entwicklungsflächen“ (ohne Baurechte) als weiche 
Tabuzone eingestuft. 

 
 

1.1.1 / 

1.1.3 

Wohnbauflächen / Wohngebiete und Gemischte Bauflä-

chen / Mischgebiete mit Baurechten  
  

 

Wohnbauflächen / Wohngebiete und Gemischte Bauflächen / Mischgebiete mit Baurech-

ten werden zum Schutz vorhandener, rechtlich gesicherter Nutzungen als harte Tabuzone 

eingestuft. 

 

1.1.2 / 

1.1.4 

Wohnbauflächen / Wohngebiete und Gemischte Bauflä-

chen / Mischgebiete ohne Baurechte 
  

 

Wohnbauflächen / Wohngebiete und Gemischte Bauflächen / Mischgebiete ohne Bau-

rechte („Entwicklungsflächen“) fließen als weiche Tabuzone in das Konzept ein. 

  



 24. Änderung des Flächennutzungsplanes  -  Stadt Springe (Windenergie) 

Seite: 18 Ausfertigung, März 2021 

 

 
 

 

 
Stadt Springe LandschaftsArchitekturbüro Georg von Luckwald 

1.1.5 Flächen für den Gemeinbedarf mit Baurechten    

 

Bei Flächen für Gemeinbedarf mit Baurechten handelt es sich um ein hartes Ausschluss-

kriterium. Sie liegen überwiegend innerhalb der Ortschaften oder unmittelbar an deren 

Rand. Es handelt sich hierbei um Einrichtungen auf Flächen mit den folgenden Zweckbe-

stimmungen: 

 Altenheim / Altenwohnungen, 

 Schule, Kindergarten /Kindertagesstätten, 

 Turnhalle, Mehrzweckhalle, 

 Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, 

 Gemeindehaus, Gemeinschaftshaus, 

 Einrichtungen für Gesundheit bzw. Soziales, 

 Jugendheim / Jugendherberge, 

 öffentliche Verwaltung, Post, Amtsgericht, Feuerwehr, Bauhof, Museum. 

 

1.1.6 Flächen für den Gemeinbedarf ohne Baurechte    

 

Flächen für Gemeinbedarf ohne Baurechte („Entwicklungsflächen“) sind ein weiches Aus-

schlusskriterium. Es handelt sich hierbei um eine einzelne Fläche in Altenhagen I, die der-

zeit noch nicht über einen Bebauungsplan gesichert ist und noch keine entsprechende 

Bebauung aufweist. Es befindet sich derzeit ein Bebauungsplan für eine Feuerwehr in 

Aufstellung („Feuerwehr am Oberen Felde“). 

 

1.1.7 Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten    

 

Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten werden als harte Tabuzone berück-

sichtigt. Dies betrifft auf dem Gemeindegebiet der Stadt Springe Flächen mit den folgen-

den Zweckbestimmungen: 

 Altenheim / Altenwohnung, Behindertenwohnheim, 

 Krankenhaus, 

 Bildungseinrichtung, Energie- und Umweltzentrum, 

 Reiterhof, 

 Jagdschloss, 

 Schmiedekunst, 

 Einzelhandel, 

 Blutbank, 

 Biogas. 
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Einige dieser Sonderbauflächen / Sondergebiete liegen innerhalb der Ortskerne oder 

am Ortsrand. Als Sonderbauflächen / Sondergebiete, die in der „freien Landschaft“ lie-

gen, sind zu nennen: 

 Landschulheim „Tellkampfschule“ am südlichen Deisterrand (Zweckbestimmung Bil-

dungseinrichtung), 

 Energie- und Umweltzentrum westlich von Eldagsen, 

 Biogasanlage südöstlich der Stadt Springe, 

 Jagdschloss, 

 Reiterhof westlich von Eldagsen. 

 

1.1.8 Sonderbauflächen / Sondergebiete ohne Baurechte   

 

Es existiert lediglich eine Sonderbaufläche / Sondergebiet ohne Baurechte („Entwick-

lungsfläche“) auf dem Stadtgebiet von Springe. Es handelt sich hierbei um eine unbe-

baute Fläche westlich des Landschulheims „Tellkampfschule“, welcher die Zweckbestim-

mung „Bildungseinrichtung“ zugeordnet ist. Diese Fläche fließt als weiche Tabuzone in 

das Konzept ein. 

 

1.1.9 Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete mit Baurech-

ten  
  

 

Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete mit Baurechten werden als harte Tabuzone 

eingestuft. 

 

1.1.10 Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete ohne Bau-

rechte 
  

 

Hingegen fließen Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete ohne Baurechte („Entwick-

lungsflächen“) lediglich als weiche Tabuzone in das Konzept ein. 

 

1.1.11 Wohnbebauung im Außenbereich (‚Einzelhäuser‘)    

 

Zu den Siedlungsflächen zählt auch vorhandene Wohnbebauung im Außenbereich (Streu-

bebauung, Einzelhäuser etc.). Zum Schutz dieser vorhandenen Nutzungen werden als 

Wohnhäuser genutzte ‚Einzelhäuser‘ als harte Tabuzone eingestuft. 

Dies betrifft Gebäude außerhalb von im F-Plan dargestellten Bauflächen, aber auch ein-

zelne Gebäude innerhalb der als weiches Tabukriterium eingestuften Bauflächen ohne 

Baurechte. 
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1.1.12 Grünflächen   

1.1.13 Grünflächen (Wisentgehege)   

 

Grünflächen werden grundsätzlich als weiches Ausschlusskriterium behandelt. Lediglich 

die Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‚Wisentgehege‘ wird aufgrund ihrer herausra-

genden Bedeutung für Naherholung und Tourismus als harte Tabuzone eingestuft. 

 

1.1.14 Wasserflächen ≥ 1 ha   

 

Weiterhin fließen die im F-Plan dargestellten Wasserflächen ≥ 1 ha als harte Tabuzonen 

in das Konzept ein. Dies betrifft im Gemeindegebiet der Stadt Springe lediglich eine Was-

serfläche zwischen Völksen und Alvesrode. Die Festlegung als harte Tabuzone begründet 

sich mit dem Schutz bereits vorhandener Nutzungen sowie der Freihaltung von Gewäs-

sern und deren Uferzonen gem. § 61 BNatSchG
12

. 
 

 Wasserflächen < 1 ha fließen lediglich als Abwägungskriterium in das Konzept ein (s. 

Kap. 4.4.1.1). 
 

 

Als weiche Tabuzonen werden zudem Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen (außer 

„Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung“), Flächen für Abgrabungen oder für die Ge-

winnung von Bodenschätzen sowie Waldflächen (≥ 0,3 ha) eingestuft. 

 

1.1.16 Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen   

 

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen (z. B. Kläranlagen, Umspannwerke etc.) schlie-

ßen eine Windenergienutzung nicht per se aus. Die im Stadtgebiet von Springe vorhande-

nen Ver- und Entsorgungsflächen sind jedoch entweder zu klein für eine Windenergienut-

zung (< 1 ha), oder sie kommen aufgrund ihrer Lage unmittelbar am Ortsrand nicht für 

diesen Nutzungszweck in Betracht. Ausschließlich zwei Flächen im Osten der Gemeinde 

könnten aufgrund ihrer Lage und Größe für die Windenergienutzung in Frage kommen. 

Diese stehen jedoch derzeit aufgrund ihrer Nutzung für den Betrieb von Kläranlagen nicht 

zur Verfügung. Die Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen fließen deshalb als weiche 

Tabuzone in das Konzept ein. 

„Standorte für Windkraftnutzung“ sollen bevorzugt einer Windenergienutzung dienen. Es 

handelt sich folglich nicht um Tabuzonen. 

  

 
12

 BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz 
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1.1.17 Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von 

Bodenschätzen 
  

 

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen stehen ebenfalls 

aufgrund ihrer derzeitigen Nutzung bzw. dem Vorkommen von bedeutsamen Lagerstätten 

nicht zur Verfügung. Im Gemeindegebiet der Stadt Springe sind gem. F-Plan drei Abgra-

bungsflächen vorhanden: 

 westlich von Altenhagen I, nördlich der B 217, 

 westlich von Mittelrode, nördlich angrenzend an die von Südwest nach Nordost ver-

laufende 110 kV-Freileitung, 

 im Waldgebiet südwestlich des Klostergutes Wülfinghausen. 

Die Fläche bei Altenhagen I wird im F-Plan dargestellt. Sie ist jedoch real nicht mehr als 

Lagerstätte vorhanden, da die vormals betriebene Kiesgrube bereits stillgelegt und rena-

turiert wurde. Diese Fläche wird aus den genannten Gründen nicht als Tabuzone berück-

sichtigt. 

Die anderen beiden Flächen sind Im F-Plan lediglich nachrichtlich verzeichnet. Es wird auf 

die Festlegungen der Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung im RROP 1996 verwiesen. 

Beide Flächen sind im geltenden RROP von 2016 ebenfalls enthalten (s. Kap. 4.2.2.3). 

Gemäß LBEG (2019, Rohstoffsicherungskarte) liegt westlich von Mittelrode eine Sandla-

gerstätte 2. Ordnung („von volkswirtschaftlicher Bedeutung“) vor. Südwestlich des Kloster-

gutes Wülfinghausen befindet sich eine Lagerstätte 1. Ordnung („von besonderer volks-

wirtschaftlicher Bedeutung“) von chemisch reinem Kalkstein im Bereich des bestehenden 

Steinbruches am Hainholz. Diese beiden Flächen fließen als weiche Tabuzone in das 

Konzept ein. 

 

1.1.18 Waldflächen ≥ 0,3 ha   

 

Weiterhin zählen Waldflächen ≥ 0,3 ha zu den weichen Tabuzonen. ‚Weich‘ ist der Wald 

insofern, als es keine gesetzliche Regelung gibt, welche eine Windenergienutzung im 

Wald grundsätzlich ausschließt. Dennoch sollen die Waldflächen innerhalb der Stadt 

Springe von WEA frei bleiben. Dies begründet sich wie folgt:  
 

Im Landesraumordnungsprogramm (LROP, Änderung von 2012) wird zum Thema Wind-

energie und Wald ausgeführt: „Wald soll wegen seiner vielfältigen Funktionen (…) nicht 

für die Nutzung von Windenergie in Anspruch genommen werden. Flächen innerhalb des 

Waldes können für die Windenergienutzung nur dann in Anspruch genommen werden, 

wenn 
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 weitere Flächenpotenziale weder für neue Vorrang- noch für neue Eignungsgebiete 

im Offenland zur Verfügung stehen und 

 es sich um mit technischen Einrichtungen oder Bauten vorbelastete Flächen han-

delt“. 
 

Damit wird deutlich, dass Wald in Niedersachsen im Regelfall von WEA freigehalten wer-

den soll. Begründet wird diese restriktive Haltung mit dem im bundesweiten Vergleich un-

terdurchschnittlichen Waldanteil in Niedersachsen und mit der hohen Bedeutung des Wal-

des für das Klima, Natur und Landschaft, die Grundwasserneubildung und die ruhige Er-

holung (LROP, Änderung von 2012, Begründung, Teil C). 
 

Eine Windenergienutzung im Wald könnte somit nur ermöglicht werden, wenn die folgen-

den beiden Kriterien gleichzeitig erfüllt sind: 
 

a. Alle Offenlandpotenziale sind bereits ausgeschöpft. 
 

b. Die betreffenden Waldflächen sind vorbelastet. Eine Vorbelastung des Waldes kann 

bestehen im Bereich von Industrie- und Gewerbeflächen, Bergbaufolgelandschaften, 

abgeschlossenen Deponieflächen, Ablagerungen / Aufschüttungen, erschöpften 

Rohstoffabbauflächen, Kraftwerksgeländen, Großsilos, aufgegebenen Gleisgruppen, 

Altlastenstandorten, Munitionsdepots, Bunkeranlagen und sonstigen Konversionsflä-

chen sowie sonstigen infrastrukturell genutzten Sonderstandorten. Ausdrücklich 

nicht als vorbelastet in diesem Sinne gelten z. B. Windwurf- oder Waldbrandflächen 

(LROP, Änderung von 2012). 
 

Im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird nachgewiesen, dass 

über die bestehende Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung hinaus weitere Potenzial-

flächen für WEA im Offenland zur Verfügung stehen. Damit ist das erste, unter Buchstabe 

a. genannte Kriterium bereits nicht erfüllt. 

Zusammenhängende Waldflächen stellen in Springe vor allem der Deister, der Kleine De-

ister sowie der Osterwald dar. Diese Waldflächen weisen eine hohe Bedeutung für den 

Natur- und Landschaftsschutz auf, es sind wichtige Erholungsbereiche für die Gesamtre-

gion Hannover und sie sind vollständig als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Vorbe-

lastete Standorte im Sinne des LROP finden sich in diesen Waldbereichen nicht. Somit ist 

auch das zweite, unter Buchstabe b. aufgeführte Kriterium nicht erfüllt. 

Eine Windenergienutzung innerhalb von Waldflächen soll daher in der Stadt Springe nicht 

erfolgen. 

Als Waldflächen berücksichtigt werden alle ‚Flächen für Wald‘, die im F-Plan dargestellt 

sind. 
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4.2.2.2 Infrastrukturanlagen 
 

Verkehrsinfrastruktur 

 

1.2.1 / 

1.2.2 / 

1.2.3 

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen / 

Größere Parkplätze / Park+Ride / 

Bahnanlagen 

  

 

Für eine Windenergienutzung nicht zur Verfügung stehen Flächen, die aktuell von überört-

lichen Infrastrukturanlagen eingenommen werden (harte Tabuzonen): Klassifizierte Bun-

des-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen und Größere Parkplätze / Park+Ride-

Anlagen aus dem F-Plan. Die Trassen der Straßen wurden pauschal mit einer Breite von 

8 m berücksichtigt
13

. Die Bahnanlagen und die Parkplätze / Park+Ride-Anlagen wurden 

aus dem F-Plan der Stadt Springe übernommen. 

 

Versorgungsinfrastruktur 

 

1.2.4 Hochspannungsleitungen (110 kV)   

 

Flächen unter Hochspannungsleitungen (110 kV) stehen der Windenergienutzung nicht 

zur Verfügung und fließen deshalb als harte Tabuzonen in das Konzept ein. Die Trassen 

der Freileitungen wurden pauschal mit einer Breite von 20 m berücksichtigt
14

, dies ent-

spricht annähernd ihrer realen Breite. 

 

Militärische Luftfahrt, Flugsicherung 

 

1.2.7 Militärische Hubschraubernachttiefflugkorridore: 

2 km Breite 
  

 

Gemäß den Stellungnahmen der Bundeswehr vom 28.11.2017 bzw. 11.12.2017 sowie 

vorliegenden Karten zu luftverkehrlichen Belangen wird das Gemeindegebiet der Stadt 

Springe von mehreren Flugkorridoren der Bundeswehr gequert
15

. Ein Flugkorridor zieht 

sich von Nordwesten über das Deisterbecken bis zum südöstlichen Gemeindegebiet. Ein 

weiterer tangiert das Gemeindegebiet im äußersten Nordosten. 

 
13

 Hierfür wurde eine Mittelachse der Straßentrasse beidseitig mit 4 m gepuffert. 
14

 Hierfür wurde eine Mittelachse der Freileitungstrasse beidseitig mit 10 m gepuffert. 
15

 Mittelachse sowie beidseitig ein Schutzstreifen von (max.) 1.500 m 
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Laut Stellungnahme der Bundeswehr ist eine Realisierung von WEA in einem Flugkorridor 

unwahrscheinlich. Jedoch ist jeweils eine Einzelprüfung im Rahmen des immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens notwendig. 
 

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens für sechs WEA auf dem Gebiet der Stadt Springe 

im Bereich der Vorrangfläche Hemmingen/Pattensen/Springe (RROP 2016) wurden fünf 

WEA u. a. aus militärischen, flugbetrieblichen Gründen (nach § 14 LuftVG) abgelehnt. Mit-

hilfe der aus der Stellungnahme der Bundeswehr zum Vorentwurf der 24. Änderung des 

Flächennutzungsplanes erhaltenen Koordinaten der militärischen Flugkorridore wird er-

sichtlich, dass für die Stellungnahme der Bundeswehr zum o. g. immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsverfahren ein Kern-Korridor von ca. 2 km (jeweils 1 km beidseitig der 

Mittelachse des Flugkorridores) entscheidungsrelevant war. Somit kann davon ausgegan-

gen werden, dass nicht der maximale Flugkorridor (3 km Breite) als Tabuzone angenom-

men werden kann, dass sehr wohl aber eine innere Kernzone von 2 km eine Nutzung 

durch WEA ausschließt. Aus diesem Grund wird ein Korridor von 2 km Breite als harte 

Tabuzone in das Konzept zur 24. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Springe aufge-

nommen. 

 

 

4.2.2.3 Raumordnung 

Aus dem RROP
16

 der Region Hannover (2016) wurden zum einen Vorranggebiete Roh-

stoffgewinnung und zum anderen Vorranggebiete Natur und Landschaft sowie Vorrangge-

biete infrastrukturbezogene Erholung als weiche Tabuzone übernommen. 
 

Bei Vorranggebieten der Raumordnung handelt es sich um Gebiete, „die für bestimmte 

raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeut-

same Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den 

vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind“ (§ 7 Abs. 3 Nr. 1 ROG
17

). 

Vorranggebiete als bindende Ziele der Raumordnung stehen einer Windenergienutzung 

als harte Tabuzonen entgegen, wenn mit dem Vorrang eine Nutzung gesichert wird, die 

mit einer Windenergienutzung nicht vereinbar ist (NLT & ML 2013, S. 12). Der Festlegung 

von Vorranggebieten liegt eine abschließende Abwägung zugrunde. Sie sind strikt gegen 

andere Nutzungen zu sichern (NROG-Arbeitshilfe, Nr. 3.4). Der F-Plan als vorbereitender 

Bauleitplan ist den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB) und darf so-

mit den raumordnerischen Vorrangdarstellungen nicht widersprechen. 

 
16

 RROP = Regionales Raumordnungsprogramm 
17

 ROG = Raumordnungsgesetz des Bundes 
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1.3.1 Vorranggebiete Natur und Landschaft (RROP)   

 

Mit den Vorranggebieten Natur und Landschaft werden im RROP 2016 wichtige Kernbe-

reiche des Naturschutzes und der Landschaftspflege gegenüber entgegenstehenden Nut-

zungen vorsorgeorientiert planerisch gesichert. 

WEA verursachen Immissionen (v. a. Lärm, Schattenwurf). Mit der Errichtung von WEA 

einschließlich Kranstell- und Montageflächen, Zuwegungen und Leitungen werden Flä-

chen in Anspruch genommen und Boden versiegelt bzw. befestigt. Durch die Anlagenfun-

damente wird in die Schutzgüter Boden, Arten und Biotope und ggf. Grundwasser einge-

griffen. Von den Anlagen gehen Beeinträchtigungen bzw. Gefährdungen geschützter Vo-

gel- und Fledermausarten aus. Insofern ist eine Windenergienutzung mit einer Vorrangge-

bietsdarstellung für Natur und Landschaft i. d. R. nicht vereinbar.  

In der Stadt Springe handelt es sich insbesondere um Waldbereiche des Deisters, des 

Kleinen Deisters / Sauparks, des Osterwalds, des Hallerbruchs, des Elmschebruchs, des 

Bockeroder großen Holzes, des Abrahams, des Süllbergs und des Stamstorfer Holzes so-

wie die Auenbereiche der vorhandenen Bäche als „regional und überregional bedeutsame 

Fließgewässer des Niedersächsischen Fließgewässersystems“ (RROP 2016). Als Vor-

ranggebiete für Natur und Landschaft sind somit naturnahe Bereiche ausgewiesen, wel-

che von Lebensräumen der Fließgewässer und der Wälder dominiert werden. Allein auf-

grund der konkreten Ausprägung der naturschutzfachlichen Belange in diesen Gebieten, 

stehen sie für eine Windenergienutzung nicht zur Verfügung und werden als weiche 

Tabuzonen im Windenergiekonzept berücksichtigt. 

 

1.3.2 Vorranggebiete Rohstoffgewinnung (RROP)   

 

Zwei Flächen sind im Gemeindegebiet der Stadt Springe als Vorranggebiet Rohstoffge-

winnung ausgewiesen und werden im Windenergiekonzept als weiche Tabuzone berück-

sichtigt: eine Fläche westlich von Mittelrode (Sandlagerstätte 2. Ordnung gem. LBEG 

2019) und eine Fläche südwestlich des Klostergutes Wülfinghausen (Kalklagerstätte 1. 

Ordnung gem. LBEG 2019). Beide Flächen sind in Teilen auch im F-Plan als „Flächen für 

Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen“ dargestellt (s. Kap. 4.2.2.1). 
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1.3.3 Vorranggebiete infrastrukturbezogene Erholung (RROP)   

 

Als Vorranggebiet infrastrukturbezogene Erholung wurde das Wisentgehege
18

 von der Re-

gion Hannover (RROP 2016) festgelegt. Dieses stellt einen regional bedeutsamen Naher-

holungsschwerpunkt dar, der eine hohe touristische Bedeutung besitzt. Neben der Weiter-

entwicklung und Sicherung der Erholungsinfrastruktur liegt hierbei auch ein Schwerpunkt 

auf der naturbezogenen Erholung. 

Insbesondere aufgrund der mit WEA verbundenen Immissionen sind Vorranggebiete für 

Erholung mit der Anlage von WEA nicht vereinbar. Diese stehen demnach der Windener-

gienutzung nicht zur Verfügung und werden in diesem Konzept als weiche Tabuzonen ge-

würdigt. 
 

 Vorbehaltsgebiet aus dem RROP (2016) (insbesondere Vorbehaltsgebiete Natur und 

Landschaft, Vorbehaltsgebiete Erholung und Vorbehaltsgebiete Verbesserung der 

Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes) fließen ggf. im Rahmen der Abwägung 

(dritter Arbeitsschritt) in das Konzept ein (s. Kap. 4.4). Dies gilt ebenso für sonstige Ka-

tegorien der Raumordnung. 

 

 

4.2.2.4 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht 

Die Einstufung der Naturschutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG) und Na-

tura-2000-Gebiete als hartes oder weiches Ausschlusskriterium wird grundsätzlich für alle 

Schutzgebiete dieser Kategorien vorgenommen, die innerhalb des Stadtgebietes von 

Springe liegen. Die Einstufung als hartes oder weiches Kriterium orientiert sich dabei am 

Schutzzweck des jeweiligen Schutzgebietes bzw. an evtl. vorhandenen generellen Bau-

verboten. Zusätzlich werden für die Schutzgebietskategorien NSG und Natura 2000-Ge-

biete diejenigen Gebiete abgeprüft, die in einem Radius von 200 m um die Gemeinde-

grenze liegen, da die genannte Prüfung des Schutzzweckes zur Pufferung der Fläche mit 

einem Abstandsradius (weiche Tabuzone) führen kann (s. Kap. 4.2.3.4). 

  

 
18

 Das Wisentgehege fließt zusätzlich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‚Wisentgehege ‘als harte 
Tabuzone in das Konzept ein. Dies begründet sich mit seiner herausragenden Bedeutung für Naherholung 
und Tourismus (s. Kap. 4.2.2.1, Nr. 1.1.13). 
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1.4.1 Naturschutzgebiete (NSG)   

 

Naturschutzgebiete werden als harte Ausschlusskriterien im Windenergie-Konzept be-

rücksichtigt. Eine Errichtung von WEA in NSG widerspräche dem gesetzlichen Schutz-

zweck (§ 23 BNatSchG
19

), welcher in den jeweiligen Schutzverordnungen konkretisiert 

wird. Zudem sieht der Windenergieerlass (WEE 2016) NSG als harte Tabuzonen vor. 

Innerhalb der Gemeindegrenzen der Stadt Springe befinden sich (vollständig oder mit 

Teilflächen) sieben NSG (s. Tab. 2). Eine Windenergienutzung ist in diesen Gebieten aus-

geschlossen. 

 
 
Tab. 2: Einstufung der vorhandenen Schutzgebiete (NSG, LSG, Natura 2000-Gebiete) als 

weiches bzw. hartes Ausschlusskriterium 

Nr. Name 

in  

Springe 

Nicht zu vereinbarender Schutz-

zweck / Erhaltungsziele1 

Bau-

verbot2 

hartes 

/ wei-

ches 

Krite-

rium3 

Naturschutzgebiete (NSG) 

HA 25 Saupark ja 

„Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, 

Beschädigung oder Veränderung des Natur-

schutzgebiets oder seiner Bestandteile oder 

zu einer nachhaltigen Störung führen kön-

nen“ sind gem. § 23 BNatSchG in einem 

NSG verboten. 

 

HA 90 Steinbruch Holzmühle ja  

HA 115 Zigeunerwäldchen ja  

HA 240 Linderter und Stams-

dorfer Holz 

ja  

HA 243 Hallerbruch ja  

HA 244 Höhlengebiet im Klei-

nen Deister 

ja  

HA 245 Köllnischfeld ja  

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

H 30 Süddeister ja - -  

H 32 Osterwald - Saupark ja - -  

H 34 Limberg, Hallerburger 

Holz und Jeinser Holz 

ja 
- -  

H 73 Hallerniederung ja - ja  

H 74 Gestorfer Lößhügel ja - ja  

 

- Fortsetzung - 

  

 
19

 BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz 
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Tab.2: Einstufung der vorhandenen Schutzgebiete (NSG, LSG, Natura 2000-Gebiete) als 

weiches bzw. hartes Ausschlusskriterium (Fortsetzung) 
 

Natura 2000-Gebiete (FFH- und EU-Vogelschutzgebiete) 

FFH 112 

(3720-301) 

Süntel, Wesergebirge, 

Deister 

ja Vorkommen der Mopsfledermaus 

(Art des Anh. II FFH-RL) 

→ gem. Artenschutzleitfaden (MU 

2016) je nach lokalem Vorkom-

men kollisionsgefährdete Art 

-  

FFH 361 

(3724-331) 

Hallerburger Holz ja 
- -  

FFH 362 

(3724-332) 

Linderter und Stamstor-

fer Holz 

ja 
- -  

FFH 375 

(3822-331) 

Hamel und Nebenbä-

che 

angren-
zend  

- - - 

FFH 377 

(3823-331) 

Hallerbruch ja 
- -  

FFH 379 

(3824-331) 

Limberg bei Elze angren-
zend  

- - - 

FFH 452 

(3823-332) 

Höhlengebiet im  

Kleinen Deister 

ja 
- -  

  
Erläuterungen:  

1 =  Schutzzweck / Erhaltungsziele gem. Schutzgebietsverordnung  

2 =  Einstufung gem. Schutzgebietsverordnung. In den Schutzverordnungen (LSG) ist entweder ein absolu-
tes Bauverbot geregelt - harte Tabuzone, oder das Bauen steht unter Erlaubnisvorbehalt - weiche 
Tabuzone. 

3 =  Einstufung gem. den Vorgaben im Windenergieerlass (WEE 2016). 

 =  Ausschlusskriterien, die im ersten Arbeitsschritt als harte Tabuzonen berücksichtigt werden. 

 =  Ausschlusskriterien, die im zweiten Arbeitsschritt als weiche Tabuzonen berücksichtigt werden. 

 

 

1.4.2 Landschaftsschutzgebiet (LSG) mit Bauverbot und/oder 

mit Windenergie nicht zu vereinbarendem Schutzzweck 
  

1.4.3 Landschaftsschutzgebiet (LSG) (sonstiges)   

 

Landschaftsschutzgebiete werden über eine Verordnung festgesetzt. Sie dienen dem „be-

sonderen Schutz von Natur und Landschaft“. Mögliche Schutzgründe sind Erhalt, Entwick-

lung oder Wiederherstellung des Naturhaushalts und der Naturgüter (inkl. Lebensstätten 

und Lebensräumen von Tier- und Pflanzenarten), Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Na-

tur und Landschaft oder die Bedeutung des Gebietes für die Erholung (§ 26 Abs. 1 

BNatSchG). Alle Handlungen sind verboten, die den Charakter des Gebietes verändern 

oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen (§ 26 Abs. 2 BNatSchG). 
 

Im Gemeindegebiet der Stadt Springe liegen die folgenden LSG: 

 Das LSG H 73 ‚Hallerniederung‘ und das LSG H 74 ‚Gestorfer Lößhügel‘, beide an der 

östlichen Gemeindegrenze. 
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 Die LSG H 30 ‚Süd-Deister‘ und H 32 ‚Osterwald - Saupark‘ begrenzen die Gemeinde-

fläche Springes im Norden, Westen und Süden. 

 Das LSG H 34 ‚Limberg, Hallerburger Holz und Jeinser Holz‘ reicht über die östliche 

Gemeindegrenze hinaus bis nach Pattensen. 
 

In den Schutzverordnungen ist entweder ein absolutes Bauverbot geregelt - harte 

Tabuzone (LSG H 73, LSG H 74), oder das Bauen steht unter Erlaubnisvorbehalt - weiche 

Tabuzone (LSG H 30, LSG H 32, LSG H 34). Auch in den letztgenannten Schutzgebieten 

ist es verboten, die Landschaft zu verunstalten, die Natur zu schädigen oder den Naturge-

nuss zu beeinträchtigen. Insbesondere darf die Ruhe der Natur nicht durch Lärm oder auf 

andere Weise gestört werden (z. B. § 3 Abs. 1 und 2 der Schutzgebietsverordnung für das 

Gebiet LSG H 30 ‚Süd-Deister‘). 

Diese Verbotstatbestände schließen i. d. R. die Errichtung eines Windparks aus. Diese 

Auffassung wird auch im niedersächsischen Windenergieerlass (WEE 2016) vertreten: 

„Bei großflächiger Betroffenheit oder der (teilweisen) Funktionslosigkeit eines Land-

schaftsschutzgebietes (…) durch die Realisierung der Planung ist eine Änderung der 

Schutzgebietsverordnung erforderlich, bevor ein Flächennutzungsplan beschlossen (…) 

wird“. Eine solche Teilaufhebung des Landschaftsschutzgebietes sieht auch GATZ (2013, 

Rn. 677) regelmäßig als Voraussetzung an für die Ausweisung einer Konzentrationsflä-

chen für Windkraftnutzung innerhalb eines solchen Schutzgebietes. Die Teilaufhebung ei-

nes LSG erfordert ein eigenständiges Verfahren in der Zuständigkeit der Region Hanno-

ver als untere Naturschutzbehörde. Sie kann somit nicht durch die Stadt im Rahmen der 

städtebaulichen Abwägung vollzogen werden. Eine Teilaufhebung kann grundsätzlich nur 

dann in Betracht gezogen werden, wenn im Rahmen einer flächendeckenden Windener-

gie-Konzeption keine oder nicht ausreichend Flächen außerhalb von Schutzgebieten er-

mittelt wurden. 

Da im Stadtgebiet von Springe jedoch 10 WEA-Potenzialflächen außerhalb von Land-

schaftsschutzgebieten vorhanden sind, kommt eine Teilaufhebung von Landschafts-

schutzgebieten nicht in Betracht. 

 

1.4.6 FFH-Gebiet mit Windenergie nicht zu vereinbarendem 

Schutzzweck 
  

1.4.7 FFH-Gebiet (sonstiges)   

 

Gemäß Nds. Windenergieerlass (WEE 2016) sind Natura 2000 - Gebiete mit nicht zu ver-

einbarendem Schutzzweck oder Erhaltungszielen als harte Tabuzonen klassifiziert. In 

Springe liegt ein FFH-Gebiet mit nicht zu vereinbarendem Schutzzweck vor. FFH-Gebiete, 
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deren Erhaltungsziele mit der Windenergienutzung ggf. vereinbar sind, werden als weiche 

Tabuzonen eingestuft (fünf Gebiete in Springe). 
 

Die folgenden FFH-Gebiete liegen im Gemeindegebiet der Stadt Springe: 

 Das FFH-Gebiet 3720-301 ‚Süntel, Wesergebirge, Deister‘ besitzt einen nicht zu verein-

barenden Schutzzweck (Mopsfledermaus) und geht somit als hartes Kriterium in das 

Konzept ein. 

 Bei den FFH-Gebieten 3724-331 ‚Hallerburger Holz‘, 3724-332 ‚Linderter und Stams-

dorfer Holz‘, 3822-331 ‚Hamel und Nebenbäche‘, 3823-331 ‚Hallerbruch‘ und 3823-332 

‚Höhlengebiet im Kleinen Deister‘ ist eine besondere Empfindlichkeit der Erhaltungs-

ziele gegenüber einer Windenergienutzung nicht gegeben, sodass es sich hierbei um 

weiche Tabuzonen handelt. 

 

 

4.2.2.5 Schutzgebiete nach Wasserrecht 

 

1.5.1 / 

1.5.2 
Überschwemmungsgebiete   

 

Gesetzliche Überschwemmungsgebiete fließen als weiche Tabuzone in das Windenergie-

konzept ein. 

Gemäß § 78 Abs. 4 WHG ist die Errichtung von baulichen Anlagen (und damit auch von 

WEA) in festgesetzten Überschwemmungsgebieten untersagt. Ausnahmen von diesem 

gesetzlichen Verbot sind nur möglich, wenn die Kriterien gemäß § 78 Abs. 5 WHG erfüllt 

sind, insbesondere, wenn das Vorhaben im Einzelfall die Hochwasserrückhaltung nicht 

oder nur unwesentlich beeinträchtigt, der Verlust von Rückhalteraum ausgeglichen, der 

Wasserabfluss nicht nachteilig verändert, der Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

das Vorhaben hochwasserangepasst ausgeführt wird bzw. nachteilige Auswirkungen 

durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. Weitere Vorschriften bestehen 

für die Ausweisung neuer Baugebiete innerhalb von gesetzlichen Überschwemmungsge-

bieten (§ 78 Abs. 1 WHG). Die Festlegung der Überschwemmungsgebiete als weiche 

Tabuzone wird durch die Stadt Springe deshalb als gerechtfertigt angesehen. 
 

Die folgenden Überschwemmungsgebiete liegen im Gemeindegebiet der Stadt Springe 

und fließen als weiche Tabuzone in das Konzept ein: 

 Gelbbach und Sedemünder Mühlbach (verläuft von Sedemünder kommend durch die 

Deisterpforte nach Südwesten; max. Breite im Stadtgebiet von Springe: rd. 120 m) 
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 Haller (verläuft von Springe aus in Richtung Südosten und verlässt südlich von Aden-

sen das Stadtgebiet; max. Breite im Stadtgebiet von Springe: rd. 550 m) und 

 Neuer Gehlenbach (verläuft vom Forsthaus Jägerhaus über Eldagsen bis zur östlichen 

Stadtgrenze; max. Breite: rd. 90 m). 

 

1.5.3 Wasserschutzgebiet Zone I   

1.5.4 Wasserschutzgebiet Zone II   

 

Die Schutzzone I der Wasserschutzgebiete wird entsprechend den Vorgaben im Wind-

energieerlass (WEE 2016) als harte Tabuzone gewertet. Die Schutzzone II wird lediglich 

als weiches Ausschlusskriterium eingestuft. 

Die folgenden Wasserschutzgebiete liegen mit ihren Schutzzonen I und II im Gemeinde-

gebiet der Stadt Springe: 
 

 Schutzzone I und II: Alvesrode, Eldagsen-Klosterquellen, Haller, Holtensen, Samke, 

 Schutzzone II: Mittelrode, Nienstedt, Völksen. 
 

Bei der Schutzzone I handelt es sich um die Brunnenfassung des Trinkwasserbrunnens. 

Eine Windenergienutzung ist hier ausgeschlossen. Die Schutzzone II wird entlang der so-

genannten 50-Tage-Linie abgegrenzt. Hierbei handelt es sich um den Nahbereich um die 

Brunnenfassung, in welcher das Niederschlags- bzw. Grundwasser maximal 50 Tage 

braucht, um in die Brunnenfassung und damit in das Trinkwasser zu gelangen. In dieser 

engeren Schutzzone ist das Trinkwasser gegenüber Schadstoffeintrag besonders gefähr-

det, da zum einen die Filterstrecke zur Reinigung des Grundwassers kurz ist und zum an-

deren nur wenig Zeit zur Verfügung steht, um im Falle einer Kontamination eine Sanie-

rung des Erdreichs vorzunehmen, bevor Schadstoffe in das Trinkwasser eingetragen wer-

den. In einer Windenergieanlage kommen wassergefährdende Stoffe (z. B. Getriebe- und 

Hydrauliköle, Schmier- und Kühlmittel) zum Einsatz. Weiterhin wird mit dem Fundament 

der Anlage in die grundwasserschützenden Deckschichten eingegriffen, ggf. werden Weg-

samkeiten von der Bodenoberfläche bis zum Grundwasserstockwerk hergestellt und der 

Schutz des Trinkwassers auf diese Weise vermindert. Bei dem Schutz des Trinkwassers 

gegenüber Gefährdungen und Stoffeinträgen handelt es sich um ein hohes gesundheits-

bezogenes Schutzgut im öffentlichen Interesse. Die Einstufung der Schutzzonen I und II 

als harte bzw. weiche Tabuzone ist daher gerechtfertigt. 
 

Die Schutzzonen I und II nehmen aufgrund ihrer räumlichen Lage keinen direkten Einfluss 

auf das Konzept. 
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 Die Schutzzone III ist, ebenso wie Trinkwassergewinnungsgebiete, im Rahmen der Ab-

wägung im Einzelfall zu bewerten (s. Kap. 4.4.1.5). 

 

 
 

4.2.3 Abstandsradien 

Alle nachfolgend beschriebenen Abstandsradien werden nicht nur für empfindliche Nut-

zungen innerhalb der Stadt Springe angewandt, sondern auch für entsprechende Nutzun-

gen auf angrenzenden Flächen in den Nachbargemeinden
20

. 

 

 

4.2.3.1 Vorhandene und geplante Flächennutzungen 

 

2.1.1 / 

2.1.3 

Wohnbauflächen / Wohngebiete bzw. Ge-

mischte Bauflächen / Mischgebiete mit Bau-

rechten 

ges. 800 hart 400 weich 400 

 

Zu Wohnbauflächen / Wohngebieten und gemischten Bauflächen / Mischgebieten, in wel-

chen Baurechte bestehen (s. Kap. 4.2.2.1), wird ein Abstand von 800 m berücksichtigt, 

welcher sich in einen ‚harten Anteil‘ und einen ‚weichen Anteil‘ von je 400 m aufteilt.  
 

Bei der Ermittlung des harten Abstandes zur Wohnbebauung besteht auf der Planungs-

ebene des Flächennutzungsplanes folgende Entscheidungslage: Einerseits ist offensicht-

lich, dass das Immissionsschutzrecht eine Errichtung von WEA unmittelbar an der Wohn-

bebauung nicht zulässt, da in einem solchen Fall die maßgeblichen Richt- und Orientie-

rungswerte des Schallschutzes und ggf. auch des Schattenwurfes überschritten wären. 

Insofern leitet sich aus dem Immissionsschutzrecht das Verbot ab, WEA dicht an einer 

Ortslage zu errichten. Ein solches rechtliches Verbot führt regelmäßig zu einer harten 

Tabuzone
21

. 
 

Andererseits ist die Reichweite dieser harten Tabuzone fraglich. Die im konkreten Einzel-

fall einzuhaltenden Abstände werden regelmäßig erst in Immissionsgutachten für das Ge-

nehmigungsverfahren ermittelt. Es ist somit erforderlich, einen pauschalen Wert hierfür 

anzusetzen. Im Windenergieerlass (WEE 2016) wird ein harter Abstand zu 

 
20

 Auch für Nachbargemeinden wurden daher die F-Pläne sowie alle anderen erforderlichen Quellen ausge-
wertet. 

21
 So auch GATZ 2013, Rn. 675 unter der Überschrift ‚Harte Tabuzonen‘: „Rechtlich zwingend kann der wirk-
samen Darstellung von Konzentrationszonen auch entgegenstehen, dass sich die maßgeblichen Immissi-
onsgrenzwerte nach der TA Lärm in benachbarten Wohngebieten nicht einhalten lassen, wobei der Planer 
mit Pauschalierungen arbeiten darf, um auf der ‚sicheren‘ Seite zu sein“. 
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Siedlungsbereichen mit Wohnnutzung (§§ 30, 34 BauGB) vom 400 m vorgegeben. Dieser 

Wert wird im vorliegenden Plankonzept aufgegriffen. 
 

Die Begründung für dieses Maß leitet sich zudem auch aus der Rechtsprechung zum 

Thema ‚optisch bedrängende Wirkung‘
22

 ab: 

Das im Bauplanungsrecht verankerte nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot verlangt, 

dass Windenergieanlagen zur Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung einen 

Abstand zur nächstgelegenen Wohnbebauung einhalten müssen. Dieser Abstand bemisst 

sich unabhängig von den bauordnungsrechtlichen Vorschiften über Grenzabstände. Eine 

optisch bedrängende Wirkung ist anzunehmen, wenn der geplanten Windenergieanlage 

eine ‚erdrückende‘ bzw. ‚erschlagende‘ Wirkung zukommt. Was mit diesen Begriffen ge-

meint ist, lässt sich wie folgt charakterisieren: „Der Baukörper einer Windkraftanlage wirkt 

weniger durch die Baumasse des Turms der Anlage als vielmehr durch die Höhe der An-

lage insgesamt und die Rotorbewegung. Der in der Höhe wahrzunehmenden Drehbewe-

gung des Rotors kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Zum einen lenkt der 

Rotor durch die Bewegung den Blick auf sich und schafft eine Art ‚Unruheelement‘. Ein 

bewegtes Objekt erregt die Aufmerksamkeit in höherem Maße als ein statisches; eine Be-

wegung wird selbst dann noch registriert, wenn sie sich nicht direkt in der Blickrichtung 

des Betroffenen, sondern seitwärts von dieser befindet. Eine nur durch Phasen relativer 

Windstille unterbrochene ständige, nach Windstärke in der Umdrehungsgeschwindigkeit 

differierende Bewegung im Blickfeld oder am Rande des Blickfeldes kann schon nach kur-

zer Zeit, erst recht auf Dauer unerträglich werden. Ein sich bewegendes Objekt zieht den 

Blick nahezu zwangsläufig auf sich. Es kann Irritationen hervorrufen und die Konzentra-

tion auf andere Tätigkeiten wegen der steten, kaum vermeidbaren Ablenkung erschweren. 

(…) 

Zum anderen vergrößert die Drehbewegung des Rotors die Windkraftanlage in ihren opti-

schen Dimensionen deutlich und bestimmt sie. Die Fläche, die der Rotor bestreicht, hat in 

der Regel gebäudegleiche Abmessungen. Die optischen Auswirkungen einer Windkraft-

anlage sind um so größer, je höher die Anlage ist und je höher deshalb der Rotor ange-

bracht ist. 

Die Einzelfallabwägung, ob eine solche Anlage bedrängend auf die Umgebung wirkt, hat 

sich daher (…) an der Höhe der Anlage zu orientieren“ (OVG Münster, Urt. v. 

09.08.2006). 
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 OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006 - 8 A 3726/05; OVG Münster, Beschl. v. 24.06.2010 - 8 A 2764/09; 
BVerwG, Beschl. v. 23.10.2010 - 4 B 36.10. 
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Unter diesen Rahmenbedingungen hat die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung fol-

gende Anhaltswerte abgeleitet: 
 

 In Fällen, in denen der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer WEA mindestens 

das 3-fache der Gesamthöhe (Nabenhöhe + Rotorradius) der WEA beträgt, ist i. d. R. 

keine optisch bedrängende Wirkung anzunehmen. „Bei einem solchen Abstand treten 

die Baukörperwirkung und die Rotorbewegung der Anlage so weit in den Hintergrund, 

dass ihr in der Regel keine beherrschende Dominanz und keine optisch bedrängende 

Wirkung gegenüber der Wohnbebauung zukommt“ (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006). 
 

 Ist der Abstand zwischen Wohnhaus und WEA geringer als das 2-fache der Gesamt-

höhe der WEA, so ist im Regelfall von einer optisch bedrängenden Wirkung der WEA 

auszugehen. „Ein Wohnhaus wird bei einem solchen Abstand in der Regel optisch von 

der Anlage überlagert und vereinnahmt. Auch tritt die Anlage in einem solchen Fall 

durch den verkürzten Abstand und den damit vergrößerten Betrachtungswinkel derart 

unausweichlich in das Sichtfeld, dass die Wohnnutzung überwiegend in unzumutbarer 

Weise beeinträchtigt wird“ (OVG Münster, Urt. v. 09.08.2006). 
 

 Liegt der zwischen Wohngebäude und WEA bestehende Abstand zwischen der 2- und 

der 3-fachen Gesamthöhe der WEA, so bedarf es regelmäßig einer vertieften Prüfung 

des Einzelfalles. 
 

Aus dem Vorstehenden folgt, dass WEA im Regelfall rechtlich nicht zulässig sind, wenn 

der Abstand zwischen dem Anlagenstandort und dem nächstgelegenen Wohnhaus gerin-

ger ist als die 2-fache Gesamthöhe der WEA.  
 

Für die vorliegende Flächennutzungsplanänderung wird angenommen, dass zukünftige 

WEA typischerweise eine Gesamthöhe von 200 m erreichen. Diese Annahme begründet 

sich wie folgt: Aufgabe und Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die Ausweisung 

von Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung, welche eine substanzielle Nutzung der 

Windenergie ermöglichen. Dies setzt voraus, dass der Betrieb von WEA unter wirtschaftli-

chen Bedingungen möglich ist. Sowohl der Energieertrag als auch die Wirtschaftlichkeit 

nehmen mit ansteigender Höhe der WEA deutlich zu. Die Ermöglichung moderner, hoher 

WEA ist erforderlich, um die energie- und klimapolitischen Ziele des Landes Niedersach-

sen zu erreichen. Die 2-fache Höhe einer 200 m hohen WEA wird als ‚hartes‘ Abstandskri-

terium zur nächstgelegenen Wohnbebauung angenommen. Dieser Abstand beträgt somit 

2 x H = 400 m (s. auch Kap. 4.1.3). 
 

Dieses Abstandsmaß begründet sich nicht nur mit der ‚optisch bedrängenden Wirkung‘, 

sondern auch aus immissionsschutzrechtlichen Gründen ist es geboten, einen Abstand 

zur Wohnbebauung einzuhalten. Erfahrungen mit vorhandenen und geplanten Windparks 



24. Änderung des Flächennutzungsplanes  -  Stadt Springe (Windenergie) 

Ausfertigung, März 2021 Seite: 35 

 

 
 

 

 
Stadt Springe LandschaftsArchitekturbüro Georg von Luckwald 

zeigen, dass auf der Grundlage von Immissionsgutachten regelmäßig Abstände von deut-

lich mehr als 400 m zwischen WEA und nächstgelegenen Wohngebäuden erforderlich 

sind. Grundlagen hierfür sind insbesondere § 5 BImSchG sowie die TA Lärm.  

Innerhalb der harten Tabuzone von 400 m ist unter realistischen Annahmen aus tatsächli-

chen und rechtlichen Gründen nicht mit einer Genehmigung von WEA zu rechnen. 

Dieser Planungsansatz wird auch von NLT & ML (2013)
23

 vertreten. 
 

Da diese Begründung des 400 m-Abstandes für jegliche Wohnbebauung gilt, ist dieser 

Abstand gleichermaßen für Wohnbauflächen / Wohngebiete, gemischte Bauflächen / 

Mischgebiete und Wohnbebauung im Außenbereich (‚Einzelhäuser‘) anzuwenden. 
 

Der Gesamtabstand für Wohnbebauung (Wohnbauflächen / Wohngebiete und gemischte 

Bauflächen / Mischgebiete) wird mit 800 m angesetzt. Er setzt sich aus einem ‚harten 

Kern‘ von 400 m (s. o.) und einem ‚weichen Rand‘ von 400 m Abstand zusammen. Die 

Stadt ist nicht verpflichtet, Windenergienutzung bis an die Grenze dessen zu ermöglichen, 

was anhand der Maßstäbe des Immissionsschutzrechtes gerade noch zulässig ist. Viel-

mehr ist es ihr erlaubt, Vorsorge zu betreiben. Sie darf bei der Abstandsermittlung Radien 

wählen, die großzügiger sind, als es bei einer ausschließlichen Orientierung an den maß-

geblichen Werten der TA Lärm der Fall wäre. Hierbei kann die Stadt global und pauschali-

sierend festgelegte Kriterien verwenden, welche einheitlich im gesamten Stadtgebiet zur 

Anwendung kommen (GATZ 2013, Rn. 678 f.). 
 

Die Stadt Springe geht bei der Festlegung eines Gesamtabstandes von 800 m von folgen-

den Erwägungen aus: Der Wohnbevölkerung in der Stadt (sowie in den angrenzenden 

Gebieten der Nachbargemeinden) soll ein Schutz gegenüber Immissionen zukommen, 

der die in der TA Lärm angesetzten Mindestanforderungen sicher einhält oder im Einzel-

fall sogar übersteigt. Dies dient der vorausschauenden Konfliktvermeidung und entspricht 

dem in § 50 BImSchG enthaltenen Grundsatz der räumlichen Trennung zwischen schutz-

bedürftigen Gebieten und Quellen schädlicher Umwelteinwirkungen (z. B. Lärm). Mit ei-

nem vorsorgeorientierten Abstand wird zum einen der technischen Entwicklung der letz-

ten Jahre Rechnung getragen, dass immer höhere WEA errichtet werden. Technische 

Bauten in einer Größe von mind. ca. 200 m sprengen die Maßstäblichkeit des gewachse-

nen Siedlungs- und Landschaftsraumes. Um die optischen und akustischen Auswirkun-

gen dieser Anlagen auf benachbarte Wohnbebauung auf ein vertretbares Maß zu senken, 

wird ein Mindestabstand von 800 m als erforderlich erachtet. 
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 NLT & ML (2013): Regionalplanung und Windenergie, Arbeitshilfe zur Steuerung der Windenergienutzung 
mit Ausschlusswirkung in Regionalen Raumordnungsprogrammen (Kategorisierung harte und weiche 
Tabuzonen) (Stand: 15. November 2013). 
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Die Hinweise des NLT (2014a) zu den ‚weichen Tabuzonen‘ geben die Empfehlung, zu 

‚Siedlungsbereichen mit Wohnnutzung‘ einen Abstand von 700 bis 1.000 m zu verwen-

den. Der von der Stadt Springe gewählte Abstandswert liegt im unteren Bereich dieser 

Spanne. 
 

Der Abstand von 800 m wird gleichermaßen für Wohnbauflächen / Wohngebiete und ge-

mischte Bauflächen / Mischgebiete angewandt. Die Stadt ist sich bewusst, dass Wohn- 

und Mischgebiete gemäß TA Lärm immissionsschutzrechtlich unterschiedlich bewertet 

werden. Aus folgenden Gründen werden beide Gebietskategorien für die Abstandsbemes-

sung dennoch zusammengefasst: Bezogen auf den Schutzanspruch gegenüber von WEA 

verursachten Immissionen soll nicht zwischen Bewohnern z. B. einer ländlich geprägten 

Dorflage (festgesetzt als Dorfgebiet - MD) und eines Wohngebietes am Ortsrand (festge-

setzt z. B. als allgemeines Wohngebiet - WA) unterschieden werden. Zielsetzung der 

Stadt ist vielmehr der umfassende, vorsorgende und gleichberechtigte Schutz der Bevöl-

kerung überall dort, wo Siedlungsbereiche vorhanden sind, die (auch) dem Wohnen die-

nen
24

.  

Diese Auffassung stimmt überein mit der Arbeitshilfe von NLT & ML (2013), in welcher 

‚Siedlungsbereiche mit Wohnnutzung‘ als Bezugspunkt für die Abstandsbemessung emp-

fohlen werden. Auch hier wird keine Differenzierung zwischen Wohnbauflächen und ge-

mischten Bauflächen vorgenommen. 

 

2.1.2 / 

2.1.4 

Wohnbauflächen / Wohngebiete bzw. Ge-

mischte Bauflächen / Mischgebiete ohne 

Baurechte 

ges. 800 hart --- weich 800 

 

Wohnbauflächen / Wohngebiete bzw. Gemischte Bauflächen / Mischgebiete ohne Bau-

rechte weisen aktuell keine Empfindlichkeit gegenüber WEA auf. Diese Flächen stellen 

jedoch Siedlungsentwicklungsflächen dar, für die die Stadt eine spätere Wohnnutzung 

vorgesehen hat. Zum Schutz dieser zukünftigen Nutzungen wird ein weicher Abstand von 

800 m zu den Wohnbauflächen / Wohngebiete bzw. Gemischte Bauflächen / Mischge-

biete ohne Baurechte angewendet. Dadurch können planerisch durch die Stadt bereits 

konkret vorbereitete Siedlungsentwicklungsflächen angemessen gesichert werden. Ein 

harter Abstand wäre hier aufgrund fehlender Baurechte nicht gerechtfertigt.  
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 Zur Berücksichtigung von ‚Einzelhäusern‘ siehe Nr. 2.1.16 in diesem Kapitel.  
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2.1.5 / 

2.1.6 / 

2.1.7  

Flächen für Gemeinbedarf mit Baurechten Einzelfall 

 

Bei Flächen für Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen Schule, Kindergarten / Kin-

dertagesstätte, Altenheim / Altenwohnungen, Sozialen Zwecken dienende Gebäude und 

Einrichtungen bzw. Jugendheim / Jugendherberge wird aufgrund des dem ‚Wohnen‘ ver-

gleichbaren Schutzanspruches der Nutzungen ein Abstandsmaß von 800 m (davon 400 m 

‚harter Anteil‘ und 400 m ‚weicher Anteil‘) - entsprechend der Wohnbebauung - berück-

sichtigt. 
 

Eine Gemeinbedarfsfläche mit sportlicher Nutzung (Zweckbestimmung Turnhalle) erhält 

einen weichen Schutzabstand von 200 m. Dies begründet sich mit einem Mindestschutz 

für Freizeit- und Erholungseinrichtungen (s. Nr. 2.1.6). 
 

Die sonstigen Flächen für Gemeinbedarf weisen keine Empfindlichkeit gegenüber WEA 

auf und erhalten daher keinen Schutzradius. Es handelt sich hierbei um Flächen mit den 

Zweckbestimmungen Amtsgericht, Bauhof, Feuerwehr, Gemeindehaus, Kirchen und 

kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, Mehrzweckhalle, Museum, 

Öffentliche Verwaltungen bzw. Post. 
 

Sämtliche Flächen für Gemeinbedarf, die einen Schutzabstand erhalten, liegen im Ge-

meindegebiet der Stadt Springe. 

 

 

Flächen für Gemeinbedarf ohne Baurechte weisen keine Empfindlichkeit gegenüber WEA 

auf und erhalten daher keinen Schutzradius. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Flä-

che, auf der Planungen für einen neuen Feuerwehrstandort bestehen. 

 

2.1.9 / 

2.1.10 / 

2.1.11 / 

2.1.12 

Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten Einzelfall 

 

Unter den Sonderbauflächen / Sondergebieten weisen diejenigen, in denen auch gewohnt 

wird, eine besondere Empfindlichkeit auf. Für sie wird - entsprechend der Wohnbebauung 

- ein 800 m-Abstand berücksichtigt (davon 400 m ‚harter Anteil‘ und 400 m ‚weicher An-

teil‘). Es handelt sich hierbei um die Sonderbauflächen mit den folgenden Zweckbestim-

mungen: Altenheim, Altenwohnheim, Behindertenwohnheim, Bildungseinrichtung, 

2.1.8 Flächen für Gemeinbedarf ohne Baurechte Kein Abstand 
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Energie- und Umweltzentrum, Jagdschloss, Krankenhaus, Schmiedekunst sowie Schu-

lung-Erholung-Einrichtungen
25

. Davon liegt lediglich die Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung Schulung-Erholung-Einrichtungen auf dem Gemeindegebiet von Bad Mün-

der. Alle anderen Flächen befinden sich im Gemeindegebiet der Stadt Springe. 
 

Für die Sonderbaufläche mit der Nutzung als Reiterhof (im Gemeindegebiet von Springe) 

wird ein weicher Abstand von 200 m als angemessen erachtet. Hierbei wird ein Mindest-

schutz für Freizeit- und Erholungseinrichtungen angesetzt. 
 

Denjenigen Sonderbauflächen / Sondergebieten, auf denen gewerbliche Nutzungen be-

stehen (Zweckbestimmungen Blutbank bzw. Einzelhandel), wird ein Abstand gewährt, der 

demjenigen für Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete gleichkommt (400 m weich). 

Dies begründet sich insbesondere mit dem Mindestschutz für Arbeitsstätten und Kunden 

sowie dem nachbarlichen Rücksichtnahmegebot. 
 

Die sonstigen Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten (Zweckbestimmungen 

Biogas bzw. Parkplatz) weisen keine Empfindlichkeit gegenüber WEA auf und erhalten 

daher keinen Schutzradius.  

 

 

Sonderbauflächen / Sondergebiete ohne Baurechte weisen keine Empfindlichkeit gegen-

über WEA auf und erhalten daher keinen Schutzradius. Es handelt sich hierbei lediglich 

um eine unbebaute Fläche mit der Zweckbestimmung Bildungseinrichtung. 

 

2.1.14 Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete 

mit Baurechten 
ges. 400 hart --- weich 400 

 

Zu Gewerbegebieten und gewerblichen Bauflächen wird eine weiche Tabuzone von 

400 m eingehalten. Der Schutzanspruch von Gewerbegebieten (GE) resultiert daraus, 

dass sich in diesen Gebieten regelmäßig Arbeitsstätten befinden, welchen ein Schutzbe-

dürfnis zukommt. Zwar sind diese Arbeitsplätze einerseits auch Immissionen (z. B. Lärm) 

ausgesetzt, welche in dem GE und ggf. im eigenen Betrieb selbst entstehen. Andererseits 

sind in GE regelmäßig auch Büro- und Verwaltungsgebäude zulässig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 

BauNVO), welche eine Empfindlichkeit gegenüber Immissionen aufweisen. Ausnahms-

weise sind auch Wohnnutzungen in GE möglich (für Aufsichts- und 
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 Alle diese Einrichtungen dienen zumindest zeitweise dem nächtlichen Aufenthalt von Menschen. 

2.1.13 Sonderbauflächen / Sondergebiete ohne Baurechte Kein Abstand 
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Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber und Betriebsleiter; § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO), 

welchen ebenfalls ein Schutzanspruch zukommt. 

Sofern es sich um GE handelt, für die in einem Bebauungsplan Schallkontingente bzw. 

flächenbezogene Schalleistungspegel festgesetzt sind, kann es bei einem zu nahen Her-

anrücken von WEA zu der Situation kommen, dass die den Gewerbegrundstücken zuge-

dachten Schallkontingente geschmälert werden aufgrund der Immissionen, welche von 

den WEA ausgehen. Eine solche Konkurrenz - zwischen Windenergienutzung und (sons-

tiger) gewerblicher Nutzung um Schallkontingente - soll im Sinne einer geordneten städte-

baulichen Entwicklung vermieden werden. 
 

Mit einem weichen Abstand von 400 m wird ein Mindestschutz für GE gewährleistet. 

 

 

Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete ohne Baurechte weisen keine Empfindlichkeit 

gegenüber WEA auf und erhalten daher keinen Schutzradius. 

 

2.1.16 Wohnbebauung im Außenbereich 

(‚Einzelhäuser‘) 
ges. 600 hart 400 weich 200 

 

Unter diese Kategorie fallen alle bewohnten Gebäude im Außenbereich (Streubebauung, 

Einzelhäuser etc.). Entscheidend ist die Zweckbestimmung des Gebäudes auch zum 

nächtlichen Aufenthalt der Bewohner bzw. Gäste. Hierbei kann es sich um einzelne 

Wohnhäuser, Hotels, Schullandheime etc. handeln, aber auch um bauplanungsrechtlich 

nicht überplante Streusiedlungen. 

Der nächtliche Aufenthalt von Menschen ist insofern entscheidend, als die einzuhaltenden  

Schallimmissionswerte der TA Lärm nachts regelmäßig strenger sind als tags, sodass der 

Nachtwert für die Abstandsermittlung ausschlaggebend ist. Bei sonstigen (unbewohnten 

bzw. nur zu Tagzeiten bewohnten) Gebäuden ist bei Bedarf im Einzelfall im Rahmen der 

Abwägung zu bestimmen, ob mit der Errichtung von WEA ein Abstand einzuhalten ist. 

Für bewohnte Einzelhäuser im Außenbereich wird eine harte Tabuzone von 400 m ange-

nommen. Sie begründet sich in gleicher Weise wie die harte Tabuzone für Wohnbauflä-

chen / Wohngebiete und Gemischte Bauflächen / Mischgebiete mit Baurechten (siehe 

Kap. 4.2.3.1, Nr. 2.1.1 / 2.1.3). 

Auch von NLT & ML (2013) wird für bewohnte Einzelhäuser eine harte Tabuzone mit ei-

nem Radius von 400 m vertreten. 
 

2.1.15 Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete ohne Bau-

rechte 
Kein Abstand 
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Als weiche Tabuzone wird ein zusätzlicher Abstand von 200 m angesetzt, so dass sich 

ein Gesamtabstandsmaß von 600 m ergibt. Wohnbebauung im Außenbereich wird somit 

ein geringerer Schutzanspruch zugemessen als bauplanungsrechtlich definierten Bauflä-

chen / Baugebieten. Dies ist damit begründet, dass Bewohner eines ‚Einzelhauses‘ au-

ßerhalb von Siedlungsbereichen eher mit außenbereichstypischen Beeinträchtigungen 

rechnen müssen, als Bewohner innerhalb des Siedlungsbereiches. Dies gilt insbesondere 

für Beeinträchtigungen, die von Vorhaben ausgehen, welche nach § 35 Abs. 1 BauGB im 

Außenbereich privilegiert sind, so wie es bei WEA der Fall ist. Insofern werden bei Einhal-

tung eines Abstandes von 600 m die verbleibenden, auf ‚Einzelhäuser‘ einwirkenden Be-

einträchtigungen im Regelfall als hinnehmbar beurteilt. Darüber hinaus wird ohnehin im 

einzelnen Genehmigungsverfahren geprüft, ob die immissionsschutzrechtlichen Anforde-

rungen erfüllt sind. Hieraus kann sich im Einzelfall die Situation ergeben, dass eine Kon-

zentrationsfläche für Windkraftnutzung entweder nicht vollständig bis an ihre Ränder aus-

genutzt werden kann, oder dass WEA nur unter Auflagen (z. B. schallreduzierter Betrieb 

in den Nachtzeiten) betrieben werden dürfen. 
 

Ausgehend von der oben zitierten Rechtsprechung zur ‚optisch bedrängenden Wirkung‘ 

(s. Kap. 4.2.3.1, Nr. 2.1.1 / 2.1.3) ergibt sich folgende Bewertung: 

Eine optisch bedrängende Wirkung tritt i. d. R. ein, wenn der Abstand zum nächstgelege-

nen bewohnten Gebäude weniger als die 2-fache Höhe beträgt. Sofern das Abstandsmaß 

zwischen der 2-fachen und der 3-fachen Höhe liegt, kann die Frage nach einer ‚optisch 

bedrängenden Wirkung‘ nur im Einzelfall (im Genehmigungsverfahren) entschieden wer-

den. Von einer optisch bedrängenden Wirkung ist im Regelfall nicht auszugehen, wenn 

der Abstand zum nächstgelegenen bewohnten Gebäude mindestens der 3-fachen Höhe 

der WEA entspricht. 

Für die Stadt Springe bedeutet dies auf der Grundlage der 24. Änderung des F-Planes: 

An denjenigen Standorten, an denen die Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung durch 

den 600 m-Abstand zu Einzelhäusern begrenzt wird, wird mit der Errichtung einer 200 m 

hohen WEA der o. g. 3-fache Abstand zur Nachbarbebauung knapp eingehalten. 

 

 

Grünflächen in der Stadt Springe weisen unterschiedliche Zweckbestimmungen auf, die 

z. T. eine Schutzbedürftigkeit rechtfertigen würden (z. B. Parkanlagen, Dauerkleingärten, 

Friedhöfe), z. T. lediglich als Abstandsgrün oder sonstige Grünfläche dienen. 

In der Stadt Springe befinden sich die meisten Grünflächen, insbesondere diejenigen, die 

eine Schutzbedürftigkeit aufweisen, entweder innerhalb der Ortslagen oder in der Nähe 

des Ortsrandes. Sie werden daher regelmäßig durch weiter reichende harte und weiche 

2.1.17 Grünflächen Kein Abstand 
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Abstände, beispielsweise zu Wohnbauflächen, deutlich überlagert und beeinflussen die 

Abgrenzung der WEA-Potenzialflächen nicht. Die einzigen Grünflächen, die über die Ab-

standsradien anderer Kriterien hinausragen sind die Kaiserallee und das Wisentgehege. 

Der besondere Schutzbedarf ersterer als geschütztes Denkmal findet im Rahmen der Ab-

wägung Berücksichtigung (s. Kap. 4.4.1.6). 

Das Wisentgehege besitzt durch die Festlegung von Landschaftsschutzgebieten als Aus-

schlusskriterium (hier insbesondere LSG H 32 ‚Osterwald - Saupark‘) bereits einen ausrei-

chenden Abstand von über 500 m zur nächstgelegenen Potenzialfläche für WEA. Notwen-

dige Abstände können zudem im Einzelfall im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahrens berücksichtigt werden. Ein Abstand zu Grünflächen wird des-

halb nicht als notwendig erachtet. 

 

2.1.18 Wasserflächen ≥ 1 ha ges. 50 hart --- weich 50 

 

Zu Wasserflächen ≥ 1 ha wird ein Abstand von 50 m als weiche Tabuzone von WEA frei-

gehalten. 
 

Der Abstand von 50 m zu stehenden Gewässern ≥ 1 ha entspricht den Vorgaben des 

Windenergieerlasses (WEE 2016). Begründet wird dies mit der Freihaltung von Gewäs-

sern und deren Uferzonen gemäß § 61 BNatSchG. So dürfen an „Gewässern erster Ord-

nung sowie an stehenden Gewässern mit einer Größe von mehr als 1 Hektar im Abstand 

bis 50 Meter von der Uferlinie keine baulichen Anlagen errichtet oder wesentlich geändert 

werden.“ 

Diese Festlegung dient sowohl dem Schutz von Naturhaushalt und Landschaftsbild, als 

auch den Belangen der Erholungsnutzung. 

 

 

Ein Schutzabstand zu Ver- und Entsorgungsanlagen ist nicht erforderlich und nicht vorge-

sehen. 

 

 

Ein Schutzabstand zu Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschät-

zen ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen. 

  

2.1.19 Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen Kein Abstand 

2.1.20 Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von 

Bodenschätzen 
Kein Abstand 
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2.1.21 Waldflächen ≥ 0,3 ha ges. 100 hart --- weich 100 

 

Zu Waldflächen wird ein Abstand von 100 m als weiche Tabuzone von WEA freigehalten. 

Dieses Abstandsmaß entspricht dem regionalplanerischen Gebot, Waldränder in einem 

Abstand von mindestens 100 m grundsätzlich von Bebauung freizuhalten. In der Regio-

nalplanung wird dieser Abstand begründet mit den „naturschutzfachlichen Funktionen, die 

mit Waldrändern verbunden sind (…) [,] der Wahrung des Landschaftsbildes und als Si-

cherheitsabstand zur Gefahrenabwehr (Sturm, Brand) sowie zur Vermeidung von zusätzli-

chem technischen Aufwand bei der Waldbewirtschaftung“ (RROP 2016 Begründung zu 

3.2.2 04).  

Der Grundsatz, dass Waldränder von störenden Nutzungen und von Bebauung freigehal-

ten werden sollen, ist auch in der Landesraumordnung verankert (LROP 2017, Erläuterun-

gen zu 3.2.1 03). Er wird wie folgt erläutert: „Eines besonderen Schutzes und der Pflege 

bedürfen die Waldränder mit ihrer erhöhten Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren als Über-

gänge zwischen dem Inneren des Waldes und der offenen Feldflur bzw. zu nahen Sied-

lungsbereichen. Waldränder haben zudem eine wichtige Klima- und Artenschutzfunktion. 

Als Orientierungswert zur Wahrung dieser Funktionen ist ein Abstand von ca. 100 Metern 

zwischen Waldrändern und Bebauung bzw. sonstigen störenden Nutzungen geeignet und 

kann bei Planungen zugrunde gelegt werden. Dieser Abstand dient zur Wahrung des 

Landschaftsbildes, als Sicherheitsabstand bei Sturmschäden und zur Vermeidung von zu-

sätzlichem technischem Aufwand bei der Waldbewirtschaftung.“ 
 

Ein Abstand zwischen WEA und dem Waldrand trägt aus Sicht des europäischen Arten-

schutzes dem Vorsorgegedanken Rechnung. Sowohl von einigen windenergiesensiblen 

Vogelarten (z. B. Rot- und Schwarzmilan, Baumfalke) als auch von vielen Fledermausar-

ten werden die Übergangsbereiche vom Wald zum Offenland bevorzugt als Lebensraum 

genutzt. Weiterhin gibt es bei vielen Arten Wechselbeziehungen zwischen Lebensräumen 

im Wald und im Offenland. So haben viele Fledermausarten Wochenstuben und sonstige 

Sommerquartiere im Wald und fliegen zur Jagd ins Offenland. Für die Fledermäuse wird 

dies in dem Forschungsprojekt von BRINKMANN et al. (2011, RENEBAT I, S. 401, mit 

Angabe weiterer Quellen) begründet: „Wälder bieten einer Reihe von Fledermausarten 

insbesondere an den Übergängen zum Offenland interessante Jagdlebensräume, da 

diese Strukturen zum einen auf der windabgewandten Seite eine erhöhte Insektendichte 

aufweisen können (…) und den Fledermäusen zum anderen Schutz vor Prädatoren und 

vor Wind bieten (…). Intensiv genutzt werden diese Übergänge daher auch von Arten, die 

vom Fledermausschlag an WEA besonders betroffen sind (Pipistrellus pipistrellus, Pi-

pistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus).“ 
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Obwohl der Abstand von 100 m nicht in jedem Fall ausreichen wird, um den Belangen des 

europäischen Artenschutzes Rechnung zu tragen, so trägt er dennoch dazu bei, arten-

schutzrechtliche Konflikte in waldrandnahen Lagen zu vermindern. 

 

 

4.2.3.2 Infrastrukturanlagen 

Die Stadt Springe verfolgt mit dem Windenergie-Konzept insbesondere die Absicht, vor-

sorgeorientierte Abstände zu Wohnbebauung zu berücksichtigen sowie wertvolle Berei-

che von Natur und Landschaft von WEA freizuhalten. Um dies zu erreichen und gleichzei-

tig ausreichend Fläche für die substanzielle Nutzung der Windenergie bereitzustellen, wird 

angestrebt, die Abstände zu Infrastrukturtrassen auf das notwendige Maß zu beschrän-

ken. Eine prophylaktische Vergrößerung dieser Abstände aus Vorsorgeerwägungen ist 

nicht Ziel der Stadt. Eine Errichtung von WEA in möglichst geringem Abstand zu Infra-

strukturanlagen wie Straßen, Bahnanlagen oder Freileitungen dient einer räumlichen Bün-

delung von Vorbelastungen in der Landschaft und damit gleichzeitig der Freihaltung von 

anderen, bisher unbelasteten Landschaftsräumen von Beeinträchtigungen
26

.  

 

2.2.1 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen ges. 20 hart 20 weich --- 

 

Bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen wird die Anbauverbotszone im Umfang von 20 m 

beidseitig der Fahrbahn gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 FStrG und § 24 Abs. 1 Nr. 1 NStrG
27

 als 

harte Tabuzone definiert.  
 

Das Vorgehen der Stadt (harte Tabuzone von 20 m) entspricht den Empfehlungen des 

WEE (2016). 

 

 

Ein Schutzabstand zu Parkplätzen ist nicht erforderlich und nicht vorgesehen. 

  

 
26

 Siehe hierzu ausführlich: BOSCH & PARTNER et al. 2009 „Abschätzung der Ausbaupotenziale der Wind-
energie an Infrastrukturachsen und Entwicklung von Kriterien der Zulässigkeit“, Abschlussbericht Langfas-
sung v. 31.03.2009. 

27
 FStrG = Bundesfernstraßengesetz, NStrG = Niedersächsisches Straßengesetz 

2.2.2 Größere Parkplätze / Park + Ride Kein Abstand 
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2.2.3 Bahnanlagen ges. 100 hart --- weich 100 

 

Zu Bahntrassen wird bei der Potenzialflächenermittlung ein Abstand von 100 m berück-

sichtigt: Das Maß von 100 m entspricht etwa dem einfachen Rotordurchmesser einer mo-

dernen Windenergieanlage (zur Referenzanlage s. Kap. 4.1.3).  

Zu beachten ist, dass die im Flächennutzungsplan berücksichtigten Abstände von der 

waagerecht stehenden Rotorspitze in ‚ungünstigster‘ Stellung eingehalten werden müs-

sen. Dies bedeutet, dass der Mastfuß der WEA um genau eine Rotorlänge in die Konzent-

rationsfläche hineinrücken muss. Bei einer angenommenen Rotorblattlänge von 50 m 

würde bei den o. g. Maßen der Mastfuß mindestens 150 m von der Bahntrasse entfernt zu 

stehen kommen. 

Verbindliche Abstandsregelungen oder ein technisches Regelwerk für Mindestabstände 

zu Anlagen des Schienenverkehrs existieren im Bahnrecht nicht. Daher handelt es sich 

bei dem Schutzabstand von 100 m um eine weiche Tabuzone, welche einer Abwägung im 

Zuge der Bauleitplanung unterliegt (vgl. WEE 2016, Nr. 6.2). 

Das Eisenbahnbundesamt (EBA) hat in seiner Stellungnahme vom 26.03.2018 Empfeh-

lungen für einzuhaltende Abstände gegeben. Hervorzuheben ist die Empfehlung: „Ab-

stände zu Schienenwegen mit und ohne Oberleitung (15 kV) = das 2‐fache des Rotor-

durchmessers der geplanten WEA“. Bezogen auf die angenommene Referenzanlage mit 

einem Rotordurchmesser von 100 m würde dies zu einem Abstandsmaß von 200 m füh-

ren. Dieser Abstand kann jedoch im Einzelfall auch unterschritten werden, unter Berück-

sichtigung von Schutzmaßnahmen, die gewährleisten, dass die Sicherheit des Bahnver-

kehrs gewahrt bleibt. Bezogen auf mögliche Gefährdungen der Bahnanlagen durch Eis-

wurf führt der WEE (2016) in diesem Sinne aus: „Diese Abstände können gleichwohl un-

terschritten werden, sofern Einrichtungen installiert werden, durch die der Betrieb der 

Windenergieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann oder durch die ein 

Eisansatz verhindert werden kann (z. B. Rotorblattheizung)“. 
 

Die Stadt ist überzeugt, dass sie mit einem weichen Mindestabstand von 100 m eine an-

gemessene Abstandsfestlegung getroffen hat. 

 

2.2.4 Hochspannungsleitungen (110 kV) ges. 20 hart --- weich 20 

 

Zu Hochspannungsleitungen 110 kV wird bei der Potenzialflächenermittlung ein Abstand 

von 20 m berücksichtigt. Hierbei wurde der jeweiligen Hochspannungsleitung zunächst 

pauschal eine Breite von 20 m zugewiesen, welche dann zu beiden Seiten mit dem Ab-

standsmaß von 20 m versehen wurde. Die Gesamtbreite dieses ‚Korridors‘ beträgt somit 

60 m (20 m + 2 x 20 m). Der Abstand von 20 m entspricht dem waagerechten, 
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spannungsabhängigen Mindestabstand für Freileitungen von 45 bis einschließlich 110 kV 

gemäß DIN EN 50341-2-4. Diese 20 m Mindestabstand müssen bei allen entsprechenden 

Leitungen eingehalten werden. 

Zu beachten ist, dass die im Flächennutzungsplan berücksichtigten Abstände von der 

waagerecht stehenden Rotorspitze in ‚ungünstigster‘ Stellung eingehalten werden müs-

sen. Dies bedeutet, dass der Mastfuß der WEA um genau eine Rotorlänge in die Konzent-

rationsfläche hineinrücken muss. Bei einer angenommenen Rotorblattlänge von 50 m (zur 

Referenzanlage s. Kap. 4.1.3) könnte bei den o. g. Maßen der Mastfuß 70 m von der Lei-

tungstrasse entfernt zu stehen kommen. 
 

Zusätzlich zum Mindestabstand ist gemäß der genannten Norm der Arbeitsraum für den 

Bau der WEA zu berücksichtigen. Der Montagekran für die WEA (Schwenkbereich) darf 

einschließlich überstehender Transportgüter nicht in den Mindestabstand von 20 m hin-

einragen. Hier kann jedoch der Vorhabenträger den Nachweis führen, dass alle Arbeiten 

von der Seite aus durchgeführt werden, die von der Freileitung abgewandt ist. In diesem 

Fall kann der Arbeitsraum ggf. reduziert oder ganz auf ihn verzichtet werden. 

Da der konkret einzuhaltende Abstand zudem von der Höhe der WEA und vom Rotor-

durchmesser abhängig ist, kann er im Flächennutzungsplanverfahren nicht präzise vor-

weggenommen werden. 

Weiterhin ist es möglich, z. B. durch Einbau von Schwingungsdämpfern an Freileitungen 

Gefährdungen zu vermeiden und damit die einzuhaltenden Abstände zu begrenzen. Eine 

diesbezügliche Einzelfallprüfung kann erst im Genehmigungsverfahren erfolgen. 

 

 

Ein Schutzabstand zu militärischen Hubschraubernachttiefflugkorridoren ist nicht vorgese-

hen. Die abschließende Festlegung, ob der als harte Tabuzone berücksichtigte Korridor 

(2.000 m Breite) ausreicht, oder ob im Einzelfall ein größerer Abstand erforderlich ist, 

kann erst im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vorgenommen wer-

den. Für dieses Verfahren liegt eine konkrete Windpark-Planung vor, sodass Standort und 

Höhe der WEA exakt feststehen. Auf dieser Grundlage kann eine abschließende Prüfung 

und Bewertung der Belange der militärischen Flugsicherheit vorgenommen werden. 

 

  

2.2.5 Militärische Hubschraubernachttiefflugkorridore Kein Abstand 
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4.2.3.3 Raumordnung 

 

 

Ein Schutzabstand zu Vorranggebieten der Raumordnung ist aufgrund fehlender konkreti-

sierter Schutzzwecke nicht erforderlich und nicht vorgesehen. 

 

 

4.2.3.4 Schutzgebiete und –objekte nach Naturschutzrecht 

 

2.4.1 Naturschutzgebiete ges. 200 hart --- weich 200 

 

Zu Naturschutzgebieten wird ein weicher Abstand von 200 m festgelegt. Damit folgt die 

Stadt den Empfehlungen des NLT (2014 und 2014a). 

 

 

Ein Schutzabstand zu Landschaftsschutzgebieten ist nicht erforderlich und nicht vorgese-

hen. Aus dem in Gesetzen und Verordnungen verankerten Schutzzweck der Landschafts-

schutzgebiete lässt sich die Notwendigkeit für eine Abstandsfestlegung nicht ableiten. 

 

2.4.3 / 

2.4.4 
FFH-Gebiete Einzelfall 

 

FFH-Gebiete mit nicht mit Windenergienutzung zu vereinbarendem Schutzzweck werden 

mit einem (weichen) Schutzabstand von 200 m berücksichtigt. Dies betrifft in Springe le-

diglich das FFH-Gebiet 3720-301 ‚Süntel, Wesergebirge, Deister‘ (s. Kap. 4.2.2.4). 
 

Sonstige FFH-Gebiete, deren Schutzzweck ggf. mit einer Windenergienutzung vereinbar 

ist, erhalten keinen Schutzabstand. 

 

  

2.3.1 / 

2.3.2 / 

2.3.3 

Vorranggebiete Natur und Landschaft (RROP) /  

Vorranggebiete Rohstoffgewinnung (RROP) /  

Vorranggebiete infrastrukturbezogene Erholung 

(RROP) 

Kein Abstand 

2.4.2 Landschaftsschutzgebiete Kein Abstand 
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4.2.3.5 Schutzgebiete nach Wasserrecht 

 

 

Ein Schutzabstand zu Schutzgebieten nach Wasserrecht ist nicht erforderlich und nicht 

vorgesehen. Aus dem in Gesetzen und Verordnungen verankerten Schutzzweck der Was-

serschutz- und der Überschwemmungsgebiete lässt sich die Notwendigkeit für eine Ab-

standsfestlegung nicht ableiten. 

 

 
 

4.2.4 Ausschluss von kleinen und sehr kleinen Flächen 

 

1.6.11 / 

1.6.12 

Flächen, die einen Rotorkreis von 100 m Durchmesser 

nicht fassen können, 

Flächen < 5 ha Fläche, die nicht im räumlichen Zusam-

menhang mit weiteren Potenzialflächen stehen 

  

 

Nach Abzug aller bisher aufgeführten Tabuzonen verbleiben neben größeren Potenzialflä-

chen einzelne sehr kleine oder schmale Flächen, die den Rotorkreis der Referenzanlage 

von 100 m Durchmesser nicht fassen können (entspricht einer WEA mit einer Rotorblatt-

länge von 50 m). Diese Flächen sind zu klein bzw. ihr Zuschnitt ist zu ungünstig, um den 

Rotorkreis einer modernen WEA aufzunehmen. Eine Windenergienutzung ist auf diesen 

Splitterflächen nicht möglich. Sie werden daher ebenfalls als Tabuzonen eingestuft. 
 

Zusätzlich werden kleine Flächen < 5 ha, die nicht im räumlichen Zusammenhang mit wei-

teren Potenzialflächen stehen und somit aufgrund ihrer Flächengröße nicht zur Errichtung 

eines Windparks geeignet sind, als weiche Tabuzone behandelt. 
 

Der Ausschluss der genannten sehr kleinen und kleinen Flächen aus der Potenzialflä-

chenkulisse erfolgt nach Anwendung aller sonstigen harten und weichen Tabuzonen wel-

che in den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.3 beschrieben wurden. 

 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Kriterien führen zum Ausschluss von zwölf Splitter-

flächen aus der Potenzialflächenkulisse. Dies begründet sich wie folgt: 
 

2.5.1 / 

2.5.2 / 

2.5.3 / 

2.5.4 

Überschwemmungsgebiete /  

Wasserschutzgebiet 
Kein Abstand 
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 Zehn Flächen sind zu klein oder zu ungünstig geschnitten, um den Rotorkreis der oben 

beschriebenen Referenzanlage (s. Kap. 4.1.3) zu fassen. Das bedeutet, dass eine An-

lage mit einer Rotorblattlänge von 50 m (Rotordurchmesser 100 m) nicht in diese Flä-

chen hinein passen würde. Die Flächen sind demnach nicht geeignet, moderne WEA 

aufzunehmen. 
 

 Zwei Flächen sind zwar mit einer Flächengröße unter 5 ha groß genug, um den Rotor-

kreis einer einzelnen modernen WEA aufzunehmen, stehen aber nicht im räumlichen 

Zusammenhang mit weiteren Potenzialflächen. Das Ziel der Windenergie-Konzeption 

ist die Konzentration von WEA an einem oder mehreren Standorten im Stadtgebiet. 

Eine breite Streuung von WEA in der Landschaft soll auf diese Weise unterbunden wer-

den. In der Regel sollten Konzentrationsflächen für die Errichtung von Windparks geeig-

net sein. Ein Windpark liegt vor, wenn an einem Standort drei oder mehr WEA errichtet 

werden
28

. Von GATZ (2013, Rn. 689) wird ausgeführt, dass ‚Singlestandorte‘ sich nicht 

zur Konzentration von WEA eignen. In diesem Sinne sind diese zwei Splitterflächen 

nicht für eine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche geeignet. 
 

Dies betrifft unter anderem die ehemalige Potenzialfläche C, die in der Vorentwurfsfas-

sung zur 24. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt wurde. Diese Fläche 

entfällt aufgrund geänderter Rahmenbedingungen im Rahmen der Anwendung des 

eben beschriebenen Kriteriums. Die Fläche erfüllt das Kriterium nicht mehr, da sie klei-

ner als 5 ha ist (rd. 2 ha) und keinen räumlichen Zusammenhang zu weiteren Potenzial-

flächen aufweist. In der Vorentwurfsfassung war dieser Zusammenhang aufgrund des 

im RROP (2016) ausgewiesenen, sich auf dem Stadtgebiet von Pattensen fortsetzen-

den ‚Vorranggebiets Windenergienutzung‘ gegeben. Die Festlegung der ‚Vorrangge-

biete Windenergienutzung‘ des RROP (2016) wurde im Rahmen eines Urteils des OVG 

Lüneburg
29

 für unwirksam erklärt. Eine Ausweisung des ehemaligen Vorranggebietes 

als Konzentrationsfläche für WEA durch die Stadt Pattensen ist zurzeit im Rahmen der 

39. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Pattensen nicht vorgesehen (Stand: 

Vorentwurfsfassung Mai 2018). Somit besteht dieser räumliche Zusammenhang nicht 

mehr, die ehemalige Fläche C entfällt aus der Potenzialflächenkulisse.  

 
28

 Siehe BVerwG, Urt. Vom 30.06.2004 - 4 C 9.03 (ausgeführt zum Begriff ‚Windfarm‘) 
29

 Urteil vom 05.03.2019, 12 KN 202/17 
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4.3 Übersicht über die Potenzialflächen 

Nach Anwendung der in Kap. 4.2 beschriebenen harten und weichen Tabuzonen verblei-

ben zunächst die Flächen A bis K als mögliche Konzentrationsflächen für Windkraftnut-

zung (Potenzialflächen).  
 

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die ermittelten Potenzialflächen (s. Karte 3). 

 

Tab. 3: Übersicht über die Potenzialflächen 

 

Buchst.1 Lage 

Anzahl Teil-

bereiche Größe (ha) 

A Östlich Lüdersen an der Stadtgrenze zu Pattensen 2 7,3 

B Medefelder Berg und Umgebung 9 416,4 

D Südöstlich Gestorf 2 35,6 

E Nordöstlich und südlich des Katzberges 3 28,1 

F Zwischen Katzberg und Kleinem Deister 1 26,9 

G 
Zwischen Springe und Alvesrode, entlang der Kaiserallee, 

beidseits der Hochspannungsleitung 
4 22,8 

H Zwischen Alvesrode und Eldagsen 2 198,6 

I Südwestlich Eldagsen am Rande des Osterwaldes 2 77,9 

J Zwischen Eldagsen und Alferde, beidseits der Ohe 2 25,1 

K Östlich des Klostergutes Wülfinghausen 3 97,9 

 gesamt:  936,6 
 
Erläuterungen:  
1 = Die in der Vorentwurfsfassung der 24. Änderung des Flächennutzungsplans dargestellte Fläche C ist aus den in 

     Kapitel 4.2.4 beschriebenen Gründen aus der Potenzialflächenkulisse entfallen. 
 

 

 

 

4.4 Vergleich und Bewertung der Potenzialflächen 

Die vergleichende Bewertung der Potenzialflächen (3. Arbeitsschritt) vollzieht sich in zwei 

Teilschritten: Im ersten Teilschritt werden ergänzende städtebauliche und landschaftspla-

nerische Kriterien zur Differenzierung zwischen den Potenzialflächen herangezogen. Im 

zweiten Teilschritt werden die Belange des europäischen Artenschutzes, insbesondere 

des Vogelartenschutzes behandelt. 
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4.4.1 Ergänzende Kriterien zur Differenzierung der Potenzialflächen 

Es handelt sich hierbei insbesondere um Kriterien, die weder den harten, noch den wei-

chen Tabuzonen zugeordnet werden können. Weiterhin werden jedoch auch Kriterien be-

rücksichtigt, bei denen eine klare rechtliche Zuordnung als weiche Tabuzone schwierig ist 

und die daher in diesen vergleichenden Abwägungsschritt hineingezogen werden, um 

eine bewusste, flächenbezogene Auseinandersetzung mit diesen Aspekten zu gewähr-

leisten
30

. 
 

Alle im Windenergie-Konzept berücksichtigten Kriterien, die im dritten Arbeitsschritt be-

handelt werden, sind tabellarisch in Anhang 1 aufgeführt. Die Nummerierung der einzel-

nen Kriterien in den nachfolgenden Kapiteln entspricht der Lfd. Nr. in der Tabelle 1 in An-

hang 1. 

 

 

4.4.1.1 Vorhandene und geplante Flächennutzungen 

 

1.1.15 Gewässer < 1 ha (F-Plan)  () 

 

Innerhalb der Potenzialflächen sind keine im F-Plan dargestellten Wasserflächen < 1 ha 

vorhanden. Insofern ergeben sich keine Auswirkungen. 

 

1.1.19 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft 

(„T-Linie“ im F-Plan, § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 

 () 

 

Die Potenzialflächen B, F, G, H, I und K werden von linearen Flächen für Maßnahmen 

zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft aus dem F-Plan 

tangiert. Keine der Potenzialflächen wird dadurch relevant zerschnitten oder verkleinert. 

Flächige Maßnahmen liegen in den Randbereichen der Potenzialflächen B, G, und I. Das 

Kriterium eignet sich nicht zur Differenzierung der Potenzialflächen. Es ist bei Bedarf im 

Rahmen eines konkreten Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen. 

 

  

 
30

 Zur Vorgehensweise in diesem Sinne auch GATZ (2013, Rn. 683): „Die Gemeinde kann die Belange, die 
sich als weiche Tabuzone eignen, ebenso gut von vornherein als Abwägungsposten behandeln“; ebenso 
NLT & ML (2013, S. 7): „Anstelle einer Pauschalierung als weiche Tabuzone kann der Planungsträger die 
Abstände/Pufferzonen jeweils flächenbezogen bei der Abwägung seiner Potenzialflächen (…) prüfen und 
entsprechend einzelfallbezogen festlegen“. 
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4.4.1.2 Infrastrukturanlagen 

 

1.2.5 
Gasleitungen und sonstige unterirdische Hauptversor-

gungsleitungen 
 () 

 

Gasleitungen werden im Windenergie-Konzept zwar beachtet, sie werden jedoch nicht als 

Tabuzone qualifiziert. Dies begründet sich wie folgt: Tabuzonen schließen eine Windener-

gienutzung aus; dies bedeutet regelmäßig, dass kein Teil der WEA in die Tabuzonen hin-

einreichen darf. Maßgeblich ist hierfür die Spitze des waagerecht stehenden Rotorblattes. 

Eine Gasleitung ist in diesem Sinne keine Tabuzone. Zwar muss beidseitig einer Gaslei-

tung ein Schutzstreifen von WEA freigehalten werden. Dieser Schutzstreifen bezieht sich 

in der Regel jedoch auf den Mastfuß bzw. das Fundament der WEA. Somit ist es möglich, 

dass die betreffende Gasleitung trotz Einhaltung des Schutzstreifens von den sich dre-

henden Rotorblättern im Luftraum überstrichen wird. Insofern sind die Gasleitungen zwar 

bei der konkreten Standortwahl der WEA zu beachten, sie sind jedoch im Sinne dieses 

Konzeptes keine Tabuzonen. Gleiches gilt auch für andere unterirdische (Haupt-)Versor-

gungsleitungen. 
 

Im Bereich der Potenzialflächen sind die folgenden unterirdischen Versorgungsleitungen 

bekannt (Darstellung im F-Plan): 
 

 Fläche B wird im Osten randlich von einer Trink- und einer Abwasserleitung gequert. 

Zudem verläuft parallel zu den zwei Hochspannungsleitungen eine Ferngasleitung 

durch die Fläche. 
 

 Durch Fläche G verläuft eine Ferngasleitung. 
 

 Fläche I wird im zentralen Bereich von einer örtlichen Trinkwasserleitung gequert. 
 

 Im nördlichen Teilbereich der Fläche K verläuft sehr randlich eine Abwasserleitung. 
 

Die Versorgungsleitungen eignen sich nicht zur Differenzierung der Flächen. Sie sollten 

inklusive ihrer Schutzabstände im konkreten Genehmigungsverfahren berücksichtigt wer-

den. 

 

1.2.6 Richtfunkstrecken  () 

 

Die privaten Richtfunkbetreiber betreiben ihre Strecken auf der Grundlage eines Fre-

quenzzuteilungsbescheides der Bundesnetzagentur. In § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB 

ist „die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen“ als öffentlicher Belang auf-

geführt, welcher im Zusammenhang mit der Genehmigung von Bauvorhaben im Außen-

bereich zu beachten ist. 
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Im F-Plan der Stadt Springe sind Richtfunktrassen der Telekom nachrichtlich verzeichnet. 

Für den Bereich der Potenzialflächen ergeben sich die folgenden Überschneidungen: 
 

 Die Richtfunktrasse Nr. 121 quert die Fläche D randlich im Westen und die Flächen J 

und K im zentralen Bereich. 
 

 Die Richtfunktrasse Nr. 276 quert die Flächen G und H randlich im Südwesten. 
 

Grundsätzlich ist das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren die Entschei-

dungsebene, auf welcher die Belange des privaten Richtfunks abzuwägen sind. In diesem 

Verfahren werden auch die o. g. baurechtlichen Anforderungen des § 35 BauGB geprüft. 

Zu diesem Zeitpunkt - nach Vorliegen der Antragsunterlagen - sind die genauen Stand-

orte, die Höhe und die Rotorblattlänge der zu genehmigenden WEA bekannt. Eine klein-

räumige Konfliktlösung zwischen den Belangen des Richtfunks und den Belangen der 

Windenergienutzung ist im Regelfall im Rahmen des Genehmigungsverfahrens möglich. 

 

1.2.8 Anlagenschutzbereiche der zivilen Luftfahrt  () 

 

Gemäß § 18a LuftVG dürfen Bauwerke nicht errichtet werden, wenn dadurch die Störung 

einer Flugsicherungseinrichtung (Radar) gegeben sein könnte. Über eine mögliche Stö-

rung entscheidet die zuständige Flugsicherungsorganisation in einer gutachtlichen Stel-

lungnahme. Die Bereiche, in denen Störungen von Flugsicherungseinrichtungen durch 

Bauwerke zu erwarten sind, werden vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung veröffent-

licht
31

. 

Das Gemeindegebiet der Stadt Springe liegt zu einem Großteil im Anlagenschutzbereich 

der beiden Flugsicherungseinrichtungen ‚Deister SREM PSR+Mode S‘ und ‚Leine DVOR-

DME‘. Diese befinden sich auf dem Deisterkamm bzw. östlich der Leine bei Sarstedt. Le-

diglich der südöstliche Bereich des Gemeindegebietes (um Holtensen, Alferde und Boi-

tzum) wird nicht von den Schutzbereichen der genannten Anlagen überlagert. 
 

Die im Internet veröffentlichten Anlagenschutzbereiche stimmen mit der Stellungnahme 

der Deutschen Flugsicherung (DFS) vom 22.12.2017 überein, wonach lediglich die Poten-

zialflächen J, K und z. T. I nicht in den Schutzbereichen der genannten Flugsicherungsan-

lagen liegen. Die DFS empfiehlt in ihrer Stellungnahme, von einer Ausweisung von Vor-

ranggebieten für WEA innerhalb von Anlagenschutzbereichen abzusehen, da die möglich-

erweise im Genehmigungsverfahren notwendig werdenden Auflagen hinsichtlich der Höhe 

und der Anzahl der WEA ggf. dem Ziel eines Vorranggebietes entgegenstehen könnten. 
 

 
31

 Anlagenschutzbereiche werden veröffentlicht unter: https://www.baf.bund.de/DE/Service/Anlagenschutz/In-
teraktiveKarte/interaktivekarte_node.html; aufgerufen am: 19.09.2019 
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Beinahe die gesamte Fläche der Stadt Springe wird von Anlagenschutzbereichen über-

deckt und sowohl die Höhe der geplanten WEA als auch die Höhenlage der Flugsiche-

rungsanlagen können eine Rolle für die Einzelfallprüfung im Zuge der Genehmigungsver-

fahren spielen. Zudem ist eine Änderung der Anlagenschutzbereiche und der eingesetz-

ten Radartechnik zwar momentan laut Stellungnahme der DFS vom 22.12.2017 nicht ge-

plant, jedoch zukünftig nicht auszuschließen. 

Der Stadt Springe liegt überdies eine Stellungnahme des Bundesaufsichtsamts für Flugsi-

cherung (BAF) aus einem Verfahren zur Errichtung von vier WEA bei Schulenburg vor
32

. 

In der Stellungnahme wird der Bau der Anlagen zwar abgelehnt, da „die zivile Flugsiche-

rungseinrichtung DVOR Leine gestört werden könnte“. Im Folgenden heißt es jedoch wei-

ter: „Nach Aussage der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH wird die betriebliche Nutzung 

der DVOR Leine zukünftig entfallen. Die DFS geht davon aus, dass die Anlage in 2019 

außer Betrieb genommen wird.“ Weiterhin wird in der Stellungnahme erklärt, „dass durch 

die Errichtung des Bauwerks (…) nach Außerbetriebnahme der DVOR Leine zivile Flugsi-

cherungseinrichtungen nicht gestört werden können. § 18a LuftVG steht dann Errichtung 

des Bauwerks (…) nach Außerbetriebnahme der DVOR Leine nicht mehr entgegen. Das 

Bauwerk darf dann errichtet werden.“ 
 

In dieser Stellungnahme wird somit in Aussicht gestellt, dass im Einflussbereich des 

DVOR Leine zukünftig WEA errichtet werden können, weil das DVOR einer Errichtung 

dieser Bauwerke nicht mehr entgegensteht. 
 

Die Radaranlage auf dem Deisterkamm liegt auf einer Geländehöhe von etwa 400 m ü. 

NHN. Eine Betroffenheit dieser Radaranlage ist nur gegeben, wenn zukünftige WEA diese 

Höhe von 400 m ü. NHN überschreiten.  

Da das Gelände aller WEA-Potenzialflächen im Stadtgebiet deutlich unter einer Höhe von 

200 m ü. NHN liegt, stellt dieser Belang keine Restriktion für eine Windenergienutzung 

dar. Die angenommene Referenzanlagen mit einer Höhe von 200 m (s. Kap. 4.1.3) kann 

auf allen Potenzialflächen errichtet werden, ohne dass es zu einem Konflikt mit der Radar-

anlage auf dem Deisterkamm kommt. 

Sofern in Zukunft WEA beantragt werden, welche eine Bauhöhe von deutlich über 200 m 

aufweisen, ist im Einzelfall im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu 

prüfen, ob eine Begrenzung dieser Höhe zugunsten dieser zivilen Flugsicherungseinrich-

tung erforderlich ist. 
 

 
32

 Stellungnahme des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung vom 22.05.2018 zur Errichtung von 4 Wind-
energieanlagen (WEA) in Pattensen, Gemarkung Schulenburg (Typ Senvion 3.6 und Senvion 3.4) 
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Aus diesen Gründen fließen die Anlagenschutzbereiche nicht als hartes oder weiches Kri-

terium in das Konzept zur 24. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Springe ein. Die 

Belange der Deutschen Flugsicherung sind im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren in jedem Einzelfall zu prüfen. Eine solche Prüfung durch die zuständige 

Luftfahrtbehörde ist gem. § 18 LuftVG generell für Windenergievorhaben erforderlich. Zu-

dem bedarf die Errichtung von Anlagen mit einer Gesamthöhe von über 100 m nach § 14 

LuftVG grundsätzlich der Zustimmung der zuständigen Luftfahrtbehörde. Eine abschlie-

ßende Bewertung des Sachverhalts kann für die Planungsebene des Flächennutzungs-

planes nicht vorgenommen werden. 

 

 

4.4.1.3 Raumordnung 

 

1.3.4 / 

1.3.5 / 

1.3.6 

Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft (RROP) 

Vorbehaltsgebiete Erholung (RROP) 

Vorbehaltsgebiete Verbesserung der Landschaftsstruk-

tur und des Naturhaushaltes (RROP) 

 () 

 

Im RROP Region Hannover (2016) sind u. a. Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft, 

Vorbehaltsgebiete Erholung sowie Vorbehaltsgebiete Verbesserung der Landschaftsstruk-

tur und des Naturhaushaltes dargestellt. 
 

Bei Vorbehaltsgebieten der Raumordnung handelt es sich um Gebiete, die „bestimmten 

raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen, denen bei der 

Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen besonde-

res Gewicht beizumessen ist“ (§ 7 Abs. 3 Nr. 2 ROG).  

Vorbehaltsgebiete stehen einer Windenergienutzung nicht als Tabuzone entgegen, sie 

sind jedoch in die vergleichende Abwägung der Potenzialflächen untereinander einzube-

ziehen. 
 

Als Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft wurden bei der Erstellung des RROP (2016) 

diejenigen Flächen berücksichtigt, die laut LRP (2013) die Voraussetzungen für eine Un-

terschutzstellung als Landschaftsschutzgebiete erfüllen. 

Vorbehaltsgebiete Erholung sind Naherholungsräume mit regionaler Bedeutung. Hier soll 

die Erholungsfunktion und -nutzung gesichert und entwickelt werden (RROP 2016, Be-

gründung zu 3.2.5, 02). 

Vorbehaltsgebiete Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes sind 

Verbindungsflächen des Biotopverbundkonzeptes aus dem LRP (2013) (s. Kap. 6.2.2.1). 
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Von den zehn Potenzialflächen liegen sechs Flächen zumindest z. T. deutlich in einem 

Vorbehaltsgebiet der Raumordnung aus dem RROP (2016): 
 

 Die Flächen E und F liegen vollständig in einem Vorbehaltsgebiet Natur und Land-

schaft und mit großen Flächenanteilen in einem Vorbehaltsgebiet Erholung. 
 

 Die Fläche G liegt fast vollständig in einem Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft. 
 

 Die Potenzialflächen H, I und K werden randlich von Vorbehaltsgebieten Natur und 

Landschaft sowie Erholung überlagert, die Fläche H auch von einem Vorbehaltsge-

biet Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes. 
 

Alle weiteren Potenzialflächen werden entweder extrem kleinflächig oder nicht von einem 

der genannten Vorbehaltsgebiete geschnitten. 
 

Eine Konkurrenz zwischen den durch die Raumordnung vertretenen Belangen und der 

Planung von Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung ergibt sich insbesondere für die 

Flächen E, F und G, weil dort Vorbehaltsgebiete in zentralen Bereichen und mit nennens-

werten Flächenanteilen betroffen sind.  

Die genannten Potenzialflächen stellen sich aufgrund der Betroffenheit von Funktionen 

der Erholungsnutzung bzw. des Natur- und Landschaftsschutzes daher - auch im Ver-

gleich mit den weiteren Potenzialflächen - ungünstig dar. 

 

1.3.7 Sonstige Kategorien der Raumordnung  () 

 

Sonstige relevante Kategorien der Raumordnung sind im Bereich der Potenzialflächen 

nicht vorhanden. 

 

 

4.4.1.4 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht 

 

1.4.4 Naturdenkmale (ND)  () 

 

Naturdenkmale „sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur (…), de-

ren besonderer Schutz erforderlich ist“ (§ 28 Abs. 1 BNatSchG). Sie werden insbesondere 

wegen ihrer wissenschaftlichen, landeskundlichen oder naturgeschichtlichen Bedeutung 

oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart bzw. Schönheit unter Schutz gestellt. 

Da ein Überstreichen von Naturdenkmalen durch den Rotor von WEA im Einzelfall ggf. 

möglich ist, ohne das Naturdenkmal zu zerstören, handelt es sich nicht um harte oder wei-

che Tabuzonen. Sofern die Beeinträchtigung eines Naturdenkmals durch die Errichtung 

von WEA nicht auszuschließen ist, ist eine Einzelfallprüfung im Rahmen der Abwägung 

durchzuführen. Eine Beschädigung von Naturdenkmalen im Zuge der Bauphase soll 
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grundsätzlich ausgeschlossen werden. Diese Vorgehensweise stimmt mit dem WEE 

(2016, Nr. 2.11) überein. Dort wird ausgeführt: In Naturdenkmalen „sind Windenergieanla-

gen aufgrund der gesetzlichen Verbote der Zerstörung bzw. erheblichen Beeinträchtigung 

in der Regel ausgeschlossen. Sie schließen jedoch eine Überplanung dieser kleinflächi-

gen Bereiche durch (…) eine Konzentrationszone nicht aus. Die Vereinbarkeit mit den ge-

schützten Bereichen ist dann im Wege der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

(…) sicherzustellen“.  
 

Innerhalb der Potenzialflächen befinden sich keine Naturdenkmale. Es ergeben sich keine 

Auswirkungen auf die Auswahlentscheidung. 

 

1.4.5 Gesetzlich geschützte Biotope  () 

 

Gesetzlich geschützte Biotope stehen unter dem unmittelbaren Schutz des Gesetzes 

(§ 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG). Es handelt sich um bestimmte Lebens-

räume (z. B. naturnahe Gewässer, Sümpfe, Auwälder), welche mit geringen Flächenantei-

len über das gesamte Stadtgebiet Springes verteilt vorhanden sind, insbesondere in den 

Waldbereichen und entlang der vorhandenen Bäche. Diesen Biotopen kommt regelmäßig 

eine hohe Wertigkeit für den Naturschutz zu. „Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 

einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung“ dieser Biotope führen können, sind verbo-

ten (§ 30 Abs. 2 BNatSchG). Da im Ausnahmefall ein Überstreichen der meist recht klei-

nen bzw. schmalen Flächen durch den Rotor von WEA möglich sein kann, ohne das Bio-

top zu zerstören oder zu beeinträchtigen, werden die gesetzlich geschützten Biotope als 

Abwägungskriterium in das Konzept eingestellt. 
 

Geschützte Biotope sind innerhalb der Potenzialflächen F, H und K vorhanden: 
 

Fläche F wird im Süden von einem naturnahen Bach des Berg- und Hügellands mit Schot-

tersubstrat (§)
33

 und begleitender Bach- und sonstiger Uferstaudenflur (§) gequert 
 

Am westlichen Rand der Fläche H liegt sehr kleinflächig ein Biotop, das sich aus nähr-

stoffreichem Großseggenried (§), mäßig nährstoffreichem Sauergras-/Binsenried (§) so-

wie halbruderaler Gras- und Staudenflur feuchter Standorte zusammensetzt. 
 

Die nördliche Teilfläche der Fläche K wird am Südrand von einem lang gestreckten natur-

nahen Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat (§) gequert. 
 

In der südlichen Teilfläche liegen zudem am östlichen Rand folgende Biotope vor: 

 Eichenmischwald trockenwarmer Kalkstandorte (§) (Niederwald), 

 
33

 (§) = geschützter Biotop 
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 Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte (§) mit Ahorn- und Eschen-Pionierwald 

sowie 

 saumartenreicher Kalkmagerrasen (§). 

 

1.4.8 

Landschaftsteile, die die gesetzlichen Voraussetzungen 

zur Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes (LSG) 

erfüllen (LRP) 

 () 

 

Im Landschaftsrahmenplan (LRP 2013) werden u. a. Landschaftsteile dargestellt, welche 

die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ausweisung eines Natur- oder Landschaftsschutz-

gebietes (NSG / LSG) erfüllen. Innerhalb der Potenzialflächen liegt kein Gebiet, das laut 

LRP (2013) die Voraussetzungen für die Ausweisung eines NSG erfüllt. Verschiedene Po-

tenzialflächen liegen jedoch in Bereichen, die die Voraussetzungen zur Ausweisung eines 

LSG erfüllen. Es handelt sich hierbei um Gebiete, die entweder im Zielkonzept der Zielka-

tegorie II („zu sichern wegen der Bedeutung für das Landschaftsbild oder für die abioti-

schen Schutzgüter“) zugeordnet wurden, Flächen die wichtige Puffer- oder Vernetzungs-

bereiche für den Biotopverbund darstellen oder aber solche Flächen, die eine hohe Be-

deutung für die Erholung haben. 

 

  
 
Abb. 3: Gebiete, welche die Voraussetzungen für die Ausweisung als LSG erfüllen (LRP 

2013) 

 

Es handelt sich insbesondere um die folgenden Potenzialflächen die ganz oder beinahe 

vollständig von Gebieten überlagert werden, die sich laut LRP (2013) als LSG eignen (s. 

Abb. 3): 
 

a b 
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 Die Potenzialfläche E liegt vollständig innerhalb des Gebietes, das im LRP mit der 

Bezeichnung BL L3 „Katzberg - Sedemünder Mühlbach“ geführt wird (s. Abb. 3 a). 

Die Schutzabsicht wird u. a. wie folgt beschrieben: 

− „Sicherung des durch den teilweise bewaldeten Katzberg, die Niederung des Se-

demünder Mühlbachs und angrenzende ausgedehnte Acker- und Grünlandflächen 

geprägten Landschaftsraums, (…) 

− Sicherung und Entwicklung des Sedemünder Mühlbachs und seines Niederungs-

bereiches als Vernetzungskorridor im Biotopverbundsystem, 

− Erhalt des in Teilbereichen vielfältigen, abwechslungsreichen Landschaftsbilds, Si-

cherung des Gebiets, insbes. des Katzbergs, für die Naherholung und das Land-

schaftserleben.“ 

Das Foto in Abb. 4 gibt einen Eindruck von der schützenswerten landschaftlichen 

Situation am Katzberg. 
 

 Die Potenzialfläche F wird vollständig von dem Gebiet BL L2 „Kleiner Deister - 

Osterwald“ überlagert (s. Abb. 3 a). Schutzzweck dieses potenziellen Schutzgebie-

tes ist u. a.: 

− „Schutz der dem großen zusammenhängenden Waldgebiet Kleiner Deister – 

Osterwald vorgelagerten unbewaldeten Hang- und Hangfußlagen wegen ihrer be-

sonderen Bedeutung als Nahrungsgebiet waldbewohnender Tiere sowie für das 

Landschaftserleben, (…) 

− Erhalt und Entwicklung des Verbunds zwischen Deister und Kleinem Deister in der 

Deisterpforte.“ 
 

 Die Potenzialfläche G wird beinahe vollständig von dem Gebiet H 73n „Hallerniede-

rung“ eingenommen (s. Abb. 3 b). Schutzabsicht ist hier u. a.: 

− „Sicherung und Wiederherstellung der Haller als Hauptgewässer des Niedersäch-

sischen Fließgewässerschutzsystems (mit Anschluss an die Rambke) sowie ihrer 

im Wesentlichen ackerbaulich genutzten Niederung, 

− Zulassen einer natürlichen Fließgewässerdynamik, Sicherung des Talraums als 

natürliches Überschwemmungsgebiet, (…) 

− Erhalt und Entwicklung des vielfältigen Landschaftsbilds, (…) 

− Erhalt und Entwicklung der Haller-Niederung als Lebensraum z. T. gefährdeter 

Tier- und Pflanzenarten.“ 

Ein großer Bereich der Fläche G wurde im Zielkonzept des LRP der Zielkategorie Ia 

(„Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit sehr hoher und hoher Bedeutung für 

Arten und Biotope, aber mit größeren Flächenanteilen geringerer Wertigkeit“) zuge-

ordnet. 
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Die Fläche bildet zudem laut LRP (2013) eine überregional bedeutsame Kernfläche 

für den Biotopverbund des Offenlandes (Hallerniederung). 

 

 
 
Abb. 4: Ansicht des Katzberges von Südosten (links im Hintergrund der Süntel) 

Foto: Kreuzschnabel/Wikimedia Commons, Lizenz: Cc-by-sa-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/de/legalcode), Fundstelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Katzberg_(Höhenzug) 

 
 

Weitere Potenzialflächen (H, I und K) werden randlich von Gebieten überlagert, die die 

gesetzlichen Voraussetzungen zur Ausweisung eines LSG erfüllen. Die Ausweisung eines 

solchen Gebietes würde jedoch die Eignung der Flächen als Konzentrationsfläche für 

Windkraftnutzung nicht in Frage stellen, da eine ausreichende Flächengröße weiterhin ge-

geben wäre. Die Fläche H wird überdies randlich im Westen von einer Verbindungsfläche 

des Biotopverbundes (Offenland) überlagert. 

Alle weiteren Potenzialflächen besitzen kein Potenzial zur Ausweisung eines LSG. 
 

Insbesondere die Ziele der potenziellen LSG: Sicherung des Landschaftsbildes (Flächen 

E, F und G), Erhalt und der Entwicklung des Biotopverbundes (Flächen E und F) sowie 

Erhalt und Entwicklung der vielfältigen Funktionen der Hallerniederung, u. a. für Arten und 

Biotope (Fläche G), sind mit der Errichtung eines Windparks in diesen Bereichen i. d. R. 

nicht zu vereinbaren. Die Gebiete, die die fachlichen Voraussetzungen als Landschafts-

schutzgebiet erfüllen werden zwar nicht als Tabukriterium gewertet, da es sich nicht um 

rechtskräftig ausgewiesene Schutzgebiete handelt. Die Darstellung im Landschaftsrah-

menplan belegt jedoch, dass besondere Werte von Natur und Landschaft vorhanden sind, 

welche eine Schutzwürdigkeit begründen. 

Die Flächen E, F und G sind am stärksten von diesem Kriterium betroffen. Alle anderen 

Potenzialflächen befinden sich (größtenteils) außerhalb dieser ‚potenziellen LSG‘. Dem-

entsprechend trägt dieses Kriterium zur Differenzierung zwischen den Potenzialflächen 

bei. Die Flächen, E, F und G weisen im Vergleich zu den anderen Potenzialflächen 
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aufgrund ihrer im LRP aufgezeigten vielfältigen Werte und Funktionen für den Fließge-

wässer-, Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz ungünstige Voraussetzungen für eine 

Windenergienutzung auf. 

 

 

4.4.1.5 Schutzgebiete nach Wasserrecht 

 

1.5.5 Wasserschutzgebiete, Zone III  () 

 

Bei der Schutzzone III handelt es sich um den äußeren Schutzbereich (‚weitere Schutz-

zone‘) eines Wasserschutzgebietes.  
 

Die Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Mühlenbachtal“ überdeckt vollständig den 

südlichen Teilbereich und teilweise den zentralen Teilbereich der Potenzialfläche E. 

Alle anderen Potenzialflächen liegen vollständig außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Es liegen jedoch aktuelle Planungen für die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes 

(„Völksen und Mittelrode“) vor, dessen Schutzzone III sich nach derzeitiger Flächenab-

grenzung über die westlich der Bahnstrecke gelegene kleine Teilfläche der Potenzialflä-

che B und über weite Teile der Potenzialfläche H erstreckt. Derzeit ist das geplante Was-

serschutzgebiet teilweise als Trinkwassergewinnungsgebiet dargestellt (s. u.). 

 

1.5.6 Trinkwassergewinnungsgebiet (TWGG)  () 

 

Trinkwassergewinnungsgebiete sind laut Niedersächsischem Wassergesetz Gebiete, die 

„in einer Bewilligung oder Erlaubnis zur Entnahme von Wasser für die öffentliche Wasser-

versorgung als Einzugsgebiet dargestellt sind“ (§ 28 Abs. 3 Nr. 4 NWG). Sie sind keine 

ausgewiesenen Schutzgebiete. 
 

Im Bereich der Potenzialflächen liegen zwei TWGG vor (s. Abb. 5).  
 

 Das TWGG „Mittelrode“ überdeckt z. T. die westlich der Bahnstrecke gelegene 

kleine Teilfläche der Potenzialfläche B (s. Abb. 5 a). 

 Das TWGG „Eldagsen-Klosterbrunnen“ liegt im zentralen Bereich der Fläche I 

(s. Abb. 5 b). 
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Abb. 5: Abgrenzungen der TWGG Mittelrode (a) und Eldagsen-Klosterbrunnen (b) (Lage 

der Brunnen in rot dargestellt) 

 

 

4.4.1.6 Sonstige 

 

1.6.5 Landschaftsbild / Sichtachsen  () 

 

Die Region Hannover hat im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Regionalen 

Raumordnungsprogramms ein Sondergutachten „Raumbedeutsame Sichtachsen und 

Sichtbeziehungen in der Region Hannover“ (PU 2013/14) erstellen lassen. Die nachste-

henden Aussagen zum Landschaftsbild stützen sich im Wesentlichen auf dieses Gutach-

ten (s. Karte 5). 
 

Für das Stadtgebiet von Springe ist in der Anlage 1 des Gutachtens („Ergebnisse der 

Sichtachsen-Analyse“) im Vergleich zu anderen Gemeinden der Region Hannover eine 

Fülle bedeutsamer Sichtachsen verzeichnet. Die Flächen A, D und der nordöstliche Be-

reich von B liegen als einzige Flächen außerhalb jeglicher Darstellungen. 
 

In den Höhenlagen des Kleinen Deisters sind verschiedene Aussichtspunkte von regiona-

ler Bedeutung verzeichnet (Wilhelmsblick und Königskanzel), von denen „freizuhaltende 

Sichtbeziehungen mit herausragender Bedeutung“ und besonderem Schutzbedarf aus-

gehen. Diese Sichtachsen überdecken komplett die Potenzialflächen G und H und mit 

großen Flächenanteilen die Fläche I. Die regionale Bedeutung der Aussichtspunkte ergibt 

sich laut Gutachten durch die „Einbindung in das dichte Wanderwegenetz und weitere Er-

holungsinfrastruktur /Einkehrmöglichkeiten“ (PU 2013/14, S. 39). 
 

a b 
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Die drei genannten Flächen G, H und I sowie die Flächen J und K und der südliche Flä-

chenrand von B liegen in einer besonderen Beckenlage zwischen Deisterpforte, Deister, 

Osterwald und Schulenburger Berg. Diese wird als „besonders weiträumige Sichtbezie-

hung mit herausragender Bedeutung und mit besonderem Schutzbedarf“ (PU 2013/14, 

S. 27) beschrieben. Diese Beckenlage „sollte aufgrund der Vielzahl der bedeutenden Aus-

sichtspunkte und -bereiche und von deren Bedeutung für die Naherholung im westlichen 

und mittleren Teil von Windenergienutzung freigehalten werden“ (PU 2013/14, S. 16). 

Dies betrifft insbesondere die Potenzialflächen G, H und I. Die Flächen J und K befinden 

sich zwar innerhalb der Beckenlage, hier ist das Relief jedoch deutlich schwächer ausge-

prägt und die Bedeutung für die Erholungsnutzung ist geringer. Demnach sind die Restrik-

tionen für eine Windenergienutzung in dieser süd-östlich gelegenen Beckenlage weniger 

hoch (s. PU 2013/14, S. 28). 
 

Weiterhin sind verschiedene „Sichtbeziehungen mit regionaler Bedeutung“ im Bereich 

der Potenzialflächen vorhanden. So liegen die Flächen E und F vollständig innerhalb sol-

cher Bereiche mit besonderem Schutzbedarf. Hervorgehoben werden die Sichtbeziehun-

gen von Katzberg, Deister, Kleinem Deister und Nesselberg ausgehend in Richtung 

Sünthel, Ith, Katzberg, Deister, Kleinem Deister und Nesselberg (PU 2013/14, S. 40f). 

Eine weitere regional bedeutsame Sichtbeziehung überlagert große Teile der Potenzialflä-

chen J und K. Hier bestehen „vom Nordhang des Steinbrinks (…) fernwirksame Sichtbe-

ziehungen Richtung Kleiner Deister, Süllberg und Limberg“ (PU 2013/14, S. 32). 

Im südlichsten Bereich der Fläche B ist kleinflächig eine weitere „Sichtbeziehung mit regi-

onaler Bedeutung“ vorhanden. 
 

Eine freizuhaltende Sichtachse wurde für den Bereich der Deisterpforte ermittelt. Diese 

erstreckt sich über die Fläche G hinweg. Ein besonderer Schutzbedarf konnte hier aber 

nicht festgestellt werden (PU 2013/14, S. 40). 
 

Im westlichen Bereich der Fläche B liegen laut dem Gutachten „sonstige Sichtbeziehun-

gen mit regionaler Bedeutung“ vor, die jedoch keinen besonderen Schutzanspruch gegen-

über der Windenergienutzung rechtfertigen. 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Potenzialflächen E, F, G, H, I, J und K mit 

deutlich sichtbaren Beeinträchtigungen auf die Erholungslandschaft im Deisterbecken 

bzw. im Bereich um den Katzberg herum verbunden sind. Die höchste Beeinträchtigungs-

intensität ergibt sich für die Flächen G, H und I aufgrund der besonderen, freizuhaltenden 

Beckenlage in Kombination mit der Lage innerhalb von „freizuhaltenden Sichtbeziehungen 

mit herausragender Bedeutung“. 
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Die Potenzialflächen E, F, J und K sind in ihrer Beeinträchtigungsintensität untereinander 

vergleichbar und daher jeweils ähnlich zu bewerten: auch sie stellen eine Beeinträchti-

gung in der Erholungslandschaft in unterschiedlichen Teilräumen der Stadt Springe dar, 

wenn auch in deutlich geringerem Maße als die Flächen G, H und I. 

Bei Realisierung der Flächen A, B und D ist von keiner bis einer sehr geringen Beein-

trächtigung des Landschaftsbildes auszugehen. 

 

Des Weiteren stellt der Landschaftsrahmenplan (LRP 2013) Wertstufen für die Bedeutung 

der in der Region Hannover abgegrenzten Landschaftsteilräume dar. Die Potenzialflächen 

bewegen sich überwiegend innerhalb der Wertstufe 4 („Landschaftsteilraum mit geringer 

Bedeutung“). Lediglich die Flächen E, G und H weisen in Teilflächen kleinflächig Bereiche 

mit höheren Wertstufen auf. So liegen der zentrale Bereich der Fläche E (Hangbereich 

des Katzberges) sowie der kleine westliche Teilbereich von G innerhalb der Wertstufe 2 

(„Landschaftsteilraum mit hoher Bedeutung“), der westliche Flächenrand der Potenzialflä-

che H kleinflächig innerhalb der Wertstufe 3 („Landschaftsteilraum mit mittlerer Bedeu-

tung“). 

 

1.6.6 Belange der Erholungsnutzung  () 

 

Die Belange der Erholungsnutzung nehmen in Springe vor allem im Bereich des Deisters, 

des Kleinen Deisters und des Osterwalds einen hohen Stellenwert ein. 
 

Folgende aktuelle und für die Erholungsnutzung besonders bedeutsame Wanderwege 

sind im Stadtgebiet von Springe beispielhaft hervorzuheben
34

:  
 

 Der europäische Fernwanderweg E1 quert den Deister Nord nach Süd. Er verläuft in 

Springe vom Deisterkamm kommend am Deisterrand durch die Deisterpforte und dann 

weiter außerhalb des Stadtgebietes in Richtung Bad Münder. 
 

 Der Roswithaweg (XR) verläuft im Stadtgebiet von Springe von West nach Ost am 

Rande des Deisters entlang, durch die Deisterpforte und anschließend von Nord nach 

Süd durch den Kleinen Deister. Er ist in Abschnitten auch Teil eines Deister-Panorama-

weges. 
 

Neben diesen überregional bedeutsamen Wanderrouten sind zahlreiche lokale und regio-

nale (Rund-)wanderwege vorhanden.  
 

 
34

 Auswertung des LGLN-Servers ‚Geolife‘ (Zugriff am 26.09.2019) sowie weiterer Einzelinformationen, z. B. 
http://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Naherholung/Natur-erleben/Radfahren/Der-Deisterkreisel 
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Als bedeutsamer Rundwanderweg für das Radwandern ist insbesondere der ‚Deisterkrei-

sel‘ zu nennen, eine ca. 80 km lange Route rund um den Deister, welche unter anderem 

von der Region Hannover beworben wird. 
 

Als weitere Radstrecke ist eine Verbindung zwischen Hannover und Hameln zu nennen, 

die von Nord-Ost nach Süd-West parallel zur B 217 quer durch Springe und anschließend 

durch die Deisterpforte verläuft. 
 

Besondere touristische Bedeutung besitzt in Springe das Wisentgehege, welches im 

RROP (2016) als „Vorranggebiet infrastrukturbezogene Erholung“ ausgewiesen ist. Das 

Vorranggebiet wird bereits als weiches Tabukriterium berücksichtigt (s. 4.2.2.3, Nr. 1.3.3). 

Zudem sind u. a. das Jagdschloss und der Saupark (beide im Kleinen Deister gelegen) 

Ziele der Naherholung. 
 

Die besondere Bedeutung Springes für die Erholungsnutzung ist demnach hervorzuhe-

ben. 

 

1.6.7 Denkmalpflegerische Belange  () 

 

Die untere Denkmalschutzbehörde ist bei der Stadt Springe angesiedelt. In den vorliegen-

den Stellungnahmen der Stadt (vom 19.04.2018 und 30.09.2019) werden die folgenden 

denkmalpflegerischen Bedenken gegenüber der Planung vorgetragen: 
 

 Im Bereich der Potenzialflächen A und B sind mehrere archäologische Fundstellen 

überliefert. Hierbei handelt es sich um historische Siedlungsplätze, Fundplätze jung-

steinzeitlicher Oberflächenfunde und bronze- bzw. eisenzeitlicher Bestattungsplätze. 

Bei einer Bautätigkeit auf diesen Flächen ist gemäß der Stellungnahme mit entspre-

chenden Funden zu rechnen. Erdarbeiten bedürfen hier einer denkmalrechtlichen Ge-

nehmigung gemäß § 13 in Verbindung mit § 2 NDSchG. 

Grundsätzlich gilt, dass das Auftreten archäologischer Bodenfunde bei Bodenarbeiten 

in allen WEA-Konzentrationsflächen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Bestim-

mungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) sind zu beachten, 

insbesondere: Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, 

Steingeräte, Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, 

die bei Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, sind gem. § 14 Abs. 1 NDSchG auch in 

geringer Menge meldepflichtig. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie 

oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. 

Zu verweisen ist weiterhin auf § 10 (genehmigungspflichtige Maßnahmen), § 13 (Erdar-

beiten) und § 14 (Bodenfunde) des NDSchG.  
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Es wird empfohlen, dass sich der Vorhabenträger frühzeitig mit der unteren Denkmal-

schutzbehörde abstimmt und bei Bedarf im Vorfeld der Bodenarbeiten eine archäologi-

sche Sondierung des Baufeldes durchführt. 
 

 In räumlicher Nähe zu Potenzialfläche K zwischen Boitzum und Wülfinghausen sind auf 

Gebiet der Stadt Springe mehrere Baudenkmale verzeichnet. Gemäß § 8 NDSchG dür-

fen Anlagen in der Umgebung eines Baudenkmals u. a. nicht errichtet werden, wenn 

dadurch das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigt wird. Neue bauliche Anla-

gen dürfen das Denkmal nicht erdrücken oder verdrängen. 

Neben Bauwerken in der Ortsmitte von Boitzum ist hier insbesondere das Klostergut 

Wülfinghausen als geschützte Gruppe baulicher Anlagen von Bedeutung (s. Abb. 6).  

Die umgebende Landschaft ist im Umkreis von mehreren Kilometern von WEA und ho-

hen Freileitungsmasten völlig unberührt und durch Acker- und Weideflächen, Gehölze, 

Alleen und den bewaldeten Höhenzug geprägt. Lediglich im Hintergrund sind mehrere 

WEA bei Gestorf in ca. 8 km Entfernung, Adensen/Schulenburg (6 km) sowie - ggf. 

schemenhaft erkennbar - im Bereich Pattensen bzw. Hildesheim zu sehen. In der Nähe 

des Klostergutes finden sich lediglich eine Reithalle, eine Biogasanlage sowie eine 

baumhohe Freileitung entlang der Allee nach Boitzum. 

Die Klosteranlage selbst liegt am Wülfinghäuser Mühlbach in einer leichten Mulde des 

nach Nordosten abfallenden Hanges. Von Nordwesten über Norden bis Osten wird das 

Ensemble stets vor dem Hintergrund des bewaldeten Bergzuges wahrgenommen. Die-

ser Blickbezug ist im Sinne des Umgebungsschutzes zu erhalten. Anlagenstandorte im 

südwestlichen Teil der Potenzialfläche K würden das Erscheinungsbild in unzulässiger 

Weise stören, zumal diese Flächen höher liegen als die geschützten Bauten. 

Die Mittelachse des um 1740 symmetrisch angelegten Wirtschaftshofes bildet eine 

Blickachse, die in nordnordöstlicher Richtung unverbaut sehr weit in die Landschaft 

weist und ebenfalls von einer Bebauung freigehalten werden sollte. Hiervon ist ein klei-

ner Teil der Potenzialfläche K nördlich des Mühlenbaches betroffen. 

Für die gesamte Fläche können Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes geschützter 

Baudenkmäler nicht ausgeschlossen werden. Durch die Grenznähe und Höhenlage ist 

auch eine Sichtbarkeit über die Gemeindegrenzen hinweg gegeben. 

Beeinträchtigungen sind vor allem für die Klosterkirche Wittenburg zu erwarten, die ca. 

1.200 m östlich der geplanten Fläche liegt. Dieses Baudenkmal in besonders exponier-

ter Lage ist aus nordwestlicher und vor allem westlicher Richtung sichtbar. Somit ist ins-

besondere der südliche Teil der Fläche „K“ betroffen. Auch hier liegen Teile der Fläche 

höher als das Denkmal selbst. 
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Etwa mittig zwischen Wülfinghausen und Boitzum liegt die kleine Anhöhe „Steinbrink“. 

Hier ist eine archäologische Fundstätte (ein ehemaliger Grabhügel) verzeichnet. Die 

Stelle liegt offensichtlich knapp außerhalb der Konzentrationsfläche. Die Ortsangabe ist 

jedoch mit einiger Unsicherheit behaftet, zudem können im Umkreis weitere Funde zu 

erwarten sein. Geplante Baumaßnahmen in Umfeld dieser Fundstätte sind daher bo-

dendenkmalrechtlich zu prüfen und ggf. zu begleiten. 

 

  
 
Abb. 6: Klostergut Wülfinghausen 

Fotos: Kloster Wülfinghausen 2019, Fundstelle: https://www.kloster-wuelfinghausen.de/fotoimpressionen.html, 
Download am: 27.09.2019 
 

 

  
 
Abb. 7: Ansichten der Kaiserallee 

Foto a: Stadt Springe 2019, Fundstelle: https://www.springe.de/portal/seiten/stadtmarketing-sehenswuerdig-
keiten-900000084-24600.html, Download am: 27.09.2019 
Foto b: Clemens Franz/Wikimedia Commons, Lizenz: Cc-by-sa-3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.de), Fundstelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Baudenkmale_in_Springe, Download am: 
27.09.2019 
 

  

a b 
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 Weiterhin liegt in unmittelbarer Nähe zur Potenzialfläche G ein Baudenkmal
35

: Die Kai-

serallee diente vormals als Zufahrtsweg des Kaisers zum Jagdschloss Springe. Sie 

quert von Norden nach Süden die Fläche G und hat neben der denkmalpflegerischen 

Bedeutung auch einen landschaftsbildprägenden Charakter (s. Abb. 7). 

 

Zusammenfassend lässt sich bezogen auf die Denkmalpflege in Verbindung mit Belangen 

des Landschaftsschutzes eine besondere Bedeutung von Baudenkmalen im Bereich der 

Flächen G und K feststellen. Für diese Potenzialflächen ergeben sich Restriktionen auf-

grund dieser Belange. Diese Tatsache eignet sich als Kriterium zur Differenzierung der 

Potenzialflächen. 

 

1.6.8 Windhöffigkeit  () 

 

Für die Stadt Springe liegen Winddaten des Deutschen Wetterdienstes für eine Höhe von 

100 m über Grund vor. Die Daten weisen für die Potenzialflächen die folgenden Windge-

schwindigkeiten aus:  
 

A: 5,8 m/s G: 5,7 - 5,8 m/s 

B: 5,7 - 5,9 m/s H: 5,6 - 5,8 m/s 

D: 5,7 - 5,8 m/s I: 5,4 - 5,9 m/s 

E: 5,8 - 6,2 m/s J: 5,7 - 5,8 m/s 

F: 5,8 - 5,9 m/s K: 5,2 - 5,8 m/s 

 

Im Ergebnis zeigt sich eine leichte Differenzierung: Die günstigsten Windeigenschaften 

weist die etwas höher am Katzberg gelegene Fläche E auf. Für alle anderen Flächen zei-

gen sich etwas geringere Werte. Die niedrigsten Werte weisen Teile der Flächen I und K 

auf. Sie liegen bei den häufigen Südwestwindlagen im Windschatten des Kleinen Deis-

ters/Osterwalds. Je nach Ausprägung des Reliefs variieren die Werte auf der jeweiligen 

Potenzialfläche mehr oder weniger. 
 

Ein wirtschaftlicher Betrieb von WEA kann grundsätzlich auf allen Flächen zuverlässig an-

genommen werden. GATZ (2013, Rn. 684) nimmt einen wirtschaftlichen Betrieb von WEA 

ab einer Windgeschwindigkeit von ca. 5 m/s an. In der Potenzialstudie Windenergie NRW 

(LANUV 2012) werden bei Windgeschwindigkeiten von > 6 m/s gute Voraussetzungen für 

die Windenergienutzung mit modernen WEA gesehen. Es ist davon auszugehen, dass auf 

den zukünftigen Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung Anlagen mit einer 

 
35

 Daten des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD), erhalten am 28.06.2017. 
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Gesamthöhe von mindestens ca. 200 m errichtet werden (zur Referenzanlage s. Kap. 

4.1.3). Die Nabenhöhe liegt in diesem Fall bei ca. 150 m. Dementsprechend erhöht sich 

die Windausbeute gegenüber den o. g. Angaben. Es kann also davon ausgegangen wer-

den, dass auf allen Flächen Windgeschwindigkeiten von > 6 m/s erreicht werden. 
 

Eine abschließende Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ist der Stadt nicht möglich, da diese 

abhängig ist zum einen von den politischen Rahmenbedingungen (z. B. Entwicklung des 

EEG
36

) und zum anderen von den konkreten Eckdaten des jeweiligen Projektes (Anzahl, 

Höhe und Leistung der geplanten WEA, Art der Finanzierung, Entwicklung von Zinssätzen 

und Strompreisen, Windverhältnisse etc.). Diese Faktoren müssen für die 24. Änderung 

des F-Planes unberücksichtigt bleiben, da die Stadt keinen Einfluss darauf hat. 

 

1.6.9 SuedLink  () 

 

Den Trassenvarianten des SuedLinks wird auf Grundlage des 2019 verabschiedeten Ge-

setzes zur Beschleunigung des Energieleitungsausbaus
37

 ein gewisser Vorrang vor der 

Bauleitplanung eingeräumt. Aufgrund der Vorgaben in Artikel 2 des genannten Gesetzes 

heißt es nun im Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz
38

 (§ 15 Abs. 1 S. 2 

NABEG): „Bundesfachplanungen haben grundsätzlich Vorrang vor nachfolgenden Lan-

desplanungen und Bauleitplanungen.“ 
 

Die Stammstrecke des SuedLinks
39

 verläuft durch den westlichen Rand der Potenzialflä-

che B sowie vollständig durch die Fläche J (s. Abb. 8). Alle anderen Flächen sind nach 

aktuellem Stand nicht vom SuedLink betroffen. 
 

Im Bereich der Fläche B am Medefelder Berg ist bereits ein Bestandswindpark vorhan-

den. Vier der dort bereits errichteten WEA liegen innerhalb des SuedLink-Korridors. In der 

von TenneT TSO GmbH erhaltenen Stellungnahme (vom 17.04.2018) wird erläutert, dass 

die Windenergie-Fläche bei der Planung des Trassenverlaufs des SuedLinks bekannt 

war. Hier heißt es: "Im Falle einer erforderlichen Führung des Erdkabels innerhalb der vor-

gesehenen Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung wäre bei der genauen Trassenfin-

dung eine Abstimmung mit dem jeweiligen Betreiber vorzunehmen." 

Daraus kann abgeleitet werden, dass der Erdkabelkorridor des SuedLinks mit der Wind-

energienutzung in diesem Bereich grundsätzlich vereinbar ist, da beide Nutzungen bei 

 
36

 EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz 
37

 Gesetz vom 13. Mai 2019 
38

 Gesetz vom 28. Juli 2019, zuletzt geändert am 13.05.2019. 
39

 Stand: September 2019 
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entsprechender Abstimmung auf der Fläche realisiert werden könnten. Zudem besteht die 

Möglichkeit, dass der SuedLink westlich der Bahnlinie am Windpark vorbeigeführt wird. 
 

 

 
Abb. 8: Geplanter Trassenverlauf (Stammstrecke) des SuedLinks (Stand: September 

2019) 

 

 

Für die Fläche J ergibt sich ein anderes Bild, da diese vollständig innerhalb des  

SuedLink-Korridors liegt und zudem noch keine WEA vorhanden sind. Hier beurteilt die 

Stadt Springe die vorliegende Planung zum SuedLink als vorrangig. Die Fläche J ist dem-

nach für die Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung ungeeignet. 
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1.6.10 Sonstige städtebauliche Belange  () 

 

Konzentration von WEA als Zielsetzung 

Ziel der Windenergie-Konzeption ist die Konzentration von WEA an einem oder mehreren 

Standorten im Stadtgebiet. Eine breite Streuung von WEA in der Landschaft soll auf diese 

Weise unterbunden werden. Dieses Ziel lässt sich in mehrere Teilaspekte untergliedern: 

 

Flächengröße: 

In der Regel sollen WEA-Konzentrationsflächen für die Errichtung von mehr als einer 

WEA geeignet sein, andernfalls würde die gewünschte Konzentrationswirkung nicht er-

reicht. 

Eine gesetzlich vorgegebene Mindestgröße von WEA-Konzentrationsflächen oder Min-

destanzahl von WEA, welche in einer WEA-Konzentrationsfläche Platz finden müssen, 

gibt es nicht. Die in der Vergangenheit geäußerte Empfehlung, dass WEA-Konzentrati-

onsflächen Raum für mindestens 3 WEA geben sollten, ist in dieser Weise nicht mehr an-

wendbar. Dies hat auch mit der Entwicklung zu tun, dass zunehmend größere und leis-

tungsstärkere WEA errichtet werden, welche auch mehr Fläche benötigen.
40

 Das BVerwG 

(Urteil v. 13.12.2018 - 4 CN 3.18, Rn. 22 ff.) hat ausdrücklich klargestellt, dass das Bau-

gesetzbuch (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) nicht verlangt, „dass ausschließlich Flächen für 

jedenfalls drei Windenergieanlagen dargestellt werden.“ Aus rechtlicher Sicht besteht so-

mit keine Notwendigkeit, dass (ausschließlich) WEA-Konzentrationsflächen dargestellt 

werden, welche mindestens drei WEA aufnehmen können.  

Es besteht zwar das rechtliche Erfordernis, dass der Windenergienutzung im Stadtgebiet 

substanziell Raum gegeben wird (s. Kap. 4.7). Bei der räumlichen Ausgestaltung dieser 

Anforderung sollte das Ziel einer sinnvollen Konzentrationswirkung jedoch im Blick behal-

ten werden. Dieses Ziel ist in die Abwägung mit anderen bei der Planung zu berücksichti-

genden Belangen einzustellen. 

 

Für die Windenergie-Konzeption der Stadt Springe wurden die Potenzialflächen daraufhin 

geprüft, ob sie die Voraussetzung bieten, um WEA sinnvoll räumlich zu konzentrieren. 

Hierbei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung auf der Planungsebene der vorbe-

reitenden Bauleitplanung.  
 

In Fläche B (416 ha) werden bereits 14 WEA betrieben. Die Potenzialfläche ermöglicht 

aufgrund ihrer Größe den Zubau weiterer WEA sowie das Repowering der Bestandsanla-

gen. 

 
40

 Vgl. hierzu die Ausführungen von GATZ 2013, Rn. 93 f. 
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Die Fläche H bietet ebenfalls ausreichend Fläche (199 ha), um eine größere Anzahl an 

WEA aufzunehmen und weist dementsprechend hinsichtlich ihrer Flächengröße günstige 

Eigenschaften für die Errichtung eines Windparks auf. 
 

Die Flächen D, E, F, G, I, J und K mit Flächengrößen zwischen 23 und 98 ha könnten bei 

günstiger Positionierung der Anlagen schätzungsweise jeweils drei bis sechs WEA auf-

nehmen. Damit bieten auch diese Flächen Raum für den Bau eines Windparks. 

Insbesondere in Bezug auf die Fläche G ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich bei dem 

ungünstigen Flächenzuschnitt und der Aufspaltung in vier Teilbereiche ggf. kein sinnvolles 

Standortkonzept entwickeln lässt. 
 

Sehr klein ist die Potenzialfläche A mit 7 ha. Hier ist aufgrund der geringen Flächengröße 

und dem Zuschnitt der Fläche die Errichtung von nur maximal zwei WEA möglich. Als 

Konzentrationsfläche für die Windenergienutzung ist diese Fläche somit als sehr ungüns-

tig zu bewerten. 
 

Alle Potenzialflächen bis auf die Fläche F werden z. B. durch eine Straße oder eine Hoch-

spannungsleitung in mehrere Teilflächen aufgeteilt. Diese Teilflächen sind jeweils für sich 

genommen so groß, dass sie mindestens eine WEA aufnehmen können. Sie werden auf-

grund des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs jeweils als einheitliche Potenzialflä-

che aufgefasst. 

 

5 km-Abstand: 

Zwischen benachbarten WEA-Standorten wird die Einhaltung eines Abstandes von min-

destens 5 km empfohlen. Dieser Wert ist in der Arbeitshilfe von NLT & ML (2013, S. 29) 

enthalten. Dort wird ausgeführt: 

„Zudem sind zur raumverträglichen Konzentration der Windenergienutzung mit einer mög-

lichst geringen Beeinträchtigung von Orts- und Landschaftsbild insbesondere folgende 

Aspekte in der Planung zu berücksichtigen: 

− (…) 

− Mindestabstand zwischen Vorranggebieten Windenergienutzung (5 km) 

− (…)“. 
 

Nach dem Wortlaut dieser Empfehlung sollen mit der Einhaltung des 5 km-Abstandes 

eine raumverträgliche Konzentration der Windenergienutzung erreicht sowie Beeinträchti-

gungen des Orts- und Landschaftsbildes vermieden werden. 

Diese Ziele können nur erreicht werden, indem zwischen den ausgewiesenen Konzentra-

tionsflächen ausreichend freier Raum verbleibt, um die Landschaft wahrnehmen zu kön-

nen, ohne dass WEA im nahen Umfeld vorhanden sind. Sie dienen damit auch dem 
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Schutz der Landschaft und insbesondere der ortsnahen Erholungsgebiete. Diesen Belan-

gen kommt in der Stadt Springe eine besondere Bedeutung zu. Wenn WEA-Konzentrati-

onsflächen deutlich näher als 5 km aneinanderrücken, kann die Situation eintreten, dass 

einzelne Ortslagen in zwei oder mehr Himmelsrichtungen von WEA ‚umstellt‘ werden. 
 

Gemessen an diesem Kriterium sind die Potenzialflächen wie folgt zu bewerten (s. 

Karte 4): 
 

 In der Umgebung von Springe sind folgende Windenergiestandorte vorhanden: der Be-

standsstandort in Springe am Medefelder Berg, zwei Windparks nördlich bzw. westlich 

von Coppenbrügge (Flecken Coppenbrügge), drei Windenergiestandorte im Bereich der 

Konzentrationsflächen für WEA in der Stadt Pattensen (nordwestlich Pattensen, südöst-

lich Pattensen und westlich Schulenburg) sowie die Fortsetzung des Schulenburger 

Windparks auf dem Gemeindegebiet von Nordstemmen (Adensen). Weitere Anlagen 

befinden sich in Wennigsen und Ronnenberg sowie südlich von Springe in Salzhem-

mendorf. 

Im Bereich des Vörier Berges befindet sich zudem ein kleines, 100 m hohes Einzel-

windrad außerhalb einer Konzentrationsfläche für Windenergie. Dieses wird in der 

nachfolgenden Betrachtung vernachlässigt. 

Im Westen angrenzend an die Stadtgrenze von Springe befindet sich eine neu ausge-

wiesene Konzentrationsfläche für Windenergie aus dem Flächennutzungsplan der Stadt 

Bad Münder. Hier ist zeitnah mit der Errichtung von WEA zu rechnen. 
 

 Der 5 km-Abstand wird bereits im Bestand nicht eingehalten. Zwischen dem Springer 

Standort und dem Windpark westlich Schulenburg besteht beispielsweise ein Abstand 

von etwa 4 km. 
 

 Die Potenzialflächen F, G, I und K befinden sich z. T. in einem ausreichenden Abstand 

von mind. rund 5 km zu vorhandenen Windparks. 

Durch die voraussichtliche Errichtung von WEA in der Konzentrationsfläche der Stadt 

Bad Münder an der Stadtgrenze zu Springe ergibt sich ein geringer Abstand von rund 

1,7 km zur Potenzialfläche F. Die dazwischen liegende Siedlung Sedemünder wäre 

dann von zwei Seiten von Windparks umgeben. Die Fläche F stellt sich demnach bezo-

gen auf das 5-km-Kriterium als ungünstig dar. 
 

 Die Flächen B, E, H und J liegen in einem Abstand zu Bestandswindparks, der etwas 

geringer ausfällt als 5 km. Hier kann jedoch davon ausgegangen werden, dass je nach 

Platzierung der Anlagen eine raumverträgliche Konzentration der Windenergienutzung 

voraussichtlich noch gegeben ist (Flächen B und E). 

Durch die voraussichtliche Errichtung von WEA in der Konzentrationsfläche der Stadt 

Bad Münder an der Stadtgrenze zu Springe ergibt sich ein sehr geringer Abstand von 
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rund 200 m zur Potenzialfläche E. Die beiden Flächen wären dann als ein Windpark zu 

betrachten, da sie im direkten räumlichen Zusammenhang zueinander liegen. 

Bei der Fläche H könnte es aufgrund des geringen Abstandes zu einer ungünstigen 

Umstellung des zwischen dem Bestandswindpark und der Potenzialfläche liegenden 

Ortes Mittelrode kommen. Ein ungestörtes Landschaftserleben wäre hier nur noch ein-

geschränkt möglich. 
 

 Die Flächen A und D liegen in einem sehr geringen Abstand zu Bestandswindparks un-

ter 2 km. Bei Fläche A liegen allerdings keine Siedlungen oder Erholungsgebiete zwi-

schen den Flächen, sodass eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung eher unwahr-

scheinlich ist. Fläche D ist aufgrund ihrer Lage mittig zwischen den beiden Windparks 

westlich von Schulenburg und am Medefelder Berg als ungünstig zu bewerten. In bei-

den Richtungen werden nur geringe Abstände (< 2 km) eingehalten, was zu einer uner-

wünschten ‚Verspargelung‘ der Landschaft führen würde. 
 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nur die Flächen G, I und K die Abstands-

empfehlung von 5 km vollständig einhalten. Sie sind hinsichtlich dieses Kriteriums positiv 

zu bewerten. 

Die Flächen B und E unterschreiten die Abstandsempfehlung nur in geringem Maße, so-

dass diese ebenfalls als geeignet zu bewerten sind. 

Alle weiteren Potenzialflächen (A, D, F, H und J) weisen bezüglich des 5 km-Abstandes 

einen deutlichen Nachteil gegenüber den fünf genannten Flächen auf. 
 

Die Stadt Springe ist sich bewusst, dass es sich bei dieser 5 km-Abstandsempfehlung nur 

um ein relativ weiches Abwägungskriterium handelt. Dieses Kriterium ist für die abschlie-

ßende Flächenauswahl nicht alleine ausschlaggebend, es kommt lediglich flankierend 

zum Tragen. Aus Sicht der Stadt dient dieses Kriterium dazu, bestimmte landschafts- und 

stadtplanerische Sachverhalte zu verdeutlichen, wie die Vermeidung der Umstellung von 

Ortschaften sowie das Freihalten zusammenhängender Landschaftsbereiche zum Schutz 

der Erholungslandschaft sowie des Landschaftsbildes. Aus diesen städtebaulichen Belan-

gen gewinnt das Kriterium seine Bedeutung. 

 

Stärkung vorhandener Standorte: 

Dem Konzentrationsgedanken kann weiterhin Rechnung getragen werden durch die Stär-

kung bereits vorhandener WEA-Standorte anstelle der Eröffnung neuer Standorte. 

Diese Möglichkeit besteht in der Stadt Springe insbesondere mit der Fläche B. 

Die Fläche B schließt den vorhandenen WEA-Standort am Medefelder Berg ein. Hier bie-

tet sich die Möglichkeit der Errichtung weiterer WEA und des Repowerings der Altanla-

gen. 
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Mit einer Ausweisung der Fläche B würde somit das Potenzial genutzt, einen vorhande-

nen WEA-Standort zu vergrößern. 

Die Potenzialfläche E könnte eine Erweiterung des bereits ausgewiesenen WEA-Standor-

tes auf dem Stadtgebiet von Bad Münder darstellen. Demnach ist auch hier die Stärkung 

eines vorhandenen Standortes möglich, wenn auch mit einer deutlich geringeren Flächen-

größe und ohne direkten Flächenanschluss zum Standort in Bad Münder aufgrund der da-

zwischen verlaufenden Bahntrasse. 

Alle weiteren Potenzialflächen haben dagegen keine unmittelbare Anbindung an vorhan-

dene WEA-Standorte. Sie liegen in Bereichen, welche noch keine Vorbelastung durch 

WEA aufweisen. 
 

Die Fläche B erfüllt das Kriterium aus diesem Grund in besonderem Maße. Die Fläche E 

ist bezogen auf die Stärkung vorhandener Standorte ebenfalls als positiv zu bewerten. 

 

Fazit zur Konzentrationswirkung: 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Ausweisung der Fläche B die Zielsetzung 

einer Konzentration am besten unterstützt (s. Tab. 4). Mit dieser Fläche wird ein vorhan-

dener WEA-Standort gestärkt, was auch dazu dient, andere Landschaftsteile von einer 

Windenergienutzung frei zu halten. Zudem ist der Abstand zu umliegenden Windparks in 

einem verträglichen Rahmen und die Flächengröße ist zweifellos geeignet, weitere WEA 

aufzunehmen. 

Weiterhin eignet sich nach dem Kriterium der Konzentrationswirkung die Fläche E zur 

Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung. Das Kriterium des 5-km-Ab-

standes ist zumindest mit der größeren nördlichen Teilfläche erfüllt. Der im F-Plan der 

Stadt Bad Münder ausgewiesene Windenergiestandort kann hier auf dem Stadtgebiet von 

Springe erweitert werden. 
 

Alle anderen Flächen sind bezogen auf die Konzentrationswirkung weniger für die Aus-

weisung einer Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung geeignet als die Flächen B und 

E. Keine der anderen Flächen erfüllt alle drei Kriterien. Bezogen auf die Flächengröße 

stellt sich neben der Fläche B die Fläche H als besonders geeignet heraus. Bezogen auf 

den 5-Kilometer-Abstand sind dagegen die Flächen G, I und K positiv hervorzuheben.  
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Erschließung 

Alle Potenzialflächen sind grundsätzlich über das vorhandene (Wirtschafts-)Wegenetz er-

schlossen. Auf der Planungsebene des Flächennutzungsplanes sind keine Umstände er-

sichtlich, welche eine Differenzierung der Flächen hinsichtlich der Erschließung begrün-

den könnten. 

 
 
Tab. 4: Vergleich der Potenzialflächen anhand des Kriteriums der Konzentrationswirkung 

Buchst. 

Kriterium zur Bewertung der Konzentrationswirkung 

Flächengröße 5-km-Abstand 

Stärkung vorhandener 

Standorte 

A - (-) - 

B ++ (+) ++ 

D + - - 

E + (+) + 

F + (-) - 

G (+) ++ - 

H ++ (-) - 

I + ++ - 

J + (-) - 

K + ++ - 

Erläuterung: 

++ 

 + 

(+) 

Kriterium in besonderem Maße erfüllt 

Kriterium erfüllt 

Kriterium tendenziell erfüllt 

(-) 

 - 

  

Kriterium tendenziell nicht erfüllt 

Kriterium nicht erfüllt 

 

 
 

4.4.2 Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes 

Die artenschutzrechtlichen Anforderungen leiten sich zum einen aus dem Bundesnatur-

schutzgesetz (§§ 44, 45 BNatSchG) sowie darüber hinaus unmittelbar aus den europäi-

schen Richtlinien (FFH-Richtlinie 92/43/EWG
41

 und EU-Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG)
 42

 ab. 
 

 
41

 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen; Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (ABl. Nr. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) 

42
 Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. Nr. L 20 vom 26.01.2010 S. 7) (neu kodifi-
zierte Fassung der Richtlinie 79/409/EWG) (VSchRL) 
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Für die Anwendung des besonderen Artenschutzrechtes sind insbesondere die Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG („Zugriffsverbote") sowie die in § 45 BNatSchG geregel-

ten Ausnahmen von diesen Verboten relevant.  

Schutzgegenstand des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 

BNatSchG besonders bzw. streng geschützten Arten. Die Bewältigung des Artenschutzes 

erfolgt entsprechend den gesetzlichen Anforderungen auf verschiedenen Ebenen: 
 

 Beeinträchtigungen der nach Anhang IV FFH-RL oder nach Art. 1 VSchRL besonders 

bzw. streng geschützten Arten werden in den vorliegenden Ausführungen behandelt; 
 

 Für Beeinträchtigungen der weiteren (national) besonders bzw. streng geschützten Ar-

ten gilt die Annahme, dass sie im Rahmen der fachgerechten Anwendung der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung kompensiert werden, so dass eine gesonderte Be-

handlung im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag nicht erforderlich ist (vgl. § 44 Abs. 5 

Satz 4 BNatSchG).  

 

Da ein F-Plan nicht unmittelbar die Zulassung eines Vorhabens zur Folge hat, sondern le-

diglich der planerischen Vorbereitung baulicher Maßnahmen dient, können sich arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände auch noch nicht auf dieser Planungsebene verwirkli-

chen. Erst die Realisierung konkreter Vorhaben kann einen Verstoß gegen artenschutz-

rechtliche Verbote auslösen.  

Dennoch müssen artenschutzrechtliche Fragen bereits für den F-Plan berücksichtigt wer-

den. Da über die Standortfrage für die Windenergie im F-Plan abschließend entschieden 

wird, sind die Fragestellungen des besonderen Artenschutzes auf dieser Planungsebene 

soweit in den Blick zu nehmen, wie sie für diese Standortauswahl relevant sind.  

Die Ermittlung und Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange trägt auf diese Weise 

zur Steuerung der Windenergienutzung im Stadtgebiet bei. 

 

Die artenschutzrechtliche Bewertung für die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Windenergie) der Stadt Springe wird in einem gutachtlichen Artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag (v. LUCKWALD 2020) vorgenommen. In diesem Gutachten werden die Anforde-

rungen behandelt, welche sich aus dem europäischen Artenschutzrecht für die Planungs-

ebene des F-Planes ergeben. 
 

Die erhobenen Kartierdaten (windenergiesensible Groß- und Greifvögel in 2017, Rastvö-

gel für einen ausgewählten Bereich in 2017/2018) bilden zusammen mit zahlreichen Vo-

rinformationen die Bewertungsgrundlage. Der Untersuchungsumfang ist in Kap. 6.3 be-

schrieben.  
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Die vorgenommenen Bewertungen orientieren sich an dem niedersächsischen Arten-

schutz-Leitfaden (MU 2016).  
 

Die artenschutzrechtliche Konfliktanalyse kommt für die einzelnen Potenzialflächen zu fol-

genden Ergebnissen: 

 

 

4.4.2.1 Brutvögel 
 

 Die Flächen G und H weisen ein erhebliches Konfliktpotenzial für die Art Schwarzstorch 

auf. Neben dem Brutrevier sind von diesen beiden Potenzialflächen auch Nahrungsha-

bitate sowie die Flugwege dorthin betroffen. Aus diesen Gründen sollen diese Flächen 

nicht als WEA-Konzentrationsflächen dargestellt werden. Es besteht ein hohes Risiko, 

dass eine Genehmigung von WEA an artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

scheitert. 
 

 Die Fläche J stellt sich nach derzeitigem Kenntnisstand als vergleichsweise konfliktarm 

dar. Die von der LAG VSW (2015) empfohlenen Mindestabstände für windenergiesen-

sible Brutvogelarten werden eingehalten.  
 

 Bei Fläche B handelt es sich um die mit Abstand größte Potenzialfläche. Sie wird in den 

südlichen und westlichen Flächenanteilen von Schutzradien für den Rotmilan überla-

gert. Diese Bereiche weisen eine hohe Konfliktdichte auf. Der zentrale Bereich der Flä-

che B wird teilweise von den Schutzradien überlagert, die Abstände zu den Horsten 

sind hier jedoch größer als in den südlichen und westlichen Randbereichen. Der nord-

östliche Teil der Fläche B wird nicht von Rotmilan-Schutzradien überlagert. Die Fläche 

B umfasst auch den vorhandenen Windpark am Medefelder Berg. Es besteht die Mög-

lichkeit, dass die Windenergienutzung im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahrens so gesteuert wird, dass Konflikte mit dem Rotmilanschutz ge-

löst werden. Auch ein geeignetes Konzept aus Artenschutz-Maßnahmen kann dazu 

führen, dass ein signifikantes Tötungsrisiko für den Rotmilan ausgeschlossen werden 

kann. Unter diesen Rahmenbedingungen werden für den zentralen und den nordöstli-

chen Teil der Fläche B zwar artenschutzrechtliche Konflikte, aber keine Ausschluss-

gründe für eine Darstellung im Flächennutzungsplan gesehen. Abweichend sind die 

Ausläufer der Fläche B südlich der K 216 und westlich der Bahn zu bewerten. Diese lie-

gen deutlich näher an den bekannten Brutplätzen. Daher sollen diese Teilflächen nicht 

als WEA-Konzentrationsfläche in den F-Plan aufgenommen werden.  
 

 Bei den Flächen A, D, E und F handelt es sich um vergleichsweise kleine und schmale 

bzw. aufgeteilte Potenzialflächen. Sie greifen jeweils randlich in die empfohlenen 
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Mindestabstände zu Rotmilan-Brutplätzen ein. In ihrer Längsausdehnung können Sie in 

Konflikt geraten mit Flugwegen des Rotmilans. Eine Darstellung dieser Flächen als 

WEA-Konzentrationsflächen wird durch diese Umstände nicht vollständig ausgeschlos-

sen, dennoch werden sie kritisch beurteilt. Aufgrund ihrer geringen Flächengröße und 

ihres ungünstigen Zuschnitts bieten sie kaum Möglichkeiten für eine räumliche Konflikt-

lösung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Zudem leisten sie ei-

ner breiten Streuung der Windenergienutzung im Raum Vorschub, da sie sich kaum zu 

einer wirkungsvollen Konzentration von WEA eignen. Eine solche Anlagenkonzentration 

ist auch aus artenschutzrechtlicher Sicht anzustreben, um andere Landschaftsteile von 

einer Windenergienutzung frei zu halten. 
 

 Bei den Flächen I und K handelt es sich um zwei Flächen, welche sich entlang des 

Waldrandes von Kleiner Deister / Osterwald und Limberg bei Elze erstrecken. Es han-

delt sich um vergleichsweise größere Potenzialflächen, welche nur in Teilen von den 

empfohlenen Schutzradien überlagert werden (Südteil von Fläche K). Artenschutzrecht-

liche Konflikte ergeben sich aufgrund der Situation, dass windenergiesensible Vogelar-

ten (v.a. Uhu und Rotmilan), welche in den bewaldeten Hangbereichen brüten, ihre 

Nahrungshabitate bevorzugt im Offenland aufsuchen, so dass ein Kollisionsrisiko be-

stünde, wenn WEA innerhalb der Flugwege zwischen den Brutplätzen in den Waldbe-

reichen und den Nahrungshabitaten im Offenland errichtet würden.  

 

 

4.4.2.2 Zug- und Rastvögel 
 

Gemäß den Datenbeständen der Fachbehörde für Naturschutz (NLWKN, Stand 2018) 

wird das Gebiet der Stadt Springe lediglich randlich von einem avifaunistisch wertvollen 

Bereich für Gastvögel berührt. Zwischen Pattensen und Lüdersen befindet sich ein ‚für 

Gastvögel wertvoller Bereich‘, welcher mit seinen westlichen Ausläufern in das Stadtge-

biet hineinreicht. Der NLWKN hat für dieses Gebiet den Eintrag „Status offen“ vorgenom-

men. Dies bedeutet, dass zwar Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es sich um einen für 

Gastvögel wertvollen Bereich handelt, dass aber die Datenlage entweder zu alt oder zu 

unvollständig ist, um eine abschließende Bewertung vorzunehmen. Innerhalb dieses ‚für 

Gastvögel wertvollen Bereiches‘ liegt die Potenzialfläche A. 

Weitere für Gastvögel wertvolle Bereiche sind vom NLWKN nicht dokumentiert.  
 

Für das o.g. Gebiet (‚Status offen‘) zwischen Pattensen und Lüdersen wurde eine eigene 

aktuelle Kartierung durchgeführt.  
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Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass relativ niedrige Anzahlen rastender Vogelar-

ten festgestellt wurden. Dennoch überstiegen die festgestellten Truppgrößen bei Silber- 

und Sturmmöwe an einem bzw. zwei Kartiertagen die Schwellenwerte einer lokalen bzw. 

in einem Fall (Sturmmöwe) auch einer regionalen Bedeutung. Beim Kiebitz wurde wäh-

rend des Frühjahrszuges an einem Termin mit der Tagessumme der Schwellenwert einer 

lokalen Bedeutung erreicht. Von diesen drei Arten gilt der Kiebitz als windenergiesensibel.  
 

Die Ergebnisse der Rastvogelkartierung schließen eine Windenergienutzung im Bereich 

der Potenzialfläche A jedoch nicht aus. Die einzige windenergiesensible Art, welche in re-

levanten Individuenzahlen aufgetreten ist, ist der Kiebitz. Der Schwellenwert für eine lo-

kale Bedeutung wird für den Kiebitz an nur einem von 15 Beobachtungstagen knapp er-

reicht. Gemäß LAG VSW (2015) leitet sich ein Schutzabstand für rastende Kiebitze erst 

ab einer landesweiten Bedeutung ab. Entsprechende Werte, die dies begründen könnten, 

wurden jedoch bei weitem nicht festgestellt. 

 

Für die Potenzialfläche B liegt ein avifaunistisches Gutachten zum Thema Gastvögel vor 

(ROHLOFF 2017). Als bewertungsrelevante Arten wurden die vier Möwenarten Lach-, Sil-

ber-, Herings- und Sturmmöwe sowie die Arten Kiebitz und Graureiher festgestellt. Vom 

Graureiher wurden lediglich Einzeltiere nachgewiesen. Der Kiebitz trat nur an einem Be-

obachtungstag mit 28 Individuen auf. Die Tageshöchstwerte von den vier Möwenarten la-

gen zwischen 7 Individuen (Heringsmöwe) und 88 Individuen (Sturmmöwe). Lediglich der 

letztgenannte Wert von der Sturmmöwe überschreitet den Schwellenwert für eine lokale 

Bedeutung.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Rastvögel im Untersuchungsgebiet 

(UG) in relativ geringer Zahl und in breiter räumlicher Streuung festgestellt wurden. Der 

Kiebitz ist als Rastvogel nur schwach vertreten. Aufgrund der geringen Bedeutung des 

UG werden in dem Gutachten keine besonderen Maßnahmen zum Schutz der Rastvogel-

fauna empfohlen. 

 

 

4.4.2.3 Fledermäuse 
 

Artenschutzrechtliche Konflikte für die Artengruppe der Fledermäuse werden in der 24. 

Änderung des F-Planes weitgehend verringert durch den Ausschluss von WEA in Wäl-

dern, in Schutzgebieten und anderen wertvollen Landschaftsteilen sowie durch Schutzab-

stände, die zu Wäldern sowie zu Naturschutz- und FFH-Gebieten eingehalten werden. 

Kollisionsrisiken für die Artengruppe der Fledermäuse lassen sich allein mit diesen Aus-

schlusskriterien jedoch nicht ausschließen. Im immissionsschutzrechtlichen 
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Genehmigungsverfahren besteht die Möglichkeit, diese Konflikte – entsprechend dem nie-

dersächsischen Artenschutz-Leitfaden (MU 2016) – durch die Anordnung geeigneter 

Maßnahmen (Abschaltzeiten, Gondelmonitoring) wirksam zu vermeiden. Entsprechende 

Festsetzungen können im F-Plan noch nicht getroffen werden. 

 

 

4.4.2.4 Feldhamster 
 

Aktuelle Kartierungen in zentralen Bereichen der Potenzialfläche B (ABIA 2017) haben 

keine Hinweise auf Feldhamster-Vorkommen erbracht. Für die Fläche B wird auf der Pla-

nungsebene des F-Planes kein weitergehender Untersuchungsbedarf gesehen.  

Er wird jedoch empfohlen, dass für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-

ren bzw. vor einem zukünftigen Baubeginn eine erneute Überprüfung hinsichtlich des Vor-

kommens dieser Art vorgenommen wird. Der Grund für diese Empfehlung besteht darin, 

dass für die zur Ausweisung vorgesehene WEA-Konzentrationsfläche ein zukünftiges 

Feldhamstervorkommen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. 
 

 

 

4.4.3 Habitatschutzrechtliche Bewertung der Windenergiekonzeption der 

Stadt Springe 
 

EU-Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete werden durch die Windenergiekonzeption der 

Stadt Springe (24. Änderung des F-Planes) in ihren Erhaltungszielen nicht berührt. 

Die Durchführung weiterer Untersuchungen zur FFH-Verträglichkeit ist aus gutachtlicher 

Sicht für die Planungsebene des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich. 

 

 

 

4.5 Auswahlentscheidung und Beschreibung der WEA-Konzent-
rationsflächen 

4.5.1 Zusammenfassung der Auswahlentscheidung 
 

Auf der Grundlage der in den Kapiteln 4.2 bis 4.4 dargelegten Kriterien trifft die 

Stadt Springe die Auswahlentscheidung, dass die Potenzialfläche B als Konzentra-

tionsfläche für Windkraftnutzung im F-Plan der Stadt Springe dargestellt wird (s. 

Planzeichnung).  
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Die bisher im F-Plan enthaltene Konzentrationsfläche am Medefelder Berg wird weitestge-

hend beibehalten. Lediglich randliche Teilflächen (22 ha) werden aufgrund verschiedener 

Abwägungskriterien (v. a. artenschutzrechtliche bzw. städtebauliche Gründe, s. u.) aufge-

hoben. In den vorwiegend im Westen und Süden wegfallenden Bereichen sind derzeit 

keine WEA vorhanden. Zusätzlich wird die bestehende Konzentrationsfläche für Wind-

kraftnutzung in nördlicher und östlicher Richtung um rd. 161 ha erweitert, was in der 

Summe einer Vergrößerung der Fläche um insgesamt 139 ha entspricht. 
 

Die weiteren WEA-Potenzialflächen eignen sich nicht oder weniger gut für eine Auswei-

sung als Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung. 

Die Begründung dieser Auswahl ergibt sich aus den in Kapitel 4.4 dargelegten Argumen-

ten. Bei der Auswahlentscheidung wurden die folgenden Kriterien besonders hoch ge-

wichtet, da diesen in der Stadt Springe eine besondere Bedeutung zukommt: 
 

 Räumliche Konzentration der Windenergienutzung, insbesondere Stärkung eines vor-

handenen WEA-Standortes. 
 

 Schutz wertvoller Landschaftsräume aufgrund der herausragenden Bedeutung der 

Stadt Springe als Erholungsgebiet sowie deren besonderer Bedeutung für die touristi-

sche Nutzung innerhalb der Region Hannover (insbesondere Schutz bedeutsamer 

Sichtachsen und der besonderen Beckenlage im ‚Deisterbecken‘). 
 

 Schutz einzigartiger Kulturdenkmale (Klostergut Wülfinghausen, Klosterkirche Witten-

burg, Kaiserallee) in ihrem landschaftlichen Zusammenhang. 
 

 Schutz von Brut- und Nahrungshabitaten sowie von Flugwegen des Schwarzstorches 

als windenergiesensible Art mit einem hohen Flächenanspruch. 
 

 Berücksichtigung der übergeordneten Planung des SuedLinks. 
 

Im Folgenden wird die Auswahlentscheidung auf Grundlage des in Kapitel 4.4 vorgenom-

menen Vergleichs der Flächen zusammengefasst: 

 

Fläche A (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Fläche A erfüllt das Kriterium der Konzentration von WEA an einem oder mehreren 

Standorten im Stadtgebiet nicht. Sie bietet lediglich eine sehr begrenzte Flächengröße 

(max. 2 WEA) und hält wenig Abstand zu weiteren Windparks. Aufgrund der städtebau-

lichen Belange gibt die Stadt Springe anderen Flächen den Vorzug, welche mit geringe-

ren Beeinträchtigungen der Ortslagen einschließlich ihrer Umgebung verbunden sind 
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und welche der angestrebten räumlichen Konzentration von WEA in besserer Weise 

dienen. 

 

Fläche B (Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung  rd. 310 ha) 

 Fläche B dient dem Ziel einer räumlichen Konzentration von WEA: 

− Sie bietet ausreichend Raum für die Errichtung eines Windparks (deutlich mehr als 

drei zusätzliche WEA sowie ein Repowering der Bestandsanlagen sind möglich). Die 

Fläche B ist mit Abstand die größte aller Potenzialflächen. Sie kann daher einen gro-

ßen Beitrag zur „substanziellen Nutzung“ leisten (s. Kap. 4.7). 

− Sie hält zu den benachbarten WEA-Konzentrationsflächen einen vertretbaren Ab-

stand von mind. ca. 4 km ein. 

− Ein vorhandener WEA-Standort wird gestärkt. 
 

 Städtebauliche sowie landschaftsplanerische Belange werden nicht unzumutbar beein-

trächtigt. 
 

 Artenschutzrechtliche Belange sind zwar berührt; es gibt im Stadtgebiet jedoch keine 

gut geeigneten Flächen, welche frei sind von möglichen artenschutzrechtlichen Restrik-

tionen. Die artenschutzrechtliche Prüfung hat ergeben, dass diese Belange einer Dar-

stellung der Fläche als WEA-Konzentrationsfläche nicht entgegenstehen. 
 

 Die Stammstrecke des SuedLinks wird zwar tangiert, jedoch nicht beeinträchtigt (s. 

Kap. 4.4.1.6). 

 

Fläche D (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Die Fläche D liegt in einem sehr geringen Abstand zu den beiden Bestandswindparks 

westlich von Schulenburg und am Medefelder Berg. Bei der Errichtung eines neuen 

Windparks im Bereich der Fläche D kann davon ausgegangen werden, dass das Land-

schaftserleben in diesem Bereich gestört wäre (‚Verspargelung‘). 
 

 Die Fläche D ist verhältnismäßig klein und schmal und daher nur bedingt für eine Kon-

zentration der Windenergienutzung geeignet. Aufgrund der o.g. städtebaulichen und 

landschaftsplanerischen Belange gibt die Stadt Springe anderen Flächen den Vorzug. 

 

Fläche E (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Fläche E befindet sich vollständig in einem Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft 

(RROP 2016). Zudem sind die Voraussetzungen für die Ausweisung eines Landschafts-

schutzgebietes gegeben (LRP 2013). Der Standort liegt in einer Sichtachse von 
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regionaler Bedeutung (PU 2013/14). Der Landschaftsraum ist in Teilbereichen von ho-

her Bedeutung (LRP 2013). 
 

 Teilbereiche der Potenzialfläche E liegen innerhalb des Wasserschutzgebietes „Müh-

lenbachtal“. 
 

 Die Stadt ist sich bewusst, dass Fläche E aufgrund der Stärkung eines ausgewiesenen 

Standortes für WEA (Stadt Bad Münder) durchaus eine Eignung für eine Windenergie-

nutzung aufweisen würde. Sie gewichtet jedoch die o. g. landschaftsplanerischen Be-

lange in der Abwägung höher und gibt daher anderen Flächen den Vorzug, welche mit 

geringeren Beeinträchtigungen des Landschaftsschutzes und der Erholungsnutzung 

verbunden sind. 

 

Fläche F (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Fläche F befindet sich ebenfalls vollständig in einem Vorbehaltsgebiet für Natur und 

Landschaft (RROP 2016) und erfüllt die Voraussetzungen für die Ausweisung eines 

Landschaftsschutzgebietes (LRP 2013). Der Standort liegt in einer Sichtachse von regi-

onaler Bedeutung (PU 2013/14). 
 

 Die Fläche F besitzt einen sehr geringen Abstand von rund 1,7 km zur Konzentrations-

fläche der Stadt Bad Münder an der Stadtgrenze zu Springe. Die dazwischen liegende 

Siedlung Sedemünder wäre von zwei Seiten von Windparks umgeben. Die Fläche F 

stellt sich demnach aus städtebaulichen Gründen als ungünstig dar. 
 

 Zudem beherbergt die Fläche F ein gesetzlich geschütztes Biotop. 
 

 Die Fläche F ist verhältnismäßig klein und daher nur bedingt für eine Konzentration der 

Windenergienutzung geeignet. Die Stadt gibt anderen Flächen den Vorzug, welche mit 

geringeren Beeinträchtigungen des Landschaftsschutzes und der Erholungsnutzung 

verbunden sind. 

 

Fläche G (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Die in der Hallerniederung gelegene Fläche G befindet sich beinahe vollständig in ei-

nem Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (RROP 2016) und erfüllt ebenfalls die 

Voraussetzungen für die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes (LRP 2013). 

Zudem liegt der Standort innerhalb einer Sichtachse von herausragender Bedeutung 

sowie in einer besonderen, freizuhaltenden Beckenlage (PU 2013/14). 
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 Die Fläche G erfüllt das Kriterium der Konzentration von WEA an einem oder mehreren 

Standorten im Stadtgebiet nur bedingt. Sie hat zwar eine entsprechende Flächengröße, 

ist jedoch in vier kleine bzw. schmale Teilflächen aufgeteilt.  
 

 Eine Realisierung der Fläche G würde zu einer starken Beeinträchtigung der Kaiseral-

lee als bedeutsames Kulturdenkmal führen. 
 

 Die Fläche G liegt vollständig innerhalb des empfohlenen Mindestabstandes (3.000 m) 

um einen Schwarzstorch-Horst. Die Haller, welche die Fläche G quert, wird vom 

Schwarzstorch als Nahrungshabitat genutzt. Es ist von gravierenden artenschutzrechtli-

chen Konflikten auszugehen. 
 

 Die Fläche G ist verhältnismäßig klein und daher nur bedingt für eine Konzentration der 

Windenergienutzung geeignet. Die Stadt gibt anderen Flächen den Vorzug, welche mit 

geringeren Beeinträchtigungen der landschaftsplanerischen, städtebaulichen und arten-

schutzrechtlichen Belange sowie der Denkmalpflege verbunden sind. 

 

Fläche H (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Sie liegt innerhalb einer Sichtachse von herausragender Bedeutung sowie in einer be-

sonderen, freizuhaltenden Beckenlage (PU 2013/14). 
 

 Die Fläche hat einen verhältnismäßig geringen Abstand zum Bestandswindpark am 

Medefelder Berg, was zu einer ungünstigen städtebaulichen Situation für die dazwi-

schenliegende Ortschaft Mittelrode führen würde. 
 

 Derzeit läuft eine aktuelle Planung, einen Großteil der Fläche als WSG auszuweisen. 

Konflikte mit dem Trinkwasserschutz können durch einen Verzicht auf diese Fläche vor-

sorgend vermieden werden. 
 

 Zudem befindet sie sich beinahe vollständig innerhalb des empfohlenen Mindestabstan-

des (3.000 m) um einen Schwarzstorch-Horst. Die Fließgewässer in der nahen Umge-

bung der Fläche H werden vom Schwarzstorch als Nahrungshabitate genutzt. Es ist 

von gravierenden artenschutzrechtlichen Konflikten auszugehen. 
 

 Die Fläche H wird randlich von Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft, Erholung so-

wie Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes überlagert. 
 

 Sie beherbergt außerdem sehr kleinflächig ein gesetzlich geschütztes Biotop. 
 

 Die Stadt ist sich bewusst, dass Fläche H, insbesondere aufgrund ihrer vergleichsweise 

großen Fläche, durchaus eine günstige Eignung für eine Windenergienutzung aufwei-

sen würde. Sie gewichtet jedoch die o. g. landschaftsplanerischen, städtebaulichen und 
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artenschutzrechtlichen Belange in der Abwägung höher und gibt anderen Flächen den 

Vorzug, welche mit geringeren Beeinträchtigungen verbunden sind. 

 

Fläche I (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Die Fläche I liegt beinahe vollständig innerhalb einer Sichtachse von herausragender 

Bedeutung sowie in einer besonderen, freizuhaltenden Beckenlage (PU 2013/14). 
 

 Der zentrale Bereich der Fläche I liegt großflächig innerhalb des Trinkwassergewin-

nungsgebietes „Eldagsen-Klosterbrunnen“. 
 

 Die Fläche wird zudem randlich von Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft sowie 

Erholung überlagert. Die langgestreckte Lage der Fläche I parallel zum Waldrand des 

Kleinen Deisters/Osterwalds wirkt sich ungünstig auf das Landschaftsbild (Sichtbezie-

hungen) sowie auf artenschutzrechtliche Belange (Flugwege windenergiesensibler Vo-

gelarten zwischen Wald und Offenland) aus. 
 

 Die Stadt ist sich bewusst, dass Fläche I aufgrund ihrer Größe durchaus eine Eignung 

für eine Windenergienutzung aufweisen würde. Sie gewichtet jedoch die o. g. land-

schaftsplanerischen Belange in der Abwägung höher und gibt daher anderen Flächen 

den Vorzug, welche mit geringeren Beeinträchtigungen des Landschaftsschutzes und 

der Erholungsnutzung verbunden sind. 

 

Fläche J (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Die Fläche J befindet sich vollständig innerhalb der Stammstrecke des SuedLinks. Die 

Fläche ist demnach für die Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windkraftnut-

zung nicht geeignet. 
 

 Sie hat zudem einen verhältnismäßig geringen Abstand zum Bestandswindpark west-

lich von Schulenburg, was zu einer ungünstigen städtebaulichen Situation für die dazwi-

schenliegende Ortschaft Adensen führen kann. 
 

 Die Fläche J ist verhältnismäßig klein und daher nur bedingt für eine Konzentration der 

Windenergienutzung geeignet. Zudem spricht die übergeordnete Planung zum Sued-

Link gegen eine Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung auf die-

ser Fläche.  
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Fläche K (keine Darstellung als WEA-Konzentrationsfläche) 

 Eine Realisierung der Fläche K würde zu einer starken landschaftlichen Beeinträchti-

gung der Baudenkmale Klostergut Wülfinghausen und Klosterkirche Wittenburg führen. 
 

 Die Fläche beherbergt mehrere gesetzlich geschützte Biotope. 
 

 Sie wird zudem randlich von Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft sowie Erholung 

überlagert. Die Lage der Fläche K unmittelbar vor dem Waldrand des Kleinen Deis-

ters/Osterwalds und des Limbergs (bei Elze) wirkt sich ungünstig auf das Landschafts-

bild (Sichtbeziehungen) sowie auf artenschutzrechtliche Belange (Flugwege windener-

giesensibler Vogelarten zwischen Wald und Offenland) aus. 
 

 Die Stadt ist sich bewusst, dass Fläche K aufgrund ihrer Größe durchaus eine Eignung 

für eine Windenergienutzung aufweisen würde. Sie gewichtet jedoch die o. g. land-

schaftsplanerischen Belange in der Abwägung höher und gibt anderen Flächen den 

Vorzug, welche mit geringeren Beeinträchtigungen des Landschaftsschutzes und der 

Denkmalpflege verbunden sind. 

 

Fazit 

Aus den dargelegten Gründen wird die Potenzialfläche B als Konzentrationsfläche für 

Windkraftnutzung im F-Plan der Stadt Springe dargestellt. Die Ausweisung der Fläche B 

als einzige Konzentrationsfläche stützt sich insbesondere auf die Stärkung und Auswei-

tung des vorhandenen Windenergiestandortes und die damit verbundene Konzentrations-

wirkung. Es wird davon ausgegangen, dass mit der Erweiterung des Bestandswindparks 

um 139 ha der Windenergie substanziell Raum gegeben wird (s. Kap. 4.7). 

 

 
 

4.5.2 Beschreibung der Konzentrationsfläche 

Die Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung (abgeleitet aus Potenzialfläche B) ist 

310 ha groß. 
 

Die Abgrenzung wird durch folgende Ausschluss- und Abstandskriterien gebildet (s. Kap. 

4.2): 
 

 800 m Abstand zu Wohnbauflächen / Wohngebieten (Bennigsen, Gestorf) 
 

 800 m Abstand zu Gemischten Bauflächen / Mischgebieten (Gestorf) 
 

 800 m Abstand zu Flächen für den Gemeinbedarf (Grundschule Bennigsen) 
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 600 m Abstand zu ‚Einzelhäusern‘ (Gestorfer Straße 34 in Bennigsen) 
 

 400 m Abstand zu gewerblichen Bauflächen (Bennigsen) 
 

 100 m Abstand zur Bahntrasse (S-Bahn S5 zwischen Paderborn/Hameln und Hannover 

Flughafen) 
 

 20 m Abstand zu Hochspannungsleitungen (110 kV-Leitung) 
 

 20 m Abstand zu Hauptverkehrsstraßen (L 460, K 216) 
 

 Militärischer Hubschraubernachttiefflugkorridor (aus Richtung Heeresflugplatz in Bücke-

burg über Gehrden in Richtung Hildesheim) 

 

Die weitere Abgrenzung ergibt sich durch die folgenden Abwägungskriterien (s. Kap. 4.4 

und Abb. 9), die zusätzlich für die Feinabgrenzung der Fläche herangezogen wurden: 
 

 Aufgrund von Belangen des Brutvogelartenschutzes unterliegen der westliche und der 

südliche Rand der Fläche B Restriktionen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass sich 

in diesen Richtungen Brutreviere des Rotmilans befinden welche mit dem empfohlenen 

Mindestabstand von 1.500 m (gem. LAG VSW 2015) in die Fläche B hineinreichen. 

Diese Abstandsempfehlungen stellen jedoch keine Tabuzonen dar (s. MU 2016, Nr. 

2.2). Aufgrund artenschutzrechtlicher Belange werden die südlichen (südlich der K 216) 

und die westlichen (westlich der Bahn) Teilflächen der Potenzialfläche B nicht als WEA-

Konzentrationsfläche berücksichtigt, da sie sehr nah an die bekannten Brutplätze des 

Rotmilans heranreichen. Auch im zentralen Bereich der Potenzialfläche B (zwischen 

K 216, L 460 und Bahnlinie) wird die Abgrenzung der (bestehenden) WEA-Konzentrati-

onsfläche im Westen und Süden zurückgenommen, und zwar bis auf die jeweils erste 

Reihe der bestehenden WEA im Windpark Medefelder Berg (siehe Planzeichnung). Die 

bestehenden WEA halten jeweils einen Abstand von ca. 900 m zu den nächstgelege-

nen Rotmilan-Brutplätzen im Süden und im Westen ein. Dieses Abstandsmaß ist für die 

Planungsebene des Flächennutzungsplanes artenschutzrechtlich vertretbar. Ein diffe-

renziertes Schutzkonzept für den Rotmilan ist im immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungsverfahren zu erstellen, auf der Grundlage einer vertieften Raumnutzungsana-

lyse (RNA). Ein solches detailliertes Schutzkonzept kann für den F-Plan nicht vorweg-

genommen werden, da zum einen die genauen Standorte zukünftiger WEA noch nicht 

bekannt sind und da zum anderen die detaillierten Kartierdaten der RNA noch nicht vor-

liegen.  

Mit dieser Abgrenzung, welche die bereits bestehenden WEA einbezieht, wird auch den 

privaten Belangen der Flächeneigentümer und der Betreiber im bestehenden Windpark 
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Medefelder Berg Rechnung getragen. Auf diese Weise bleibt ein Repowering des be-

stehenden Windparks grundsätzlich möglich, verbleibende artenschutzrechtliche Frage-

stellungen sind im Genehmigungsverfahren zu klären. 
 

 Das Trinkwassergewinnungsgebiet „Mittelrode“ erstreckt sich über den kleinen westlich 

der Bahnstrecke gelegenen Teilbereich der Potenzialfläche B. Der Wegfall dieser Teil-

fläche aus Gründen des Artenschutzes (s.o.) dient somit auch den Belangen des Trink-

wasserschutzes.  
 

 Fläche für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft („T-Linie“ im F-Plan, § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) entlang des Hüpeder Baches 

(an der Kläranlage; siehe Planzeichnung). 
 

 Städtebauliche Gründe: Am nordwestlichen Rand der Potenzialfläche B ergibt sich ein 

langgezogener ‚Ausläufer‘, der bezogen auf eine mögliche Umstellung der Ortslage von 

Bennigsen als ungünstig zu bewerten ist. Gleiches gilt für den östlichen ‚Ausläufer‘ der 

Potenzialfläche, welcher zu einer ungünstigen Umstellung der Ortslage von Gestorf füh-

ren würde. Deshalb werden diese beiden vergleichsweise kleinen ‚Ausläufer‘ nicht Teil 

der Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung (s. rote Kreuze in Abb. 9). 

Eine deutlich weiter im Süden (am Haarberg) verbleibende Splitterfläche besitzt nun 

keinen räumlichen Zusammenhang mehr zur restlichen Konzentrationsfläche. Sie ent-

fällt daher. 

 

Die Konzentrationsfläche setzt sich aus vier Teilflächen zusammen, da sie von Südwest 

nach Nordost von zwei Hochspannungsleitungen und von Nordwest nach Südost von der 

L 460 zerschnitten wird. Die Flächen stehen jedoch in direktem räumlichem Zusammen-

hang. 
 

In die neue Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung wurde die bestehende Konzentrati-

onsfläche zum überwiegenden Teil einbezogen. Eine Teilfläche von 22 ha entfällt auf-

grund verschiedener Abwägungskriterien (v. a. artenschutzrechtliche bzw. städtebauliche 

Gründe; s. Planzeichnung bzw. Abb. 9). In den beiden westlichen Teilflächen werden ins-

gesamt bereits 14 WEA betrieben (davon 10 in der nordwestlichen Teilfläche und vier in 

der südwestlichen Teilfläche). Hier sind entsprechende Erschließungswege zu den Anla-

gen vorhanden. Die beiden östlichen Teilbereiche waren bislang nicht Teil der bestehen-

den Konzentrationsfläche und sind noch frei von WEA. 
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Abb. 9: Abwägungskriterien zur Feinabgrenzung der Konzentrationsfläche 

 

Die Flächen werden derzeit ackerbaulich genutzt, sie sind durch Wirtschaftswege er-

schlossen. Es sind wenige Gehölze (Einzelbäume, Baumreihe, kleines Feldgehölz) vor-

handen. Durch die Fläche verläuft der ‚Rote Bach‘. 

Bei der konkreten Planung der WEA sollte beachtet werden, dass die WEA-Standorte 

nicht innerhalb der Gehölze liegen. Auch bei der Anlage der erforderlichen Zuwegungen, 

Kranstellflächen und Leitungen sind Eingriffe in den Gehölzbestand zu minimieren. Von 

dem ‚Roten Bach‘ sollte beidseitig ein Abstand von mindestens 5 m (Gewässerrandstrei-

fen) von baulichen Anlagen und von jeglicher Inanspruchnahme freigehalten werden. 

Für den Bereich der Konzentrationsfläche sind archäologische Fundstellen bekannt. Es ist 

daher bei der Genehmigung von WEA mit Auflagen seitens des archäologischen Denk-

malschutzes zu rechnen. 
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Abb. 10: Luftbild-Übersicht der Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung 

 

 
 

4.5.3 Prüfung einer möglichen Umstellung von Ortschaften 

Das Kriterium ‚Umstellung von Ortschaften‘ befasst sich mit der Frage, inwieweit Ortschaf-

ten in mehreren Himmelsrichtungen in geringer Entfernung von WEA umgeben sind, was 

dazu führen kann, dass sich diese räumliche Situation zu einer erheblichen Beeinträchti-

gung für die Anwohner verdichtet. 
 

Für die Bewertung dieses Kriteriums spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Wesentliche 

Aspekte sind hierbei die Wahrnehmung der Landschaft ausgehend von dem betreffenden 

Ort sowie die Wahrnehmung des Ortes aus der umgebenden Landschaft. Hierbei geht es 

nicht ausschließlich um Situationen, in denen sich die Anwohner in ihrem Haus oder Gar-

ten aufhalten, sondern insbesondere auch um das Landschaftserleben innerhalb des 

Naherholungsraumes in der Umgebung eines Ortes. Ziel ist es, größere Teile der 
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landschaftlichen Kulisse in der Umgebung eines Ortes von WEA frei zu halten. Diejenigen 

Anwohner, die sich am optischen Erscheinungsbild oder an der Geräuschkulisse eines 

Windparks stören, sollen die Möglichkeit behalten, die umgebende Landschaft ihres Ortes 

in einer oder mehreren Himmelsrichtungen für Erholungszwecke
43

 zu nutzen, ohne so-

gleich in die Kulisse eines Windparks zu geraten. 

Dieses Bedürfnis nach einer zumindest teilweise ungestörten landschaftlichen Kulisse 

wird z. B. von NOHL (2010) beschrieben: „Landschaft vermittelt den Menschen (…) vor 

allem Gefühle der Ruhe, des Friedens und der Gelassenheit“ und „ungestörte Blickfelder 

gehören zu den fundamentalen landschaftsästhetischen Bedürfnissen des Menschen, wo-

bei das Auge immer auf die Entdeckung aus ist und insbesondere auch nach Fernzielen 

sucht. So ziehen Windkraftanlagen aufgrund ihrer gigantischen Höhe und ihrer Drehbewe-

gungen die Aufmerksamkeit des Betrachters besonders leicht auf sich und lassen damit 

den restlichen landschaftlichen Kontext nicht zur Geltung kommen.“ 
 

Auch wenn nicht alle Menschen in gleicher Weise einen derartigen (heimatlichen) Bezug 

zu der sie umgebenden Landschaft haben, so ist es dennoch ein Anliegen der vorliegen-

den Planung, Teile der (Nah-)Erholungslandschaft und Teile der Sichtbeziehungen im 

Umfeld der Ortslagen von WEA frei zu halten, während gleichzeitig in anderen Bereichen 

eine Errichtung von WEA zugelassen und somit eine Beeinträchtigung der dortigen land-

schaftlichen Kulisse in Kauf genommen wird. Genau diesem Zweck dient die Konzentra-

tion von WEA an ausgewählten Standorten: einerseits eine konzentrierte Errichtung von 

WEA zulassen und andererseits andere Teile der Landschaft von diesen Anlagen freihal-

ten.  

Hiermit wird auch eine Zielsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes erfüllt: In § 1 Abs. 4 

Nr. 2 BNatSchG wird ausgeführt, dass zum Zwecke der Erholung in der freien Landschaft 

„geeignete Flächen vor allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen 

und zugänglich zu machen“ sind. 
 

Im näheren Umfeld der geplanten Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung am Medefel-

der Berg befinden sich mehrere Ortschaften. Für die Ortschaften Gestorf, Bennigsen, Hü-

pede und Lüdersen wäre eine Umstellung durch WEA grundsätzlich denkbar, da in deren 

näherem Umkreis weitere Windparks vorhanden sind. Für diese Ortschaften soll im Fol-

genden geprüft werden, ob die Gefahr einer solchen Umstellung besteht. 
 

Bei der Bewertung des Landschaftsbildes wird i. d. R. zwischen unterschiedlichen Wirkzo-

nen unterschieden. So reicht z. B. gemäß NOHL (2007, 1993) die visuelle Wirkzone I bis 

 
43

 Hier sind gerade auch die ‚alltäglichen‘ Formen der Naherholung relevant wie z. B. der Sonntagsspazier-
gang, das Ausführen des Hundes, das Joggen oder Radfahren nach Feierabend etc. 
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200 m, die Wirkzone II bis 1.500 m und die Wirkzone III bis 5.000 bzw. 10.000 m um das 

geplante Vorhaben herum
44

. Von KNIES & GRÄFE (2010) wird bei WEA mit Höhen bis 

180 m eine Zone der ‚Fernsicht‘ bis 7.200 m angenommen. Nach BREUER (2001) ent-

spricht der ‚erheblich beeinträchtigte Raum‘ dem Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe 

(bei einer WEA-Höhe von 200 m entspricht dies 3.000 m). Der ‚vom Eingriff betroffene 

Raum‘ erstreckt sich auf einen Umkreis bis zur 50- bis 100-fachen Anlagenhöhe (bei einer 

WEA-Höhe von 200 m entspricht dies 10.000 - 20.000 m). Für die vorliegende Betrach-

tung wird ein mittlerer Abstand von 5 km, gemessen vom Ortsmittelpunkt, gewählt. Dieser 

umfasst die jeweilige Ortslage einschließlich des umgebenden Naherholungsraumes und 

er gewährleistet, dass wesentliche Blickbeziehungen im nahen und mittleren Umfeld mit 

umfasst sind. 
 

Das vollständige Gesichtsfeld des Menschen entspricht einem Winkel von 180°. Gemäß 

einer Entscheidung des OVG Magdeburg vom 16.03.2012
45

, ist eine Beeinträchtigung des 

Gesichtsfeldes von bis zu zwei Drittel zumutbar. Das entspricht einem Winkel von 120°. 

Demnach wird das Gesichtsfeld (erst) dann unzumutbar beeinträchtigt, wenn mehr als 

zwei Drittel des Gesichtsfeldes (also über 120°) durch WEA beeinträchtigt werden. 

Stärker eingegrenzt ist das sogenannte Fusionsblickfeld, in welchem räumliches Sehen 

im Sinne einer Fokussierung möglich ist. Dieses beträgt 60° (s. UMWELTPLAN 2013). Ein 

von WEA freigehaltenes Kreissegment von 60° ist somit mindestens erforderlich, um eine 

Sichtbeziehung in die freie Landschaft zu ermöglichen, ohne dass im engeren Gesichts-

feld WEA in Erscheinung treten. Solange die windenergiefreien Segmente < 60° sind, ist 

ein von WEA ungestörtes Blickfeld in die Landschaft nicht vorhanden. Selbst ein Fusions-

blickfeld von 60° bis 120° bietet nur eine durch WEA eng begrenzte Wahrnehmung der 

Landschaft. 
 

In den folgenden Abbildungen (s. Abb. 11 bis Abb. 14) wird in rot dargestellt, welche Seg-

mente der Landschaft derzeit von Windenergie-Standorten eingenommen werden. In 

Grün werden überlagernd die von WEA eingenommenen Segmente nach maximaler Um-

setzung der Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung dargestellt. Die vorhandene Ein-

zelanlage am Vörier Berg mit einer Gesamthöhe von unter 100 m bleibt dabei unberück-

sichtigt. 

  

 
44

 Diesem Ansatz folgend auch KORTEMEIER BROKMANN LANDSCHAFTSARCHITEKTEN (2013) im Fach-
beitrag Landschaftsbild für die Teilfortschreibung Energie des RROP Landkreis Osnabrück. 

45
 vgl. OVG MAGDEBURG, Beschl. v. 16.03.2012, DVBl. 2012 
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Abb. 11: Durch Windenergie-Standorte beeinflusste Segmente im 5 km-Radius um  

Gestorf (rot = durch vorhandene Windparks beeinflusste Kreissegmente; grüne 
Schraffur = durch die neue WEA-Konzentrationsfläche beeinflusste Kreisseg-
mente) 

 

Gestorf befindet sich in rd. 800 m Entfernung südöstlich der dargestellten Konzentrations-

fläche für Windkraftnutzung. Hier ist derzeit, abgesehen vom Bestandswindpark am 

Medefelder Berg, im Umkreis von 5 km der Windpark westlich Schulenburg vorhanden. 

Zudem gibt es Anlagen südöstlich der Stadt Pattensen, die jedoch außerhalb des 5 km-

Radius um Gestorf liegen.  

Derzeit ist sowohl südwestlich als auch nordöstlich der Stadt ein Bereich vorhanden, in 

dem eine ungestörte Landschaftsbetrachtung möglich ist (Segmente von 121° bzw. 185°, 

s. Abb. 11.). Nach Realisierung der Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung reduziert 

sich der unbelastete Bereich im Nordosten der Ortschaft zwar um etwa 54° auf 131°, die-

ser ist jedoch ausreichend, um ein ungestörtes Landschaftserleben zu ermöglichen. Das 

südwestliche Segment reduziert sich zudem marginal. Rechnet man alle Segmente mit 
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Beeinträchtigungen von Windparks zusammen, ergibt sich ein Gesamtwinkel von rd. 110°. 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung wäre erst bei einem Gesamtwinkel von 240° oder 

dem Fehlen entsprechender Korridore ohne Beeinträchtigung gegeben. 

 
 

 
 
Abb. 12: Durch Windenergie-Standorte beeinflusste Segmente im 5 km-Radius um  

Hüpede 

 

Für Hüpede besteht bereits eine starke Vorbelastung der Landschaft in der Umgebung. 

Von der Ortschaft ausgehend liegen die Windparks nordwestlich und südöstlich der Stadt 

Pattensen sowie derjenige am Medefelder Berg innerhalb eines 5 km-Radius. Knapp au-

ßerhalb des 5 km-Radius liegen zudem die Anlagen westlich von Schulenburg.  

Durch die Erweiterung der Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung ergibt sich durch 

den Zuschnitt der Fläche und deren Ausrichtung zur Ortschaft Hüpede lediglich eine mar-

ginale Veränderung der Sichtsegmente (s. Abb. 12). Eine zusätzliche Beeinträchtigung 

ergibt sich zwar durch das nähere Heranrücken von WEA an die Ortschaft. Es ist aber 

aufgrund des Vorhandenseins mehrerer unbeeinträchtigter Sichtachsen von keiner 
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unzumutbaren Umstellung von Hüpede auszugehen. Rechnet man alle Segmente mit Be-

einträchtigungen von Windparks zusammen, ergibt sich ein Gesamtwinkel von rd. 83°. 

Eine unzumutbare Beeinträchtigung wäre erst bei einem Gesamtwinkel von 240° oder 

dem Fehlen entsprechender Korridore ohne Beeinträchtigung gegeben. 

 
 

 
 

Abb. 13: Darstellung von Windenergie-Standorten beeinflusster Segmente im 5 km-Ra-

dius um Bennigsen 

 

Bennigsen ist von drei Windparks umgeben. Neben dem Windpark am Medefelder Berg, 

der in rd. 1,5 km Entfernung zum Mittelpunkt der Ortschaft (und 800 m entfernt vom 

Ortsrand) liegt, sind ein Windpark mit drei Anlagen in Ronnenberg und der Windpark 

nordwestlich der Stadt Pattensen mit neun Bestandsanlagen im 5 km-Radius vorhanden. 

Beide liegen jedoch am äußersten Rand des Umkreises von 5 km und bilden nur sehr 

schmale Segmente im Sichtraum. Im Westen von Bennigsen ist ein Segment von fast 

180° vollständig frei von Beeinträchtigungen durch Windenergie-Standorte. 
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Durch die neue Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung vergrößert sich das 

beeinträchtigte Segment am Medefelder Berg von rd. 36° auf rd. 87° (s. Abb. 13).  

Der unbelastete Raum im Osten der Ortschaft wird dadurch etwa halbiert. Hier ist 

dennoch von keiner umstellende Situation auszugehen, da im Westen ein sehr großes 

Segement zur ungestörten Landschaftswahrnehmung verbleibt und die 

Beeinträchtigungen der Ortschaft durch die vorhandenen Windparks im Norden und 

Nordosten aufgrund von deren Entfernung und der schmalen Segmente ohnehin als 

relativ gering einzustufen sind. Rechnet man alle Segmente mit Beeinträchtigungen von 

Windparks zusammen, ergibt sich ein Gesamtwinkel von rd. 101°. Eine unzumutbare Be-

einträchtigung wäre erst bei einem Gesamtwinkel von 240° gegeben. 

 
 

 
 
Abb. 14: Darstellung von Windenergie-Standorten beeinflusster Segmente im 5 km-Ra-

dius um Lüdersen 
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Lüdersen ist derzeit ähnlich stark von Windparks in der umgebenden Landschaft betroffen 

wie Bennigsen. Es liegt jedoch etwas näher an den nördlichen Windparks (nordwestlich 

der Stadt Pattensen und in Ronnenberg). Im Westen von Bennigsen ist ein Segment von 

fast 165° vollständig frei von Beeinträchtigungen durch Windenergie-Standorte. 

Mit der neuen Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung ist insbesondere gen Westen 

noch ausreichend Landschaft verfügbar, die nicht von WEA beeinflusst ist (s. Abb. 14). 

Auch im Osten verschlechtert sich die landschaftliche Situation nicht unzumutbar, wenn-

gleich sich das durch den Windpark am Medefelder Berg belastete Segment um etwa 29° 

in Richtung Südosten ausdehnt und damit den unbelasteten Raum im Osten auf etwa 75° 

verkleinert. 
 

 

 

4.5.4 Ergänzende Hinweise zu Leitungstrassen 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Leitungsverläufe im Flächennutzungs-

plan nicht exakt lagegenau wiedergegeben sind. Für die Richtigkeit, Aktualität und Exakt-

heit der Leitungsdarstellungen wird keine Gewähr übernommen. Die genauen Leitungs-

verläufe müssen für das Genehmigungsverfahren bzw. vor der Bauausführung in jedem 

Einzelfall überprüft werden. 

 

 
 

4.5.5 Ergänzende Hinweise zu Belangen des Denkmalschutzes 

Das Auftreten archäologischer Bodenfunde kann in der Konzentrationsfläche für Wind-

kraftnutzung nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall gelten die Regelungen des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG). Ur- und frühgeschichtliche Bo-

denfunde wie etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohlean-

sammlungen, Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- 

und Erdarbeiten gemacht werden, sind gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer 

Menge meldepflichtig. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie oder der unte-

ren Denkmalschutzbehörde (Stadt Springe) unverzüglich gemeldet werden. 
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4.5.6 Ergänzende Hinweise zu Kampfmitteln 

Eine Kampfmittelfreiheit der WEA-Konzentrationsflächen kann von der Stadt nicht ge-

währleistet werden. Es ist Aufgabe des Antragstellers, das Baufeld vor Baubeginn auf 

Kampfmittel
46

 zu überprüfen. Eine diesbezügliche Anfrage beim Kampfmittelbeseitigungs-

dienst wird nachdrücklich empfohlen.
47

  

 
 

 

4.5.7 Ergänzende Hinweise zu Gehölzbeständen und Fließgewässern 

Eingriffe in vorhandene Gehölzbestände sind im Zuge der konkreten Planung der WEA-

Standorte (einschließlich Zuwegungen, Kranstellflächen und Leitungen) zu minimieren. 

 

Bei der konkreten Planung der WEA soll zudem beachtet werden, dass bauliche Anlagen 

einen Mindestabstand von 5 m von der Böschungskante von Gewässern einhalten
48

 (Ge-

wässerrandstreifen, § 38 WHG). 

 

 

 

4.6 Erläuterungen zum Thema Höhenbegrenzung 

Eine Höhenbegrenzung ist nicht vorgesehen. Dies begründet sich wie folgt: 

Hinsichtlich Energieertrag und Wirtschaftlichkeit sind höhere WEA niedrigeren Anlagen 

deutlich überlegen. Dies führt dazu, dass mit wenigen hohen Anlagen die angestrebten 

energetischen und klimapolitischen Ziele besser zu erreichen sind als mit einer größeren 

Zahl von kleineren WEA. Eine restriktive Höhenbegrenzung gefährdet das durch die 

Rechtsprechung vorgegebene Ziel, eine substanzielle Nutzung der Windenergie im Stadt-

gebiet zu ermöglichen. Mit hohen WEA wird auf der nur begrenzt verfügbaren Fläche eher 

eine substanzielle Nutzung der Windenergie erreicht, als mit niedrigen, in ihrer Höhe be-

grenzten WEA. Höhere WEA werden i. d. R. mit längeren Rotorblättern ausgestattet, sie 

benötigen mehr Platz und halten untereinander größere Abstände ein. Dies führt dazu, 

dass in den geplanten Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung tendenziell weniger 

 
46

 Mit Kampfmitteln sind Abwurfkampfmittel aus dem zweiten Weltkrieg gemeint, die ggf. bisher unentdeckt im 
Boden verblieben sein könnten. 

47
 Vgl. hierzu die Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes beim LGLN, Regionaldirektion Hameln-
Hannover vom 08.12.2020. 

48
 Als maßgeblich für diesen Abstand wird die äußere Kante der Baugrube für das Fundament angesehen. 
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WEA errichtet werden, als wenn infolge einer Höhenbegrenzung nur kleinere WEA zuge-

lassen würden. 

Diese Vorgehensweise entspricht der Haltung der niedersächsischen Landesregierung, 

welche im Landesraumordnungsprogramm (LROP, Änderungen von 2012) - adressiert an 

die Träger der Regionalplanung - ausführt, dass Höhenbegrenzungen für WEA nur noch 

in besonders begründeten Einzelfällen festgelegt werden sollen. 

Solche begründeten Einzelfälle könnten z. B. dann vorliegen, wenn sich der WEA-Stand-

ort innerhalb besonders geschützter Landschaftsteile befindet, wenn die Höhenbegren-

zung für die zivile oder militärische Flugsicherheit notwendig ist, oder wenn Gründe der 

Denkmalpflege (besondere Sichtbeziehungen und Blickachsen) eine solche Regelung er-

fordern. Derartige besondere Gründe sind für das Stadtgebiet von Springe derzeit nicht 

erkennbar. Auf eine Höhenbegrenzung wird somit verzichtet. 

 

 

 

4.7 Substanzielle Nutzung der Windenergie 

Für die Diskussion der Frage, ob die ausgewählten WEA-Konzentrationsflächen eine sub-

stanzielle Nutzung der Windenergie zulassen, sind folgende Größenangaben relevant: 
 

1. Das Gebiet der Stadt Springe umfasst 16.000 ha (160 km²).  
 

2. Wenn von diesem Gebiet nur die Fläche der harten Tabuzonen abgezogen wird (wel-

che aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen für eine Windenergienutzung nicht zur 

Verfügung steht), so verbleiben 5.303 ha (siehe Karte 1). 
 

3. Wenn hiervon weiterhin die FFH-Gebiete sowie die Waldflächen abgezogen werden
49

, 

so verbleiben 3.655 ha (siehe Karte 2). 
 

4. Wird auch noch die Fläche aller weichen Tabuzonen abgezogen (welche einer Abwä-

gung durch die Stadt zugänglich sind), so verbleiben 937 ha (siehe Karte 3). Hierbei 

handelt es sich um die Potenzialflächen A, B, D, E, F, G, H, I, J und K. 
 

5. Für die Darstellung im Flächennutzungsplan ausgewählt wurde die Potenzialfläche B, 

die wie in Kapitel 4.5.2 beschrieben, für die Abgrenzung der Konzentrationsfläche für 

Windkraftnutzung in ihrer Flächengröße etwas reduziert wurde. Es ergibt sich ein Flä-

chenumfang von 310 ha (siehe Planzeichnung). 

 

Eine quantitative Vorgabe, in welchem Umfang eine Gemeinde Flächen für die Windener-

gie zur Verfügung stellen muss, haben bisher weder der Gesetzgeber, noch die 

 
49

 Dieses Vorgehen entspricht dem Windenergieerlass Niedersachsen, (WEE 2016, Nr. 2.7). 
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Rechtsprechung gegeben. Die Frage, ob die ausgewiesenen Flächen eine substanzielle 

Nutzung der Windenergie ermöglichen, ist daher in jedem Einzelfall zu entscheiden (vgl. 

GATZ 2013, Rn. 687 ff). 
 

 Mit der Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung werden 1,94 % des Stadtgebietes 

als WEA-Konzentrationsfläche ausgewiesen. 
 

 Wenn als Bezugsgröße das Stadtgebiet abzüglich der harten Tabuzonen (s. oben Nr. 2) 

zugrunde gelegt wird, dann beträgt der Anteil 5,84 %. Dies ist die relevante Bezugs-

größe gemäß der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung (‚harte und weiche Tabuzo-

nen‘), siehe BVerwG vom 13.12.12 - 4 CN 1.11 und vom 11.04.2013 - 4 CN 2.12. Von 

allen in diesem Kapitel angegebenen Verhältniszahlen kommt dieser die größte Bedeu-

tung im Rahmen der Abwägung zu.  
 

 Wird für diese Berechnung gemäß der niedersächsischen Empfehlung (WEE 2016, Nr. 

2.7) das Stadtgebiet abzüglich der harten Tabuzonen, der FFH-Gebiete und des Wal-

des (s. oben Nr. 3) als Basis verwendet, dann beträgt der Anteil 8,48 % (bei einem un-

verbindlichen Zielwert des Landes von 7,35 %). 
 

 Von den zur Verfügung stehenden Potenzialflächen (s. oben Nr. 4) wurden 33,09 % für 

eine Darstellung im Flächennutzungsplan ausgewählt. 

 

Die bisherige Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung in der Stadt Springe (am Mede-

felder Berg) nimmt eine Fläche von 171 ha ein. In der 24. Änderung des F-Planes ist eine 

Ausweisung von 310 ha als Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung am gleichen 

Standort vorgesehen, was einer Erweiterung der Fläche um 139 ha entspricht. 
 

Die Ausweisung von WEA-Konzentrationsflächen im Umfang von 5,84 %
50

, ausgehend 

von der Größe des Stadtgebietes abzüglich der harten Tabuzonen wird von der Stadt 

Springe als angemessen und sachgerecht bewertet. 

 

Diskussion des Niedersächsischen Orientierungswertes 
 

In dem niedersächsischen Windenergieerlass (WEE 2016) ist die Empfehlung enthalten, 

dass Städte und Gemeinden mindestens 7,35 % ihrer Potenzialfläche (= Stadtgebiet ab-

züglich der Flächen für harte Tabuzonen, FFH-Gebieten und Wald) für eine Windenergie-

nutzung zur Verfügung stellen sollten, um die Ziele der Landesregierung zu erreichen. In 

der Stadt Springe umfasst die in diesem Sinne verstandene Potenzialfläche 3.655 ha 

 
50

 Entspricht 8,48 % gemäß dem Rechenweg des Landes Niedersachsen (WEE 2016). 
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(s. o.). Der Zielwert des Landes (7,35 %) beträgt somit für die Stadt Springe 269 ha. Die-

ser wird mit der vorliegenden Planung (310 ha, entspricht 8,48 %) übertroffen. Auch dies 

ist ein Anhaltspunkt dafür, dass die ausgewiesenen WEA-Konzentrationsfläche ausrei-

chend ist, um der Windenergienutzung substanziell Raum zu geben. 

 

Zusammenfassende Überprüfung der weichen Tabuzonen 
 

Wenn eine Stadt oder Gemeinde am Ende ihres Abwägungsprozesses Zweifel daran hat, 

ob der Windenergienutzung in ausreichender Weise substanziell Raum gegeben wurde, 

dann stellt die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung die Anforderung, dass die wei-

chen Tabuzonen - welche grundsätzlich einer Abwägung zugänglich sind - noch einmal 

einer Prüfung unterzogen werden. Es ist an dieser Stelle des Planungsprozesses zu er-

wägen, ob bestimmte weiche Tabuzonen ggf. zurückgenommen werden können oder 

müssen, um der Windenergienutzung im Stadtgebiet mehr Raum zu geben. Bei diesem 

Schritt wird die Entscheidung erneut überprüft, ob die weichen Tabuzonen in der Abwä-

gung Stand halten gegenüber der Anforderung, der privilegierten Nutzung Windenergie in 

substanzieller Weise Raum im Stadtgebiet zu verschaffen. Aufgrund der Privilegierung 

nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB kommt letzterer ein erhöhtes Gewicht in der Abwägung 

zu. Eine ausführliche Beschreibung und Begründung der weichen Kriterien erfolgt in Kap. 

4.2. 
 

Mit der vorliegenden 24. Änderung des Flächennutzungsplanes hat die Stadt Springe ein 

Planungskonzept erstellt, welches der Windenergienutzung unter den gegebenen Rah-

menbedingungen in großem Umfang und in substanzieller Weise Raum verschafft. Eine 

erneute Überprüfung der weichen Tabuzonen ist demnach nicht notwendig. 
 

Die Vorgehensweise der Stadt bei der Flächenauswahl ist auch durch die kommunale 

Planungshoheit (§ 2 Abs. 1 BauGB) gedeckt. Insbesondere müssen Städte und Gemein-

den nicht alle geeigneten Flächen als Konzentrationsfläche ausweisen. Das BVerwG hat 

wiederholt festgestellt, dass eine Windenergie-Planung, mit welcher die Zielsetzung einer 

Steuerung der Windenergienutzung (gem. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) verfolgt wird, ein 

schlüssiges gesamträumliches Planungskonzept erfordert. Ein solches Planungskonzept 

liegt der 24. Änderung des F-Planes zugrunde. Weiterhin führt das BVerwG
51

 aus, dass 

die Abwägungsentscheidung des Planungsträgers nur eingeschränkter gerichtlicher Kon-

trolle unterliegt, „weil Planung ohne Gestaltungsfreiheit ein Widerspruch in sich wäre“. Die 

Stadt ist der Überzeugung, dass das vorliegende Planungskonzept einschließlich aller da-

rin getroffenen Abwägungsentscheidungen gut begründet ist und den Anforderungen des 

 
51

 BVerwG 4 BN 20.14, Beschl. v. 09.02.2015, Rn. 5. 
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§ 1 Abs. 6 und 7 BauGB auch unter Berücksichtigung der Privilegierung der Windenergie-

nutzung (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) entspricht.  

 

 

 

 

5 Verfahren 

5.1 Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 09.03.2017 die Aufstellung der 24. Än-

derung des Flächennutzungsplanes (Windenergie) für das gesamte Stadtgebiet beschlos-

sen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.04.2017 ortsüblich bekannt gemacht. 

 

 

 

5.2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am 

12.06.2018 im Rahmen einer Bürgeranhörung in der Aula der Grundschule ‚Hinter der 

Burg‘ im Stadtteil Springe statt. Zu dieser Veranstaltung sind 7 Bürger erschienen. Neben 

Fragen zum zeitlichen Ablauf des Verfahrens und zur Vollständigkeit aller relevanten Un-

terlagen und Untersuchungen wurden Fragen zur Flächennutzungsplanänderung vorge-

tragen. 

Es wurden die Fragen gestellt ob die Planung rechtssicher sei und ob der Windenergie-

nutzung im Ergebnis substanziell Raum gegeben werden. Beide Fragen wurden seitens 

der Stadt Springe bejaht. Weiter wurde gefragt, ob der Abstand zwischen der Windener-

gienutzung und der Wohnbebauung von 800 m auf 1.000 m angehoben werden sollte. 

Hierauf wurde erwidert, dass die räumlichen Rahmenbedingungen im Stadtgebiet sowie 

das (damals noch zu beachtende) Anpassungsgebot an das RROP 2016 der Region Han-

nover (gem. § 1 Abs. 4 BauGB) gegen eine solche Anhebung sprechen. Die Beibehaltung 

des 800 m-Abstandes wird empfohlen. Es wurde die Nachfrage gestellt, ob die Belange 

des Militärs (Hubschraubertiefflugkorridore) harte Tabuzonen sein können. Diese Einstu-

fung wird bestätigt unter Verweis auf den Windenergieerlass (WEE 2016) sowie die aktu-

elle Rechtslage.  
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5.3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 

15.03.2018 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB 

von der Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bis zum 

20.04.2018 aufgefordert.  
 

Während dieses Verfahrensschrittes sind folgende Anregungen, Hinweise sowie umwelt-

bezogene Stellungnahmen eingegangen, über die der Verwaltungsausschuss der Stadt 

Springe in seiner Sitzung am 29.09.2020 beraten hat. 

 

Es wurden insgesamt 31 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, 16 Ver-

bände und 8 Nachbargemeinden angeschrieben. Von 20 Stellen liegen Rückmeldungen 

vor. Davon tragen 13 Stellen keine Anregungen und Bedenken vor. Sechs dieser Stellen 

geben jedoch Hinweise zu den Themen Kampfmittelbelastung im Planungsbereich, im-

missionsschutzrechtliches Zulassungsverfahren, straßenrechtliche Vorgaben insbeson-

dere zum Thema Eisabwurf, Empfehlungen für Abstände zwischen WEA und Bahnanla-

gen (Eisenbahn-Bundesamt), Anlagen zur Stromversorgung und Beleuchtung im Gel-

tungsbereich sowie Umgang mit Waldflächen, Waldrandabstand.  

 

Die Region Hannover verweist in ihrer Stellungnahme insbesondere auf ihr RROP 2016 

und die darin enthaltene Windenergiekonzeption. Sie betont die gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

für die Bauleitplanung bestehende Anpassungspflicht.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Mit dem Urteil des OVG Lüneburg 

vom 05.03.2019 (12 KN 202/17) wurde das RROP 2016 der Region Hannover hin-

sichtlich der Windenergiekonzeption für unwirksam erklärt. Insofern haben sich seit 

der Stellungnahme vom 20.04.2018 die Grundlagen für die raumordnerische Bewer-

tung der Planung maßgeblich verändert. Die damals getroffenen Aussagen und Be-

wertungen des Amtes für Regionalplanung entsprechen somit nicht mehr dem aktu-

ellen Stand. 

 

Das Landesamt für Bergbau, Energie u. Geologie (LBEG) gibt Hinweise zu den Themen 

Erdgas-Druckleitungen, Bodenschutz, Hydrogeologie, Erdfallgefährdung und zur Grün-

dung zukünftiger WEA. 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Ausführungen zum Bodenschutz sind 

im Umweltbericht (Teil B der Begründung) enthalten. Die von der Stadt Springe ver-

folgte Konzentrationsfläche für Windenergienutzung (s. Kap. 4.5) befindet sich nicht 

innerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten. 

 

Die Deutsche Bahn (DB) Service Immobilien GmbH äußert sich zu Abständen zwischen 

WEA und Bahnanlagen sowie Freileitungen. 
 

Im Windenergiekonzept der Stadt Springe wird zu Bahntrassen ein Abstand von 

100 m bei der Potenzialflächenermittlung berücksichtigt. Das Maß von 100 m ent-

spricht etwa dem einfachen Rotordurchmesser einer modernen WEA. Verbindliche 

Abstandsregelungen oder ein technisches Regelwerk für Mindestabstände zu Anla-

gen des Schienenverkehrs existieren im Bahnrecht nicht. Daher handelt es sich bei 

dem Schutzabstand von 100 m um eine weiche Tabuzone, welche einer Abwägung 

im Zuge der Bauleitplanung unterliegt. 

Zu Hochspannungs-Freileitungen wird bei der Potenzialflächenermittlung ein Ab-

stand von 20 m berücksichtigt. Der Abstand von 20 m entspricht dem waagerechten, 

spannungsabhängigen Mindestabstand für Freileitungen von 45 bis einschließlich 

110 kV gemäß DIN EN 50341-2-4. 

 

Die Avacon Netz GmbH, Region West, Betrieb Spezialnetze äußert sich einer Hochspan-

nungsfreileitung, einer Gashochdruckleitung und einer Fernmeldeleitung, welche sich im 

Nahbereich zu Potenzialfläche B befinden.  
 

Zu Hochspannungs-Freileitungen wird bei der Potenzialflächenermittlung ein Ab-

stand von 20 m berücksichtigt. Der Abstand von 20 m entspricht dem waagerechten, 

spannungsabhängigen Mindestabstand für Freileitungen von 45 bis einschließlich 

110 kV gemäß DIN EN 50341-2-4. Die Gastransportleitung der Avacon Netz GmbH 

ist der Stadt Springe bekannt und in der Planzeichnung zur 24. Änderung des F-Pla-

nes (Windenergie) eingetragen. Diese Gasleitung ist ebenso wie die Fernmeldelei-

tung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu beachten und bei 

Bedarf vor der Bauausführung in jedem Einzelfall zu überprüfen. 

 

Die TenneT TSO GmbH, Betriebszentrum Lehrte äußert sich zu dem Netzausbauprojekt 

SuedLink, für welches ein 1.000 Meter breiter Planungskorridor für ein Erdkabel durch das 

Stadtgebiet von Springe verläuft. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der für den SuedLink vorgesehene 

1.000 m breite Planungskorridor überlagert sich teilweise mit dem westlichen Rand 
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der Konzentrationsfläche für Windenergienutzung (Potenzialfläche B). Diese Überla-

gerung erfolgt in einem Bereich, welcher bereits im bisherigen F-Plan der Stadt 

Springe als Konzentrationsfläche für Windenergienutzung dargestellt ist und welcher 

mit dem Bestands-Windpark Medefelder Berg bebaut ist. TenneT selbst sieht in die-

ser Überlagerung auf Teilflächen kein grundsätzliches Problem. Dies wird deutlich in 

folgender Aussage: „Im Falle einer erforderlichen Führung des Erdkabels innerhalb 

der vorgesehenen Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung wäre bei der genauen 

Trassenfindung eine Abstimmung mit dem jeweiligen Betreiber vorzunehmen.“ Eine 

Vertiefung dieses Themas sollte im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-

fahren erfolgen. 

 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistung der Bundeswehr (BAIUDBw) 

äußert sich zum Thema Hubschraubertiefflugkorridore. Diese Korridore sind 3 km breit 

und werden für Übungsmanöver genutzt. 
 

Die Stadt Springe hält Tiefflugkorridore im Rahmen des Windenergiekonzeptes in ei-

ner Breite von insgesamt 2.000 m (1.000 m beidseitig der Mittelachse) als harte 

Tabuzone von einer Windenergienutzung frei. 

 

Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH äußert sich zu den beiden Flugsicherungsein-

richtungen DVOR Leine und RADAR Deister.  
 

Die Anlagenschutzbereiche der beiden Flugsicherungseinrichtungen fließen nicht als 

hartes oder weiches Tabukriterium in das Konzept zur 24. Flächennutzungsplanän-

derung der Stadt Springe ein. Die Belange der Deutschen Flugsicherung sind im im-

missionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren in jedem Einzelfall zu prüfen. 

Eine abschließende Bewertung des Sachverhalts kann für die Planungsebene des 

Flächennutzungsplanes nicht vorgenommen werden. 

 

Der Naturschutzbund (Nabu) Springe äußert sich zu Belangen des Natur- und Artenschut-

zes. Insbesondere wird auf Beeinträchtigungen der Landschaft und auf mögliche Beein-

trächtigungen von Vogel- und Fledermausarten hingewiesen. Weiter wird angemerkt, 

dass die Unterlagen zum Vorentwurf der 24. Änderung des F-Planes die artenschutz-

rechtlichen Belange noch unzureichend darstellen.  
 

Begründung und Umweltbericht zur 24. Änderung des F-Planes wurden umfassend 

ergänzt für die Entwurfsfassung vom Februar 2020. Ein gutachtlicher Artenschutz-

rechtlicher Fachbeitrag wurde erstellt (v. LUCKWALD 2020). Die vom NABU Springe 

festgestellten Lücken in den Unterlagen sind inzwischen geschlossen. Faunistische 
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Kartierungen wurden für diese Planung durchgeführt für die windenergiesensiblen 

Brutvogelarten (Groß- und Greifvögel) sowie für Rast- und Zugvögel. Eine Kartierung 

der Fledermäuse ist auf der Planungsebene des F-Planes nicht vorgesehen.  

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft aufgrund der Errichtung von (ho-

hen) WEA sind unvermeidlich mit der Windenergienutzung verbunden. Die Stadt be-

treibt mit der 24. Änderung des F-Planes eine räumliche Steuerung der Windenergie-

nutzung. Die grundsätzliche Zulässigkeit von WEA im planungsrechtlichen Außenbe-

reich ist im Baugesetzbuch (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) geregelt. Hierauf hat die Stadt 

Springe keinen Einfluss. 

 

 

 

5.4 Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 dem 

Entwurf der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes (Windenergie) und der Begrün-

dung zugestimmt und ihre öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sind am 30.10.2020 ortsüblich bekannt ge-

macht worden.  
 

Der Entwurf der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes (Windenergie) und die Be-

gründung sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnah-

men haben vom 09.11.2020 bis einschließlich 21.12.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öf-

fentlich ausgelegen. Während der öffentlichen Auslegung gingen von Seiten der Öffent-

lichkeit 6 Stellungnahmen zur Planung ein. 

 

Bürger 1 befürchtet, dass der Windpark ‚Medefeder Berg‘ das zumutbare Maß über-

schreitet, so dass Schäden für Menschen (Anwohner) entstehen werden. Der Ort Gestorf 

würde von WEA umzingelt. Belästigungen durch Lärm und Licht werden befürchtet. Das 

Landschaftsbild und die Erholungsfunktionen würden beeinträchtigt; die Gesundheit und 

die Lebensqualität der Anwohner würden leiden. Eine große freie Fläche würde zugemau-

ert, zugestellt und die Natur beschädigt werden.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung, auf zusätzliche Flä-

chen für weitere WEA zu verzichten, wird nicht gefolgt. Die 24. Änderung des F-Pla-

nes führt nicht zu einer „Neuplanung“ von Windenergie-Standorten, sondern zu ihrer 

räumlichen Begrenzung und Steuerung im Stadtgebiet. Die Stadt kommt zu dem Er-

gebnis, dass auch durch die geplante Erweiterung der WEA-Konzentrationszone 
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‚Medefelder Berg‘ für den Ort Gestorf keine unzumutbare Umstellung ‚in allen 4 Him-

melsrichtungen‘ eintritt. Die abschließende schalltechnische Prüfung eines Wind-

parks findet im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren auf der Grund-

lage des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie der Technische Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm (TA Lärm) statt. Die durch die geplante WEA-Konzentrations-

zone zu erwartenden Lärm-, Infraschall- und Lichtimmissionen werden zu keinen un-

zumutbaren Belästigungen für die Anwohner führen. Es trifft zu und ist unvermeidbar, 

dass mit der Errichtung moderner, hoher WEA das Landschaftsbild weithin sichtbar 

beeinträchtigt wird. Auf der anderen Seite hat die Stadt mit dieser Planung dafür 

Sorge getragen, dass große Teile der Landschaft, z.B. die Hallerniederung oder das 

nördliche Vorland von Kleinem Deister und Osterwald von WEA frei bleiben. 

 

Bürger 2 (Klosterkammer Hannover) ist Flächeneigentümer im Stadtgebiet und plant 

gemeinsam mit der Fa. NWind die Errichtung von WEA im Bereich der Potenzialflächen I 

und K. Avifaunistische Belange stehen dieser Planung nicht entgegen. Es wird darum ge-

beten, die Abwägungsentscheidung in der Art und Weise zu ändern, dass die Flächen I 

und K als WEA-Konzentrationszonen ausgewiesen werden.  

Konflikte mit den Belangen des Landschaftsbildes, des Denkmalschutzes (Klostergut Wül-

finghausen) und des Vogelartenschutzes werden nicht gesehen. Bürger 2 betont, dass die 

Potenzialflächen I und K die beste Eignung aufweisen hinsichtlich der beiden Kriterien ‚5 

km-Abstand‘ und ‚Schutz der zivilen Flugsicherungseinrichtungen‘. Die Ausweisung der 

Fläche B als WEA-Konzentrationszone wird kritisiert. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung, die Potenzialflä-

chen I und K als WEA-Konzentrationszonen in den F-Plan aufzunehmen, wird nicht 

gefolgt. Die beste Eignung, um die Windenergienutzung im Stadtgebiet zu konzent-

rieren, weist die Potenzialfläche B auf. Daher hat die Stadt entschieden, diese Fläche 

als WEA-Konzentrationszone auszuweisen. Die Einwenderin hat keinen Anspruch 

darauf, eine anders geartete Abwägung einzufordern. Die Fläche I liegt beinahe voll-

ständig innerhalb einer Sichtachse von herausragender Bedeutung sowie in einer be-

sonderen, freizuhaltenden Beckenlage. Eine Realisierung der Fläche K würde zu ei-

ner starken landschaftlichen Beeinträchtigung der Baudenkmale Klostergut Wülfin-

ghausen und Klosterkirche Wittenburg führen. Die Flächen I und K liegen parallel 

zum Waldrand des Kleinen Deisters/Osterwaldes und wirken sich ungünstig auf ar-

tenschutzrechtliche Belange aus. Die Stadt Springe zieht die Konzentration der 

Windenergienutzung an einem (großen) Standort vor gegenüber einer Verteilung von 

WEA auf mehrere kleinere Standorte. 
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Bürger 3 (NWind GmbH) plant die Errichtung von WEA auf den Flächen der Klosterkam-

mer Hannover (Bürger 2). Von Bürger 3 wird daher angeregt, die Potenzialflächen I und K 

als WEA-Konzentrationszonen in den Flächennutzungsplan aufzunehmen. Der Inhalt der 

Stellungnahme sowie die Abwägung entsprechen den vorstehenden Ausführungen zu 

Bürger 2. 

 

Bürger 4 (UKA Nord Projektentwicklung) plant die Errichtung von WEA im Projektge-

biet ‚Pattensen-Südwest‘, welches sich auch in den Norden des Springer Stadtgebietes 

erstreckt. Bürger 4 regt an, die Potenzialfläche A in einer größeren Abgrenzung (vgl. 

RROP Region Hannover 2016) als WEA-Konzentrationszone in den F-Plan aufzunehmen. 

Nach Auffassung des Bürger 4 sei davon auszugehen, dass die Region Hannover diese 

Fläche im Zuge eines Änderungsverfahrens erneut in das RROP aufnehmen werde. Hie-

raus wird eine Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung abgeleitet. Zudem han-

dele es sich bei dem Hubschraubertiefflugkorridor der Bundeswehr nicht um eine harte 

Tabuzone. Dieser Belang könne auch noch auf der Ebene des immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsverfahrens berücksichtigt werden.  
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung, die Potenzialfläche 

A zum einen zu vergrößern und zum anderen als WEA-Konzentrationszone im Flä-

chennutzungsplan darzustellen, wird nicht gefolgt. Eine noch nicht rechtswirksame 

Fassung eines Raumordnungsplans begründet keine Ziele der Raumordnung und 

löst damit auch die Anpassungspflicht gem. § 1 Abs. 4 BauGB nicht aus. Im Übrigen 

hat die Region Hannover selbst der Stadt Springe in ihrer Stellungnahme vom 

21.12.2020 bescheinigt, dass die 24. Änderung des F-Planes „mit den Erfordernissen 

der Raumordnung vereinbar“ ist. Erfahrungen aus Genehmigungsverfahren zeigen, 

dass die Hubschraubertiefflugkorridore der Bundeswehr zumindest in ihrem Kernbe-

reich (in einer Breite von 2 km) eine unüberwindbare Restriktion für Windenergievor-

haben darstellen. Eine Flächennutzungsplanung, welche eine WEA-Konzentrations-

zone innerhalb des Hubschraubertiefflugkorridors ausweisen würde, wäre nicht voll-

ziehbar und somit unwirksam. 

 

Bürger 5 (Windwärts Energie GmbH) begrüßt die aktive Steuerung der Windenergiepla-

nung der Stadt Springe durch die Darstellung von Konzentrationszonen für Windenergie 

in ihrem Flächennutzungsplan. Die Einwenderin unterstützt das Konzept und das Ergeb-

nis der Planung. Dies wird ausgeführt anhand der Einzelthemen Vogelartenschutz (Rotmi-

lan), Abstände zu Straßen, Freileitungen und Gasleitungen, Berücksichtigung der Belange 

der zivilen Luftfahrt, Abstände zu Wohnnutzungen und zu Gewerbegebieten. 
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Die Stellungnahme und die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird be-

grüßt, dass die Einwenderin der Planung in allen Punkten zustimmt. 

 

Bürger 6 erhebt Einspruch gegen die Planung. Er spricht sich dafür aus, dass auch in der 

Gemarkung Alferde die Möglichkeit für eine Windenergienutzung geschaffen wird. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung, eine WEA-Kon-

zentrationszone in der Gemarkung Alferde (Fläche J) in den F-Plan aufzunehmen, 

wird nicht gefolgt. Die beste Eignung, um die Windenergienutzung im Stadtgebiet zu 

konzentrieren, weist die Potenzialfläche B auf. Daher hat die Stadt entschieden, 

diese Fläche als WEA-Konzentrationszone auszuweisen. Die Einwenderin hat keinen 

Anspruch darauf, eine anders geartete Abwägung einzufordern. Die Fläche J ist zum 

einen zu klein, um die Windenergienutzung sinnvoll räumlich zu konzentrieren; zum 

anderen liegt sie zentral innerhalb der Stammstrecke der geplanten Erdkabeltrasse 

SuedLink. 

 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB fand zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung statt. 

 

Die Region Hannover äußert sich zu den Themen Raumordnung, Naturschutz, Gewäs-

serschutz und Immissionsschutz.  

Raumordnung: Die Planung der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes „Konzentrati-

onsflächen für Windkraftnutzung mit Ausschlusswirkung“ ist mit den Erfordernissen der 

Raumordnung vereinbar. Raumordnerische Festlegungen zur Windenergienutzung im 

RROP 2016 stehen den Darstellungen der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Springe nicht entgegen. 

Naturschutz: Mit der Fläche B wurde eine WEA-Konzentrationszone ausgewählt, welche 

durchaus erhebliche Artenschutzkonflikte aufweist. Diese Feststellung wird weiter ausge-

führt anhand der Brutvogelarten Baumfalke, Rohrweihe, Rotmilan, Mäusebussard, Uhu 

und andere Greifvogelarten, der Zugvogelarten (v.a. Greifvögel) sowie der Fledermäuse. 

Gewässerschutz: Es wird darauf hingewiesen, dass mehrere Potenzialflächen in Wasser-

schutz- bzw. Trinkwassereinzugsgebieten liegen. Zwei Potenzialflächen tangieren das 

Überschwemmungsgebiet der Haller.  

Immissionsschutz: Es wird darauf hingewiesen, dass sich am Ortsrand von Bennigsen ein 

teilweise schallkontingentiertes Gewerbegebiet befindet. Es ist davon auszugehen, dass 

der zulässige Immissionsrichtwert für die Nachtzeit in diesen Gebieten bereits jetzt voll-

ständig ausgeschöpft ist. Bei einer Erweiterung des Windparks ‚Medefelder Berg‘ 
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innerhalb der Potenzialfläche B können daher u. U. Einschränkungen hinsichtlich des 

Nachtbetriebs neuer WEA notwendig werden. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen aus Sicht des Na-

turschutzes wird nicht gefolgt. Im Einzelnen:  

Raumordnung: Von der Stadt Springe wird ausdrücklich begrüßt, dass die 24. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes mit den Erfordernissen der Raumordnung verein-

bar ist. 

Naturschutz: Grundsätzlich trifft die Einschätzung der unteren Naturschutzbehörde 

zu, dass die Potenzialfläche B nicht frei ist von artenschutzrechtlichen Konflikten. Auf 

der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung können nicht alle artenschutzrechtli-

chen Konflikte gelöst werden. Verbleibende Restriktionen sind im immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen und zu bearbeiten. Die Stadt Springe 

ist der Überzeugung, dass sich die geplante WEA-Konzentrationszone zu überwie-

genden Flächenanteilen sehr gut für eine Windenergienutzung eignet. Die festge-

stellten Konflikte beziehen sich auf den südlichen und westlichen Randbereich der 

Fläche B und dort auf Standorte, an denen heute bereits WEA stehen. Die planeri-

sche Grundkonzeption der Stadt Springe wird durch diese Restriktionen in den Rand-

bereichen des vorhandenen Windparks nicht beeinträchtigt.  

Mögliche Konflikte im Zusammenhang mit durchziehenden Greifvögeln lassen sich in 

der vorbereitenden Bauleitplanung nicht lösen. Bei ziehenden Greifvögeln handelt es 

sich nicht um bodenständige Tiere, deren Lebensstätten im Vorfeld der Planung lo-

kalisiert werden können, um entsprechende Abstände einzuhalten. Der Greifvogel-

zug vollzieht sich auf breiter Front und mehr oder weniger diffus in der Landschaft. 

Die Flugrouten ziehender Greifvögel lassen sich nicht auf schmale „Flugstraßen“ ein-

grenzen. Konflikte mit dem Fledermausschutz lassen sich mit bewährten Methoden 

(Gondelmonitoring und Abschaltzeiten) im Genehmigungsverfahren lösen. Ein Aus-

schluss für eine Windenergienutzung lässt sich aus den artenschutzrechtlichen Rest-

riktionen für die geplante WEA-Konzentrationszone nicht ableiten. 

Gewässerschutz: Die in der 24. Änderung des F-Planes ausgewiesene WEA-Kon-

zentrationszone liegt außerhalb von Wasserschutz- und Trinkwassergewinnungsge-

bieten. Die von der unteren Wasserbehörde angesprochenen sonstigen Potenzialflä-

chen sind nicht mehr Gegenstand des Verfahrens. 

Immissionsschutz: Eine Beurteilung von WEA hinsichtlich der von Ihnen ausgehen-

den Geräuschemissionen erfolgt für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-

verfahren nach den Vorschriften der TA Lärm. In diesem Verfahren sind auch die 

vorhandenen Wohn-, Misch-, Dorf- und Gewerbegebiete in der Umgebung zu be-

rücksichtigen. Sofern für Gewerbegebiete in den Bebauungsplänen flächenbezogene 
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Schalleistungspegel bzw. Emissionskontingente festgesetzt sind, müssen diese in 

den schalltechnischen Gutachten für das Genehmigungsverfahren berücksichtigt 

werden. Dass für einzelne WEA ein schallreduzierter Betrieb in den Nachtzeiten an-

geordnet wird, ist nicht ungewöhnlich und stellt auch einen wirtschaftlichen Betrieb 

dieser Anlagen nicht in Frage. Eine solche Anordnung kann jedoch nicht im F-Plan, 

sondern erst im Genehmigungsverfahren erfolgen. 

 

Das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hannover weist auf die nahegelegenen Gewer-

begebiete am Ortsrand von Bennigsen hin. Im Rahmen der Rücksichtnahme auf beste-

hende Gewerbegebiete und Wohnnutzungen sollte der Abstand in der Regel, abgesehen 

von Einzelhäusern im Außenbereich (mehr als das 2‐fache), mindestens das 3‐fache der 

Anlagenhöhe betragen. Beim 3‐fachen‐Abstand sind in der Regel die von den Anlagen 

ausgehenden Geräuschimmissionen im Bereich des Zulässigen ‐ auch bei gewerblichen 

Vorbelastungen im Sinne der TA‐Lärm.  
 

Die Hinweise des GAA werden zur Kenntnis genommen. Der Anregung, die Ab-

stände zu Gewerbegebieten zu erhöhen, wird nicht gefolgt. Die Stadt Springe be-

grüßt die Einschätzung des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes (GAA), dass die von 

WEA ausgehenden Geräuschimmissionen i. d. R. im Bereich des Zulässigen liegen, 

wenn die WEA einen Abstand einhalten, welcher dem Dreifachen ihrer Gesamthöhe 

entspricht. Die Stadt Springe hält mit den äußeren Grenzen der WEA-Konzentrati-

onszone einen Mindestabstand von 800 m zu den nächstgelegenen Wohn-, Misch- 

und Dorfgebieten ein. Hierbei gilt das ‚Rotor-in-Prinzip‘, was bedeutet, dass auch das 

Rotorblatt vollständig von der Fläche umfasst sein muss und nicht über den Rand der 

Fläche hinausreichen darf. Der Abstand im Umfang von mindestens der 3-fachen An-

lagenhöhe ist auf diese Weise nicht nur für die angenommene Referenzanlage mit 

200 m Gesamthöhe gewährleistet, sondern auch für WEA mit einer heute für das 

Binnenland ebenfalls verfügbaren Höhe von 240 m. Unzutreffend ist die Einschät-

zung des GAA, dass diese Abstände (‚mindestens das 3‐fache der Anlagenhöhe‘) 

auch auf Gewerbegebiete angewandt werden sollten. Bei Bedarf kann in der Geneh-

migung für einzelne WEA ein schallreduzierter Betrieb in den Nachtzeiten angeord-

net werden. Die Stadt Springe geht davon aus, dass eine Windenergienutzung inner-

halb der geplanten WEA-Konzentrationszone auch unter wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen jedenfalls möglich ist. Dies schließt nicht aus, dass im Genehmigungsver-

fahren ggf. Auflagen zum Schallschutz getroffen werden, um dem Schutzanspruch 

der nächstgelegenen Bebauung gerecht zu werden. 
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Der Geschäftsbereich Hannover der Niedersächsischen Landesbehörde für Stra-

ßenbau und Verkehr (NLStBV) äußert keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 24. 

Änderung des F-Planes. Er verweist auf eine Richtlinie des Sozialministeriums, in welcher 

Abstände zwischen WEA und Straßen empfohlen werden. Grund für die Abstandsemp-

fehlungen ist die Gefahr des Eisabwurfs. Diese Richtlinie eröffnet die Möglichkeit, Aus-

nahmen von den Abstandsvorgaben zuzulassen. Die Erteilung und Beurteilung von Aus-

nahmen liegt nicht im Zuständigkeitsbereich der Straßenbauverwaltung. Hierfür ist die je-

weilige Genehmigungsbehörde zuständig.  
 

Die Stadt Springe begrüßt die Aussage, dass seitens der NLStBV, Geschäftsbereich 

Hannover, keine grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Planung bestehen. Die 

Empfehlungen bezüglich der Abstandswerte zwischen klassifizierten Straßen und 

WEA werden zur Kenntnis genommen. Der konkret einzuhaltende Abstand bzw. die 

erforderlichen Schutzvorkehrungen sind auf Grundlage einer Einzelfallprüfung festzu-

legen, welche im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgt. Der 

Flächennutzungsplan kann diese Prüfung nicht vorwegnehmen. In diesem Zusam-

menhang werden in der Stellungnahme der NLStBV „Sachverständigengutachten 

oder Rotorblattheizung“ als mögliche Auflagen aufgeführt. Diese Vorgehensweise 

entspricht den Anforderungen des Niedersächsischen Windenergieerlasses (WEE 

2016). 

 

Das Landesamt für Bergbau, Energie u. Geologie (LBEG) äußert sich zu den Themen 

Erdfallgefährdung, Baugrunderkundung und Trinkwassergewinnung (Hydrogeologie). Die 

WEA-Konzentrationszone wird „formal der Erdfallgefährdungskategorie 2 zugeordnet“. 

Demnach besteht eine geringe Erdfallgefährdung. Bisher sind jedoch im Plangebiet keine 

Erdfälle bekannt. Es wird empfohlen, die Gründungen der Windenergieanlagen so vorzu-

nehmen, dass mögliche Erdfälle durch die Gründungskonstruktionen schadlos aufgenom-

men werden können bzw. die Gebrauchstauglichkeit der Anlagen dauerhaft sichergestellt 

ist. Für Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Bau-

grunderkundung zu prüfen und festzulegen. Das Gebiet befindet sich teilweise in einen 

Vorranggebiet für die Trinkwassergewinnung. Den Belangen des Trinkwasserschutzes ist 

Rechnung zu tragen. Auf das Merkblatt „Grundwasserschutz beim Bau und Betrieb von 

Windenergieanlagen“ (Stand: Oktober 2016) des Niedersächsischen Umweltministeriums 

wird verwiesen. 
 

Die Hinweise der Fachbereiche Bauwirtschaft und Hydrogeologie werden zur Kennt-

nis genommen. Vom Vorhabenträger der WEA ist eine Baugrunderkundung nach 

den einschlägigen fachlichen Standards vorzunehmen. Hierbei ist der Baugrund 

auch auf eine mögliche Erdfallgefährdung zu prüfen. Für die Planungsebene des 
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Flächennutzungsplanes besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Die WEA-Konzent-

rationszone liegt außerhalb von Wasserschutz- und Trinkwassergewinnungsgebie-

ten. Für die Planungsebene des F-Planes ist daher kein hydrogeologisches Gutach-

ten erforderlich. 

 

Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien äußert sich zu einer möglichen Betroffenheit ei-

ner Bahnstromleitung: Innerhalb des Änderungsgebiets des F-Planes verläuft die planfest-

gestellte 110-kV-Bahnstromleitung Rethen - Hameln. Es wird hingewiesen auf die DIN EN 

50341-2-4 (VDE 0210-2-4): 2019-09, in welcher die erforderlichen Abstände zwischen 

WEA und Freileitungen geregelt ist. Bei Errichtung, Betrieb oder Instandhaltung der WEA 

darf der spannungsabhängige Mindestabstand (aLTG) zum ruhenden Leiter nicht unter-

schritten werden.  
 

Die Stadt Springe hat diese DIN bereits zur Grundlage ihres Windenergiekonzeptes 

und ihrer Abwägung gemacht. Zu Hochspannungsleitungen 110 kV wird bei der Po-

tenzialflächenermittlung ein Abstand von 20 m berücksichtigt, welcher der o.g. DIN-

Norm entspricht. Zu beachten ist, dass die im F-Plan berücksichtigten Abstände von 

der waagerecht stehenden Rotorspitze in ‚ungünstigster‘ Stellung eingehalten wer-

den müssen. Dies bedeutet, dass der Mastfuß der WEA um genau eine Rotorlänge 

in die Konzentrationsfläche hineinrücken muss. Bei einer angenommenen Rotorblatt-

länge von 50 m könnte bei den o. g. Maßen der Mastfuß mindestens 70 m von der 

Leitungstrasse entfernt zu stehen kommen.  

 

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) äußert zum Abstand zwischen WEA und Bahnanla-

gen. Es wird angeregt, mindestens die Kipphöhe von WEA als Abstand einzuhalten, um 

eine Gefährdung des Bahnverkehrs z.B. durch Rotorblattbruch, sonstige Schäden oder 

Eisabwurf zuverlässig auszuschließen. Da die Stadt Springe die vom EBA empfohlenen 

Abstände bei weitem unterschreiten möchte, bestehen Bedenken gegen die Planung.  
 

Die Stellungnahme des EBA wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung, die Ab-

stände zu Bahnanlagen zu erhöhen, wird nicht gefolgt. Zu Bahntrassen wird bei der 

Potenzialflächenermittlung ein Abstand von 100 m berücksichtigt: Dieses Maß ent-

spricht etwa dem einfachen Rotordurchmesser einer modernen WEA. Zu beachten 

ist, dass die im F-Plan berücksichtigten Abstände von der waagerecht stehenden Ro-

torspitze in ‚ungünstigster‘ Stellung eingehalten werden müssen. Dies bedeutet, dass 

der Mastfuß der WEA um genau eine Rotorlänge in die Konzentrationsfläche hinein-

rücken muss. Verbindliche Abstandsregelungen existieren im Bahnrecht nicht. Daher 

handelt es sich bei dem Schutzabstand von 100 m um eine weiche Tabuzone, wel-

che einer Abwägung im Zuge der Bauleitplanung unterliegt (vgl. WEE 2016, Nr. 6.2). 
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Bezogen auf mögliche Gefährdungen der Bahnanlagen durch Eiswurf führt der WEE 

(2016) in diesem Sinne aus: „Diese Abstände können gleichwohl unterschritten wer-

den, sofern Einrichtungen installiert werden, durch die der Betrieb der Windenergie-

anlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann oder durch die ein Eisan-

satz verhindert werden kann (z. B. Rotorblattheizung)“. Die geplante WEA-Konzent-

rationszone liegt östlich der Bahnlinie Springe - Hannover. Der von der Stadt ange-

setzte Mindestabstand von 100 m kommt nur auf einem kurzen Teilstück zur Anwen-

dung. In allen anderen Abschnitten ergeben sich Abstände die z.T. deutlich > 100 m 

liegen. Die WEA-Konzentrationszone wird gegenüber der bisher gültigen Abgren-

zung im Westen zurückgenommen. Die ‚alte‘ Abgrenzung reichte wesentlich näher 

an die Bahnlinie heran. Es sind derzeit WEA vorhanden, welche im Abstand von ca. 

100 m zur Bahnlinie stehen. Über die konkreten Standorte zukünftiger WEA wird im 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren entschieden. Die Stadt ist 

überzeugt, dass sie mit einem weichen Mindestabstand von 100 m eine angemes-

sene Abstandsfestlegung getroffen hat. 

 

Die TenneT TSO GmbH äußert sich als Vorhabenträger für das Projekt „SuedLink“ (Erd-

kabeltrasse). Die WEA-Konzentrationszone überlagert den Erdkabelkorridor (EKS 59) in 

ihrem westlichen Randbereich. Der 1.000 m breite Korridor beinhaltet noch keine festge-

legte Trassenachse zur Verlegung des Kabels. Die Entwicklung einer Achse erfolgt erst 

im Rahmen der Erarbeitung des Antrags auf Planfeststellung. Im sich anschließenden 

Planfeststellungsverfahren wird schließlich die konkrete Trassenführung als grundstücks-

genauer Verlauf festgelegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verbliebe innerhalb des Kor-

ridors ein ausreichend breiter Passageraum für die Verlegung des Erdkabelvorhabens bei 

gleichzeitiger Umgehung der geplanten WEA-Konzentrationszone. Bei bestehenden WEA 

sind die Einzelstandorte bekannt und mit entsprechenden bautechnischen Maßnahmen 

unter Beachtung von Abstandrestriktionen ist eine Querung eines bestehenden Wind-

parks mit einer erdgebundenen Infrastrukturanlage möglich. Unabhängig vom verbleiben-

den Passageraum muss dem vorgelegten Planentwurf aufgrund der Einschränkung des 

Planungsraums innerhalb des EKS 59 widersprochen werden. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der 1.000 m breite Erdkabelkorridor 

für den SuedLink überlagert sich teilweise mit dem westlichen Teil der WEA-Kon-

zentrationszone. Diese Überlagerung erfolgt in einem Bereich, welcher bereits im 

bisherigen F-Plan der Stadt Springe als Konzentrationsfläche für Windenergienut-

zung dargestellt ist und welcher bereits mit dem Bestands-Windpark Medefelder 

Berg bebaut ist. Mit der 24. Änderung des F-Planes ist eine Reduzierung der WEA-

Konzentrationszone am westlichen Rand vorgesehen. Hierdurch verringert sich die 
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Überlagerung zwischen WEA-Konzentrationszone und SuedLink-Trasse. Dies 

kommt den Belangen von TenneT entgegen. TenneT selbst sieht in dieser Überlage-

rung auf Teilflächen kein grundsätzliches Problem. Es wird jedoch auch darauf hin-

gewiesen, dass sich TenneT in der aktuellen Stellungnahme kritischer gegenüber der 

Planung der Stadt Springe äußert als noch in der Stellungnahme im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (vom 17.04.2018). Am Ende 

ihrer Stellungnahme widerspricht TenneT der Planung der 24. Änderung des F-Pla-

nes „aufgrund der Einschränkung des Planungsraums innerhalb des EKS 59“. In die-

sem Zusammenhang ist auf § 15 Abs. 1 Satz 2 NABEG zu verweisen: „Bundesfach-

planungen haben grundsätzlich Vorrang vor nachfolgenden Landesplanungen und 

Bauleitplanungen“. Die Stadt Springe hat jedoch ein Interesse daran, die einzelnen 

WEA-Standorte des derzeitigen Windparks ‚Medefelder Berg‘ nach Möglichkeit inner-

halb der WEA-Konzentrationszone zu behalten. Dies entspricht der Zielsetzung, vor-

handene WEA-Standorte zu erhalten und ein Repowering zu ermöglichen, sofern 

dem keine überwiegenden Belange entgegenstehen. Eine Vertiefung zum Thema 

SuedLink sollte im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgen – 

wenn die Daten zu den konkret geplanten WEA bekannt und die Planungen für den 

SuedLink voraussichtlich weiter fortgeschritten sind. 

 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-

wehr (BAIUDBw) führt aus, dass sich die geplante WEA-Konzentrationszone mit einem 

Teilstück minimal in einem Hubschraubertiefflugkorridor befindet. In welchem Umfang die 

Belange der Bundeswehr betroffen sind, kann erst - nach Prüfung im Einzelfall - festge-

stellt werden, wenn die entsprechenden Daten über Anzahl, Typ, Nabenhöhe, Rotor-

durchmesser, Höhe über Grund, Höhe über NN und die genauen Koordinaten von Luft-

fahrthindernissen vorliegen. Grundsätzlich ist in der WEA-Konzentrationszone die Errich-

tung von WEA möglich. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass es auf Grund der Nähe zu 

dem Hubschraubertiefflugkorridor zur Ablehnung von Bauanträgen kommen kann. Ge-

nauer wird sich die Bundeswehr im bundesimmissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

verfahren äußern. 
 

Die Stellungnahme des BAIUDBw zum Thema Hubschraubertiefflugkorridore wird 

zur Kenntnis genommen. Erfahrungen aus Genehmigungsverfahren zeigen, dass die 

Hubschraubertiefflugkorridore der Bundeswehr zumindest in ihrem Kernbereich (in 

einer Breite von 2 km) eine unüberwindbare Restriktion für Windenergievorhaben 

darstellen. In den Randbereichen wurde von der Bundeswehr in der Vergangenheit 

die Errichtung von WEA bereits zugelassen. Die aktuelle Stellungnahme der Bundes-

wehr ist widersprüchlich und lässt keine abschließende Bewertung zu. Einerseits 
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wird ausgesagt, dass sich ein Teilstück der geplanten WEA-Konzentrationszone „mi-

nimal“ in einem Hubschraubertiefflugkorridor befindet. Dies könnte darauf hindeuten, 

dass Belange des militärischen Flugbetriebs nur geringfügig berührt sind. Gleichzei-

tig wird auf das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren verwiesen. Erst 

für dieses Verfahren würde eine genauere Äußerung der Bundeswehr erfolgen. 

Grundsätzlich sei die Errichtung von WEA möglich. Dennoch sei damit zu rechnen, 

dass es auch zur Ablehnung von Bauanträgen kommen könne. Wie oben dargelegt, 

hat sich die Stadt bei ihrer Bemessung des Hubschrauberkorridors auf Aussagen der 

Bundeswehr in einem konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-

ren im Norden des Stadtgebietes bezogen. Insofern ist die Stadt der Überzeugung, 

die Belange der Bundeswehr in der Abwägung zutreffend bewertet zu haben. 

 

Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH empfiehlt, innerhalb von Anlagenschutzberei-

chen der zivilen Luftfahrt keine WEA-Konzentrationszonen auszuweisen. WEA, die eine 

Bauhöhe von 100 m über Grund überschreiten, bedürfen gemäß § 14 Luftverkehrsgesetz 

(LuftVG) der luftrechtlichen Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde. Art und Umfang der 

Tag- und Nachtkennzeichnung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von der 

Luftfahrtbehörde festgelegt. 
 

Die Hinweise der DFS werden zur Kenntnis genommen. Das Stadtgebiet wird von 

den Anlagenschutzbereichen zweier ziviler Luftsicherungseinrichtungen berührt: 

Drehfunkfeuer (DVOR) Leine in Sarstedt und Deister-Radar auf dem Deisterkamm.  

Der Stadt Springe ist bekannt, dass sich im Zusammenhang mit dem DVOR-Leine 

zurzeit einiges ‚in Bewegung‘ befindet. Am Standort Sarstedt wurde bzw. wird neue 

Technik installiert, welche eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Störungen auf-

weist. Gleichzeitig kommen neue Rechenverfahren zum Einsatz, welche sich auf die 

Abstandswerte auswirken. Für mehrere Windenergiestandorte im Einflussbereich 

des Leine-DVOR liegen inzwischen Stellungnahmen der DFS vor, in welchen be-

scheinigt wird, dass die betreffenden WEA keine relevante Störung der Flugnaviga-

tion verursachen. Die Stadt Springe ist aufgrund dieses aktuellen Kenntnisstandes 

überzeugt, dass das DVOR-Leine einer Windenergienutzung in der geplanten WEA-

Konzentrationszone (Potenzialfläche B) nicht entgegen steht. Die Radaranlage auf 

dem Deisterkamm liegt auf einer Geländehöhe von etwa 400 m ü. NHN. Eine Betrof-

fenheit dieser Radaranlage ist nur gegeben, wenn zukünftige WEA diese Höhe von 

400 m ü. NHN überschreiten. Da das Gelände aller WEA-Potenzialflächen im Stadt-

gebiet deutlich unter einer Höhe von 200 m ü. NHN liegt, stellt dieser Belang keine 

Restriktion für eine Windenergienutzung dar. Aus diesen Gründen fließen die Anla-

genschutzbereiche nicht als hartes oder weiches Kriterium in das Konzept zur 24. 
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Flächennutzungsplanänderung der Stadt Springe ein. Die Belange der Deutschen 

Flugsicherung sind im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren in je-

dem Einzelfall zu prüfen. 
 

 

 

5.5 Feststellungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Springe hat nach Abwägung aller Belange und Anregungen gemäß § 3 

Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 18.03.2021 den Feststellungsbeschluss für die 24. 

Änderung des Flächennutzungsplanes (Windenergie), gesamtes Stadtgebiet gefasst und 

gemäß § 5 Abs. 5 BauGB die Begründung als solche beschlossen. 

 

 

 

 

Springe, den 29.04.2021 

 

 

 

gez. Springfeld 
……………………………………………………………………… 

(Bürgermeister) 
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Teil B  (Begründung - Umweltbericht) 

 

6 Einleitung des Umweltberichtes 

Die Ausarbeitung des Umweltberichtes erfolgt auf Grundlage der Anlage 1 zum Bauge-

setzbuch (zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB). 

 

 

 

6.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der 

Bauleitplanung 

6.1.1 Ziele der Flächennutzungsplanänderung 

Wesentliche Ziele der Planung sind einerseits die Förderung der Nutzung der Windener-

gie als regenerative Energiequelle durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen und 

andererseits die räumliche Steuerung dieser Nutzung im Stadtgebiet gemäß § 35 Abs. 1 

Satz 3 BauGB. Diese Steuerung erfolgt über Ausschluss- und Abstandskriterien (harte 

und weiche Tabuzonen), welche gewährleisten, dass 
 

 gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben, 
 

 das charakteristische Landschaftsbild des Stadtgebietes: Weserbergland im Süden und 

Westen mit den Höhenzügen Deister, Kleiner Deister, Osterwald und Katzberg sowie 

die Calenberger Lössbörde im Norden und Osten (mit kleineren Erhebungen wie Süll-

berg und Limberg) mit seiner besonderen Bedeutung auch für die Erholungsnutzung, 
 

 die fachlichen und rechtlichen Vorgaben des Artenschutzes sowie 
 

 die Belange des Naturhaushalts  
 

bei der Standortwahl berücksichtigt werden. 
 

 

 

6.1.2 Inhalte der Flächennutzungsplanänderung / Kurzbeschreibung der 

Konzentrationsfläche 

Der räumliche Geltungsbereich der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst 

das gesamte Stadtgebiet von Springe. Die Abgrenzung der 24. Änderung des Flächennut-

zungsplans (Änderungsbereich) befindet sich im Umfeld des bestehenden Windparks am 

Medefelder Berg. Hier wird die bestehende Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung in 

erster Linie erweitert, aber auf Teilflächen auch zurückgenommen (s. Planzeichnung). 
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Die Konzentrationsfläche gemäß 24. Änderung des F-Planes weist eine Größe von 310 

ha auf. Sie liegt im Osten des Stadtgebietes, nördlich des Limberges, etwa auf einer Höhe 

zwischen 78 und 117 m ü. NHN
52

. Die höher gelegenen Bereiche befinden sich im Süden 

und im Westen (der höchste Punkt am Limberg), der tiefste Punkt liegt im Osten, so dass 

sich eine Neigung der Fläche mit knapp 40 m Höhendifferenz von Südwesten nach Nord-

osten hin ergibt.  

Die Fläche wird durch die von Südwest nach Nordost verlaufende 110 kV-Freileitung und 

die von Bennigsen nach Gestorf (Nordwest nach Südost) führende Landesstraße L 460 in 

vier Teilflächen untergliedert. Die landwirtschaftlichen Flächen werden überwiegend 

ackerbaulich genutzt, es sind wenige Gehölze (Einzelbäume, Baumreihe, kleines Feldge-

hölz) vorhanden. Die Konzentrationsfläche ist durch ein Netz an Wirtschaftswegen er-

schlossen. Im südwestlichen Teil der Konzentrationsfläche sind derzeit 14 WEA vorhan-

den. 
 

Die ausgewählten Flächen werden als ‚Flächen für Versorgungsanlagen und die Landwirt-

schaft‘ mit der Zweckbestimmung ‚Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung‘ dargestellt. 

Hiermit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Windenergienutzung nur in relativ gerin-

gem Umfang landwirtschaftliche Fläche in Anspruch nimmt und dass im Umfeld der Anla-

gen die landwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich und erwünscht ist. 
 

Mit der Darstellung der Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung im Flächennut-

zungsplan ist gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB der Ausschluss dieser Anlagen an 

anderer Stelle im Stadtgebiet verbunden. 

 

 
 

6.1.3 Windenergiekonzept 

Die Windenergie-Konzeption der Stadt Springe wird anhand von Ausschluss- und Ab-

standskriterien entwickelt, welche als harte und weiche Tabuzonen Eingang in die Pla-

nung finden. Die hierbei angewandten Kriterien sind ausführlich in Kap. 4.2 des Begrün-

dungsteils beschrieben und in der Tabelle 1 in Anhang 1 tabellarisch aufgeführt. Auf die-

sem Wege wurden auch zahlreiche Umweltbelange (Immissionsschutz, Schutzgebiete 

nach Naturschutz- und Wasserrecht etc.) in der Planung berücksichtigt. 

  

 
52

 ü. NHN = über Normalhöhennull 
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Die in den folgenden Kapiteln behandelten Ziele des Umweltschutzes sowie die Beschrei-

bung von Umweltzustand und Auswirkungen der Planung beziehen sich jeweils insbeson-

dere auf die zehn Potenzialflächen, die im Rahmen der Erarbeitung der Windenergie-Kon-

zeption als Ergebnis ermittelt wurden. Diese werden in Kapitel 4 des Begründungsteils 

ausführlich erläutert. Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Lage der Po-

tenzialflächen. 

 

 
 
Abb. 15: Übersicht über die zehn Potenzialflächen (blau) 

(gelbe Umrandung: WEA-Konzentrationsfläche gemäß bisheriger Darstellung im F-Plan) 
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6.2 Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und Fachplä-

nen und ihre Berücksichtigung 

6.2.1 Fachgesetze 

Die Belange des Umweltschutzes sind in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und in § 1a BauGB dargelegt. 

Im Umweltbericht wird dokumentiert, wie diese Belange in der 24. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind die Ziele und Grundsätze des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege insbesondere im Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) und im Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum BNatSchG (NAGB-

NatSchG) festgelegt. Im Zuge der Planaufstellung sind die Anforderungen des besonde-

ren Artenschutzes (§§ 44, 45 BNatSchG) zu beachten. 

Weitere Anforderungen des Umweltschutzes sind in den Bodenschutz- und Wassergeset-

zen des Bundes und des Landes Niedersachsen enthalten. 

Vorgaben für die Berücksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Belange treffen das 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie die auf dessen Grundlage erlassenen 

Verordnungen (BImSchV). 
 

Die Art der Berücksichtigung dieser Ziele des Umweltschutzes und der Umweltbelange 

bei der Aufstellung des Bauleitplans ist in den weiteren Kapiteln des Umweltberichtes im 

Einzelnen dargelegt. 

 

 
 

6.2.2 Fachplanungen 

Als Fachpläne des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind der Landschaftsrah-

menplan der Region Hannover (LRP 2013) sowie der Landschaftsplan der Stadt Springe 

(LP 1996) anzuführen. Beide Pläne umfassen jeweils eine Bestandsaufnahme und Be-

wertung der Schutzgüter des Naturschutzes sowie ein landschaftspflegerisches Ziel- und 

Maßnahmenkonzept. 

 

 

6.2.2.1 Landschaftsrahmenplan 

Im LRP (2013) sind die im Folgenden beschriebenen umweltrelevanten Inhalte für den 

Bereich der Potenzialflächen enthalten. 
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Schutzgut Arten und Biotope 

 Kleinflächig liegt ein „Gebiet mit sehr hoher Bedeutung für den Tier- und Pflanzenarten-

schutz“ (Wertraum Säugetiere) in den kleinen südwestlichen Teilflächen der Potenzial-

fläche B vor. 

 Zudem gibt es kleinflächig ein „Gebiet mit sehr hoher Bedeutung für den Tier- und 

Pflanzenartenschutz“ (Wertraum Flora) am östlichen Flächenrand von Potenzialflä-

che K. 

 

Schutzgut Landschaftsbild 

 Der LRP 2013 stellt Wertstufen für die Bedeutung der in der Region Hannover abge-

grenzten Landschaftsteilräume dar. Die Potenzialflächen bewegen sich überwiegend 

innerhalb der Wertstufe 4 („Landschaftsteilraum mit geringer Bedeutung“). 

 Lediglich die Flächen E, G und H weisen kleinflächig Bereiche mit höherer Wertigkeit 

auf. So liegen der zentrale Bereich der Fläche E (Hangbereich des Katzberges) sowie 

der kleine westliche Teilbereich von G innerhalb der Wertstufe 2 („Landschaftsteilraum 

mit hoher Bedeutung“), der westliche Flächenrand der Potenzialfläche H kleinflächig in-

nerhalb der Wertstufe 3 („Landschaftsteilraum mit mittlerer Bedeutung“). 

 

Schutzgut Boden 

 Alle Potenzialflächen sind laut LRP (2013) „Suchräume für Böden mit hoher bis äußerst 

hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit aus landesweiter Sicht“. 

 Der kleine westliche Teilbereich von Fläche G befindet sich in einem „Suchraum für sel-

tene Böden aus regionaler Sicht“. 

 

Schutzgut Wasser 

 Einige Potenzialflächen befinden sich in Bereichen „mit besonderer Funktionsfähigkeit 

für Wasser- und Stoffretention“: 

− Die Potenzialfläche F, der nördliche Teilbereich der Fläche G sowie Teilbereiche 

der Flächen J und K liegen in einem Bereich „mit hoher Grundwasserneubildung 

bei keiner bis mittlerer Nitratauswaschung“. 

 Zudem sind z. T. „Bereiche mit beeinträchtigter / gefährdeter Funktionsfähigkeit für 

Wasser- und Stoffretention“ betroffen: 

− Der überwiegende Teil von Fläche E sowie Teilbereiche der Flächen B und K lie-

gen in Bereichen „großer oder sehr großer Wassererosionsgefährdung ohne Dau-

ervegetation“. 
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− Der südliche Teilbereich von Fläche G liegt in einem „Überschwemmungsbereich 

ohne Dauervegetation“. 

 

Schutzgut Klima / Luft 

 Es liegen „Bereiche mit besonderer Funktionsfähigkeit von Klima und Luft“ vor: 

− Alle Potenzialflächen liegen zumindest teilweise innerhalb von Bereichen mit hoher 

oder sehr hoher Kaltluftlieferung der Grün- bzw. Freiflächen. 

− Die Flächen B, E, F, H, J und K liegen zudem zumindest teilweise innerhalb von 

Kaltabflussbereichen über unbebauten Freiflächen. Bei Fläche H ist dies nur sehr 

kleinflächig der Fall. 

− Die Fläche A liegt vollständig in einem „Kalt- / Frischluftentstehungsgebiet (…) mit 

Bezug zu belasteten Siedlungsgebieten“. Sie fungiert also als klimatischer Aus-

gleichsraum. 

 

Zielkonzept 

 Die Flächen A, B, D, F, H, I, J und K werden überwiegend der Zielkategorie V („umwelt-

verträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten“) zugeordnet. Fläche H weist in den 

westlichen Randbereichen entlang des Alten Gehlenbaches Wertstufe III/IV auf („Ent-

wicklung und Wiederherstellung in Gebieten mit aktuell überwiegend mittlerer, geringer 

und sehr geringer Bedeutung“). Im Süden der Fläche K liegt z. T. die Zielkategorie IV 

vor („Entwicklung und Wiederherstellung in Gebieten mit aktuell überwiegend mittlerer, 

geringer und sehr geringer Bedeutung für das Landschaftsbild“). 

 Die Potenzialfläche E weist im nördlichen Teilbereich überwiegend die Zielkategorie IV 

(s. o.) auf, im zentralen Bereich die Kategorie II („Sicherung und Verbesserung von Ge-

bieten mit sehr hoher und hoher Bedeutung für das Landschaftsbild oder für Boden, 

Wasser, Klima/Luft“) und im südlichen Bereich die Kategorie V (s. o.). 

 Der Bereich der Potenzialfläche G wird weitestgehend in die Zielkategorie Ia eingestuft 

(„Entwicklung und Sicherung in Gebieten mit sehr hoher und hoher Bedeutung für Arten 

und Biotope, aber mit größeren Flächenanteilen geringerer Wertigkeit“). Kleinflächig 

liegt in der westlichen Teilfläche von G auch die Zielkategorie II/III (s. o.) und in der 

nördlichen Teilfläche die Zielkategorie V (s. o.) vor. 

 

Biotopverbund 

 Die Fläche G liegt mit den südlichen Teilbereichen und anteilig auch mit dem nördlichen 

Teilbereich innerhalb einer Kernfläche des Biotopverbundes mit überregionaler 
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Bedeutung. Es handelt sich hierbei um die Hallerniederung, die als Aue eines überregi-

onal bedeutsamen Fließgewässers eine wichtige regionale Biotopverbundachse dar-

stellt. 

 Der westliche Flächenrand der Potenzialfläche H (Niederung des Alten Gehlenbaches) 

wird als Verbindungsfläche der Offenlandgebiete eingestuft. 

 Durch die Potenzialfläche B zieht sich ein „regional bedeutsamer Korridor“ vom Limberg 

zum Lauseberg, der gem. LRP (2013) im Zuge der kommunalen Landschaftsplanung 

ausgestaltet werden soll. 

 

Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept 

 Innerhalb der Potenzialflächen liegt kein Gebiet, das laut LRP (2013) die Voraussetzun-

gen für die Ausweisung eines NSG erfüllt. Verschiedene Potenzialflächen liegen jedoch 

in Bereichen, die die Voraussetzungen zur Ausweisung eines LSG erfüllen. Es handelt 

sich hierbei um Gebiete, die entweder im Zielkonzept der Zielkategorie II („zu sichern 

wegen der Bedeutung für das Landschaftsbild oder für die abiotischen Schutzgüter“) 

zugeordnet wurden, Flächen die wichtige Puffer- oder Vernetzungsbereiche für den Bio-

topverbund darstellen oder aber solche Flächen, die eine hohe Bedeutung für die Erho-

lung haben: 

− Die Potenzialfläche E liegt vollständig innerhalb des Gebietes, das im LRP mit der 

Bezeichnung BL L3 „Katzberg - Sedemünder Mühlbach“ geführt wird. 

− Die Potenzialfläche F wird vollständig von dem Gebiet BL L2 „Kleiner Deister - 

Osterwald“ überlagert. 

− Die Potenzialfläche G wird beinahe vollständig von dem Gebiet H 73n „Hallerniede-

rung“ eingenommen. 

− Weitere Potenzialflächen (H, I und K) werden lediglich randlich von Gebieten über-

lagert, die die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ausweisung eines LSG erfüllen. 

 

 

6.2.2.2 Landschaftsplan 

Für das Plangebiet werden im LP (1996) die folgenden umweltrelevanten Ziele für die Po-

tenzialflächen definiert: 
 

 Potenzialflächen A, B, D, F, H, I, J und K: vorwiegend „Ebene bis leicht hügelige Flä-

chen der Pattenser Ebene, Eldagser Lößhügel und des Hachmühlener Beckens mit 

Ausnahme der Gewässerauen“. Entwicklungsziele sind hier insbesondere die Extensi-

vierung der Landwirtschaft, die Schaffung vernetzender Biotope sowie der Ausbau des 

Netzes an Rad- und Wanderwegen. Bei den Flächen B, H, I, J und K sind kleinflächig 
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Gewässerauen (von Haller, Altem Gehlenbach, Wülfinghäuser Mühlenbach und Ohe) 

betroffen. Der Entwicklungsschwerpunkt liegt hier u. a. auf der Sicherung des Retenti-

onsraumes, der Gewässerrenaturierung sowie der Extensivierung der Landwirtschaft. 

Die Potenzialfläche G befindet sich überwiegend im Bereich der Gewässeraue der Hal-

ler. 

 Die Potenzialfläche E ist als einzige Fläche großflächig den Hangbereichen des Deis-

tervorlandes zuzurechnen. Hier werden als Entwicklungsziele insbesondere die Exten-

sivierung der Landwirtschaft, der Erosionsschutz sowie die Schaffung von Vernetzungs-

biotopen für den Biotopverbund genannt. 

 

 
 

6.2.3 Schutzgebiete  

6.2.3.1 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht 

Naturschutzgebiete (NSG) 

Im Stadtgebiet von Springe liegen sieben Naturschutzgebiete (s. Tab. 2) entweder mit ih-

rer gesamten Fläche oder mit Teilflächen. Eine Errichtung von WEA in Naturschutzgebie-

ten widerspräche dem gesetzlichen Schutzzweck (§ 23 BNatSchG), welcher in den jewei-

ligen Schutzverordnungen konkretisiert wird. 
 

NSG werden von den Flächen A bis K nicht unmittelbar berührt, da diese als Ausschluss-

kriterium in die Windenergie-Konzeption eingeflossen sind (s. Kap. 4.2.2.4). 

 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

Im Stadtgebiet von Springe liegen fünf Landschaftsschutzgebiete (s. Tab. 2). Landschafts-

schutzgebiete werden über eine Verordnung festgesetzt. Sie dienen dem „besonderen 

Schutz von Natur und Landschaft“. Mögliche Schutzgründe sind Erhalt, Entwicklung oder 

Wiederherstellung des Naturhaushalts und der Naturgüter (inkl. Lebensstätten und Le-

bensräumen von Tier- und Pflanzenarten), Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und 

Landschaft oder die Bedeutung des Gebietes für die Erholung (§ 26 Abs. 1 BNatSchG). 

Alle Handlungen sind verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem be-

sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen (§ 26 Abs. 2 BNatSchG). 
 

Keine der Potenzialflächen A bis K liegt innerhalb eines LSG, da diese ebenfalls als Aus-

schlusskriterium in die Windenergie-Konzeption eingeflossen sind (s. Kap. 4.2.2.4). 
 

Mehrere LSG liegen angrenzend an die Potenzialflächen: 

 Die Fläche A grenzt mit ihrem nordwestlichen Rand an das LSG „Süddeister“ an. 
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 Die Fläche B berührt im Nordwesten das LSG „Süddeister“, im Süden das LSG „Gestor-

fer Lößhügel“ sowie im Osten das LSG „Limberg, Hallerburger Holz und Jeinser Holz“. 

 Von Fläche D wird auf ganzer Länge das LSG „Limberg, Hallerburger Holz und Jeinser 

Holz“ berührt. 

 An das LSG „Osterwald - Saupark“ grenzen westlich die Fläche F, nördlich die Fläche 

G und östlich die Flächen H, I und K an. Die Fläche F grenzt zudem südlich an das LSG 

„Süddeister“ an. 

 

Natura 2000 

Europarechtlich geschützte FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete werden von den 

WEA-Potenzialflächen nicht berührt, da Natura 2000 - Gebiete als Ausschlusskriterium in 

die Windenergie-Konzeption eingeflossen sind (s. Kap. 4.2.2.4). Alle Flächen halten Ab-

stände zu den nächstgelegenen europäischen Schutzgebieten ein. 

 

Naturdenkmale 

Naturdenkmale „sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur (…), de-

ren besonderer Schutz erforderlich ist“ (§ 28 Abs. 1 BNatSchG). Sie werden insbesondere 

wegen ihrer wissenschaftlichen, landeskundlichen oder naturgeschichtlichen Bedeutung 

oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart bzw. Schönheit unter Schutz gestellt. 
 

Innerhalb der Potenzialflächen befinden sich keine Naturdenkmale. 

 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Gesetzlich geschützte Biotope stehen unter dem unmittelbaren Schutz des Gesetzes 

(§ 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG). Es handelt sich um bestimmte Lebens-

räume (z. B. naturnahe Gewässer, Sümpfe, Auwälder), welche mit geringen Flächenantei-

len über das gesamte Stadtgebiet Springes verteilt vorhanden sind, insbesondere in den 

Waldbereichen und entlang der vorhandenen Bäche. Diesen Biotopen kommt regelmäßig 

eine hohe Wertigkeit für den Naturschutz zu. „Handlungen, die zu einer Zerstörung oder 

einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung“ dieser Biotope führen können, sind verbo-

ten (§ 30 Abs. 2 BNatSchG). 
 

Geschützte Biotope sind innerhalb der Potenzialflächen F, H und K vorhanden: 
 

Fläche F wird im Süden von einem naturnahen Bach des Berg- und Hügellands mit Schot-

tersubstrat (§)
53

 und begleitender Bach- und sonstiger Uferstaudenflur (§) gequert 
 

 
53

 (§) = geschützter Biotop 
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Am westlichen Rand der Fläche H liegt sehr kleinflächig ein Biotop, das sich aus nähr-

stoffreichem Großseggenried (§), mäßig nährstoffreichem Sauergras-/Binsenried (§) so-

wie halbruderaler Gras- und Staudenflur feuchter Standorte zusammensetzt. 
 

Die nördliche Teilfläche der Fläche K wird am Südrand von einem lang gestreckten natur-

nahen Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat gequert. 
 

In der südlichen Teilfläche liegen zudem am östlichen Rand folgende Biotope vor: 

 Eichenmischwald trockenwarmer Kalkstandorte (§) (Niederwald), 

 Laubgebüsch trockenwarmer Kalkstandorte (§) mit Ahorn- und Eschen-Pionierwald 

sowie 

 saumartenreicher Kalkmagerrasen (§). 

 

Sonstige Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht sind im Springer Stadtgebiet 

nicht vorhanden. 

 

 

6.2.3.2 Schutzgebiete nach Wasserrecht 
 

Überschwemmungsgebiete (ÜSG) 

Gemäß § 78 Abs. 1 Nr. 2 WHG ist die Errichtung von baulichen Anlagen (und damit auch 

von WEA) in festgesetzten Überschwemmungsgebieten untersagt. Ausnahmen von die-

sem gesetzlichen Verbot sind nur unter bestimmten, in § 78 Abs. 2 und 3 WHG geregel-

ten Voraussetzungen möglich. 
 

Das Gebiet der Stadt Springe wird von den gesetzlichen ÜSG ‚Gelbbach, Sedemünder 

Mühlbach‘, ‚Haller‘ sowie ‚Neuer Gehlenbach‘ berührt. Diese sind jedoch von den Potenzi-

alflächen nicht direkt betroffen, da ÜSG als Ausschlusskriterium in die Windenergie-Kon-

zeption eingeflossen sind (s. Kap. 4.2.2.5). 
 

Das ÜSG der Haller grenzt an die Potenzialfläche G sowie an den südlichen Ausläufer der 

Fläche B an. 

 

Wasserschutzgebiete (WSG) 

Die Schutzzonen I und II der vorhandenen WSG werden von den Potenzialflächen nicht 

berührt, da diese als Ausschlusskriterien in die Windenergie-Konzeption eingeflossen sind 

(s. Kap. 4.2.2.5). 
 

Die Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Mühlenbachtal“ überdeckt vollständig den 

südlichen Teilbereich und teilweise den zentralen Teilbereich der Potenzialfläche E. 
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Alle anderen Potenzialflächen liegen vollständig außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Es liegen jedoch aktuelle Planungen für die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes 

(„Völksen und Mittelrode“) vor, dessen Schutzzone III sich nach derzeitiger Flächenab-

grenzung über die westlich der Bahnstrecke gelegene kleine Teilfläche der Potenzialflä-

che B und über weite Teile der Potenzialfläche H erstreckt (s. Kap. 4.4.1.5). Derzeit ist 

das geplante Wasserschutzgebiet teilweise als Trinkwassergewinnungsgebiet dargestellt 

(s. u.). 

 

Trinkwassergewinnungsgebiete (TWGG) 

Trinkwassergewinnungsgebiete sind laut Niedersächsischem Wassergesetz Gebiete, die 

„in einer Bewilligung oder Erlaubnis zur Entnahme von Wasser für die öffentliche Wasser-

versorgung als Einzugsgebiet dargestellt sind“ (§ 28 Abs. 3 Nr. 4 NWG). Sie sind keine 

ausgewiesenen Schutzgebiete. 
 

Von der westlich der Bahnstrecke gelegenen kleinen Teilfläche der Potenzialfläche B wird 

das Trinkwassergewinnungsgebiet „Mittelrode“ kleinflächig überlagert. Die Fläche I liegt 

zudem zu größeren Teilen innerhalb des Trinkwassergewinnungsgebietes „Eldagsen-

Klosterbrunnen“ (s. Kap. 4.4.1.5). 

 
 

Die Art der Berücksichtigung dieser Ziele des Umweltschutzes und der Umweltbelange 

aus den einzelnen Fachplanungen und besonders zu schützenden Gebieten bei der Auf-

stellung des Bauleitplans wird in den weiteren Kapiteln des Umweltberichtes im Einzelnen 

dargelegt. 

 

 

 

6.3 Untersuchungsrahmen des Umweltberichtes 

Bezüglich der Windenergienutzung von besonderer Bedeutung sind artenschutzrechtliche 

Fragen hinsichtlich des Schutzes von Vögeln und Fledermäusen. 
 

Zu den Artengruppen der Vögel (Brut- und Rastvögel) sowie der Fledermäuse liegen für 

das Springer Stadtgebiet (einschließlich angrenzender Bereiche) folgende Datengrundla-

gen vor: 
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6.3.1 Brutvögel  (windenergiesensible Groß- und Greifvogelarten) 

Im Zusammenhang mit der 24. Änderung des F-Planes (Artenschutzrechtlicher Fachbei-

trag) wurden eigene Kartierungen der windenergiesensiblen Groß- und Greifvogelarten im 

Jahr 2017 durchgeführt. Die Untersuchungen wurden gemeinschaftlich für die beiden be-

nachbarten Stadtgebiete von Springe und Pattensen durchgeführt. Die nachfolgende Me-

thodenbeschreibung bezieht sich auf diese stadtgebietsübergreifende Kartierung.  
 

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst die Stadtgebiete von Springe und Pattensen. Von 

den Kartierungen ausgenommen wurde lediglich das Innere großer, geschlossener Wald-

bereiche und damit insbesondere die höheren Lagen von Großer und Kleiner Deister so-

wie Nesselberg. In der Umgebung der beiden Stadtgebiete wird ein Radius von ca. 

1.000 m außerhalb der Stadtgrenze in die Kartierung einbezogen, um auch Reviere mit zu 

erfassen, welche sich von außen in das jeweilige Stadtgebiet hinein erstrecken. 
 

Die Untersuchung eines zusammenhängenden Gebietes ist sinnvoll, um belastbare Aus-

sagen zur Verteilung der betreffenden Arten im Raum, zu Schwerpunktlebensräumen und 

Flugwegen treffen zu können. Im Gelände werden erfasst: 
 
 die festgestellten Horste (Horstsuche im Frühjahr),  
 die Brutplätze bzw. Revierzentren windenergiesensibler Vogelarten,  
 alle Beobachtungen der betreffenden Arten im Gelände (fliegende und sitzende Tiere),  
 sonstige besondere Beobachtungen und Vorkommnisse. 
 

Es wurden Begehungen bzw. Befahrungen an 21 Tagen im Zeitraum von der letzten 

März-Dekade
54

 bis zur ersten Juli-Dekade durchgeführt. Die Aufenthaltsdauer im Gelände 

betrug im Mittel 5 - 7 Stunden. Vier dieser Begehungen wurden mit zwei Kartierern durch-

geführt, so dass sich insgesamt ein Umfang von 25 Geländearbeitstagen ergibt. 
 

Begehungen zur Nachsuche nach dem Uhu in den Abend- und Nachtstunden waren nicht 

erforderlich, da umfangreiche und aktuelle Vorinformationen über Brutreviere des Uhus 

vorlagen (siehe unten). 
 

Die Beschränkung der Brutvogelkartierung auf die ‚windenergiesensiblen Arten‘ entspricht 

den Empfehlungen des NLT (Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie, Okt. 2014, S. 13). 

Der Untersuchungsumfang entspricht den Anforderungen des Niedersächsischen Arten-

schutz-Leitfadens (MU 2016, Nr. 5.1.4) und geht noch deutlich darüber hinaus. 

  

 
54

 Jeder Monat teilt sich in drei Dekaden (Abschnitte in der Länge von 10 Tagen) auf. Sofern ein Monat 31 
Tage umfasst, wird der letzte Tag der dritten Dekade zugeschlagen. 
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Um zusätzlich den Sachverstand von vogelkundlich versierten und ortskundigen Perso-

nen zu nutzen, wurde im Mai 2017 eine schriftliche Abfrage bei Jagdgenossenschaften, 

Forstbehörden und Naturschutzverbänden durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt ca. 30 

Adressen
55

 berücksichtigt. Der Rücklauf wurde ausgewertet bezüglich Hinweise auf Brut-

vorkommen windenergiesensibler Groß- und Greifvogelarten. Diese Hinweise wurden im 

Rahmen der eigenen Kartierungen im Gelände gezielt auf Aktualität und Nachvollziehbar-

keit geprüft.  
 

Weiterhin wurden die nachfolgend aufgelisteten avifaunistischen Daten (Brutvögel) re-

cherchiert und für die Planung berücksichtigt: 
 

 NLWKN (staatl. Vogelschutzwarte): für Brutvögel wertvolle Bereiche. 
 

 Mitteilungen und Daten der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) Region Hannover (ins-

besondere schriftl. Mitt. v. 08.05.2017, 15.05.2017, 08.08.2019). 
 

 ABIA 2015: Beurteilung von Suchräumen für Windenergie hinsichtlich Avifauna und Fle-

dermäusen im Rahmen des RROP der Region Hannover, Gutachten im Auftrag der Re-

gion Hannover. 
 

 ROHLOFF 2016: Avifaunistischer Bericht – Teil 1 Brutvögel – im Rahmen des Geneh-

migungsverfahrens für Windenergieanlagen im geplanten ‚Windpark Springe-Ben-

nigsen‘, Gutachten im Auftrag der Windwärts Energie GmbH. 
 

 Mitteilungen eines regionalen Schwarzstorch-Betreuers (H. BREDE, mündl. Mitt. v. 

09.05.2019, 20.08.2019); 
 

 Mitteilungen eines Uhu-Experten (Dr. K. HÄNEL, schriftl. Mitt. v. 11.11.2017); 
 

 Austausch mit ortskundigen Ornithologen (D. WENDT u. M. WULKOPF, mündl. u. 

schriftl. Mitt.). 
 

 ADLER: Mitteilungen aus der Vogelwelt Springe/Deister, Avifaunistische Berichte Nr. 14 

(2012) bis Nr. 19 (2017). 

 

 
 
6.3.2 Zug- und Rastvögel 

Kartiert wurde ein Untersuchungsgebiet (UG) zwischen Pattensen und Lüdersen (Abgren-

zung des UG siehe Karte 7). Bei diesem Gebiet handelt es sich gemäß den 

 
55

 Für die Stadtgebiete von Springe und Pattensen. 
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Datenbeständen des NLWKN, Staatliche Vogelschutzwarte (2018) um einen Gastvogelle-

bensraum mit der Kennzeichnung ‚Status offen‘.  

Die Kartierung erfolgte zum einen, weil diese Einstufung des NLWKN keine eindeutige 

Bewertung zulässt und zum anderen, weil sich innerhalb dieses Gebietes die Potenzialflä-

che A befindet. Insofern bestand die Notwendigkeit, eine vertiefende Untersuchung als 

Grundlage für eine belastbare Einstufung des Gebietes durchzuführen. 
 

Die Kartierung umfasst das gesamte Vogelrastgebiet in der Abgrenzung des NLWKN; im 

Westen geht das UG noch darüber hinaus (bis an die Bahnlinie bei Lüdersen). Sie er-

folgte überwiegend auf dem Gebiet der Stadt Pattensen und zum kleineren Teil im Stadt-

gebiet von Springe. 
 

Es wurden 15 Begehungen im Zeitraum vom 18. Oktober 2017 bis zum 03. April 2018 

durchgeführt. Der Aufenthalt im UG betrug pro Begehung im Mittel ca. 3 Stunden. An 2 

Terminen wurde zusätzlich räumlich über das UG hinaus kartiert. Hierbei wurde stichpro-

benhaft überprüft, ob in angrenzenden Bereichen des Stadtgebietes relevanter Vogelzug 

festgestellt werden kann.  

Erfasst wurden alle Nachweise bewertungsrelevanter Wasser- und Watvögel (gem. Liste 

in KRÜGER et al. 2013), alle Greifvögel und alle sonstigen seltenen Zugvogelarten. Von 

den nicht windenergiesensiblen Vogelarten (z.B. Tauben, Stare, Drosseln, Finken) wer-

den Vogeltrupps ab einer Stärke von 20 Individuen dokumentiert. Neben den rastenden 

Vögeln wurden auch überfliegende windenergiesensible Vogelarten erfasst (v.a. Kraniche, 

Gänse, Limikolen, Greifvögel). 
 

Neben den eigenen Kartierungen wurden die nachfolgend aufgelisteten avifaunistischen 

Daten (Brutvögel) recherchiert und für die Planung berücksichtigt: 
 

 NLWKN (staatl. Vogelschutzwarte): für Gastvögel wertvolle Bereiche. 
 

 ABIA 2015: Beurteilung von Suchräumen für Windenergie hinsichtlich Avifauna und Fle-

dermäusen im Rahmen des RROP der Region Hannover, Gutachten im Auftrag der Re-

gion Hannover. 
 

 ROHLOFF 2017: Avifaunistischer Bericht 2016/2017 – Teil 2 Gastvögel – im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens für Windenergieanlagen im geplanten ‚Windpark 

Springe-Bennigsen‘, Gutachten im Auftrag der Windwärts Energie GmbH. 
 

 ADLER: Mitteilungen aus der Vogelwelt Springe/Deister, Avifaunistische Berichte Nr. 14 

(2012) bis Nr. 19 (2017). 
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6.3.3 Fledermäuse 

Bezüglich des Untersuchungsumfanges für die Artengruppe der Fledermäuse führt der Ar-

tenschutzleitfaden (MU 2016, Nr. 5.2.5) aus, dass „systematische Untersuchungen spä-

testens auf der Ebene des Zulassungsverfahrens durchgeführt werden [müssen]“.  

Eine Verpflichtung zur Erfassung der Fledermäuse auf der Planungsebene des Flächen-

nutzungsplanes ergibt sich hieraus nicht. Konflikte mit der Artengruppe der Fledermäuse 

sind im Regelfall im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens lös-

bar (ggf. unter Anordnung von Abschaltzeiten und eines Gondelmonitorings). 
 

Für die 24. Änderung des F-Planes wurden Grundlagendaten zur Fledermausfauna aus 

folgenden Quellen ausgewertet:  
 

 Daten der Region Hannover (Untere Naturschutzbehörde) aus dem Landschaftsrah-

menplan sowie aus dem Tierartenkataster. 
 

 Daten des NLWKN aus dem Tierartenerfassungsprogramm. 
 

 HAHN 2017: „Fledermauskundliche Einschätzung der Windparkplanung Springe Ben-

nigsen 4“, Gutachten im Auftrag der Windwärts Energie GmbH. 

 

Eine Kartierung der Fledermäuse im Gelände wurde für die 24. Änderung des Flächennut-

zungsplanes nicht vorgenommen. 

 

 
 
6.3.4 Feldhamster 

Für die Art Feldhamster liegen folgende Daten und Unterlagen vor: 
 

 Daten der Region Hannover (Untere Naturschutzbehörde) aus dem Landschaftsrah-

menplan sowie aus dem Tierartenkataster. 
 

 ABIA 2017: Ergebnisbericht zur Bearbeitung eines Feldhamstervorkommens im Bereich 

einer geplanten Windparkerweiterung zwischen Bennigsen und Gestorf (Region Hanno-

ver) im Frühjahr und Sommer 2017, Gutachten im Auftrag der Windwärts Energie 

GmbH. 
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6.3.5 Sonstige Schutzgüter 

Außer zu den Belangen des Artenschutzes werden für den Umweltbericht Aussagen zu 

allen relevanten Schutzgütern (Landschaft/Landschaftsbild, Boden, Fläche, Wasser, 

Klima/Luft, Kultur- und Sachgüter, Menschen) sowie zu Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern getroffen. 

Das Schutzgut Landschaft (einschließlich des Landschaftsbildes) wird auf der Grundlage 

von Ortsbegehungen und vorhandener Unterlagen beurteilt. Aussagen zum Schutzgut 

Mensch werden insbesondere bezüglich des Immissionsschutzes getroffen. Die Beauftra-

gung von Fachgutachten zum Immissionsschutz (Schall und Schattenwurf) ist für die Pla-

nungsebene des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich. 

Die weiteren Schutzgüter (Fläche/Boden, Wasser, Klima/Luft, Kultur- und Sachgüter) wer-

den auf der Grundlage vorhandener Unterlagen behandelt. 
 

Der Untersuchungsraum zur Prüfung und Bewertung der Umweltbelange variiert in Ab-

hängigkeit von dem zu betrachtenden Schutzgut. Während z.B. das Landschaftsbild (v.a. 

bezüglich des Themas Sichtbeziehungen) großräumig betrachtet wird (siehe Karte 5), 

werden z.B. die Themen Erdfallgefährdung oder mögliche Beeinträchtigungen von Bau-

denkmalen bezogen auf die Potenzialflächen und ihr nahes Umfeld behandelt. 

 

 

 

 

7 Umweltzustand und Umweltauswirkungen 

7.1 Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes  

(Basisszenario) 

7.1.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

In erster Linie geht der Schutz von Wohnfunktionen sowie auch von Arbeitsstätten in die 

Windenergie-Konzeption der Stadt Springe ein. Grundlage für die Ermittlung dieser Funk-

tionen ist vorrangig der rechtskräftige F-Plan sowie ergänzend die Ermittlung der tatsächli-

chen bzw. der zulässigen Nutzung (z. B. von Einzelhäusern). 

 

Bezüglich der Erholungsfunktionen werden insbesondere folgende Informationen für die 

Windenergie-Konzeption ausgewertet: Erholungsbezogene Festlegungen im RROP 

(2016) sowie bedeutsame Wander- und Radwegeverbindungen. Weiterhin wird ein Gut-

achten der Region Hannover zu ‚Raumbedeutsamen Sichtachsen und Sichtbeziehungen 
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in der Region Hannover‘ (PU 2013/14) herangezogen. Auch den im F-Plan dargestellten 

Grünflächen und Sportanlagen sowie allen Waldbereichen kommt eine Bedeutung für die 

Erholungsnutzung zu. 

Die Belange der Naherholung werden insbesondere im siedlungsnahen Raum im Umfeld 

der Siedlungen zur Bewertung des Themas ‚Umstellung von Ortschaften‘ (Kap.0) berück-

sichtigt. 
 

Die Belange der Erholungsnutzung nehmen in Springe vor allem im Bereich des Deisters, 

des Kleinen Deisters und des Osterwalds einen hohen Stellenwert ein. 

Besondere touristische Bedeutung besitzt in Springe das Wisentgehege, welches im 

RROP (2016) als „Vorranggebiet infrastrukturbezogene Erholung“ ausgewiesen ist. Zu-

dem sind u. a. das Jagdschloss und der Saupark (beide im Kleinen Deister gelegen) be-

sondere Ziele für die Naherholung. 

Für die Erholungsnutzung besonders bedeutsame Wanderwege sind im Stadtgebiet von 

Springe beispielhaft der europäische Fernwanderweg E1, der Roswithaweg (XR) sowie 

als bedeutsamer Rundwanderweg für das Radwandern der ‚Deisterkreisel‘ (s. Kap. 

4.4.1.6). 
 

Für das Stadtgebiet von Springe ist in dem regionsweiten Gutachten zur „Sichtachsen-

Analyse“ (PU 2013/14) im Vergleich zu anderen Gemeinden der Region Hannover eine 

Fülle bedeutsamer Sichtachsen verzeichnet (siehe Karte 5).  

Weitere Ausführungen zu diesen Sichtachsen, ihrer Bedeutung für die Erholungsnutzung 

und ihrer Bewertung sind in Kap. 7.1.6 enthalten. 

 

Hinsichtlich der Immissionen (v. a. Lärm) bestehen in Springe Vorbelastungen insbeson-

dere entlang von B 217 und B 3, im Umfeld der Bahnlinie (S-Bahn Hannover-Hameln) so-

wie aus gewerblichen Betrieben. Darüber hinaus sind Immissionsbelastungen aus diffu-

sen Quellen (Verkehr, Landwirtschaft etc.) vorhanden.  

 

 
 

7.1.2 Schutzgut Arten und Biotope (Tiere, Pflanzen und biologische Viel-

falt) 

7.1.2.1 Biotoptypen / Flora 

Die zehn Windenergie-Potenzialflächen werden überwiegend ackerbaulich genutzt. Ver-

einzelt sind Gehölzbestände vorhanden. Kleinflächig sind zudem geschützte Biotope in-

nerhalb der Potenzialflächen F, H und K vorhanden (s. Kap. 6.2.3.1) 
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Darüber hinaus sind nach Beurteilung im Rahmen von Ortsbegehungen sowie nach Aus-

wertung aller Vorinformationen keine besonders wertvollen oder geschützten Biotope vor-

handen. Eine differenzierte Erfassung von Biotoptypen und Flora erfolgt im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens (Landschaftspflegerischer Begleitplan). 
 

Die landesweite Biotopkartierung (MU 2019) stellt für die Potenzialflächen keine „für den 

Naturschutz wertvollen Bereiche“ dar. 

 

 

7.1.2.2 Fauna 

Brutvögel 

Die Verbreitung windenergiesensibler Brutvogelarten ist im Artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag beschrieben (s. auch Kap. 4.4.2 und 7.3.2). Karte 6 gibt eine Übersicht über alle 

bekannten Brutreviere der windenergiesensiblen Arten. In die Kartendarstellung einge-

gangen sind sowohl die Kartierergebnisse aus 2017, als auch Vorinformationen seit dem 

Jahr 2011. Bei den Vorinformationen handelt es sich ausschließlich um Daten aus zuver-

lässiger Quelle, z.B. Untere Naturschutzbehörde der Region Hannover, regionaler 

Schwarzstorch-Betreuer, nachweislich fachkundige Ornithologen.  

Die Daten aus älteren Jahren (2011 bis 2016) helfen dabei, das Verbreitungsbild der 

windenergiesensiblen Arten im Stadtgebiet zu vervollständigen. Auf diese Weise werden 

auch Brutreviere erfasst, für welche im Jahr 2017 keine Brut bestätigt werden konnte. 

Diese Lebensräume behalten dennoch ihre Eignung als Brutrevier und können in Zukunft 

wieder von windenergiesensiblen Vogelarten besetzt sein. Eine solche Betrachtungsweise 

ist auch deshalb sinnvoll, weil der Flächennutzungsplan Aussagen für die kommenden 10 

bis 15 Jahre trifft. Aufgrund dieses langfristigen Planungshorizontes ist es folgerichtig, bei 

der Bewertung der Groß- und Greifvogel-Lebensräume nicht ausschließlich auf den aktu-

ellen Besatz im Kartierjahr 2017 abzustellen. Gleichzeitig muss jedoch beachtet werden, 

dass die Karte einen falschen Eindruck erwecken kann, da sie nicht den tatsächlichen 

(aktuellen) Bestand an windenergiesensiblen Brutvogelarten darstellt, sondern einen 

Überblick gibt über die im Zeitraum 2011 bis 2017 besetzten Reviere. 
 

In Karte 6 sind alle Brutreviere als schraffierte Kreise dargestellt, deren Umfang den emp-

fohlenen Abstandsradien gemäß LAG VSW (2015) entspricht. Auf eine punktgenaue Wie-

dergabe der Horststandorte wurde aus Gründen des Artenschutzes (Vermeidung von Stö-

rungen am Horst) verzichtet. Dies gilt insbesondere für die extrem störungsempfindliche 

Art Schwarzstorch. 
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Weitere Ausführungen zur Bestandserfassung der Brutvogelarten siehe Kap. 4.4.2 und 

7.3.2.  

 

Rastvögel 

Aussagen zur Verbreitung von Rastvogelarten trifft der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag 

(s. auch Kap. 4.4.2 und 7.3.2). Karte 7 zeigt die Ergebnisse der Rastvogelkartierung (im 

Raum zwischen Lüdersen und Pattensen). 

 

Fledermäuse 

Eine Zusammenstellung der Informationen zur Verbreitung von Fledermausarten auf der 

Grundlage von Vorinformationen nimmt der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag vor (s. 

auch Kap. 4.4.2 und 7.3.2).  

 

Sonstige Arten und Artengruppen 

Die vorliegenden Informationen und Kenntnisse über den Feldhamster sind im Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag dokumentiert (s. auch Kap. 4.4.2 und 7.3.2). 
 

Andere faunistische Artengruppen (z.B. Amphibien, Reptilien, wirbellose Tierarten, sons-

tige Säugetiere) sind für die Planungsebene des F-Planes nicht relevant. Bei den spezifi-

schen von WEA ausgehenden Gefahren handelt es sich um Kollisionsrisiken für fliegende 

Tiere an den sich drehenden Rotoren. Es handelt sich somit um betriebsbedingte Auswir-

kungen von WEA, welche die Artengruppen Vögel und Fledermäuse betreffen können.  

Grundsätzlich kann sich der Bau von WEA auch auf Lebensräume von bodengebundenen 

(nicht im höheren Luftraum fliegenden) Tieren auswirken. Solche Beeinträchtigungen kön-

nen auftreten, wenn durch den Bau des Fundamentes einer WEA, einer Kranstellfläche, 

einer Zuwegung etc. in Lebensräume von Tierarten eingegriffen wird. Gravierende arten-

schutzrechtliche Beeinträchtigungen von bodengebundenen Tierarten können dadurch 

vermieden werden, dass WEA-Konzentrationsflächen im Bereich von Ackerflächen aus-

gewiesen werden. Eingriffe in besonders wertvolle Tierlebensräume wie Wälder, Gewäs-

ser, feuchte oder trockene Sonderstandorte (z.B. Magerrasen, Feuchtwiesen) werden 

durch eine geeignete Standortwahl vermieden. Die zehn von der Stadt Springe ermittelten 

Potenzialflächen werden zum weitaus überwiegenden Teil von Ackerflächen eingenom-

men. Die Betrachtung der einzelnen WEA-Standorte im Detail erfolgt im nachfolgenden 

Genehmigungsverfahren. Bei Bedarf können dann auch weitere Tierartengruppen unter-

sucht werden. Für den F-Plan ist dies nicht erforderlich. 
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7.1.3 Schutzgüter Fläche und Boden  

Das Gemeindegebiet der Stadt Springe umfasst rund 16.000 ha Fläche. Die Potenzialflä-

chen umfassen insgesamt 937 ha Fläche. Die größte Potenzialfläche ist die Fläche B mit 

416 ha, gefolgt von der Fläche H mit 199 ha. Die kleinste Fläche ist Potenzialfläche A mit 

etwa 7 ha. Eine Gesamtübersicht über die Flächengrößen aller Potenzialflächen enthält 

Kap. 4.3 im Begründungstext. 

 

In Springe sind vorwiegend Parabraunerden, Pseudogleye sowie im Hallertal und im 

Nordosten der Potenzialfläche B tiefe Gleye zu finden (LBEG 2019). In den höher gelege-

nen Bereichen von Deister und kleinem Deister stehen auch flachgründige Rendzinen an. 
 

Alle Potenzialflächen liegen laut LRP (2013, vgl. auch LBEG 2019) innerhalb von „Such-

räume[n] für Böden mit hoher bis äußerst hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit aus lan-

desweiter Sicht“. Lediglich kleinflächig sind weniger fruchtbare Böden vorhanden. Dies 

betrifft u. a. den nordöstlichen Bereich von Fläche B, den zentralen Teilbereich von E, so-

wie die südlichen Teilbereiche von G. 
 

Seltene Böden sind nur sehr kleinflächig vorhanden (LBEG 2019): In die Fläche B ragt 

von Süden eine flache Rendzina hinein, in die Fläche K von Osten. Die Fläche I weist im 

Südwesten einen Standort mit Quellkalkausfällung auf. 
 

Sonstige Hinweise auf schutzwürdige Böden liegen für die Potenzialflächen nicht vor. 

 

Teilweise liegen verdichtungsgefährdete Böden vor. Besonders hoch ist die Verdichtungs-

gefährdung im Bereich der Potenzialflächen A, B, D, E, G und I (jeweils großflächig hohe 

bzw. sehr hohe Verdichtungsgefährdung gem. Auswertung BK50 „Standortabhängige 

Verdichtungsempfindlichkeit“, LBEG 2019). 

 

Gemäß Stellungnahme des LBEG vom 12.04.2018 sind im Gebiet der Potenzialflächen A 

und B im Untergrund wasserlösliche Karbonatgesteine vorhanden, bei denen Verkars-

tungserscheinungen grundsätzlich möglich sind. Bislang sind für die genannten Bereiche 

keine Erdfälle bekannt. Das LBEG stuft die Flächen A und B formal in die Erdfallgefähr-

dungskategorie 1 ein. Es besteht demnach „praktisch keine Erdfallgefahr“ (LBEG 

2019a)
56

. Es wird jedoch in der Stellungnahme des LBEG darauf hingewiesen, dass „die 

 
56

 Abweichend von dieser Bewertung aus dem Jahr 2018 stuft das LBEG die WEA-Konzentrationszone (Po-
tenzialfläche B) in seiner Stellungnahme vom 21.12.2020 in die Erdfallgefährdungskategorie 2 ein. Dies ent-
spricht einer geringen Erdfallgefährdung. Die weiteren Schlussfolgerungen und Hinweise für die Baugrun-
derkundung werden hiervon nicht beeinflusst. 
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Gründungen der Windenergieanlagen so vorzunehmen [sind], dass mögliche Erdfälle 

durch die Gründungskonstruktionen schadlos aufgenommen werden können bzw. die Ge-

brauchstauglichkeit der Anlagen dauerhaft sichergestellt ist“ und dass „diese Stellung-

nahme keine geotechnische Erkundung des Baugrundes [ersetzt]“. 

Eine konkrete und vorhabenbezogene Baugrunderkundung erfolgt im Zuge des immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Hierbei ist der Untergrund auch auf mög-

liche unterirdische Hohlräume aufgrund von wasserlöslichen Karbonat- und Sulfatgestei-

nen zu untersuchen. 
 

 

 

7.1.4 Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Alle Potenzialflächen befinden sich außerhalb der Schutzzonen I und II von Wasser-

schutzgebieten. Die Schutzzone III des Wasserschutzgebietes „Mühlenbachtal“ überdeckt 

vollständig den südlichen Teilbereich und teilweise den zentralen Teilbereich der Potenzi-

alfläche E. Für einen Großteil der Fläche H ist die Ausweisung eines Wasserschutzgebie-

tes („Völksen und Mittelrode“) geplant, von dem außerdem die Fläche B kleinflächig be-

rührt wird (s. Kap. 6.2.3.2). 
 

Von der westlich der Bahnstrecke gelegenen kleinen Teilfläche der Potenzialfläche B wird 

das Trinkwassergewinnungsgebiet „Mittelrode“ kleinflächig überlagert. Die Fläche I liegt 

zudem zu größeren Teilen innerhalb des Trinkwassergewinnungsgebietes „Eldagsen-

Klosterbrunnen“ (s. Kap. 6.2.3.2). 
 

Weitere Belange des Grundwasserschutzes sind für die Standortwahl von WEA auf der 

Ebene des F-Planes nicht relevant. 

 

Oberflächengewässer 

Die Potenzialflächen G und B grenzen randlich an das gesetzliche Überschwemmungsge-

biet der Haller an. Es werden keine Überschwemmungsgebiete von den Potenzialflächen 

überlagert. 
 

Durch die Potenzialfläche B verläuft der Rote Bach von Südwest nach Nordost. Zudem ist 

eine Grabenstruktur vorhanden. Die Fläche D wird im Süden randlich von der Gestorfer 

Beeke begrenzt. Auch hier quert zudem eine Grabenstruktur die Fläche. Die Potenzialflä-

che F wird von Ost nach West vom Bach vom Wettberg sowie – weiter südlich – von ei-

nem weiteren kleinen Gewässer gequert. Letztere ist als geschützter Biotop ausgewiesen 

(naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Schottersubstrat mit begleitender Bach- 
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und sonstiger Uferstaudenflur; s. Kap. 4.4.1.4). Die Mühlenhaller (Gewässer II. Ordnung) 

durchfließt den nördlichen Teilbereich der Fläche G. Durch den südlichen Teilbereich führt 

eine Grabenstruktur. Die Fläche H ist von mehreren Grabenstrukturen durchzogen. West-

lich außerhalb der Fläche verläuft der Alte Gehlenbach. Die Fläche I beherbergt mehrere 

Grabenstrukturen. Zwischen den beiden Teilflächen von J verläuft die Ohe (Gewässer II. 

Ordnung) von Südwest nach Nordost. Die Fläche K wird randlich sowohl vom Wülfinghäu-

ser Mühlenbach als auch von Grabenstrukturen gequert. Ersterer ist abschnittweise als 

geschützter Biotop (naturnaher Bach des Berg- und Hügellands mit Feinsubstrat) ausge-

wiesen (s. Kap. 4.4.1.4). 
 

Innerhalb der Potenzialflächen sind keine Stillgewässer vorhanden. 
 

 

 

7.1.5 Schutzgut Klima/Luft 

Laut LRP (2013) liegen alle Potenzialflächen zumindest teilweise innerhalb von Bereichen 

mit hoher oder sehr hoher Kaltluftlieferung der Grün- bzw. Freiflächen. Die Flächen B, E, 

F, H, J und K liegen zudem zumindest teilweise innerhalb von Kaltluftabflussbereichen 

über unbebauten Freiflächen. Die Fläche A liegt vollständig in einem „Kalt- / Frischluftent-

stehungsgebiet (…) mit Bezug zu belasteten Siedlungsgebieten“. Sie fungiert also als kli-

matischer Ausgleichsraum. 
 

Da sich WEA nicht negativ auf das Schutzgut Klima/Luft auswirken, ist eine weitere Be-

standsaufnahme nicht erforderlich. 

 

 
 

7.1.6 Schutzgut Landschaft 

Der LRP 2013 stellt Wertstufen für die Bedeutung der Landschaftsteilräume dar. Die Po-

tenzialflächen bewegen sich überwiegend innerhalb der Wertstufe 4 („Landschaftsteilraum 

mit geringer Bedeutung“). 

Lediglich die Flächen E, G und H weisen in Teilflächen kleinflächig Bereiche mit höheren 

Wertstufen auf. So liegen der zentrale Bereich der Fläche E (Hangbereich des Katzber-

ges) sowie der kleine westliche Teilbereich von G innerhalb der Wertstufe 2 („Land-

schaftsteilraum mit hoher Bedeutung“), der westliche Flächenrand der Potenzialfläche H 

kleinflächig innerhalb der Wertstufe 3 („Landschaftsteilraum mit mittlerer Bedeutung“) (s. 

Kap. 4.4.1.6 im Begründungstext). 
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Die Region Hannover hat im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Regionalen 

Raumordnungsprogramms ein Sondergutachten „Raumbedeutsame Sichtachsen und 

Sichtbeziehungen in der Region Hannover“ (PU 2013/14) erstellen lassen. Die nachste-

henden Aussagen zum Landschaftsbild stützen sich im Wesentlichen auf dieses Gutach-

ten. 
 

Für das Stadtgebiet von Springe ist in diesem Gutachten im Vergleich zu anderen Ge-

meinden der Region Hannover eine Fülle bedeutsamer Sichtachsen verzeichnet (s. auch 

Karte 5). Die Flächen A, D und der nordöstliche Bereich von B liegen als einzige Flächen 

außerhalb jeglicher Darstellungen. 
 

In den Höhenlagen des Kleinen Deisters sind verschiedene Aussichtspunkte von regiona-

ler Bedeutung verzeichnet (Wilhelmsblick und Königskanzel), von denen „freizuhaltende 

Sichtbeziehungen mit herausragender Bedeutung“ und besonderem Schutzbedarf ausge-

hen. Diese Sichtachsen überdecken komplett die Potenzialflächen G und H und mit gro-

ßen Flächenanteilen die Fläche I. Die regionale Bedeutung der Aussichtspunkte ergibt 

sich laut Gutachten durch die „Einbindung in das dichte Wanderwegenetz und weitere Er-

holungsinfrastruktur / Einkehrmöglichkeiten“ (PU 2013/14, S. 39). 
 

Die drei genannten Flächen G, H und I sowie die Flächen J und K und der südliche Flä-

chenrand von B liegen in einer besonderen Beckenlage zwischen Deisterpforte, Deister, 

Osterwald und Schulenburger Berg. Diese wird als „besonders weiträumige Sichtbezie-

hung mit herausragender Bedeutung und mit besonderem Schutzbedarf“ (PU 2013/14, S. 

27) beschrieben. Diese Beckenlage „sollte aufgrund der Vielzahl der bedeutenden Aus-

sichtspunkte und -bereiche und von deren Bedeutung für die Naherholung im westlichen 

und mittleren Teil von Windenergienutzung freigehalten werden“ (PU 2013/14, S. 16). 

Dies betrifft insbesondere die Potenzialflächen G, H und I. Die Flächen J und K befinden 

sich zwar innerhalb der Beckenlage, hier ist das Relief jedoch deutlich schwächer ausge-

prägt und die Bedeutung für die Erholungsnutzung ist geringer. Demnach sind die Restrik-

tionen gegenüber einer Windenergienutzung in dieser süd-östlich gelegenen Beckenlage 

weniger hoch (s. PU 2013/14, S. 28). 
 

Weiterhin sind verschiedene „Sichtbeziehungen mit regionaler Bedeutung“ im Bereich der 

Potenzialflächen vorhanden. So liegen die Flächen E und F vollständig innerhalb solcher 

Bereiche mit besonderem Schutzbedarf. Hervorgehoben werden die Sichtbeziehungen 

von Katzberg, Deister, Kleinem Deister und Nesselberg ausgehend in Richtung Süntel, 

Ith, Katzberg, Deister, Kleinem Deister und Nesselberg (PU 2013/14, S. 40 f). 
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Eine weitere regional bedeutsame Sichtbeziehung überlagert große Teile der Potenzialflä-

chen J und K. Hier bestehen „vom Nordhang des Steinbrinks (…) fernwirksame Sichtbe-

ziehungen Richtung Kleiner Deister, Süllberg und Limberg“ (PU 2013/14, S. 32). 

Im südlichsten Bereich der Fläche B ist kleinflächig eine weitere „Sichtbeziehung mit regi-

onaler Bedeutung“ vorhanden. 
 

Eine freizuhaltende Sichtachse wurde für den Bereich der Deisterpforte ermittelt. Diese 

erstreckt sich über die Fläche G hinweg. Ein besonderer Schutzbedarf konnte hier aber 

nicht festgestellt werden (PU 2013/14, S. 40). 
 

Im westlichen Bereich der Fläche B liegen laut dem Gutachten „sonstige Sichtbeziehun-

gen mit regionaler Bedeutung“ vor, die jedoch keinen besonderen Schutzanspruch gegen-

über der Windenergienutzung rechtfertigen. 

 

 
 

7.1.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter / kulturelles Erbe 
 

Kulturgüter / kulturelles Erbe 

Aus dem Bereich der Potenzialflächen sind folgende archäologische Denkmale und Bau-

denkmale bekannt (s. auch Kap. 4.4.1.6): 
 

 Im Bereich der Potenzialflächen A und B sind mehrere archäologische Fundstellen 

überliefert. Hierbei handelt es sich um historische Siedlungsplätze, Fundplätze jung-

steinzeitlicher Oberflächenfunde und bronze- bzw. eisenzeitlicher Bestattungsplätze. 
 

 Als bedeutende Baudenkmale sind westlich der Potenzialfläche K das Klostergut Wül-

finghausen und östlich dieser Potenzialfläche die Klosterkirche Wittenburg vorhanden; 

zudem sind archäologische Bodenfunde aus dem Umfeld der Fläche bekannt. 
 

 Weiterhin liegt in unmittelbarer Entfernung der Potenzialfläche G ein Baudenkmal vor: 

Die Kaiserallee diente vormals als Zufahrtsweg des Kaisers zum Jagdschloss Springe. 

Sie quert von Nord nach Süd die Teilbereiche der Fläche G und hat neben der denk-

malpflegerischen Bedeutung auch einen landschaftsbildprägenden Charakter. 
 

Weitere Kulturgüter sind im Bereich der Potenzialflächen nicht bekannt. 

 

Sonstige Sachgüter 

Als ‚sonstige Sachgüter‘, welche von der Planung berührt werden können, sind zu nen-

nen: 

 landwirtschaftliche Nutzflächen (v.a. Acker), 
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 vorhandene WEA (im Bereich der Fläche B), 

 landwirtschaftliches Wegenetz, 

 landwirtschaftliche Entwässerungseinrichtungen (Gräben), 

 Ver- und Entsorgungsleitungen (z. B. Hochspannungsleitung, Ferngasleitung sowie 

Trinkwasser- und Abwasserleitung in Fläche B, Trinkwasserleitung in Fläche I, Abwas-

serleitung in Fläche K sowie Ferngasleitung in Fläche G; s. Kap. 4.4.1.2 im Begrün-

dungstext). 

 

 
 

7.1.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung der Planung 

Sofern die Planung nicht durchgeführt wird, werden die hiermit verfolgten Ziele nicht er-

reicht. Dies bedeutet, dass keine Steuerung der Windenergienutzung anhand der gelten-

den rechtlichen Vorschriften (v. a. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) vorgenommen wird. Im 

Falle der Unwirksamkeit der bisherigen Flächennutzungsplanung zur Windenergie wäre 

der Außenbereich im Stadtgebiet frei für die Beantragung von WEA. In Bereichen, in de-

nen harte Tabuzonen einer Windenergienutzung entgegenstehen (siehe Karte 1), ist mit 

einer Genehmigung von WEA nicht zu rechnen; in allen anderen Bereichen könnte die Er-

richtung von WEA nicht ausgeschlossen werden. Es könnte daher zu einer breiten Streu-

ung von WEA im Stadtgebiet kommen. Da die Zuständigkeit für die Genehmigung von 

WEA bei der Region Hannover liegt, würde die Stadt ohne die 24. Änderung des F-Planes 

deutlich weniger Einfluss nehmen können auf die Entwicklung von Windparks im Stadtge-

biet. 

 

 

 

7.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung) 
 

Windenergieanlagen führen zu Umweltauswirkungen, welche sich in bau-, anlage-, be-

triebs- und abrissbedingte differenzieren lassen. Diesen vier Kategorien können insbeson-

dere den folgenden Wirkfaktoren zugeordnet werden, welche (potenziell) mit dem Vorha-

ben verbunden sein können. 

 

Mögliche baubedingte Auswirkungen  

Die baubedingten Projektwirkungen treten i. d. R. temporär während der Bauzeit auf, z. B. 

 zeitweise / dauerhafte Vertreibung von Tieren, Beseitigung von Pflanzen, 
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 Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen und -zufahrten etc., 

 Bodenbeeinträchtigungen durch Aufschüttungen und Abgrabungen, Verdichtungen, 

stoffliche Verunreinigungen, 

 Grundwasserabsenkung aufgrund von Baugruben oder Gründungen, 

 stoffliche Luftemissionen durch Baumaschinen und Baustellenverkehr (z. B. Staubent-

wicklung, Abgase), 

 Geräuschemissionen durch Baumaschinen und Baustellenverkehr, 

 visuelle Beeinträchtigungen einschließlich Lichtemissionen während des Baubetriebs, 

 Beseitigung / Beeinträchtigung von archäologischen Bodenfunden. 

 

Mögliche anlagebedingte Auswirkungen 

 Flächeninanspruchnahme (sowie damit verbundener Verlust von Lebensraum- und  

Bodenfunktionen) durch 

− Bodenversiegelung, 

− Bodenauf- und Bodenabtrag, 

 Verringerung der Grundwasserneubildung, 

 Veränderung und Beschleunigung des Wasserabflusses,  

 visuelle Beeinträchtigungen durch die Baukörper (WEA) auf das Landschafts- und Orts-

bild, ggf. auf Baudenkmäler. 

 optisch bedrängende Wirkung auf nahegelegene Wohnbebauung. 

 

Mögliche betriebsbedingte Auswirkungen 

 Kollisionen von Vögeln und Fledermäusen an den Rotorblättern; Störung bzw. Vertrei-

bung von Tieren im Umfeld, 

 Emissionen und Störwirkungen (Schall, Schattenwurf, Licht) und damit verbundene Be-

einträchtigungen (z. B. von Wohn- und Erholungsfunktionen). 

 

Mögliche abrissbedingte Auswirkungen 

Nach Ende der Betriebsdauer sind die WEA vollständig zurückzubauen. Gegebenenfalls 

können sie an einzelnen Standorten durch neue WEA ersetzt werden (Repowering). Für 

den Abriss bzw. Rückbau der WEA sind folgende Aspekte relevant: 
 

 Die abrissbedingten Auswirkungen sind vergleichbar mit den baubedingten Auswirkun-

gen (s.o.), 
 

 die Entsiegelung von Boden und die Beseitigung von Baukörpern wirken sich positiv auf 

den Naturhaushalt und das Landschaftsbild aus, 
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 die anfallenden Abfälle und Abbruchmaterialien sind nach Möglichkeit wiederzuverwen-

den bzw. einem Recycling zuzuführen und im Übrigen ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 

Dies vorangestellt, sind in den folgenden Kapiteln die jeweils erheblichen bau-, anlage-, 

betriebs- und abrissbedingten Auswirkungen, welche von WEA im Kontext der vorliegen-

den Windenergiekonzeption der Stadt Springe ausgehen, im Einzelnen beschrieben.  
 

 

 

7.2.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

Folgende mögliche Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die menschliche Gesund-

heit werden unterschieden (vgl. z. B. TWARDELLA 2013): Eiswurf, Schattenwurf, optisch 

bedrängende Wirkung, Infraschall und sogenannter ‚Hörschall‘.  
 

Die Gefahr, dass Menschen durch Eiswurf gefährdet werden, wird zum einen durch die 

Berücksichtigung von Abständen zu schutzbedürftigen Gebieten (z. B. Wohngebieten) 

vermieden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, das Risiko des Eiswurfes durch betrieb-

liche oder technische Vorkehrungen zu unterbinden (z. B. Abschaltung der WEA bei Eis-

bildung, Rotorblattenteisungssysteme). Über die Notwendigkeit und die Art derartiger Vor-

kehrungen wird im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren entschieden (in 

diesem Sinne auch: WEE 2016, Nr. 3.4.4.3). 
 

Der Belästigung von Anwohnern durch periodischen Schattenwurf wird auf der Planungs-

ebene des Flächennutzungsplanes durch die Berücksichtigung vorsorgeorientierter Ab-

stände zu Wohnbebauung vorgebeugt. Darüber hinaus muss der Bauherr der WEA durch 

entsprechende Berechnungen in jedem Einzelfall nachweisen, dass durch seine An-

lage(n) die maßgeblichen Richt- und Orientierungswerte eingehalten werden. Einschlä-

gige Grundlage hierfür sind die WEA-Schattenwurf-Hinweise des Länderausschusses für 

Immissionsschutz (LAI 2002). Diese Einzelfallprüfung erfolgt im immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsverfahren. Sofern erhebliche Belästigungen durch Schattenwurf nicht 

ausgeschlossen werden können, werden durch die Genehmigungsbehörde bestimmte 

Abschaltzeiten für die betreffenden WEA festgelegt. 
 

Die Möglichkeit einer optisch bedrängenden Wirkung von WEA wurde umfassend in Kap. 

4.2.3.1 behandelt. Die Abstandsradien zu Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen 

wurden so festgelegt, dass eine optisch bedrängende Wirkung im Sinne der Rechtspre-

chung vermieden wird. Von einer optisch bedrängenden Wirkung ist i. d. R. nicht mehr 

auszugehen, wenn der Abstand zwischen WEA und Wohnhaus  der 3-fachen Anlagen-

höhe beträgt. Die abschließende Überprüfung im Einzelfall kann auch hier erst im 
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Genehmigungsverfahren erfolgen, wenn die konkreten Parameter der beantragten WEA 

bekannt sind. 
 

Bezüglich möglicher gesundheitlicher Auswirkungen auf den Menschen durch Infraschall
57

 

folgt die Stadt der weitaus überwiegenden Fach- und Rechtsmeinung, dass unter Berück-

sichtigung der im Windenergie-Konzept verwendeten Abstandswerte keine schädlichen 

Auswirkungen auftreten werden. Beispielhaft seien hierfür folgende Quellen zitiert: 
 

 „Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich un-

terhalb der Wahrnehmungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissen-

schaft sind schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu er-

warten. Verglichen mit Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Wind-

energieanlagen erzeugte Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbe-

reich, so heben sich die Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert 

Metern Entfernung meist kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und 

Vegetation ab“ (LUBW 2013). 
 

 „Für Schallwellen im Infraschallbereich unter 8 Hz ist durch Messungen an verschiede-

nen Anlagentypen nachgewiesen, dass dieser Schall in den für den Lärmschutz im hör-

baren Bereich notwendigen Abständen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegt“ 

(WEE 2016, Nr. 3.4.1.7). 
 

 Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) hat sich zu diesem 

Thema (30.06.2016, S. 4) wie folgt geäußert: „Die Infraschallerzeugung moderner WKA 

liegt selbst im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 und 300 m deutlich unterhalb 

der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Damit sind Gesundheitsschäden und er-

hebliche Belästigungen nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht zu erwarten“. 
 

Die Geräuschimmissionen von WEA im Bereich des hörbaren Schalls werden im Geneh-

migungsverfahren unter Beachtung der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

(TA Lärm) beurteilt. Entsprechende Berechnungen sind für den Flächennutzungsplan 

noch nicht möglich, da sie erst auf der Grundlage einer konkreten Windpark-Planung 

durchgeführt werden können. Daher ist es üblich und sachgerecht, im Flächennutzungs-

plan pauschalierte Abstandswerte zu berücksichtigen, welche (auch) dem Lärmschutz für 

die Anwohner dienen. Vom Niedersächsischen Landkreistag (NLT 2014a) wird ein Ab-

stand zu ‚Siedlungsbereichen mit Wohnnutzung‘ von 700 bis 1.000 m empfohlen. Die 
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 Als Infraschall wird der Luftschall unterhalb der Frequenz von 20 Hertz definiert. Es handelt sich um Schall-
wellen, die so tief sind, dass sie vom menschlichen Ohr nicht mehr gehört werden können. Infraschall kann 
in Form von Pulsationen und Vibrationen sowie mit einem Druckgefühl in den Ohren wahrgenommen wer-
den. 
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Stadt Springe liegt mit dem verwendeten Abstandswert von 800 m innerhalb dieser 

Spanne. Der Landkreistag begründet diese Empfehlung damit, dass diese Werte der „vor-

sorgeorientierten Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen“ dienen. Hierbei wird insbe-

sondere auch auf die TA Lärm Bezug genommen. Die Stadt Springe betreibt mit dem ver-

wendeten Abstandswert von 800 m vorsorgeorientierten Lärmschutz für die Anwohner der 

nächstgelegenen Ortschaften. 

 

Wertvolle Bereiche für die Erholung (v. a. Grünflächen, Wald- und Wasserflächen) werden 

einschließlich angemessener Abstandsradien von Windenergienutzung freigehalten, um 

Beeinträchtigungen zu vermeiden (s. Kap. 4.2 und Tabelle 1 in Anhang 1). 
 

Die bereits genannten (Rad-)Wanderwege (s. Kap. 7.1.1) führen zwar nicht durch die ein-

zelnen Potenzialflächen hindurch, liegen aber z. T. in deren unmittelbarer Nähe. 

Der europäische Fernwanderweg E1 und der Roswithaweg als bedeutsame Wanderwege 

führen nahe der Flächen E und F vorbei. Der Deisterkreisel als bedeutsamer Radwander-

weg verläuft unweit der Flächen E, F und G. Hier ist mit einer zumindest geringfügigen 

Herabsetzung der Erholungsqualität durch visuelle Beeinträchtigungen entlang der ge-

nannten (Rad-)Wanderrouten bei Realisierung eines Windparks in den Potenzialflächen 

E, F bzw. G zu rechnen. 
 

Für die im Ergebnis ausgewählte Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung (Potenzialflä-

che B) wurde weiterhin das Thema ‚Umstellung von Ortschaften‘ betrachtet (s. Kap. 0). 

Von WEA unbelastete Landschaftssegmente rund um die Ortschaften Gestorf, Hüpede, 

Bennigsen und Lüdersen werden zwar bei einer maximalen Ausnutzung der Konzentrati-

onsfläche für Windkraftnutzung reduziert, es ergibt sich jedoch keine unzumutbare Belas-

tung der Bevölkerung durch eine Umstellung der genannten Ortschaften. 
 

Es wird in diesem Zusammenhang auch nochmals darauf hingewiesen, dass mit der vor-

liegenden Planung eine räumliche Steuerung der Windenergienutzung (§ 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB) vorgenommen wird. Auf diese Weise wird eine breite Streuung von WEA im 

Stadtgebiet vermieden. Eine Beeinträchtigung der (Nah-)Erholungsfunktionen wird räum-

lich begrenzt und damit minimiert. 
 

(Zu den ebenfalls erholungsbedeutsamen Auswirkungen auf bedeutsame Sichtbeziehun-

gen s. Kap. 7.2.6) 
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7.2.2 Schutzgut Arten und Biotope (Tiere, Pflanzen und biologische Viel-

falt) 
 

Biotoptypen / Flora 

Die von der Stadt Springe ermittelten Potenzialflächen für die Windenergienutzung befin-

den sich ausschließlich in ackerbaulich genutzten Bereichen und außerhalb naturschutz-

rechtlicher Schutzgebiete. Auf diese Weise werden die im Zusammenhang mit der Errich-

tung von WEA zu erwartenden Beeinträchtigungen von Biotoptypen und Flora vermindert.  

Innerhalb der teils großflächigen Potenzialflächen gibt es jedoch punktuell wertvollere Bio-

toptypen wie Gehölzbestände oder Gewässer III. Ordnung. Der Schutz dieser kleinflächi-

gen Lebensräume soll weitestmöglich im Genehmigungsverfahren im Zuge der Feinsteue-

rung der WEA-Standorte und ihrer Nebenanlagen (Kranstellflächen, Zuwegungen, Leitun-

gen etc.) erfolgen. Unvermeidbare Eingriffe in Biotoptypen von mittlerer bis hoher Bedeu-

tung sind gemäß den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung durch geeig-

nete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. 

 

Fauna 

Bezüglich der Auswirkungen der Windenergienutzung auf die Fauna wird auf die Ausfüh-

rungen zum besonderen Artenschutz in den Kap. 4.4.2 und 7.3.2 verwiesen. 
 

 

 

7.2.3 Schutzgüter Fläche und Boden 

Mit der Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung wird eine unbebaute 

Fläche mittel- bis langfristig einer Windenergienutzung zugeführt. Die landwirtschaftliche 

Nutzung bleibt dabei überwiegend bestehen. 
 

Die Inanspruchnahme von Fläche hängt von der Anzahl der zukünftig geplanten und er-

richteten WEA und damit von der Flächengröße der Konzentrationsfläche für Windkraft-

nutzung ab. Je nach Größe der Potenzialfläche ist zukünftig der Bau einer unterschiedli-

chen Anzahl von WEA möglich. In der Fläche A ist aufgrund der geringen Flächengröße 

(7 ha) und dem Zuschnitt der Fläche voraussichtlich die Errichtung von nur maximal zwei 

WEA möglich. Die Flächen D, E, F, G, I, J und K mit Flächengrößen zwischen 23 und 

98 ha können bei günstiger Positionierung der Anlagen schätzungsweise jeweils mindes-

tens 2 bis maximal ca. 6 WEA aufnehmen
58

. In Fläche B (416 ha) werden bereits 14 WEA 

 
58

 Diese Angaben sind unverbindlich, da die Anzahl der zukünftigen WEA nicht über den F-Plan festgelegt 
wird. 
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betrieben
59

. Die Potenzialfläche ermöglicht aufgrund ihrer Größe den Zubau weiterer WEA 

sowie das Repowering der Bestandsanlagen. Die Fläche H bietet ebenfalls ausreichend 

Fläche (199 ha), um eine größere Anzahl an WEA aufzunehmen. 
 

Es wird in diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, dass mit der vorliegen-

den Planung eine räumliche Steuerung der Windenergienutzung (§ 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB) vorgenommen wird. Auf diese Weise wird eine breite Streuung von WEA im 

Stadtgebiet vermieden und die Inanspruchnahme von Fläche räumlich begrenzt. 
 

Durch die Errichtung von WEA wird es im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung (§ 14 ff. BNatSchG) zu Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen kom-

men. Bei der Anlage der Fundamente, der Zuwegungen, Kranstellflächen sowie ggf. wei-

terer Nebenanlagen wird in das Schutzgut Boden eingegriffen. Es kommt hierbei insbe-

sondere zur Versiegelung und Befestigung von Böden sowie zu Bodenauf- und -abtrag. 

Diese Eingriffe sind im Genehmigungsverfahren zu bilanzieren und durch geeignete Aus-

gleichsmaßnahmen zu kompensieren. 
 

In der Stadt Springe sind Böden mit hoher landwirtschaftlicher Ertragsfähigkeit weit ver-

breitet. Es ist daher unausweichlich, dass für die Errichtung von WEA derartige ertragrei-

che Standorte in Anspruch genommen werden. Diese Inanspruchnahme erfolgt jedoch 

nicht flächendeckend innerhalb der WEA-Konzentrationsflächen, sondern sie ist begrenzt 

auf die Teilflächen, welche für die Errichtung der WEA, der Kranstellflächen und der Zu-

wegungen benötigt werden. 
 

Im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie während der Bauphase ist 

dem Vermeidungsgebot Rechnung zu tragen. Der Bodenverbrauch durch Überbauung 

und Befestigung ist zu minimieren; mit Boden ist gemäß DIN 18300 (Erdarbeiten), DIN 

18915 (Bodenarbeiten) sowie DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) schonend um-

zugehen. Dies dient auch dem Schutz von Böden mit hoher landwirtschaftlicher Ertragsfä-

higkeit. 

Ein schonender Umgang mit Boden und Bodenaushub bedarf besonderer Fachkenntnis, 

so dass die Heranziehung einer bodenkundlichen Baubegleitung empfohlen wird. 
 

Kernpunkte eines schonenden Umgangs mit Boden sind: 
 

 Oberboden muss von allen Auftrags- und Abtragsflächen sowie von zu befestigenden 

Flächen abgetragen werden, 
 

 
59

 Hierbei handelt es sich um ältere Anlagen, welche in einem geringeren Abstand zueinander stehen, als dies 
bei neuen WEA voraussichtlich der Fall wäre. 
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 Oberboden ist getrennt von sonstigem Aushub zu lagern; Bodenmieten dürfen nicht be-

fahren werden, 
 

 kein Befahren und Verdichten angrenzender (Acker-)Flächen, 
 

 lagerichtiger Wiedereinbau der Substrate bei der Rekultivierung ohne Verdichtung über 

die standortbezogene Lagerungsdichte hinaus, 
 

 Wiederverwendung von unbelastetem Oberboden nach Möglichkeit auf (angrenzenden) 

landwirtschaftlichen Flächen, 
 

 Durchführung von Erdarbeiten nur bei günstiger Witterung, 
 

 Ausschöpfen technischer und organisatorischer Möglichkeiten zur Verringerung der 

Baubedarfsflächen (Baustelleneinrichtung, Lagerflächen, Arbeitsstreifen). 
 

 

 

7.2.4 Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Windenergieanlagen können Auswirkungen auf das Grundwasser haben. Eine besondere 

Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen ins Grundwasser weisen Wasserschutz- und Trink-

wassergewinnungsgebiete auf. Die Potenzialflächen in Springe liegen außerhalb der 

Schutzzonen I und II solcher Schutzgebiete. Die Potenzialflächen E, H und B liegen zu-

mindest teilweise innerhalb der Schutzzone III eines bestehenden oder geplanten WSG 

(letztere mit geringen Flächenanteilen). Größere Flächenanteile der Potenzialfläche I be-

finden sich innerhalb eines TWGG. 

Sofern eine dieser Potenzialflächen als WEA-Konzentrationsfläche gewählt wird, ist der 

Grundwasserschutz in besonderem Maße zu beachten.  
 

Technische Vorkehrungen und Auflagen zum Grundwasserschutz können bei Bedarf im 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren angeordnet werden. Auf das Merk-

blatt „Grundwasserschutz beim Bau und Betrieb von Windenergieanlagen“ (MU 2016a) 

wird verwiesen. 

 

Oberflächengewässer 

In den Potenzialflächen sind weder Stillgewässer, noch größere Fließgewässer vorhan-

den. Einzelne Grabenstrukturen, Gewässer III. oder II. Ordnung können betroffen sein. 

Dies betrifft insbesondere die Potenzialflächen B, D, F, G, H, I und K. Auswirkungen auf 

Oberflächengewässer sind durch eine geeignete Standortwahl für die einzelnen WEA im 

Genehmigungsverfahren zu vermeiden. Natürliche Fließgewässer II. und III. Ordnung sind 

einschließlich eines Gewässerrandstreifens von beidseitig mindestens 5 m von baulichen 
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Anlagen freizuhalten (§ 6 Abs. 1 Gewässerunterhaltungsverordnung Region Hannover
60

). 

Diese Anforderung sollte auch für Flächen der Baustelleneinrichtung gelten. 
 

Sofern für die Anlage von Zuwegungen und Kranstellflächen die abschnittweise Verroh-

rung (wegebegleitender) Gräben erforderlich ist (z. B. im Bereich von Kurvenausrundun-

gen), sind die hiermit verbundenen Eingriffe durch geeignete Kompensationsmaßnahmen 

auszugleichen.  
 

 

 

7.2.5 Schutzgut Klima/Luft 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft sind durch die Planung nicht zu erwarten. 

Grundsätzlich wird durch die Nutzung der Windenergie ein positiver Effekt für den Schutz 

des Klimas und der Luftqualität erreicht (vgl. § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG). 

 

 
 

7.2.6 Schutzgut Landschaft 

Aufgrund der Höhe der WEA, der Drehbewegung der Rotoren und durch die luftfahrtrecht-

liche Kennzeichnung der Anlagen sind erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des nicht zu vermeiden. Wegen der Fernwirkung von WEA wirken sich diese Beeinträchti-

gungen nicht nur auf den Standort selbst aus, sondern sie strahlen in die weitere Umge-

bung aus. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist mindestens für den 

15-fachen Umkreis der WEA anzunehmen (dies entspricht einem 3 km-Radius bei WEA 

mit einer Gesamthöhe von 200 m). Eine Sichtbarkeit der Anlagen ist (in Abhängigkeit von 

der Wetterlage) noch darüber hinaus gegeben. Als Anhaltspunkt für den maximalen 

Wirkradius (Sichtbarkeit) wird eine Entfernung angegeben, welche der 50- bis 100-fachen 

Anlagenhöhe entspricht (NLT 2014, BREUER 2001).  

Die hierdurch verursachten Eingriffe werden üblicherweise so bewertet, dass Kompensati-

onsmaßnahmen im Sinne von § 15 Abs. 2 BNatSchG nicht möglich sind. Aus diesem 

Grund ist i. d. R. eine Ersatzzahlung gem. § 15 Abs. 6 BNatSchG erforderlich. 
 

Alle zehn Potenzialflächen werden überwiegend ackerbaulich genutzt und sie weisen nur 

wenige landschaftsgliedernde Strukturen auf. Insofern sind - rein auf die Fläche selbst be-

zogen - nur geringe Werte des Landschaftsbildes betroffen, was dem Vermeidungsgrund-

satz entspricht. 

 
60

 Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ordnung und über die Schau der Gewässer III. 
Ordnung für das Gebiet der Region Hannover vom 04.03.2008. 
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Wie oben dargelegt, sind WEA aufgrund ihrer extremen Höhe auch noch aus großen Ent-

fernungen sichtbar. Hieraus ergibt sich, dass durch die Errichtung von WEA in Springe mit 

weitreichenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu rechnen ist. Diese erheblichen 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind unabhängig von dem konkreten Standort und 

erstrecken sich jeweils über größere landschaftliche Areale. 
 

Für das Schutzgut Landschaft wurde insbesondere den Landschaftsteilräumen der Poten-

zialflächen E, G und H im LRP (2013) (zumindest in Teilen) die höchste Bedeutung (mitt-

lere oder hohe Bedeutung) beigemessen. Alle weiteren Potenzialflächen (bzw. deren zu-

geordnete Landschaftsteilräume) besitzen in Gänze lediglich eine geringe Bedeutung für 

das Landschaftsbild. Demnach ist die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes gemäß der 

Landschaftsbildbewertung des LRP (2013) bei Realisierung der Flächen E, G oder H als 

am höchsten zu bewerten. 

 

Bezogen auf bedeutsame Sichtbeziehungen führen die Potenzialflächen E, F, G, H, I, J 

und K zu deutlich sichtbaren Beeinträchtigungen auf die Erholungslandschaft im Deister-

becken bzw. im Bereich um den Katzberg herum. Die höchste Beeinträchtigungsintensität 

ergibt sich für die Flächen G, H und I aufgrund der besonderen, freizuhaltenden Becken-

lage in Kombination mit der Lage innerhalb von „freizuhaltenden Sichtbeziehungen mit 

herausragender Bedeutung“ (s. PU 2013/14). 

Die Potenzialflächen E, F, J und K sind bezogen auf bedeutsame Sichtbeziehungen in ih-

rer Beeinträchtigungsintensität untereinander vergleichbar und daher jeweils ähnlich zu 

bewerten: auch sie stellen eine Beeinträchtigung in der Erholungslandschaft in unter-

schiedlichen Teilräumen der Stadt Springe dar, wenn auch in geringerem Maße als die 

Flächen G, H und I. 

Bei Realisierung der Flächen A, B und D sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des im Vergleich am geringsten zu bewerten (siehe Kap. 4.4.1.6). 

 

In Anbetracht der erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild wirkt es sich günstig 

aus, wenn für die WEA Standorte gewählt werden, welche bereits durch andere WEA vor-

belastet sind. Mit einer solchen Standortwahl können andere Landschaftsteile von derarti-

gen Beeinträchtigungen freigehalten werden. Dieses Ziel wird erreicht mit der Darstellung 

der Potenzialfläche B (vorhandene Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung mit 14 be-

stehenden WEA) oder der Fläche E (angrenzend ausgewiesener Windenergiestandort in 

der Stadt Bad Münder) als Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung im F-Plan der Stadt 

Springe. 
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Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass bei der Realisierung einer Konzentrati-

onsfläche für Windkraftnutzung im Nordosten des Stadtgebietes (Potenzialflächen A, B 

und D) mit den geringsten Auswirkungen auf das Landschaftsbild und damit verbunden 

auf die Erholungsnutzung zu rechnen ist (s. auch Kap.7.2.1). Fläche B weist zusätzlich 

den Vorteil auf, dass sie bereits durch vorhandene WEA vorbelastet ist. Die mit der Pla-

nung angestrebte Konzentrationswirkung lässt sich hier am besten erreichen.  
 

 

 

7.2.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter / kulturelles Erbe 
 

Kulturgüter / kulturelles Erbe 

Bezogen auf die Denkmalpflege in Verbindung mit Belangen des Landschaftsschutzes 

lässt sich eine besondere Bedeutung von Kulturgütern im Bereich der Flächen G und K 

feststellen (siehe in Kap. 4.4.1.6 unter der Nr. 1.6.7). Für diese Flächen ergeben sich 

Restriktionen aufgrund von Belangen des Baudenkmalschutzes.
61

  
 

Beeinträchtigungen von Baudenkmalen sind mit der Potenzialfläche K vor allem im Süden 

für das Klostergut Wülfinghausen sowie im Osten für die Klosterkirche Wittenburg zu er-

warten.  
 

In unmittelbarer Nähe zu der Potenzialfläche G befindet sich die historische Kaiserallee 

mit ihrer besonderen denkmalpflegerischen und landschaftsbildprägenden Bedeutung. 
 

Eine Betroffenheit von Kulturgütern ergibt sich demnach insbesondere für die Flächen G 

und K.  

 

Die Belange des archäologischen Denkmalschutzes sind bei der Genehmigung sowie 

beim Bau von WEA grundsätzlich zu berücksichtigen. Um eine frühzeitige Berücksichti-

gung dieser Belange zu gewährleisten, wird empfohlen, archäologische Sondierungen 

des Baufeldes vor Baubeginn durchzuführen.  

Bei einer Bautätigkeit auf den Flächen A und B ist gemäß Stellungnahme der unteren 

Denkmalschutzbehörde
62

 mit archäologischen Funden zu rechnen. Erdarbeiten bedürfen 

hier einer denkmalrechtlichen Genehmigung gemäß § 13 in Verbindung mit § 2 NDSchG. 

Auch in den anderen Potenzialflächen kann das Auftreten archäologischer Bodenfunde 

bei Bodenarbeiten nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall gelten die Regelungen 

 
61

 Siehe hierzu die Stellungnahmen der unteren Denkmalschutzbehörde vom 19.04.2018 und vom 
30.09.2019. 

62
 Stellungnahme vom 19.04.2018. 
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des NDSchG
63

. Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde, die bei den geplanten Bau- und 

Erdarbeiten gemacht werden, sind gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer 

Menge meldepflichtig. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie oder der unte-

ren Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. 

 

Sonstige Sachgüter 

Durch die Errichtung von WEA werden landwirtschaftliche Nutzflächen in Anspruch ge-

nommen. Dies erfolgt ausschließlich auf vertraglicher Grundlage mit den Eigentümern 

(i. d. R. durch Pacht). Auch über die Nutzung des landwirtschaftlichen Wegenetzes und 

des Leitungsnetzes (Netzeinspeisung) werden Verträge geschlossen. Insofern verursacht 

das Vorhaben keine negativen Auswirkungen auf (öffentliche oder private) Sachgüter. Mit 

der Errichtung von WEA werden - im Gegenteil - neue Sachwerte in erheblichem Ausmaß 

geschaffen.  
 

 

 

7.2.8 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern bestehen regelmäßig sowohl durch die 

Abhängigkeit der biotischen Schutzgüter (Pflanzen und Tiere) von den abiotischen Stand-

ortfaktoren (Boden, Wasser, Klima, Luft) als auch zwischen den verschiedenen abioti-

schen Schutzgütern (z. B. Boden-Wasserhaushalt). Eine besondere Ausprägung solcher 

Wechselwirkungen mit Relevanz für die vorliegende Planung liegt in der Stadt Springe 

nicht vor. 
 

 

 

7.2.9 Emissionen 

Das Thema Emissionen (und Immissionen) wird in Kap. 7.2.1 behandelt. Emissionen kön-

nen beim Bau, beim Betrieb und beim Abriss von WEA auftreten. Im Zusammenhang mit 

Bau und Abriss ist insbesondere an baubedingte Schall- und Staubemissionen zu denken. 

Der Betrieb der WEA löst Emissionen insbesondere in Form von Schall und Schattenwurf 

aus. Weiterhin kommen Lichtemissionen aufgrund der erforderlichen Tages- und Nacht-

kennzeichnung hinzu.
64

  

 
63

 NDSchG = Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz. 
64

 Die Bundesregierung bereitet derzeit eine Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeich-
nung von Luftfahrthindernissen (AVV Kennzeichnung) vor (vgl. Bundesratsbeschluss vom 14.02.2020). Sie 
soll dazu führen, dass die Nachtkennzeichnung von WEA zukünftig bedarfsgerecht – nur bei Annäherung 
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7.2.10 Erzeugte Abfälle und Abwasser 

Art und Menge der erzeugten Abfälle und Abwässer sind Gegenstand nachfolgender Ver-

fahren (immissionsschutzrechtliche Genehmigungen).  

Die im Zuge des Baus, der Wartung und beim Abriss der WEA anfallenden Abfälle und 

Abbruchmaterialien sind nach Möglichkeit wiederzuverwenden bzw. einem Recycling zu-

zuführen und im Übrigen gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vor-

schriften zu entsorgen. Beim eigentlichen Betrieb der WEA fallen keine Abfälle an. 
 

 

 

7.2.11 Nutzung erneuerbarer Energien / sparsame und effiziente Energienut-

zung 

Durch die Aufstellung einer gesamträumlichen Windenergie-Konzeption für die Stadt 

Springe und die Darstellung von Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung im F-Plan 

kann im Stadtgebiet substanziell Raum für die Errichtung von WEA ausgewiesen werden. 
 

Dies dient u. a. der Nutzung der Windenergie als regenerative Energiequelle, welche aus 

Gründen des Klimaschutzes und aus energiepolitischen Erwägungen gefördert werden 

soll. Durch eine räumliche Steuerung und Konzentration der WEA kann dabei eine nach-

haltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden. 
 

 

 

7.2.12 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Verbindliche Angaben zu den eingesetzten Techniken und Stoffen können erst für das im-

missionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren getroffen werden, da erst dann fest-

steht, welcher Anlagentyp beantragt und errichtet wird. 

Grundsätzlich besteht eine WEA aus einem Turm, welcher i.d.R. aus Beton- und aus 

Stahlelementen besteht. In den Rotorblättern können unterschiedliche Materialien zum 

Einsatz kommen. So werden beispielsweise die Werkstoffe GFK (Verbundstoff aus Glas 

und Harz), Epoxidharz und Holz verarbeitet. Die Fundamente der WEA bestehen üblicher-

weise aus Stahlbeton. Des Weiteren wird ein Generator in den WEA eingebaut. Die tech-

nischen und elektronischen Elemente der Anlagen bestehen insbesondere aus unter-

schiedlichen Metallen und Kunststoffen.  

 
eines Luftfahrzeuges – erfolgt. Auf diese Weise würden die von WEA ausgehenden Lichtemissionen redu-
ziert.  
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In den technischen Komponenten der WEA (z.B. Generator) kommen Getriebeöle, 

Schmierstoffe und Hydraulikfluid zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um wassergefähr-

dende Stoffe. Mit diesen und vergleichbaren Stoffen muss fachgerecht umgegangen wer-

den, um Beeinträchtigungen von Boden und Grundwasser zuverlässig zu vermeiden. Die 

einschlägigen Regelwerke und Vorgaben aus den Genehmigungsbescheiden sind zu be-

achten.  

Im Betriebszustand verbrauchen die WEA für die Produktion erneuerbarer Energie keine 

Rohstoffe. 

 
 

 

7.2.13 Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen 

Bezüglich der grundsätzlichen Anfälligkeit von Windparks gegenüber schweren Unfällen 

oder Katastrophen sind unterschiedliche thematische Aspekte zu beachten: 
 

Erdbeben: Das Stadtgebiet von Springe liegt nicht in einer Erdbebenzone
65

. Das Erdbe-

benrisiko ist daher extrem gering und kann vernachlässigt werden.  
 

Hochwasser: Die Potenzialflächen liegen außerhalb von gesetzlichen Überschwem-

mungsgebieten (ÜSG). Mit Risiken durch Hochwasser ist daher nicht zu rechnen. 
 

Störfälle: Bei WEA handelt es sich nicht um Störfallbetriebe im Sinne der 12. BImSchV 

(‚Störfall-Verordnung‘). Da die WEA nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen be-

stimmt sind, zählen sie auch nicht zu den ‚schutzbedürftigen Gebieten‘ im Sinne des § 50 

Satz 1 BImSchG (KAS-18 2010
66

).  
 

Havarie (Umfallen der WEA / Abfallen von Teilen): Das Umfallen von WEA oder das Ab-

fallen einzelner Bauteile wird ausgeschlossen durch die Baustatik der Anlagen sowie 

durch die technische Prüfung der Gesamtanlage sowie ihrer Komponenten und Teile. Die 

Standsicherheit von baulichen Anlagen stellt eine Grundvoraussetzung für deren Geneh-

migung dar. In § 12 NBauO
67

 ist geregelt: „Jede bauliche Anlage muss im Ganzen, in ih-

ren einzelnen Teilen und für sich allein dem Zweck entsprechend dauerhaft standsicher 

sein.“ Vor der Errichtung einer WEA muss vom Vorhabenträger ein Standsicherheitsnach-

weis erbracht werden. Wesentliche Grundlage hierfür sind die Typenprüfung des 

 
65

 Quelle: Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) im Helmholtz-Zentrum Potsdam: Karte: „Zuordnung von 
Orten zu Erdbebenzonen“, abrufbar unter: https://www.gfz-potsdam.de/din4149_erdbebenzonenabfrage/, 
Zugriff am 17.02.2020. 

66
 Kommission für Anlagensicherheit (KAS): Leitfaden: Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsberei-
chen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umset-
zung § 50 BImSchG, 2. überarbeitete Fassung (KAS-18). 

67
 NBauO = Niedersächsische Bauordnung. 
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Anlagenherstellers sowie ein Baugrundgutachten, welche jeweils von unabhängigen 

Sachverständigen erbracht werden. 

Unter diesen Voraussetzungen ist eine Havarie von WEA nicht zu erwarten. 
 

Brand- und Blitzschutz: Mit der Beantragung von WEA ist vom Vorhabenträger ein Brand-

schutzkonzept sowie ein Rettungs- und Notfallplan vorzulegen. Weiterhin werden die 

WEA über ein System zum Blitzschutz bzw. zur Blitzableitung verfügen.  
 

Eiswurf: Ausführungen zum Thema Eiswurf sind in Kap. 7.2.1 enthalten. 
 

Fazit: Aus den voranstehenden Ausführungen geht hervor, dass das Vorhaben keine be-

sondere Anfälligkeit gegenüber Risiken schwerer Unfälle oder Katastrophen aufweist. Mit 

negativen Umweltauswirkungen aufgrund von schweren Unfällen oder Katastrophen ist 

daher nicht zu rechnen. Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen und 

menschliche Gesundheit werden darüber hinaus vermieden durch vorsorgeorientierte 

Mindestabstände zu Siedlungen mit Wohnnutzung und zu bewohnten Einzelhäusern. 

Diese Abstände sorgen dafür, dass selbst im unwahrscheinlichen Fall eines Brandes oder 

eines Notfalls keine Menschen und keine Gebäude z.B. durch herabfallende Anlagenteile 

zu Schaden kommen. 

Eine weitere Konkretisierung der aufgeführten Aspekte erfolgt innerhalb des immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 

 

 

7.2.14 Kumulation mit Auswirkungen benachbarter Vorhaben und Plange-

biete 

Kumulierende Auswirkungen können sich bei der Ausweisung von Konzentrationsflächen 

für die Windkraftnutzung durch die Planung von Konzentrationsflächen in den umliegen-

den Gemeinden ergeben. Aktuelle Planungen und Neuausweisungen von Konzentrations-

flächen wurden bei der vorliegenden Planung insbesondere im Bereich der Städte Patten-

sen und Bad Münder berücksichtigt. 
 

Unzumutbare Beeinträchtigungen durch kumulierende Wirkungen mit benachbarten Vor-

haben oder Plangebieten sind nicht zu erkennen. 
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7.3 Artenschutzrechtliche Beurteilung der Änderung des Flä-

chennutzungsplans 

7.3.1 Einführung und rechtliche Grundlagen 

In den folgenden Abschnitten werden die rechtlichen und fachlichen Anforderungen be-

handelt, die sich hinsichtlich europarechtlich geschützter Tier- und Pflanzenarten ergeben. 

Die artenschutzrechtlichen Anforderungen leiten sich zum einen aus dem Bundesnatur-

schutzgesetz (§§ 44, 45 BNatSchG) sowie darüber hinaus unmittelbar aus den europäi-

schen Richtlinien (FFH-Richtlinie 92/43/EWG
68

 und EU-Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG)
 69

 ab. 
 

Die verfügbaren floristischen und faunistischen Datengrundlagen und Kartierergebnisse 

für das Untersuchungsgebiet sind in den Kap. 6.3 und 7.1.2 sowie im Artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrag (v. LUCKWALD 2020) dokumentiert. Diese Informationen wurden für 

die vorliegende artenschutzrechtliche Beurteilung ausgewertet. 
 

Für die Anwendung des besonderen Artenschutzrechtes sind insbesondere die Verbots-

tatbestände des § 44 BNatSchG („Zugriffsverbote") sowie die in § 45 BNatSchG geregel-

ten Ausnahmen von diesen Verboten relevant.  

Schutzgegenstand des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 

BNatSchG besonders bzw. streng geschützten Arten. Die Bewältigung des Artenschutzes 

erfolgt entsprechend den gesetzlichen Anforderungen auf verschiedenen Ebenen: 
 

 Beeinträchtigungen der nach Anhang IV FFH-RL oder nach Art. 1 VSchRL besonders 

bzw. streng geschützten Arten werden in den vorliegenden Ausführungen behandelt; 
 

 Für Beeinträchtigungen der weiteren (national) besonders bzw. streng geschützten Ar-

ten gilt die Annahme, dass sie im Rahmen der fachgerechten Anwendung der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung kompensiert werden, so dass eine gesonderte Be-

handlung im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag nicht erforderlich ist (vgl. § 44 Abs. 5 

Satz 4 BNatSchG).  

  

 
68

 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen; Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (ABl. Nr. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) 

69
 Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. Nr. L 20 vom 26.01.2010 S. 7) (neu kodifi-
zierte Fassung der Richtlinie 79/409/EWG) (VSchRL) 
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Artenschutz im Flächennutzungsplan 

Da ein Flächennutzungsplan nicht unmittelbar die Zulassung eines Vorhabens zur Folge 

hat, sondern lediglich der planerischen Vorbereitung baulicher Maßnahmen dient, können 

sich artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auch noch nicht auf dieser Planungsebene 

verwirklichen. Erst die Realisierung konkreter Vorhaben kann einen Verstoß gegen arten-

schutzrechtliche Verbote auslösen.  

Dennoch müssen artenschutzrechtliche Fragen bereits für den F-Plan berücksichtigt wer-

den. Da über die Standortfrage für die Windenergie im F-Plan abschließend entschieden 

wird, sind die Fragestellungen des besonderen Artenschutzes auf dieser Planungsebene 

soweit in den Blick zu nehmen, wie sie für diese Standortauswahl relevant sind. Dies be-

deutet, dass artenschutzrechtliche Belange, welche dazu führen (können), dass die Pla-

nung nicht realisierbar ist, bereits im F-Plan zu beachten sind. Eine Bauleitplanung, die in 

der Praxis nicht vollziehbar ist, gilt als ‚nicht erforderlich‘ (im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB) 

und in der Folge als unwirksam.  

Die Ermittlung und Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange trägt auf diese Weise 

zur Steuerung der Windenergienutzung im Stadtgebiet bei. 

 

 
 

7.3.2 Artenschutzrechtliche Bewertung der Windenergiekonzeption der 

Stadt Springe 

Die artenschutzrechtliche Bewertung für die 24. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Windenergie) der Stadt Springe wird in einem gutachtlichen Artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag (v. LUCKWALD 2020) vorgenommen. In diesem Gutachten werden die Anforde-

rungen behandelt, welche sich aus dem europäischen Artenschutzrecht für die Planungs-

ebene des F-Planes ergeben. 
 

Die erhobenen Kartierdaten (windenergiesensible Groß- und Greifvögel in 2017, Rastvö-

gel für einen ausgewählten Bereich in 2017/2018) bilden zusammen mit zahlreichen Vo-

rinformationen die Bewertungsgrundlage. Der Untersuchungsumfang ist in Kap. 6.3 be-

schrieben. Die vorgenommenen Bewertungen orientieren sich an dem niedersächsischen 

Artenschutz-Leitfaden (MU 2016).  
 

Die artenschutzrechtliche Konfliktanalyse kommt für die einzelnen Potenzialflächen zu fol-

genden Ergebnissen: 
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7.3.2.1 Brutvögel 
 

 Die Flächen G und H weisen ein erhebliches Konfliktpotenzial für die Art Schwarzstorch 

auf. Neben dem Brutrevier sind von diesen beiden Potenzialflächen auch Nahrungsha-

bitate sowie die Flugwege dorthin betroffen. Aus diesen Gründen sollen diese Flächen 

nicht als WEA-Konzentrationsflächen dargestellt werden. Es besteht ein hohes Risiko, 

dass eine Genehmigung von WEA an artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen 

scheitert. 
 

 Die Fläche J stellt sich nach derzeitigem Kenntnisstand als vergleichsweise konfliktarm 

dar. Die von der LAG VSW (2015) empfohlenen Mindestabstände für windenergiesen-

sible Brutvogelarten werden eingehalten.  
 

 Bei Fläche B handelt es sich um die mit Abstand größte Potenzialfläche. Sie wird in den 

südlichen und westlichen Flächenanteilen von Schutzradien für den Rotmilan überla-

gert. Diese Bereiche weisen eine hohe Konfliktdichte auf. Der zentrale Bereich der Flä-

che B wird teilweise von den Schutzradien überlagert, die Abstände zu den Horsten 

sind hier jedoch größer als in den südlichen und westlichen Randbereichen. Der nord-

östliche Teil der Fläche B wird nicht von Rotmilan-Schutzradien überlagert. Die Fläche 

B umfasst auch den vorhandenen Windpark am Medefelder Berg. Es besteht die Mög-

lichkeit, dass die Windenergienutzung im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungsverfahrens so gesteuert wird, dass Konflikte mit dem Rotmilanschutz ge-

löst werden. Auch ein geeignetes Konzept aus Artenschutz-Maßnahmen kann dazu 

führen, dass ein signifikantes Tötungsrisiko für den Rotmilan ausgeschlossen werden 

kann. Unter diesen Rahmenbedingungen werden für den zentralen und den nordöstli-

chen Teil der Fläche B zwar artenschutzrechtliche Konflikte, aber keine Ausschluss-

gründe für eine Darstellung im Flächennutzungsplan gesehen. Abweichend sind die 

Ausläufer der Fläche B südlich der K 216 und westlich der Bahn zu bewerten. Diese lie-

gen deutlich näher an den bekannten Brutplätzen. Daher sollen diese Teilflächen nicht 

als WEA-Konzentrationsfläche in den F-Plan aufgenommen werden.  
 

 Bei den Flächen A, D, E und F handelt es sich um vergleichsweise kleine und schmale 

bzw. aufgeteilte Potenzialflächen. Sie greifen jeweils randlich in die empfohlenen Min-

destabstände zu Rotmilan-Brutplätzen ein. In ihrer Längsausdehnung können Sie in 

Konflikt geraten mit Flugwegen des Rotmilans. Eine Darstellung dieser Flächen als 

WEA-Konzentrationsflächen wird durch diese Umstände nicht vollständig ausgeschlos-

sen, dennoch werden sie kritisch beurteilt. Aufgrund ihrer geringen Flächengröße und 

ihres ungünstigen Zuschnitts bieten sie kaum Möglichkeiten für eine räumliche Konflikt-

lösung im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Zudem leisten sie 
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einer breiten Streuung der Windenergienutzung im Raum Vorschub, da sie sich kaum 

zu einer wirkungsvollen Konzentration von WEA eignen. Eine solche Anlagenkonzent-

ration ist auch aus artenschutzrechtlicher Sicht anzustreben, um andere Landschafts-

teile von einer Windenergienutzung frei zu halten. 
 

 Bei den Flächen I und K handelt es sich um zwei Flächen, welche sich entlang des 

Waldrandes von Kleiner Deister / Osterwald und Limberg bei Elze erstrecken. Es han-

delt sich um vergleichsweise größere Potenzialflächen, welche nur in Teilen von den 

empfohlenen Schutzradien überlagert werden (Südteil von Fläche K). Artenschutzrecht-

liche Konflikte ergeben sich aufgrund der Situation, dass windenergiesensible Vogelar-

ten (v.a. Uhu und Rotmilan), welche in den bewaldeten Hangbereichen brüten, ihre 

Nahrungshabitate bevorzugt im Offenland aufsuchen, so dass ein Kollisionsrisiko be-

stünde, wenn WEA innerhalb der Flugwege zwischen den Brutplätzen in den Waldbe-

reichen und den Nahrungshabitaten im Offenland errichtet würden.  

 

 

7.3.2.2 Zug- und Rastvögel 

Gemäß den Datenbeständen der Fachbehörde für Naturschutz (NLWKN, Stand 2018) 

wird das Gebiet der Stadt Springe lediglich randlich von einem avifaunistisch wertvollen 

Bereich für Gastvögel berührt. Zwischen Pattensen und Lüdersen befindet sich ein ‚für 

Gastvögel wertvoller Bereich‘, welcher mit seinen westlichen Ausläufern in das Stadtge-

biet hineinreicht. Der NLWKN hat für dieses Gebiet den Eintrag „Status offen“ vorgenom-

men. Dies bedeutet, dass zwar Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es sich um einen für 

Gastvögel wertvollen Bereich handelt, dass aber die Datenlage entweder zu alt oder zu 

unvollständig ist, um eine abschließende Bewertung vorzunehmen. Innerhalb dieses ‚für 

Gastvögel wertvollen Bereiches‘ liegt die Potenzialfläche A. 

Weitere für Gastvögel wertvolle Bereiche sind vom NLWKN nicht dokumentiert.  
 

Für das o.g. Gebiet (‚Status offen‘) zwischen Pattensen und Lüdersen wurde eine eigene 

aktuelle Kartierung durchgeführt.  
 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass relativ niedrige Anzahlen rastender Vogelar-

ten festgestellt wurden. Dennoch überstiegen die festgestellten Truppgrößen bei Silber- 

und Sturmmöwe an einem bzw. zwei Kartiertagen die Schwellenwerte einer lokalen bzw. 

in einem Fall (Sturmmöwe) auch einer regionalen Bedeutung. Beim Kiebitz wurde wäh-

rend des Frühjahrszuges an einem Termin mit der Tagessumme der Schwellenwert einer 

lokalen Bedeutung erreicht. Von diesen drei Arten gilt der Kiebitz als windenergiesensibel.  
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Die Ergebnisse der Rastvogelkartierung schließen eine Windenergienutzung im Bereich 

der Potenzialfläche A jedoch nicht aus. Die einzige windenergiesensible Art, welche in re-

levanten Individuenzahlen aufgetreten ist, ist der Kiebitz. Der Schwellenwert für eine lo-

kale Bedeutung wird für den Kiebitz an nur einem von 15 Beobachtungstagen knapp er-

reicht. Gemäß LAG VSW (2015) leitet sich ein Schutzabstand für rastende Kiebitze erst 

ab einer landesweiten Bedeutung ab. Entsprechende Werte, die dies begründen könnten, 

wurden jedoch bei weitem nicht festgestellt. 

 

Für die Potenzialfläche B liegt ein avifaunistisches Gutachten zum Thema Gastvögel vor 

(ROHLOFF 2017). Als bewertungsrelevante Arten wurden die vier Möwenarten Lach-, Sil-

ber-, Herings- und Sturmmöwe sowie die Arten Kiebitz und Graureiher festgestellt. Vom 

Graureiher wurden lediglich Einzeltiere nachgewiesen. Der Kiebitz trat nur an einem Be-

obachtungstag mit 28 Individuen auf. Die Tageshöchstwerte von den vier Möwenarten la-

gen zwischen 7 Individuen (Heringsmöwe) und 88 Individuen (Sturmmöwe). Lediglich der 

letztgenannte Wert von der Sturmmöwe überschreitet den Schwellenwert für eine lokale 

Bedeutung.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Rastvögel im Untersuchungsgebiet 

(UG) in relativ geringer Zahl und in breiter räumlicher Streuung festgestellt wurden. Der 

Kiebitz ist als Rastvogel nur schwach vertreten. Aufgrund der geringen Bedeutung des 

UG werden in dem Gutachten keine besonderen Maßnahmen zum Schutz der Rastvogel-

fauna empfohlen. 

 

 

7.3.2.3 Fledermäuse 
 

Artenschutzrechtliche Konflikte für die Artengruppe der Fledermäuse werden in der 24. 

Änderung des F-Planes weitgehend verringert durch den Ausschluss von WEA in Wäl-

dern, in Schutzgebieten und anderen wertvollen Landschaftsteilen sowie durch Schutzab-

stände, die zu Wäldern sowie zu Naturschutz- und FFH-Gebieten eingehalten werden. 

Kollisionsrisiken für die Artengruppe der Fledermäuse lassen sich allein mit diesen Aus-

schlusskriterien jedoch nicht ausschließen. Im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren besteht die Möglichkeit, diese Konflikte – entsprechend dem niedersäch-

sischen Artenschutz-Leitfaden (MU 2016) – durch die Anordnung geeigneter Maßnahmen 

(Abschaltzeiten, Gondelmonitoring) wirksam zu vermeiden. Entsprechende Festsetzun-

gen können im F-Plan noch nicht getroffen werden. 
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7.3.2.4 Feldhamster 
 

Aktuelle Kartierungen in zentralen Bereichen der Potenzialfläche B (ABIA 2017) haben 

keine Hinweise auf Feldhamster-Vorkommen erbracht. Für die Fläche B wird auf der Pla-

nungsebene des F-Planes kein weitergehender Untersuchungsbedarf gesehen.  

Er wird jedoch empfohlen, dass für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfah-

ren bzw. vor einem zukünftigen Baubeginn eine erneute Überprüfung hinsichtlich des Vor-

kommens dieser Art vorgenommen wird. Der Grund für diese Empfehlung besteht darin, 

dass für die zur Ausweisung vorgesehene WEA-Konzentrationsfläche ein zukünftiges 

Feldhamstervorkommen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. 
 

 

 

7.3.3 Habitatschutzrechtliche Bewertung der Windenergiekonzeption der 

Stadt Springe 
 

EU-Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete werden durch die Windenergiekonzeption der 

Stadt Springe (24. Änderung des F-Planes) in ihren Erhaltungszielen nicht berührt. 

Die Durchführung weiterer Untersuchungen zur FFH-Verträglichkeit ist aus gutachtlicher 

Sicht für die Planungsebene des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich. 

 

 

 

7.4 Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung / 

Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 

zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

7.4.1 Angaben zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung 

Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung werden Eingriffe in Natur und Land-

schaft gemäß § 14 BNatSchG vorbereitet. Die Errichtung neuer Windenergieanlagen im 

Gebiet der Stadt Springe wird zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft führen. Zu erwarten sind insbesondere folgende Eingriffe: 
 

 in die Schutzgüter Boden und Fläche durch zusätzliche Bodenversiegelung und –befes-

tigung für die Anlage von Fundamenten, Zuwegungen und Kranaufstellflächen; 
 

 in das Schutzgut Wasser ggf. durch die abschnittweise Verrohrung von i. d. R. wegebe-

gleitenden Gräben; 
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 in das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild durch die Errichtung hoher, weithin sicht-

barer Windenergieanlagen; 
 

 in das Schutzgut Biotope durch die Inanspruchnahme von Biotoptypen mit mittlerer bis 

hoher Bedeutung (z. B. Gehölze, ruderale Säume); 
 

 in das Schutzgut Fauna durch Beeinträchtigungen der Avifauna und/oder der Fleder-

mausfauna. 
 

Eine konkrete Ermittlung des Eingriffsumfangs sowie die Festlegung von Vermeidung, 

Ausgleich und Ersatz erfolgen im Genehmigungsverfahren. Erst zu diesem Zeitpunkt lie-

gen die hierfür erforderlichen Angaben zu Anzahl, Typ, Höhe und genauem Standort der 

geplanten WEA vor. 
 

Entscheidend für Art und Umfang der durchzuführenden Maßnahmen ist, in welchem Ver-

hältnis von der unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 15 

BNatSchG) reale Kompensationsmaßnahmen oder Ersatzzahlungen gefordert werden.  
 

Eine konkrete räumliche und inhaltliche Festlegung von Ausgleich und Ersatz ist im Flä-

chennutzungsplan weder sinnvoll noch möglich. 

 

 
 

7.4.2 Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich nachteiliger Auswirkungen 

Konkrete Maßnahmen und Auflagen zum Immissionsschutz (v. a. zu Schall und Schatten-

wurf) werden nicht auf der Planungsebene des Flächennutzungsplanes, sondern im Ge-

nehmigungsverfahren festgelegt.  

Auflagen für die zukünftige Errichtung von WEA können sich weiterhin aus Belangen des 

Denkmalschutzes (vgl. z. B. § 14 NDSchG) des Wasser- sowie des Bodenschutzes erge-

ben. 

 

 

 

7.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

In Teil A der Begründung ist die planerische Vorgehensweise ausführlich dokumentiert. 

Die in Kap. 4.2 und in Tabelle 1 in Anhang 1 aufgeführten harten Tabuzonen stehen für 

eine Alternativenbetrachtung nicht zur Verfügung, da sie der Windenergienutzung aus 

rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen entzogen sind. Bei den aufgeführten weichen 

Tabuzonen wäre im Einzelfall eine Abwägungsentscheidung möglich, die von den 



 24. Änderung des Flächennutzungsplanes  -  Stadt Springe (Windenergie) 

Seite: 164 Ausfertigung, März 2021 

 

 
 

 

 
Stadt Springe LandschaftsArchitekturbüro Georg von Luckwald 

angewandten Kriterien abweicht (z. B. eine Erhöhung oder Absenkung einzelner Ab-

standswerte). Dies hätte eine veränderte Abgrenzung und Größe der Potenzialflächen zur 

Folge.  
 

Weiterhin wäre auf der Grundlage der ermittelten Potenzialflächen grundsätzlich eine ver-

änderte Abwägungsentscheidung möglich. Für das vorliegende Windenergie-Konzept ist 

jedoch festzustellen, dass die zehn Potenzialflächen nicht gleichrangig nebeneinander 

stehen, sondern dass die Bewertung dieser Flächen deutliche Unterschiede hinsichtlich 

ihrer Eignung ergeben hat. Insofern sprechen gute, in Kap. 4.4 und 4.5 dargelegte Gründe 

für die getroffene Auswahlentscheidung zugunsten der Fläche B. 

 

 

 

 

8 Zusätzliche Angaben 

8.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hin-

weise auf Schwierigkeiten 

Die Ermittlung und Beurteilung der Umweltauswirkungen in dem vorliegenden Umweltbe-

richt erfolgt auf der Grundlage der fachgesetzlichen und fachplanerischen Vorgaben in 

verbal-argumentativer Form.  

Die Kartiermethodik der avifaunistischen Kartierungen entspricht den aktuellen fachlichen 

Anforderungen (SÜDBECK et al. 2005, MU 2016). 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben (z. B. technische Lücken oder 

fehlende Kenntnisse) sind nicht aufgetreten. 

 

 

 

8.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Umweltüber-

wachung (Monitoring) 

In § 4c BauGB ist geregelt, dass die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen 

überwachen, „die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere 

unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 

sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen“. 
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Die Notwendigkeit für ein Monitoring kann sich aus artenschutzrechtlichen Gründen 

(Schutz von Brutvögeln und Fledermäusen) ergeben. Die Entscheidung über die Notwen-

digkeit und die Ausgestaltung eines solchen Monitorings ist Aufgabe des immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens. 
 

Darüber hinaus sind keine Gründe zu erkennen, aus denen sich die Notwendigkeit für ein 

Monitoring ergeben könnte. 
 

Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter der Eingriffsregelung (Naturhaushalt und 

Landschaftsbild) werden gemäß den Vorgaben des Naturschutzrechts behandelt und 

durch geeignete Kompensationsmaßnahmen bzw. Ersatzzahlungen kompensiert. Auch 

hier sind keine „unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen“ zu besorgen. 

 

 

 

8.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

8.3.1 Umweltbezogene Ziele und Inhalte der 24. Änderung des Flächennut-

zungsplanes 

Wesentliche Ziele der Planung sind einerseits die Förderung der Nutzung der Windener-

gie als regenerative Energiequelle durch die Ausweisung von Konzentrationsflächen und 

andererseits die räumliche Steuerung dieser Nutzung im Stadtgebiet gemäß § 35 Abs. 1 

Satz 3 BauGB.  

Der räumliche Geltungsbereich der 24. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst 

das gesamte Stadtgebiet von Springe.  

Die Abgrenzung der 24. Änderung des Flächennutzungsplans (Änderungsbereich) befin-

det sich im Umfeld des bestehenden Windparks am Medefelder Berg. Hier wird die beste-

hende Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung in erster Linie erweitert, aber auf Teilflä-

chen auch zurückgenommen (s. Planzeichnung). 

Mit der Darstellung der Konzentrationsflächen für Windkraftnutzung im Flächennutzungs-

plan ist gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB der Ausschluss dieser Anlagen an anderer 

Stelle im Stadtgebiet verbunden. 

Die Windenergie-Konzeption der Stadt Springe wird anhand von Ausschluss- und Ab-

standskriterien entwickelt, welche als harte und weiche Tabuzonen Eingang in die Pla-

nung finden. Die hierbei angewandten Kriterien sind ausführlich in Kap. 4.2 des Begrün-

dungsteils beschrieben und in der Tabelle 1 in Anhang 1 tabellarisch aufgeführt. Auf die-

sem Wege wurden auch zahlreiche Umweltbelange (Immissionsschutz, Schutzgebiete 

nach Naturschutz- und Wasserrecht etc.) in der Planung berücksichtigt. 
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Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich jeweils insbesondere auf die zehn Poten-

zialflächen, die im Rahmen der Erarbeitung der Windenergie-Konzeption als Zwischener-

gebnis ermittelt wurden. 

 

 
 

8.3.2 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 

8.3.2.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit  

Die Gefahr, dass Menschen durch Eiswurf gefährdet werden, wird zum einen durch die 

Berücksichtigung von Abständen zu schutzbedürftigen Gebieten (z. B. Wohngebieten) 

vermieden. Zum anderen besteht die Möglichkeit, das Risiko des Eiswurfes durch betrieb-

liche oder technische Vorkehrungen zu unterbinden (z. B. Abschaltung der WEA bei Eis-

bildung, Rotorblattenteisungssysteme).  
 

Der Belästigung von Anwohnern durch periodischen Schattenwurf wird auf der Planungs-

ebene des Flächennutzungsplanes durch die Berücksichtigung vorsorgeorientierter Ab-

stände zu Wohnbebauung vorgebeugt. Darüber hinaus muss der Bauherr der WEA durch 

entsprechende Berechnungen in jedem Einzelfall nachweisen, dass durch seine An-

lage(n) die maßgeblichen Richt- und Orientierungswerte eingehalten werden.  
 

Die Möglichkeit einer optisch bedrängenden Wirkung von WEA wurde umfassend in Kap. 

4.2.3.1 behandelt. Die Abstandsradien zu Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen 

wurden so festgelegt, dass eine optisch bedrängende Wirkung im Sinne der Rechtspre-

chung vermieden wird.  
 

Bezüglich möglicher gesundheitlicher Auswirkungen auf den Menschen durch Infraschall
70

 

folgt die Stadt der weitaus überwiegenden Fach- und Rechtsmeinung, dass unter Berück-

sichtigung der im Windenergie-Konzept verwendeten Abstandswerte keine schädlichen 

Auswirkungen auftreten werden.  
 

Die Geräuschimmissionen von WEA im Bereich des hörbaren Schalls werden im Geneh-

migungsverfahren unter Beachtung der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

(TA Lärm) beurteilt. Entsprechende Berechnungen sind für den Flächennutzungsplan 

noch nicht möglich, da sie erst auf der Grundlage einer konkreten Windpark-Planung 

durchgeführt werden können.  
 

 
70

 Als Infraschall wird der Luftschall unterhalb der Frequenz von 20 Hertz definiert. Es handelt sich um Schall-
wellen, die so tief sind, dass sie vom menschlichen Ohr nicht mehr gehört werden können. Infraschall kann 
in Form von Pulsationen und Vibrationen sowie mit einem Druckgefühl in den Ohren wahrgenommen wer-
den. 
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Wertvolle Bereiche für die Erholung (v. a. Grünflächen, Wald- und Wasserflächen) werden 

einschließlich angemessener Abstandsradien von Windenergienutzung freigehalten, um 

Beeinträchtigungen zu vermeiden. 
 

Für die im Ergebnis ausgewählte Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung (Potenzialflä-

che B) wurde weiterhin das Thema ‚Umstellung von Ortschaften‘ betrachtet. Von WEA un-

belastete Landschaftssegmente rund um die Ortschaften Gestorf, Hüpede, Bennigsen 

und Lüdersen werden zwar bei einer maximalen Ausnutzung der Konzentrationsfläche für 

Windkraftnutzung reduziert, es ergibt sich jedoch keine unzumutbare Belastung der Be-

völkerung durch eine Umstellung der genannten Ortschaften. 

 

 

8.3.2.2 Schutzgut Arten und Biotope (Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt) 
 

Die von der Stadt Springe ermittelten Potenzialflächen für die Windenergienutzung befin-

den sich ausschließlich in ackerbaulich genutzten Bereichen und außerhalb naturschutz-

rechtlicher Schutzgebiete. Auf diese Weise werden die im Zusammenhang mit der Errich-

tung von WEA zu erwartenden Beeinträchtigungen von Biotoptypen und Flora vermindert.  

Der Schutz von kleinflächigen Lebensräumen soll weitestmöglich im Genehmigungsver-

fahren im Zuge der Feinsteuerung der WEA-Standorte und ihrer Nebenanlagen erfolgen. 

Unvermeidbare Eingriffe sind gemäß den Vorgaben der naturschutzrechtlichen Eingriffs-

regelung durch geeignete Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. 

 

 

8.3.2.3 Schutzgüter Fläche und Boden 

Mit der Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung wird eine unbebaute 

Fläche mittel- bis langfristig einer Windenergienutzung zugeführt. Die landwirtschaftliche 

Nutzung bleibt dabei überwiegend bestehen. 

Die Inanspruchnahme von Fläche hängt von der Anzahl der zukünftig geplanten und er-

richteten WEA und damit von der Flächengröße der Konzentrationsfläche für Windkraft-

nutzung ab. Je nach Größe der Potenzialfläche ist zukünftig der Bau einer unterschiedli-

chen Anzahl von WEA möglich.  

Es wird in diesem Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, dass mit der vorliegen-

den Planung eine räumliche Steuerung der Windenergienutzung (§ 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB) vorgenommen wird. Auf diese Weise wird eine breite Streuung von WEA im 

Stadtgebiet vermieden und die Inanspruchnahme von Fläche räumlich begrenzt. 
 

Durch die Errichtung von WEA wird es im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung (§ 14 ff. BNatSchG) zu Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen 
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kommen. Diese Eingriffe sind im Genehmigungsverfahren zu bilanzieren und durch geeig-

nete Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. 

 

 

8.3.2.4 Schutzgut Wasser 

Eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Eingriffen ins Grundwasser weisen Wasser-

schutz- und Trinkwassergewinnungsgebiete auf. Die Potenzialflächen in Springe liegen 

außerhalb der Schutzzonen I und II solcher Schutzgebiete. Die Potenzialflächen E, H und 

B liegen zumindest teilweise innerhalb der Schutzzone III eines bestehenden oder geplan-

ten WSG. Technische Vorkehrungen und Auflagen zum Grundwasserschutz können bei 

Bedarf im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren angeordnet werden.  
 

In den Potenzialflächen sind weder Stillgewässer, noch größere Fließgewässer vorhan-

den. Einzelne Grabenstrukturen, Gewässer III. oder II. Ordnung können betroffen sein. 

Natürliche Fließgewässer II. und III. Ordnung sind einschließlich eines Gewässerrand-

streifens von beidseitig mindestens 5 m von baulichen Anlagen freizuhalten (§ 6 Abs. 1 

Gewässerunterhaltungsverordnung Region Hannover).  

 

 

8.3.2.5 Schutzgut Klima/Luft 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima/Luft sind durch die Planung nicht zu erwarten. 

Grundsätzlich wird durch die Nutzung der Windenergie ein positiver Effekt für den Schutz 

des Klimas und der Luftqualität erreicht. 

 

 

8.3.2.6 Schutzgut Landschaft 

Aufgrund der Höhe der WEA, der Drehbewegung der Rotoren und durch die luftfahrtrecht-

liche Kennzeichnung der Anlagen sind erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des nicht zu vermeiden. Wegen der Fernwirkung von WEA wirken sich diese Beeinträchti-

gungen nicht nur auf den Standort selbst aus, sondern sie strahlen in die weitere Umge-

bung aus. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist mindestens für den 

15-fachen Umkreis der WEA anzunehmen. Die hierdurch verursachten Eingriffe werden 

üblicherweise so bewertet, dass Kompensationsmaßnahmen im Sinne von § 15 Abs. 2 

BNatSchG nicht möglich sind. Aus diesem Grund ist i. d. R. eine Ersatzzahlung gem. § 15 

Abs. 6 BNatSchG erforderlich. 

Alle zehn Potenzialflächen werden überwiegend ackerbaulich genutzt und sie weisen nur 

wenige landschaftsgliedernde Strukturen auf. Insofern sind - rein auf die Fläche selbst 
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bezogen - nur geringe Werte des Landschaftsbildes betroffen, was dem Vermeidungs-

grundsatz entspricht. 

Wie oben dargelegt, sind WEA aufgrund ihrer extremen Höhe auch noch aus großen Ent-

fernungen sichtbar. Hieraus ergibt sich, dass durch die Errichtung von WEA in Springe mit 

weitreichenden Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu rechnen ist. Diese erheblichen 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind unabhängig von dem konkreten Standort und 

erstrecken sich jeweils über größere landschaftliche Areale. 

Bezogen auf bedeutsame Sichtbeziehungen führen die Potenzialflächen E, F, G, H, I, J 

und K zu deutlich sichtbaren Beeinträchtigungen auf die Erholungslandschaft im Deister-

becken bzw. im Bereich um den Katzberg herum. Die höchste Beeinträchtigungsintensität 

ergibt sich für die Flächen G, H und I aufgrund der besonderen, freizuhaltenden Becken-

lage in Kombination mit der Lage innerhalb von freizuhaltenden Sichtbeziehungen mit her-

ausragender Bedeutung. 

Bei Realisierung der Flächen A, B und D sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des im Vergleich am geringsten zu bewerten. 

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass bei der Realisierung einer Konzentrati-

onsfläche für Windkraftnutzung im Nordosten des Stadtgebietes (Potenzialflächen A, B 

und D) mit den geringsten Auswirkungen auf das Landschaftsbild und damit verbunden 

auf die Erholungsnutzung zu rechnen ist (s. auch Kap.7.2.1). Fläche B weist zusätzlich 

den Vorteil auf, dass sie bereits durch vorhandene WEA vorbelastet ist. Die mit der Pla-

nung angestrebte Konzentrationswirkung lässt sich hier am besten erreichen.  

 

 

8.3.2.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter / kulturelles Erbe 

Bezogen auf die Denkmalpflege in Verbindung mit Belangen des Landschaftsschutzes 

lässt sich eine besondere Bedeutung von Kulturgütern im Bereich der Flächen G und K 

feststellen. Für diese Flächen ergeben sich Restriktionen aufgrund von Belangen des 

Baudenkmalschutzes.  
 

Die 24. Änderung des F-Planes verursacht keine negativen Auswirkungen auf (öffentliche 

oder private) Sachgüter.  
 

 

 

8.3.3 Artenschutzrechtliche Bewertung der Windenergiekonzeption 

Die artenschutzrechtliche Konfliktanalyse kommt für die einzelnen Potenzialflächen zu fol-

genden Ergebnissen: 
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Brutvögel 
 

 Die Flächen G und H weisen ein erhebliches Konfliktpotenzial für die Art Schwarzstorch 

auf. Aus diesen Gründen sollen diese Flächen nicht als WEA-Konzentrationsflächen 

dargestellt werden.  
 

 Die Fläche J stellt sich nach derzeitigem Kenntnisstand als vergleichsweise konfliktarm 

dar.  
 

 Bei Fläche B handelt es sich um die mit Abstand größte Potenzialfläche. Für den zent-

ralen und den nordöstlichen Teil der Fläche B werden zwar artenschutzrechtliche Kon-

flikte, aber keine Ausschlussgründe für eine Darstellung im Flächennutzungsplan gese-

hen. Abweichend sind die Ausläufer der Fläche B südlich der K 216 und westlich der 

Bahn zu bewerten. Diese liegen deutlich näher an den bekannten Brutplätzen. Daher 

sollen diese Teilflächen nicht als WEA-Konzentrationsfläche in den F-Plan aufgenom-

men werden.  
 

 Bei den Flächen A, D, E und F handelt es sich um vergleichsweise kleine und schmale 

bzw. aufgeteilte Potenzialflächen. Sie greifen jeweils randlich in die empfohlenen Min-

destabstände zu Rotmilan-Brutplätzen ein. Eine Darstellung dieser Flächen als WEA-

Konzentrationsflächen wird kritisch beurteilt.  
 

 Bei den Flächen I und K handelt es sich um zwei Flächen, welche sich entlang des 

Waldrandes von Kleiner Deister / Osterwald und Limberg bei Elze erstrecken. Arten-

schutzrechtliche Konflikte ergeben sich aufgrund der Situation, dass ein Kollisionsrisiko 

besteht für windenergiesensible Vogelarten, welche in den bewaldeten Hangbereichen 

brüten, ihre Nahrungshabitate aber bevorzugt im Offenland aufsuchen. 

 

Zug- und Rastvögel 
 

Untersuchungen zu Zug- und Rastvögeln liegen für die Potenzialfläche A und B vor. 

In beiden Gebieten wurden Rastvögel in relativ geringer Zahl und in breiter räumlicher 

Streuung festgestellt. Der Schutz von Rastvögeln stellt in diesen Flächen kein Aus-

schlusskriterium für eine Nutzung der Windenergie dar. 

 

Fledermäuse 
 

Artenschutzrechtliche Konflikte für die Artengruppe der Fledermäuse werden in der 24. 

Änderung des F-Planes weitgehend verringert durch den Ausschluss von WEA in Wäl-

dern, in Schutzgebieten und anderen wertvollen Landschaftsteilen sowie durch Schutzab-

stände, die zu Wäldern sowie zu Naturschutz- und FFH-Gebieten eingehalten werden. 
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Im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren besteht die Möglichkeit, Kon-

flikte mit dem Fledermaus-Artenschutz durch die Anordnung geeigneter Maßnahmen (Ab-

schaltzeiten, Gondelmonitoring) wirksam zu vermeiden. Entsprechende Festsetzungen 

können im F-Plan noch nicht getroffen werden. 

 

Feldhamster 
 

Aktuelle Kartierungen in zentralen Bereichen der Potenzialfläche B (ABIA 2017) haben 

keine Hinweise auf Feldhamster-Vorkommen erbracht.  
 

 

 

8.3.4 Habitatschutzrechtliche Bewertung der Windenergiekonzeption  

EU-Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete werden durch die Windenergiekonzeption der 

Stadt Springe (24. Änderung des F-Planes) in ihren Erhaltungszielen nicht berührt. 

Die Durchführung weiterer Untersuchungen zur FFH-Verträglichkeit ist aus gutachtlicher 

Sicht für die Planungsebene des Flächennutzungsplanes nicht erforderlich. 

 

 
 

8.3.5 Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung / Sonstige 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-

teiliger Auswirkungen 

Angaben zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 

Mit der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung werden Eingriffe in Natur und Land-

schaft gemäß § 14 BNatSchG vorbereitet. Die Errichtung neuer Windenergieanlagen im 

Gebiet der Stadt Springe wird zu erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Land-

schaft führen.  

Eine konkrete Ermittlung des Eingriffsumfangs sowie die Festlegung von Vermeidung, 

Ausgleich und Ersatz erfolgen im Genehmigungsverfahren. Erst zu diesem Zeitpunkt lie-

gen die hierfür erforderlichen Angaben zu Anzahl, Typ, Höhe und genauem Standort der 

geplanten WEA vor. 

 

Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-

wirkungen 

Konkrete Maßnahmen und Auflagen zum Immissionsschutz (v. a. zu Schall und Schatten-

wurf) werden nicht auf der Planungsebene des Flächennutzungsplanes, sondern im 
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Genehmigungsverfahren festgelegt. Gleiches gilt für mögliche denkmalschutzrechtliche 

Auflagen und für solche des Wasser- sowie des Bodenschutzes. 

 

 
 

8.3.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die in Kap. 4.2 und in Tabelle 1 in Anhang 1 aufgeführten harten Tabuzonen stehen für 

eine Alternativenbetrachtung nicht zur Verfügung, da sie der Windenergienutzung aus 

rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen entzogen sind. Bei den aufgeführten weichen 

Tabuzonen wäre im Einzelfall eine Abwägungsentscheidung möglich, die von den ange-

wandten Kriterien abweicht (z. B. eine Erhöhung oder Absenkung einzelner Abstands-

werte).  

Weiterhin wäre auf der Grundlage der ermittelten Potenzialflächen grundsätzlich eine ver-

änderte Abwägungsentscheidung möglich. Für das vorliegende Windenergie-Konzept ist 

jedoch festzustellen, dass die zehn Potenzialflächen nicht gleichrangig nebeneinanderste-

hen, sondern dass die Bewertung dieser Flächen deutliche Unterschiede hinsichtlich ihrer 

Eignung ergeben hat. Insofern sprechen gute, in Kap. 4.4 und 4.5 dargelegte Gründe für 

die getroffene Auswahlentscheidung zugunsten der Fläche B als WEA-Konzentrationsflä-

che. 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen  

1 Ausschlusskriterien 

Lfd. Nr. Kriterium hart1 weich1 Kurzbegründung / Hinweise 

1.1 Vorhandene und geplante Flächennutzungen (F-Plan bzw. tatsächliche Nutzung) 

1.1.1 
Wohnbauflächen / Wohngebiete mit Baurechten (überprüft anhand von 

ALKIS, Luftbildern und B-Plänen) 
  

Bestandsschutz für vorhandene Nutzungen; fehlende 

Verfügbarkeit / anderweitige Disponierung der Flä-

chen. 

Angemessener Schutz von planerisch durch die 

Stadt bereits konkret vorbereiteten Siedlungsentwick-

lungsflächen. 

1.1.2 Wohnbauflächen / Wohngebiete ohne Baurechte („Entwicklungsflächen“)   

1.1.3 
Gemischte Bauflächen / Mischgebiete mit Baurechten (überprüft anhand 

von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen) 
  

1.1.4 
Gemischte Bauflächen / Mischgebiete ohne Baurechte („Entwicklungsflä-

chen“) 
  

1.1.5 
Flächen für den Gemeinbedarf mit Baurechten (überprüft anhand von AL-

KIS, Luftbildern und B-Plänen) 
  

1.1.6 Flächen für den Gemeinbedarf ohne Baurechte („Entwicklungsflächen“)   

1.1.7 
Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten (überprüft anhand von 

ALKIS, Luftbildern und B-Plänen) 
  

1.1.8 
Sonderbauflächen / Sondergebiete ohne Baurechte („Entwicklungsflä-

chen“) 
  

1.1.9 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete mit Baurechten (überprüft an-

hand von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen) 
  

1.1.10 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete ohne Baurechte („Entwick-

lungsflächen“) 
  

1.1.11 Wohnbebauung im Außenbereich (‚Einzelhäuser‘)   

1.1.12 Grünflächen   

1.1.13 Grünflächen: Wisentgehege   

1.1.14 Wasserflächen ≥ 1 ha   
Bestandsschutz für vorhandene Nutzungen; Freihal-

tung von Gewässern gem. § 61 BNatSchG 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
 

1 Ausschlusskriterien 

Lfd. Nr. Kriterium hart1 weich1 Kurzbegründung / Hinweise 

1.1 Vorhandene und geplante Flächennutzungen (F-Plan bzw. tatsächliche Nutzung)  (Fortsetzung) 

1.1.15 Wasserflächen < 1 ha  () 

Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt), ggf. ist ein Überstreichen 

durch den Rotor möglich 

1.1.16 
Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen (außer „Standort für Windkraft-

nutzung“ / Konzentrationsfläche) 
  Im Regelfall stehen diese Flächen nicht zur Verfü-

gung. Vereinbarkeit mit Windenergienutzung kann 

bei Bedarf im Einzelfall geprüft werden 1.1.17 Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen   

1.1.18 Waldflächen ≥ 0,3 ha   Keine WEA im Wald (LROP 2017) 

1.1.19 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft („T-Linie“ im F-Plan, § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB) 
 () 

Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) 

1.2 Infrastrukturanlagen 

1.2.1 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen   
Bestandsschutz für vorhandene Anlagen; fehlende 

Verfügbarkeit / anderweitige Disponierung der Flä-

chen 

1.2.2 Größere Parkplätze / Park+Ride   

1.2.3 Bahnanlagen   

1.2.4 Hochspannungsleitungen (110 kV)   

1.2.5 Gasleitungen und sonstige unterirdische Hauptversorgungsleitungen  () Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) 1.2.6 Richtfunkstrecken  () 

1.2.7 Militärische Hubschraubertiefflugkorridore: 2 km Breite   

Bereiche, in denen die Errichtung von WEA vom 

BAIUDBw abgelehnt wird aus Gründen des militäri-

schen Flugverkehrs (Hubschraubertiefflug) 

1.2.8 Anlagenschutzbereiche der zivilen Luftfahrt  () 
Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
 

1 Ausschlusskriterien 

Lfd. Nr. Kriterium hart1 weich1 Kurzbegründung / Hinweise 

1.3 Raumordnung 

1.3.1 Vorranggebiete Natur und Landschaft (RROP)   Bei Vorranggebietsfestlegungen handelt es sich um 

Ziele der Raumordnung. Der F-Plan ist an diese Ziele 

anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Vereinbarkeit mit 

Windenergienutzung kann dennoch bei Bedarf im 

Einzelfall geprüft werden 

1.3.2 Vorranggebiete Rohstoffgewinnung (RROP)   

1.3.3 Vorranggebiete infrastrukturbezogene Erholung (RROP)   

1.3.4 Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft (RROP)  () 

Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) 

1.3.5 Vorbehaltsgebiete Erholung (RROP)  () 

1.3.6 
Vorbehaltsgebiete Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Natur-

haushaltes (RROP) 
 () 

1.3.7 Sonstige Kategorien der Raumordnung  () 

1.4 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht 

1.4.1 Naturschutzgebiet (NSG)   Harte Tabuzone gem. Nds. WEE vom 24.02.16 

1.4.2 
Landschaftsschutzgebiet (LSG) mit Bauverbot und/oder mit Windenergie 

nicht zu vereinbarendem Schutzzweck 
  

Bauverbot bzw. Schutzzweck gemäß der jeweiligen 

Schutz-VO spricht gegen eine Windenergienutzung 

gem. Nds. WEE vom 24.02.16 

1.4.3 Landschaftsschutzgebiet (LSG) (sonstiges)   

Allg. Schutzzweck gem. § 26 BNatSchG (‚besonderer 

Schutz von Natur und Landschaft‘) spricht gegen ei-

ne Windenergienutzung 

1.4.4 Naturdenkmal (ND)   () Direkte bau- und anlagenbedingte Beeinträchtigun-

gen sind auszuschließen; ggf. ist ein Überstreichen 

durch den Rotor im Einzelfall möglich 1.4.5 Gesetzlich geschützter Biotop  () 

1.4.6 FFH-Gebiet mit Windenergie nicht zu vereinbarendem Schutzzweck   

Erhaltungsziele sprechen gegen eine Windenergie-

nutzung gem. Nds. WEE vom 24.02.16 (vgl. § 34 

Abs. 1 u. 2 BNatSchG) 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
 

1 Ausschlusskriterien 

Lfd. Nr. Kriterium hart1 weich1 Kurzbegründung / Hinweise 

1.4 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht 

1.4.7 FFH-Gebiet (sonstiges)   

‚Zumeist Ausschlussgebiet‘ gem. NLT-Hinweise ‚Na-

turschutz u. Windenergie‘ 2014, Vereinbarkeit mit 

Windenergienutzung kann bei Bedarf im Einzelfall 

geprüft werden 

1.4.8 
Landschaftsteile, die die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ausweisung 

eines Landschaftsschutzgebietes (LSG) erfüllen (LRP) 
 () 

Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Ab-

wägung (3. Arbeitsschritt) 

1.5 Schutzgebiete nach Wasserrecht 

1.5.1 Gesetzliches Überschwemmungsgebiet   Bauverbot gem. § 78 WHG; Ausnahmen sind mög-

lich, Vereinbarkeit mit Windenergienutzung kann bei 

Bedarf im Einzelfall geprüft werden 1.5.2 Vorläufig zu sicherndes Überschwemmungsgebiet   

1.5.3 Wasserschutzgebiet Zone I   
§ 51 WHG i.V.m. der jeweiligen Schutz-VO; Einstu-

fung gem. Nds. WEE vom 24.02.16 

1.5.4 Wasserschutzgebiet Zone II   § 51 WHG i.V.m. der jeweiligen Schutz-VO 

1.5.5 Wasserschutzgebiet Zone III  () 
Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) 

1.5.6 Trinkwassergewinnungsgebiet (TWGG)  () 
Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) 

1.6 Sonstige 

1.6.1 
Für Brutvögel wertvolle Bereiche, landesweite / regionale / lokale Bedeu-

tung (NLWKN - Staatliche Vogelschutzwarte) 
 () 

Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) unter Berücksichtigung weite-

rer Vorinformationen und eigener Kartierungen 

1.6.2 Vorkommen windenergiesensibler Brutvogelarten  () 
Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
 

1 Ausschlusskriterien 

Lfd. Nr. Kriterium hart1 weich1 Kurzbegründung / Hinweise 

1.6 Sonstige 

1.6.3 Rastvogelvorkommen  () 

Berücksichtigung im Einzelfall im Rahmen der Abwä-

gung (3. Arbeitsschritt) 

1.6.4 Sonstige Vorkommen windenergiesensibler Arten  () 

1.6.5 Landschaftsbild / Sichtachsen  () 

1.6.6 Belange der Erholungsnutzung  () 

1.6.7 Denkmalpflegerische Belange  () 

1.6.8 Windhöffigkeit  () 

1.6.10 Sonstige städtebauliche Belange  () 

1.6.11 
Flächen, die einen Rotorkreis von 100 m Durchmesser nicht fassen kön-

nen (entspricht einer WEA mit einer Flügelblattlänge von 50 m) 
  

Flächen sind zu klein bzw. ihr Zuschnitt ist zu un-

günstig, um den Rotorkreis einer modernen WEA 

aufzunehmen. 

1.6.12 
Flächen < 5 ha Fläche, die nicht im räumlichen Zusammenhang mit weite-

ren Potenzialflächen stehen 
  

Flächen sind aufgrund ihrer Größe nicht zur Auswei-

sung einer WEA-Konzentrationszone geeignet. 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
 

2 Abstandsradien (in Metern) 

Lfd. Nr. Kriterium 
Abstand 

gesamt 

davon 

hart 1 

davon 

weich 1 Kurzbegründung / Hinweise 

2.1 Vorhandene und geplante Flächennutzungen (F-Plan / tatsächliche Nutzung) 

2.1.1 
Wohnbauflächen / Wohngebiete mit Baurechten (überprüft an-

hand von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen) 
800 400 400 

Vorsorge gegenüber schädlichen Umwelteinwir-

kungen;  

zu den harten Tabuzonen: vgl. Nds. WEE vom 

24.02.16; 

zu den weichen Tabuzonen: vgl. NLT 2014a: Ar-

beitshilfe ‚Regionalplanung u. Windenergie - Emp-

fehlungen des NLT zu den weichen Tabuzonen‘. 

Angemessener Schutz von planerisch durch die 

Stadt bereits konkret vorbereiteten Siedlungsent-

wicklungsflächen. 

2.1.2 
Wohnbauflächen / Wohngebiete ohne Baurechte („Entwicklungs-

flächen“) 
800  800 

2.1.3 
Gemischte Bauflächen / Mischgebiete mit Baurechten (überprüft 

anhand von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen) 
800 400 400 

2.1.4 
Gemischte Bauflächen / Mischgebiete ohne Baurechte („Entwick-

lungsflächen“) 
800  800 

2.1.5 

Flächen für Gemeinbedarf mit Baurechten (überprüft anhand von 

ALKIS, Luftbildern und B-Plänen): Altenheim/Altenwohnungen, 

Jugendheim/Jugendherberge, Kindergarten/Kindertagesstätte, 

Schule, Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen,  

800 400 400 

2.1.6 
Flächen für Gemeinbedarf mit Baurechten (überprüft anhand von 

ALKIS, Luftbildern und B-Plänen): Turnhalle 
200  200 

Nachbarliches Rücksichtnahmegebot, Mindest-

schutz für Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

2.1.7 

Flächen für Gemeinbedarf mit Baurechten (überprüft anhand von 

ALKIS, Luftbildern und B-Plänen): Amtsgericht, Bauhof, Feuer-

wehr, Gemeindehaus, Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende 

Gebäude und Einrichtungen, Mehrzweckhalle, Museum, Öffentli-

che Verwaltungen, Post 

0   

Keine Schutzbedürftigkeit bzw. ohne Relevanz für 

die Windenergie-Konzeption 

 bei Bedarf Prüfung im Einzelfall 

2.1.8 

Flächen für Gemeinbedarf ohne Baurechte („Entwicklungsflä-

chen“) 

geplanter Feuerwehrstandort (derzeit im B-Plan Verfahren) 

0   

Keine Schutzbedürftigkeit bzw. ohne Relevanz für 

die Windenergie-Konzeption 

 bei Bedarf Prüfung im Einzelfall 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
 

2 Abstandsradien (in Metern) 

Lfd. Nr. Kriterium 
Abstand 

gesamt 

davon 

hart 1 

davon 

weich 1 Kurzbegründung / Hinweise 

2.1 Vorhandene und geplante Flächennutzungen (F-Plan / tatsächliche Nutzung)  (Fortsetzung) 

2.1.9 

Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten (überprüft an-

hand von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen): Altenheim, Alten-

wohnheim, Behindertenwohnheim, Bildungseinrichtung, Energie- 

und Umweltzentrum, Jagdschloss, Krankenhaus, Schmiedekunst 

(mit Wohnnutzung), Schulung-Erholung-Einrichtungen 

800 400 400 Schutzbedürftigkeit entsprechend Nr. 2.1.5 

2.1.10 
Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten (überprüft an-

hand von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen): Reiterhof 
200  200 

Nachbarliches Rücksichtnahmegebot, Mindest-

schutz für Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

2.1.11 

Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten (überprüft an-

hand von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen): Blutbank, Einzelhan-

del 

400  400 
Mindestschutz für Arbeitsstätten und Kunden, 

nachbarliches Rücksichtnahmegebot 

2.1.12 
Sonderbauflächen / Sondergebiete mit Baurechten (überprüft an-

hand von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen): Biogas, Parkplatz  
0   Keine Schutzbedürftigkeit 

2.1.13 
Sonderbauflächen / Sondergebiete ohne Baurechte („Entwick-

lungsflächen“): Bildungseinrichtung (unbebaut) 
0   

Da keine Nutzung entsprechend der Zweckbestim-

mung vorhanden oder geplant ist, ist keine Schutz-

bedürftigkeit vorhanden (ohne Relevanz für die 

Windenergie-Konzeption) 

2.1.14 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete mit Baurechten (über-

prüft anhand von ALKIS, Luftbildern und B-Plänen) 
400  400 

Mindestschutz für Arbeitsstätten, Betriebsleiterwoh-

nungen etc., nachbarliches Rücksichtnahmegebot 

2.1.15 
Gewerbliche Bauflächen / Gewerbegebiete ohne Baurechte 

(„Entwicklungsflächen“) 
0   

Da keine Nutzung entsprechend der Zweckbestim-

mung vorhanden ist, ist zurzeit keine Schutzbedürf-

tigkeit vorhanden 

2.1.16 Wohnbebauung im Außenbereich (‚Einzelhäuser‘) 600 400 200 

Nachbarliches Rücksichtnahmegebot, Einhaltung 

immissionsschutzrechtlicher Vorschriften, Vermei-

dung optisch bedrängende Wirkung; zu den harten 

Tabuzonen vgl. Nds. WEE vom 24.02.16 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
 

2 Abstandsradien (in Metern) 

Lfd. Nr. Kriterium 
Abstand 

gesamt 

davon 

hart 1 

davon 

weich 1 Kurzbegründung / Hinweise 

2.1 Vorhandene und geplante Flächennutzungen (F-Plan / tatsächliche Nutzung)  (Fortsetzung) 

2.1.17 Grünflächen 0   
Keine Schutzbedürftigkeit bzw. ohne Relevanz für 

die Windenergie-Konzeption 

2.1.18 Wasserflächen ≥1ha 50  50 
Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gem. 

§ 61 Abs. 1 BNatSchG 

2.1.19 Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen 0   

Kein Abstandserfordernis. 
2.1.20 

Flächen für Abgrabungen oder für die Gewinnung von Boden-

schätzen 
0   

2.1.21 Waldflächen ≥ 0,3 ha 100  100 
Freihaltung von Bebauung gem. LROP und RROP; 

Schutz von Natur und Landschaft 

2.2 Infrastrukturanlagen 

2.2.1 Bundes-, Landes- und Kreisstraßen  20 20  
Bauverbotszonen gemäß § 9 FStrG und § 24 

NStrG; vgl. Nds. WEE vom 24.02.16 

2.2.2 Größere Parkplätze / Park+Ride 0   Kein Abstandserfordernis. 

2.2.3 Bahnanlagen 100  100 

Angenommener Mindest-Schutzabstand, entspricht 

ca. einfachem Rotordurchmesser; gemessen aus-

gehend vom Rand der Bahntrasse 

2.2.4 Hochspannungsleitungen (110 kV) 20  20 

Waagerechter spannungsabhängiger Mindestab-

stand für Freileitungen > 45 kV und ≤ 110 kV gem. 

DIN EN 50341-2-4; gemessen ausgehend vom 

Rand der Leitungstrasse (angenommene Breite 

Hochspannungsleitungen: 20 m) 

2.2.5 Militärische Hubschraubernachttiefflugkorridore: 2 km Breite 0   Kein Abstandserfordernis. 
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Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
 

2 Abstandsradien (in Metern) 

Lfd. Nr. Kriterium 
Abstand 

gesamt 

davon 

hart 1 

davon 

weich 1 Kurzbegründung / Hinweise 

2.3 Raumordnung 

2.3.1 
Vorranggebiete Natur und Landschaft (RROP) 

 
0   

Kein Abstandserfordernis. 

2.3.2 
Vorranggebiete Rohstoffgewinnung (RROP) 

 
0   

2.3.3 Vorranggebiete infrastrukturbezogene Erholung (RROP) 0   

2.4 Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht 

2.4.1 Naturschutzgebiet (NSG) 200  200 

Vorsorgeabstand gem. NLT 2014: Arbeitshilfe ‚Re-

gionalplanung u. Windenergie - Empfehlungen des 

NLT zu den weichen Tabuzonen‘ 

2.4.2 Landschaftsschutzgebiet (LSG) 0   Kein Abstandserfordernis. 

2.4.3 
FFH-Gebiet mit Windenergie nicht zu vereinbarendem Schutz-

zweck 
200  200 

Weiche Tabuzone aufgrund von Lage, Abgrenzung 

und Ausprägung der FFH-Gebiete im Stadtgebiet. 

Artbezogen kann ein größerer Abstand erforderlich 

sein. 

2.4.4 Sonstiges FFH-Gebiet 0   Kein Abstandserfordernis 

2.5 Schutzgebiete nach Wasserrecht 

2.5.1 Gesetzliches Überschwemmungsgebiet 0   

Kein Abstandserfordernis. 
2.5.2 Vorläufig zu sicherndes Überschwemmungsgebiet 0   

2.5.3 Wasserschutzgebiet Zone I 0   

2.5.4 Wasserschutzgebiet Zone II 0   
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   LandschaftsArchitekturbüro Georg von Luckwald      

 
Tabelle 1: Übersicht über die Ausschlusskriterien und Abstandsradien - Kriterienrahmen (Fortsetzung) 
  
Erläuterungen:  

1 =  Differenzierung in „harte und weiche Tabuzonen“ gemäß Urteilen des BVerwG vom 13.12.2012 - 4 CN 1.11 und vom 11.04.2013 - 4 CN 2.12. 

  =  Ausschlusskriterien, die im ersten Arbeitsschritt als harte Tabuzonen berücksichtigt werden. 

  =  Ausschlusskriterien, die im zweiten Arbeitsschritt als weiche Tabuzonen berücksichtigt werden. 

() =  Kriterien, für die im dritten Arbeitsschritt geprüft wird, wie sie zu berücksichtigen sind. Die Auflistung der Abwägungskriterien in der Tabelle ist nicht abschließend. 

 Hinweise: 

a.  Alle Abstandskriterien werden nicht nur für die entsprechenden Flächenkategorien im Stadtgebiet angewandt, sondern gleichermaßen auch für angrenzende Flächen in be-

nachbarten Gemeinden.  
b.  Alle Ausschluss- und Abstandskriterien sind so zu verstehen, dass sie jeweils von der gesamten Windenergieanlage einschließlich Rotor einzuhalten sind. Die betreffenden 

Abstände sind somit nicht vom Mastfuß aus zu messen, sondern von der Spitze des waagerecht stehenden Rotorblattes aus. 

Zu beachten ist jedoch, dass die Darstellung des Flächennutzungsplanes maßstabsbedingt nicht exakt parzellenscharf ist.  
c.  In dieser Übersicht nicht berücksichtigt sind die Anforderungen des besonderen Artenschutzes (§§ 44 und 45 BNatSchG) sowie die sich hieraus ergebenden Ausschluss- und 

Abstandserfordernisse. Diese Anforderungen werden in der Begründung sowie in einem gutachtlichen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag auf der Grundlage artbezogener Er-

hebungen und Bewertungen behandelt. 
  

© LandschaftsArchitekturbüro Georg von Luckwald  Gut Helpensen 5  31787 Hameln 
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Karte 1: Verbleibende Fläche bei Berücksichtigung nur der harten Tabuzonen 

 
 

Karte 2:  Verbleibende Fläche bei Berücksichtigung der harten Tabuzonen, FFH-Gebiete und 

Waldflächen 

 
 

Karte 3:  Verbleibende Fläche bei Berücksichtigung der harten und der weichen Tabuzonen 

 
 

Karte 4:  Abstände Potenzialflächen - Windparks 
 

 

Karte 5:  Sondergutachten: Raumbedeutsame Sichtachsen 

(Quelle: PLANUNGSGRUPPE UMWELT 2013/14, Gutachten im Auftrag der Region Hannover) 

 
 

Karte 6:  Windenergiesensible Brutvogelarten – Brutreviere und Radien 

 (= Karte 1 zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag) 

 

 

Karte 7:  Dokumentation der Gastvogelkartierung 2017 / 2018 

 (= Karte 2 zum Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag) 
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Ermittlung von Windenergie-Potenzialflächen
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Sonstige Darstellungen

Gemeindegrenze Stadt Springe
Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung (vorhandener
F-Plan Springe)

Berechnung gem. Windenergieerlass
Niedersachsen (2016)*
Verbleibende Fläche: 3655,1 ha
davon 7,35 % = 268,7 ha

* Der Windenergieerlass dient für die Bauleitplanung als
   Orientierungshilfe bei der Abwägung.
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Ermittlung von Windenergie-Potenzialflächen

Verbleibende Fläche unter Berücksichtigung der
harten und der weichen Tabuzonen
(Potenzialflächen)
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Windenergiekonzept Springe
Potenzialflächenermittlung für Windenergie 3

17.12.2019

Auf dem Burghof 1
31832 Springe

0654-SPR-WE2
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Plangrundlage
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs-
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Sonstige Darstellungen

Gemeindegrenze Stadt Springe
Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung
(vorhandener F-Plan Springe)

Potenzialflächen: 936,6 ha
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Windkraftnutzung

Konzentrationsfläche für Windkraftnutzung aus
vorhandenem F-Plan (unvollständig)
Vorranggebiet Windenergie aus RROP Landkreis
Hildesheim

&< WEA Bestand

!
kleines Einzelwindrad (bis 100 m) außerhalb einer
Konzentrationszone
Potenzialflächen

Sonstige Darstellungen

Gemeindegrenze Stadt Springe
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Darstellungen des Sondergutachtens¹
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Windenergiekonzept Springe
Sondergutachten:
Raumbedeutsame Sichtachsen 5
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Sonstige Darstellungen

Potenzialflächen
Gemeindegrenze Stadt Springe

¹ PLANUNGSGRUPPE UMWELT, 2013/14:
  Raumbedeutsame Sichtachsen und Sichtbeziehungen in der Region
  Hannover. Sondergutachten zur Ergänzug des Fachbeitrages Erholung
  und Tourismus. Erstellt im Auftrag der Region Hannover.
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31832 Springe
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Aus artenschutzrechtlichen Gründen werden die genauen
Brutplätze der windenergiesensiblen Arten nicht dargestellt.

Sonstige Darstellungen

Windenergie-Potenzialflächen gemäß gutachtlichem
Windenergiekonzept
Gemeindegrenze Stadt Springe

Datenquellen für die Brutplatzinformationen

Landschaftsarchitekturbüro Georg v. Luckwald,
Kartierung 2017
Vorinformationen:
- Daten der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover
- Informationen fachkundiger Personen und Verbände

* Empfehlungen für Mindestabstände -  Quelle: LAG VSW 2015 

Windenergiesensible Vogelarten - Brutreviere und
Radien *

500 m Abstandsradius zum Baumfalkenbrutplatz /
Reviermittelpunkt
1.000 m Abstandsradius zum Uhubrutplatz /
Reviermittelpunkt
1.000 m Abstandsradius zum
Wespenbussardbrutplatz / Reviermittelpunkt
1.000 m Abstandsradius zum Schwarzmilanbrutplatz
/ Reviermittelpunkt
1.500 m Abstandsradius zum Rotmilanbrutplatz /
Reviermittelpunkt
Bereiche der Potenzialflächen im 3.000 m
Abstandsradius zum Schwarzstorchbrutplatz /
Reviermittelpunkt

Hinweis: 
Es wurden Daten ausgewertet aus den Jahren 2011 bis 2017. 
Daher sind mehr Brutreviere dargestellt, als in einem Jahr 
gleichzeitig vorhanden waren.
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Bedeutung der Gastvogelvorkommen 2017 / 2018

Einstufung gem. KRÜGER et al. 2013*

= regionale Bedeutung

= lokale Bedeutung

! Nachweis unterhalb der Schwellenwerte

Stm
9

19.03.2018
Artname
Truppgröße (Individuenzahl)
Datum der Kartierung

Beschriftung der Einzelbeobachtungen (Beispiel):

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum
Windenergiekonzept Stadt Springe

Sonstige Darstellungen

Untersuchungsgebiet der Gastvogelkartierung
Für Gastvögel wertvoller Bereich mit Status "offen"
(NLWKN 2018)
Windenergie-Potenzialflächen gemäß
gutachterlichem Windenergiekonzept
Gemeindegrenze Stadt Springe

* Erläuterung:
Die Herleitung der Bedeutung der Gastvogelvorkommen ist angelehnt an die
Methode von KRÜGER et al. 2013. Es wird denjenigen Artnachweisen eine
Bedeutung zugemessen, bei denen die Individuenzahl den Schwellenwert für
eine lokale, regionale, landesweite oder nationale Bedeutung überschreitet.
Eine abschließende Gebietsbewertung wird nicht vorgenommen.

Beobachtungen überfliegender Vögel
(ohne Bewertung)

Überflug (mit Flugrichtung)

Artangaben:
Blässgans
Goldregenpfeifer
Kiebitz
Lachmöwe

Blg
Grp
Ki
Lm

Star
Silbermöwe
Silberreiher
Sturmmöwe

S
Sim
Sir
Stm

Die sonstigen festgestellten Arten sind nicht in der Karte dargestellt:
Feldlerche
Kolkrabe
Mäusebussard
Rebhuhn
Rabenkrähe

Fl
Kr
Mb
Re
Rk

Rotmilan
Sperber
Turmfalke
Wiesenpieper
Wacholderdrossel

Rm
Sp
Tf
W
Wd

Artangaben:

Blässgans
Habicht
Kranich

Blg
Ha
Kch

Komoran
Kornweihe

Ko
Kw
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